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Repertorium
der Gesetsammlung für das Königreich Sachsen

vom Jahre 1830.

II. #in chronologischer Ordnung.

Datum
des der Inhalt. Stück. Num. Seite.

Gesetzes. Ausgabe.
1829. 13830.

23. Dec. 8. Jan. Statuten des Konigl. Sachs. Militair- St. Heinrichs-
Ordes 1. 1. 1—6.

-- 9.. Mandat, (bei der Landesregierung ausgefertigt) die Accep-
tation gezogner, auf einen gewissen Verfalltag gestell-
ker Wechsel betr. ·% 0 ·%é"" 6 ** 2. 2. 7—8.

— - „ DMandat, (bei der Landesregierung ausgefertigt) die

den kaufmännischen Anweisungen beigelegte Wechsel-
" r— o . o · o o 0 o o s o o O s 2. 3.1830. kraft betr 9

27. 1 8. Febr. Bekanntmachung des Kirchenrathes und Ober-Consistori,
die Feier der Bußtage im Jahre 1830. berr..4. 11.

"r 27. . Reseripk der evangelischen wirklichen Geheimen Räthe an
das Oberconsistorium, den 8. 7. und ff. der Gesetze
fur die Studirenden auf der Universität zu Leipzig beir. 4. 6. 4ô — 16.

29. 20. April Verordnung der Ober-Amts-Regierung zu Budissin, zu
Publication des Mandates vom 23sten December 1829.
die Acceptation gezogener, auf einen gewissen Verfall-
lag gestellter Wechsel beter. 9p9. 11.37—368.

6. Febr. BZ. Febr. Mandat, (bei dem Geheimen Rathe ausgefertigt) das 1
bei dem Auswandern hiesiger Unterthanen zu beobach-
tende Verfahren berer. 3. 5. 12—14.

25. 3Z31.März. Rescript der Landesreglerung an den Stadtrath zu Leip-
zig, die Discontocasse daselbst berr. 6. 8. 19—20.

6. März. 16. ,. Verordnung der Landesregierung, die neue Stadtanleihe .
zu Leipzig betr.. EIIIIIIIIEIIIIIIIEIIIIIIE 5. 7. 17— 18.



Datum
des

Gesetzes.
der

Ausgabe.

.Num. Seite.

2. April.

3. Mai.

M #

5. April.

14.

24.

24. April.

12. Juni.

21. Mai.

12. Juni.

Mandat, (bei dem Geheimen Nathe ausgefertigt) über
die Gewinnung der Stein-, Braun-, Schwefel= und
Erdkohlen und des Torfs, für das Markgrafthum
Oberlaufisssss

Valvationstabelle der in den Königl. Sächs. Landen Cours
habenden Münzsorten c09.

Verordnung des Geheimen Finanz-Collegii, das Ein-
bringen des Wildprets in Städte beorr.

Rescript des Geheimen Rathes an das Ober-Steuer-
Collegium, die Vermächtnisse und Schenkungen an
Kirchen und für kirchliche Zwecke berr.

Reseript des Geheimen Rathes an die Ober-Amts-Re-
gierung zu Budissin, desselben Inhalss

Verordnung des Kirchenrathes, wegen Bekanntmachung
neuer Sportul-Tax--Ordnungen für den Kirchenrath
und dessen Kanzlei, ingleichen für das Oberconsistorium
und dessen Protonotariatsexpedition, und wegen eini-
ger hierauf sich beziehender Bestimmunggen

Generale des Geheimen Finanz-Collegii, die Aufhebung
des wegen der Königl. Jagden ergangenen Gouverne-
ments-Patents vom 31sten Mai 1814, und die im
Bezug auf die Wildpretksdeputate geltenden Bestim-
mungen bbebrr.

Rescript des Kirchenratbes an die theologische Facultät
zu Leipzig, die von Inländern im Auslande erlangte
theologische Doctorwürde beereer.

Publicandum des Geheimen Finanz-Collegii, die Er-
lduterung einer, §. 16. des, wegen der Cautionen
und Depositen bei den Königl. Cassen, so wie wegen
des Pensionswesens ergangenen Generalis vom 22sten
Februar 1817. enthaltenen Bestimmung betre..#

10.

10.

10.

14.

11.

11.

14.

10.

12.

14.

21.

15.

16.

22.

21—31.

33— 36.

39 —40.

41.

42.

71—87.

43 —48.

49.



Datum
des

Gesetzes.
der

Ausgabe.
Inhalt. Stuck. Num. Seite.

11. Mai.

14.

21.

*lrv'* #

26. Mai.

11. Juni.

14.

22.

9. Juli.

9 Juns.

28.

Mai.“

i. Publicandum des Geheimen Finanz-Collegii,

Bekanntmachung der Kriegs-Verwaltungs-Kammer, die
Abführung der ordinairen Magazinlieferung betr.

Mandat, (bei dem Geheimen Rathe ausgefertigt) die
Entziehung der Ordens= und Ehrenzeichen wegen Un-
würdigkeit des Inhabers bebrr.

Mandat, (bei dem Geheimen Rathe ausgefertigt) die
Aufskellung von Wachen vor Miethwohnungen von
Millkairpersonen, wegen Ausübung eines Retentions-=
rechts bert.

Verordnung der Ober-Amts-Regierung zu Budissin, die
Actenrepossturen und Inventarienverzeichnisse bei Kir-
chen, Pfarren und Schulen bbbrr.

Rescript der evangelischen wirklichen Geheimen Räthe an das
Oberconsistorium, die Appellationen hinsichtlich der Anstellun-
gen und Suspensionen von Geistlichen und Schullehrern betr.

Rescript des Geheimen Rathes an die Ober-Amts-Re-

gierung zu Budissin, eine Erläuterung der Stempel-
mandate von 1819. und 1822. beerr.

Rescript desselben an das Ober-Steuer-Collegium, des-
selben Inhalls.

Mandat, (bei dem Geheimen Rathe ausgefertigt) die
Versuche zu Rittung der Kinder vor der Entbindung
verstorbener Frauenspersonen beebrr.

die Abän-
derung der Leipziger General. Accis-Tarifsätze von dem
Mehle, dem Bankbacken und dem Branntweinschrote betr.

Mandat, (bei dem Geheimen Rathe ausgefertigt) die Ein-
führung einer neuen Arzneientaxe und eines Supple-
menti Pharmacopoeaec Saxonicae, ingleichen einige
Abänderungen in den Bestimmungen des, wegen des
Verkaufs der Arzneiwaaren, unterm 30sten September
1823 ergangenen Mandates ber.

11.

12.

12.

17.

16.

16.

15.

18.

19.

17.

18.

19.

20.

26.

25.

23.

27.

28.

50.

51 —53.

54.—

55’ — 70.

97 — 98.

 93—94.

89—gl.

99—100.

101 —115.



X

VI

Dat u
des

Gesetzes.
der

Ausgabe.
In h a l t(.

—#

Stück. Num. Seite.

——

4. Aug.

13.

18.

26.

13. Sept.

23. Ang.

15. Sept.

26. Aug.

30.

16. Sept.

20.

18.

8. Oct.

Bekanntmachung des Geheimen Rathes, die mit der Ko—
nigl. Baierschen Regierung, wegen des den Schrift—
stellern und Verlegern gegenseitig zu gewahrenden
Schutzes gegen den Nachdruck, getroffene Uibereinkunft
betr.

Rescript der evangelischen wirklichen Geheimen Rathe an
die Ober-Amts-Regierung zu Budissin, die Prüfung der
Schullehrer in der Oberlausitz betr.

Mandat, (bei dem Gebeimen Ratbe aus efertigt) die
Bekanntmachung allgemeiner Rech'sgrundsätze über
Frohn= und Dienstsachen beerr

Rescript des Geheimen Rathes an das Ober-Steuer-Col-
legium, eine die Stempelabgabe betreffende Erläuterung
betr.

Reseript desselben an die Ober-Amts-Regierung zu Budis,
sin, desselben Inhalts..

Mandat, (bei dem Geheimen Rathe ausgefertigt) die
Gleichstellung der, nach der ständischen Bekanntmachung
vom 7ten Juli 1830, auszugebenden neuen, zu drei
pro Cent zinsbaren, landschaftlichen Obligationen mit
den altern Steuer= und Kammer-Credit-Cassen-Schei-
nen betr.

Bekanntmachung, (aus dem Geheimen Cabinet) die
Ernennung des Prinzen Friedrich August, K. H. zum
Mitregenten des Königreichs ber.

Decret an den Geheimen Rath, die künftige Rescripts-,
Vortrags= und Berichtsform brer.

Valoationstabelle der in den Königl. Sächs. Landen Cours
habenden Münzsorten u. f. v.

Stenerausschreiben auf die Jahre 1831, 1832 und 1833.

Ü

20.

23.

21.

22.

24.

26.

25.

28.

29

34.

30.

31.

32.

33.

35.

37.

36.

117— 119.—

157-158.

121—151.

153—154.

155.

156.

159—160.

165—166.

161—164.

39. 169—174.



(vn)

Datum
des

Gesetzes.
der

Ausgabe.
Inhalt. Stäck.

30. Sept.

5. Oct.

13.

14.

18.

30.

4. Nob.

2. Oct.

9. Dec.

11. Nov.

Verordnung der Landesregierung,

Mandat, (bei dem Geheimen Rathe ausgefertigt) zu Be.
richtigung einer Mißdeukung des wegen allgemeiner
Rechtsgrundsätze in Frohn= und Dienst-Sachen erlasse-
nen Mandats. · r—i · # · r—i“l r—il r—i r—i/l ril r—i/l ·

regeln gegen die neuerlich stattgefundene Störung der
öffentlichen Ruhe und Sicherheit betr.

Mandat, (bei dem Geheimen Rathe ausgefertigt) das
Untersuchungs= und Straf-Verfahren gegen die, bei
den dermaligen Unruhen, aufgegriffenen und entdeckten
Verbrecher betr.

Generalverordnung der Ober-Amts-Regierung zu Budisffn
an sämmtliche Gerichtsobrigkeiten des oberlausitzischen
Landkreises, die Verpflichtung der Hebammen betr.

Decret an den Geheimen Rath, die Darlehne aus dem
Steuer= Aerario betr. r — e r— r— · r— m— r— ·

die Auslieferung der
Oesterreichischen Deserteurs betr.

Generalreseript des Geheimen Finanz-Collegü# an sämmt-
liche Accis= und Gleics= Commissarien, die Sportelsätze
in Accissachen betr. — 0 ·# # 6 6 —  — — 0

Rescript der Landesregierung an den Stadtrath zu Leip-
zig, dle Leipziger Feuer-Versicherungs-Anstalt betr.

Bekanntmachung des Geheimen Finanz-Collegii, die Er-
läuterung und Abänderung des 15ten §. der Bekannt-
machung vom 12t6en November 1828, die Land- und
Mieth-Kutscher und deren Abgabe berr.

Reseript des Gehelmen Rathes an die Ober-Amts-Re-
gierung zu Budissin, das Straßenbauwesen in der Ober-
lausitz betr.

Bekanntmachung, (aus dem Geheimen Cabinet) die Maß=

27.

28.

29.

30.

36.

31.

33.

38.

40.

41.

42.

43.

44.

51.

45.

46.

48.

167—168

175—175.

177—178.

179—180.

181.

182.

215—217.

183—184.

185—186.

195—196.



(vnur)

Datum "„

des der Inhalt. Stuck Num. Seite.
Gesetzes. Ausgabe. 41

13. Nov.19. Nov.Mandak, (bei dem Geheimen Rathe ausgefertigt) die Er-
hebung der Biersteuer in der Oberlausitz berr. 32. 4.187—193.

209. 6. Dec.Mandat, (bel dem Geheimen Rathe ausgefertigt) die Er-
richtung der Communalgarden berr.34. 49,9197211.

 — 2 118. - Verordnung des Geheimen Finanz-Collegii, die Abgaben-
befreiungen der auswärtigen Gesandten und Geschäfts-
träger btr. 357.|52 219—220.

1. Dec. 6.. Verordnung des Kirchenrathes und Ober-Consistorii,
die Prüfungen der Candidaten der Theologie betrt. 50.2183 214.0

14. - 118. . Bekanntmachung des Geheimen Finanz-Collegii, die Ac-
. cisbefreiungdesKalksaufdemLandebekr....37.53.221.

15.-21.-Mandat,(beibemGeheimenNatheausgefertigUdie
Wahlen provisorischer städtischer Communrepräsentanten

und die denselben, bis zu Einführung einer neuen
Städteordnung, zu gebende Stellung berr. 38.54.223—246.

22.= 31.. Nandat, (bei dem Geheimen Rathe ausgefertigt) die
Erstreckung der Censurgesetze auf den Steindruck betr.39. 55247—249.



Repertorium
der Gesetzsammlung für das Königreich Sachsen

vom Jahre 1830.

III. iIin alphabetischer Ordnung.

A.
Ablôsung der Huth= und Frohndienst-Befugnisse, f. Frohn= und Dienst-

sachen.
Accissachen = die Sportelansätze in = betr. 88
Actenreposituren und Inventarien--Verzeichnisse bei Kirchen, Pfarren und

Schulen der Oberlausitz — deren künftige Einrichtung.
I. Kirchen, und Pfarr-Acten=Repositueen
II. Kirchen= Pfarr= und Schul-Inventarien

Agenten, diplomatische, (. Gesandte.
Agnitionen, f. Stempelmandate von 1819, 1822.
Anweisungen, kaufmännische — inwiefern sie künftig Wechselrecht haben

solllen.
Apotheker —deren Obliegenheiten hinsichtlich des Anschaffens der neuen Arz-

neientaxe 2c. f. Arzneientaxe.
Arzneien, berschriebene — Bestrafung der Aerzte, Wundärzte und Apokheker, welche

dafür Rabbat resp. annehmen oder bewilligen.
— welche von den Kaufleuten, gemeinschaftlich mit den Apothekern,

verkauft werden därfffen
– — deren Verkauf den Kaufleuten nicht unter 1 unze erlaube ist.
– —desgl. nicht unter Padddddd.

— Verzeichniß der mit besonderer Vorsicht zu behandelnden. .

Arzneientaxe—dieEinführungeiner neuen — und eines Supplementi Phar-
macopoeae Sax. ingl. einige Abänderungen in den Bestimmungen des
Mandats wegen des Verkaufs der Arzneiwaaren, vom 30sten Sep-
tember 1823 bt. ....

Arzneimittel, s. Arzneientaxe.
Arzneiwaaren, s. Arzneientaxe.
Attachés der Gesandten, s. Gesandte.
Aufruhr, f. Ruhe, öffentliche.

Seitenzahl.

215 —216.

55—970.
55—59.
59—62.

103.

104.
111.

112.

113—115.

101—115.

Auswandern bilesiger Unterthanen — desfallsiges Verfahren.

Gesetzsammlung 1830.

12—14.



Baiern, s. Büchernachdruck.

()

B.

Baudienste, f. Frohn= und Dienst-Sachen.
BVerichtsform, s. Vortrags= 2c. Form.
Viersteuer — deren Erhebung in der Oberlausitz.

1I

111111111
Buchernachdruck — die dagegen mit Baiern getroffene Uibereinkunft.
Burgergarden — Aufhebung des Mandats wegen deren Errichtung

Chargée d'affaires, s. Gesandte.

Aufhebung der zeitherigen desfallsigen Gesetze.
ist künftig nur vom Malze zu entrichten.
Modalität der Berichtigung derselben

des Bier-Steuer= Einnehmers.
desgl. der Müller.
Abzüge finden nicht Statt.
Contravenrionssftrafen.
Befreiungen und Acquivalente.
vom ausß- und

Erlaß für Abgebrannte.
Fira.
Regie.

erbländischem Biere.

untersuchungsverfahren bei Defraudationen.
Bier-Trank- Steuer, s. Steucrausschreiben.
Botendienste, Frohn- und Dienst-Sachen.
Braunkohlen, s. Stein= 2c. Kohlen.

März 1828. .

s. Schutzencom pagnieen.
Bußtage —deren Feier im Jahre 1830.

C.
Candidaten der Theologie — deren Prüfung.

Cessionen, s. Stempelmandate von 1819. 1822.
Censurgesetze —deren Erstreckung auf den Steindruck.
Civilverdienst, f. Orden und Ebrenzeichen.
Communalgarden —deren Errichtung.

IIIl 11112 deren Zweck.
Stempelfreihert der darauf sich beziehenden

½

deren Organifationscommisssonen.
in wekchen Städten sie zu errichten.
Zeit der Verpflichtung und Eintritt.

#

und Obliegenheit des Brauenden

Schriften.

—4

2sten

Seitenzahl.
6

"
187.

188.

188.
189.
189.
189.
189.
191.
192.
192.
192.
192.

117—19.

197.

11.

213—214.

247—249.

197—211.
198—200.
108.
198.
200. 211.

201.



Communalgarden—wernichteintretenkann. ........

—-

—

—

—

—

—

—

 —

——

——

——S

 —

—

—40

—

—

——

——

——

—-

——

—

—

wem der Eintritt nicht anzusinnen, aber verstattek iit.
deren Oberbefehlshaber und Ausschüsse.
Wechsel der Ausschußmitglierden.
der letztern Geschäftskreis. .........
der letztern Beschlusse, Entscheiduugen und Ressortverhaltnisse. .
deren Zusammensetzung... ç

deren Eintheilung in Compagnieen.
Errichtung einer berittnen Abtheilung. ... ..
Wahl und resp. Ernennung der Hauptleute und Zugfuhrer, der

Rottmeister, Feldwebel und Tambours. .. .

Erhaltung der Ordnung, Fahnen. .......
Verpflichtung, Rangverhaltniß. .. ... .

Kleidung, Auszeichnung der Anfuhrer, Waffen, Waffenubungen.
Revuen, Dienst.. . . . ...

Communreprasentanten, stadtische, provisorische — deren Wahl und Stellung
bis zu Einführung einer allgemeinen Städteordnung.
I. Allgemeine Bestimmungen.

welche Städte wählen können. ........
derenVerhältnißüberhauptundzumStadsrathc....
desgl.zudenVertreternderBürgcrschaftundzudiesecselbst.
deren, wie auch der Ersatz= und Wahlmänner Zahl. ...
Eintritt der Ersatzmänner und nachträgliche Wahlen — Kosten.

und Stempelfreiheitttt.
II. Stimmfähigkeit, Wählbarkeit und Ablehnungs=
gründddddhee.

III. Wahlordnung.

Commissarien, Subdelegirte, Protocollanten, Bärzererzeichnip. .
Wahlgehulfen, Wahllisten. „ ....

Wahlbezirke, Wahlfreiheit, Bekunntmachung des Wahltags. .
Wahlhandlung, Abstimmung. ..
Stimmenzahlung, Wahlergebniß. .....
Verfahren nach Ernennung der Wahlmänner
Stimm-Zählungs-Protocolle, Einwendungen gegen das Wahlber-
faren.

IV. Geschäftsordnung.
deren erste Berathung, Einführng.
Zuziehung Andrer zu den Versammlungen, Versammlungsort, pfich.

ten des Vorstehers, Deputationen.
Beschlußnahme und Protocolle, Communication mit dem Scadtrathe,

uUnterschriften, Bemerkung über die Berathungsgegenstände.
Consuln, s. Gesandte.

(2°)

Seitenzahl.
201.
201.
202.
203.
204.
205.
205.
206.
206.

207.
207.
207.
208.
209.

223.
274—225.

226.
227.

228.

230.
231.
232.
233.
234.
235.

236.

236.

237.

238.
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D.
Darlehn, s. Steuerarar.
Decoration, s. Ordens- und Ehrenzeichen.
Deserteurs, Oesterreichische und Sächsische —die zu deren resp. Uibernahme

und Auslieferung bestimmten Orte, auch desfallsige Kostenerstattung betr.

Oenste, 8Dienstsachen, Dienstzwang, s. Frohn= und Dienst-Sachen.
Dispensatorium,f.Arzneientaxe.
Doctorwürde, theologische, im Auslande erlangke — inwiefern deren Anerkennung

zu versagen see. ........

EreschehsFrohmunchenst Sachen.
Droguenpreise, s. Arzneientaxe.
Dungekalkt, s. Kalk.

E.
Ehrenzeichen, s. Ordens- und Ehren-Zeichen.
Erbdrescher, Erbmäber, f. Frohn= und Dienst-Sachen.
Erbschaftsstempel, s(. Vermächtnisse.
Erdkoblen, fs. Stein= 2c. Kohlen.
Examen, s. Candidaten.

F.
Feuer-Versicherungs. Anstalt, f.eipzig.
Frauenspersonen, schwangere, f. Kinder.
Friedrich August, Prinz,K.H.— dessen Ernennung zum Mitregenten des

Königreichssss.
— —(.#. Vortrags= 2c. Form.

Frohn= und Diens Sachen — Bekanntmachung allgemeiner Nechtsgrundfäte
übengnga

— — — allgemeine Verpflichtungsgrunde, wie Gesetz, Vertrag 2c.

— — —. A. Rechtsgrundsätze, binsichtlich aller Arten von Frohnen

und Diensten, mit Inbegriff der gesetzlichen.
I. in Ansehung der gemessenen und ungemes-

« senen.......

ll——derungemessenen Dienste.
III. desgleichen der gemessenen.

B. Rechtsgrundsätze hinsichtlich der Dienste, die auch ge-
setzlich für Unterthanendienste erklart
find. ..

I. Baudiensksee
II. Kinderdienstzwang. ....
III. Bewachung der Rittergüter.

Seitenzahl.

182.

49.

159-160.

121-151.
121.

122 ff.

122—133.
133—134.

135.

136 fl.
1356 fl

140 fl.
150.



(Am)
—

Frohn- und Dienstsachen — Berichtigung einer Mißdeutung des vorangezognen
Mandats (besonders hinsschtlich der Ablosung der Hutb- und Frohn-
dienst-Befugnisse ))))).

– — — deren Ablosung wird nicht nur fur die Kreislande,

sondern auch fur die Oberlausitz beabsichtigt... ......
Fuhren,s.Frohn-und Dienstsachen.

G.
Geistliche und Schullehrer — daß die Berichtserstattung auf Appellationen

gegen deren Anstellung, oder Suspension an den Kirchenrath erfol-
gen soolll.

Generalaccise, (. Leipzig.
Gesandee, auswärtige, und Geschäftsträger — deren, wie auch deren Atta-

chés, Gefolge und Dienerschaft Abgabenbefreiungg.
– — Lco0c. an letzterer haben die mic speciellen Missionen Beauftragten, die

Agenten und Handels-Consuln nicht Thellll.
Geschaftstrager, s. Gesandte.
Gesindeschau, s. Frohn- und Dienstsachen.

H.
Handelsconsuln, s. Gesandte.
Hebammen, auf ständische Kosten gebildete, in der Oberlausitz — deren Ver-

pflichtung. · r' · · 2 · — —

Heinrichsorden, s. Militair— Si. Heinrichsorden.
Huthungsbefugnisse, # Frohn= und Oilenstsachen.

IJ.
Jagden, Königliche — die Aufhebung des deshalb ergangenen Gouvernements-Pa-

tents vom Zisten Mal 1814. und die Bestimmungen hinsichtlich der Wild-
pretsdeputate bkerr.
– deren Verwaltung — Wildstandndndd.
– — Vererbung — Verpachtrng.

– Ablieferung der Wildpretsdeputate. . .

— deren Vergutung in Gelde, oder Ausgleichung in andern Wild

pretssorren.
– Obliegenheiten der Empfäanger
— Bezahlung des Jagerrechts und des Transports. ..
— Quittungen der Deputatempfäangkger

Seitenzahl.

167—168.

167.

97°98.

219.

220.

179-180.

43—48.
44.
44.
45.

45.
46.
46.
47.



(I )

Jägerrecht, s. Jagden.
Inventarienverzeichnisse, s. Actenreposituren.

K.
Kaiserschnitt,s.Kinder.
Kalk — dessen Accisbefreiung auf dem #Landel ....

—-WeqfalldrrdcsfallfgenHandelsaccisevomlstananuar 1831 an. ..

KammerCredctcassen-Scheme,sObligationen,landschaftliche
Kinder — die Versuche zu Rettung der — vor der Entbindung verstorbner Frauensper—

sonen ber.
Kinder-Dienstzwang, s. Frohn= und Dienstsachen.
Kirchen, (. Vermächtnisse.
Kircheninventarien der Oberlausitz, f. Actenrepositur.
Kirchenrath und dessen Kanzlei — deren, so wie des Ober- Consistorii und des-

sen Protonotariats-Expedition Sportel-Taxordnungen
Kirchenvermogen, Kirchrechnungen, Kirchen= und Schulsachen in der

Oberlausitz, f. Actenrepositur.
Kutscher, s. Land= und Miethkutscher.

L.
Land- und Miethkutscher — Erläuterung und Abänderung des 15ten 5. der die-

selben betreffenden Bekanntmachung vom 12ten November 1828. hinsicht-
lich der Weiter= und Jurückbeförderung der an Poststationspunkten rc. mit
Miethpferden angekommenen Reisenndddeen.

Landesverfassung, (. Verfassung.
Legate, s. Vermächtnisse.
Lehrer, f(. Schullehrer.
Leipzig, Discontocasse —auf welche Bestimmungen allein das, nach §. 18 d.

ihrer Statuten bestimmte, Erforderniß der landesherrlichen Genehmigung bei
Ergänzungen und Abänderungen derselben zu beziehen sei. . .

— Feuer-Versicherungs-Anstalt —die derselben, gleich der Discon—

tocasse, verliehenen Vorrechte hinsichtlich der ihr verpfändeten Ge-
genstände btttttttrrr.

— Generalaccise —die Abanderung ihrer Tarifsatze vom Mehle, Bank—
backen und Branntweinschrote (incl. des Mahlgroschens.) betr. .

— Stadtanleihe — die Bewilligung einer neuen Zprocentigen =
von 2,400,000 Thlr. — zu Abtragung der 4procentigen Anleihe vom
Jahr 1822, und der erstern Rechte und Befugnisse betr. ...

legung der, Bevormundeten oder püs causis zustehenden Gelder in solchen
Scheinen betr.

5
Seitenzabl.

71—87.

19—0.

183—184.

17—18.

18.



(IX

Keipzig, Universitat, s. Universitat.
— Wechselordnung von 1682. s. Wechsel.

Lieferung, s. Magazinlieferung.
Lithographie, s. Censurgesettze.

M.

Magazinlieferung, ordinairc, bisher in natura abgeführte, kann kürfiig, nach eig-
ner Wahl, auch in Gelde entrichtet werdeen.

Mahlgroschen, s. Leipzig — Steuerausschreiben.
Malzsteuer, s. Steuerausschreiben.
Marktfuhren, f. Frohn- und Dienstsachen.
Kaximilian, Prinz, K. H. — dessen Verzichtleistung auf die Nachfolge in die

KroneSecshen.
Medaille, s. Militair= St. Heinrichs.= Orden.
Medaillen, s. Ordens- und Ehrenzeichen.
Medicinalwaaren, f. Arzneientaxe.
Meßwechsel, s. Wechsel.
Miethe, (Frohn= und Dienstsachen.
Miethwohnungen, (. Milit airpersonen.
MRilitairpersonen = die Aufstellung von Polizeiwachen vor Miethwohnungen vor

—an deren Mobilien die Vermiether Retentionsrechte üben wollen bettr
Militair. St. Heinrichs-Orden — dessen Statueen.

— — — — dessen Namen, Großmeister und Eintheilung.

— — — — dessen OrdenszeihenUn

– —- — — Ernennung, Beforderung und Pflichten der

Mitgliden.
– – — dessen Verluut.

– – — — Ordens-Decret und Listen

— — — — taxfreie. Bekanntmachung der Ernennungen ec.

im Orden — Beilegung der Ordenstitel.
– – — — Aufnahme der Ordens-Würde und Insignien

in Titel und Wappren.
— — — — Näckgabe der Iusignien in Sterbe- und Be—

förderungs. Fälllen.
– – — Bestimmungen wegen der dazu gehörigen gold-

nen und silbernen Medailllen

Militair- Verdienst-Medaikle, f. Militair= St. Heinrichs-Orden.
Mobilien, f. Militairpersenen.

Seitemahl.

54.
1-6.

2.
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N.
Nachdruck, f. Büchernachdruck.
Nationalgarde, s. Bürgergarden.
Naturallieferung, s. Magazinlieferung.

O.
Oberconsistorium, (.Kirchenrath.
Oberlausitz, #. Actenreposituren — Biersteuer — Frohn= und Dienst-

sachen — Hebammen — Kircheninventarien — Kirchenver-

mögen 2c. — Pfarrinventarien — Schenkungen — Schul-

actenreposituren — Schuliuventarien — Schullehrer —

Stein= 2c. Kohlen — Stempelmandate v. 1819. und 1822. —
Stempelsteuer — Stiftungen, milde — Straßenbauwesen —

Vermächtnisse — Wechsel.

Obligationen, landschaftliche, neue 3procentige — deren Gleichstellung mic den
tern Steuer= und Kammer-Credit-Cassen-Scheinen.

Oesterreich, f. Deserteurs.
Orden, f. Militair-St. Heinrichs-Orden.
Ordens= und Ehrenzeichen, Cnmilpersonen verliehene — deren Entzlehung, oder

den Verlust der Erlaubniß zu Tragung ausländischer, wegen Verbre-
chen oder entehrender Handlungen betr.

P.
Papier, ungestempeltes, bei Relationen tc. s. Stempelsteuer.
Pässe, Auswandern.
Pension = daß unter activem Dienste, wenn in solchen der Empfänger einer =

· tritt, nicht blos der Königliche, sondern jeder, einen lebenslänglichen
Unterhalt sichernde, bei einer öffentlichen Behörde und Anstalt zu verste-
heu ei.

Personensteuer, f. Steuerausschreiben.
Pfandverschreibung, s. Stempelmandate v. 1819. 1822.
Pfarrinventarien in der Oberlausitz, (. Actenreposituren.
Pfennigsteuer, f(. Steuerausschreiben.
Pharmacopoca Sasonica, (. Arzneientaxe.
Promotion, s. Doctorwürde.
Prüfungen, f. Candidaten.

S —.A. K

O.
Quatembersteuer, (Steuerausschreiben.

Seitengahl.

156.

51—53.

88.



 xvu )
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R.
Reise- und Landfuhren, s. Frohn- und Dienstsachen.
Rescriptsform, s. Vortrag- 2c. Form.
Retentionsreche,fs.Militairpersonen.
Rittersitze — deren Bewachung, fFrohn-- und Diensifachen.
Rohrenfuhren, s. ebend.
Ruhe, offentliche, und Sicherheit — die Maßregeln gegen deren Störung betr.
– — — — das Untersuchungs= und Strafverfahren gegen die

bei dermaliger Stdrung derselben aufgegriffnen Verbrecher berrt.

S.
Sachsen,s.FriedrichAugust—Maximilian—Verfassung—Vortrags-2.

Form.
Schenkungen, f. Vermächtussse.
Schock- und Quatember-Steuer, f. Steuerausschreiben.
Schützencompagnieen, slädtische, treken, binsichtlich ihrer Beneficien, wie Schützen-

freibiere und dergleichen, in ihre Verfassung vor dem 1. Febr. 1817. zurück.
Schützencorps, städtische, seit 1sten Februar 1817. — werden ihrer zeitherigen Ver-

pflichtungen entbunden. 6% ½% " ½% " - - " " 6“ "“ "“

Schützenfreibiere, (. Schätzencompagnieen. -
Schützengilden,städtische,treteninihreVerfassungvordemlstenFebruar1817.

zurück.................
Schulactenreposituren in der Oberlausitz, s. Actenreposituren rc.
Schulden Studirender, f. Universitt.
Schuldverschreibungen, (#. Stempelmandate v. 1819. 1822.
Schulinventarien in der Oberlausitz, f. Actenreposituren.
Schullehrer in der Landesmitleidenheit der Oberlausitz und in den zu städtischen

Bezirken gehorigen Ortschaften, so wie die niedern Lehrer in den
Vierstädten —die Competenz zu deren Prüfung berr.

— s. Geistliche und Schullehrer.
Schulsachen der Oberlausitz, s. Actenreposituren.
Schwangerschaft, s. Kinder.
Schwefelkohlen, s. Stein.= 2c. Kohlen.
Sicherheitc, öffentliche, f. Ruhe, öffentliche.
Spanndienste, f. Frohn= und Dienstsachen.
Sporteln, (. Kirchenrath. 6
Stein= Braun= und Erdkohlen — deren und des Torfs Gewlnnung in der

Oberlausitzi tteeer.
—- — — — Rechte und Verbindlichkeiten des Grundherrn.

– — — — Aufnahme liegen gebliebner Baue und Aufsuchung
neuer Lager. - ½% o o o " 0 " ½% 0 "„ - o

Seitenzahl.

175—176.

177—178.

198.

197.

197.

21—31.
21.

22.
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Stein= Braun= und Erdkohlen — gegenseitige Verbindlichkeit des Grundhertu
und des Unternehmers. ...

— — — — Concessionsbedingungen zum Bau auf fremdem Boden

— — — — Rechte, Gebuhrnisse und Verbindlichkeiten des

Stollners. ... ..— — — Gebührnise und Verbindlichkeiten des Inhabers
einer Waslerhebungsmaschine ..........

— — Gewerkschafen

— Offickanten und Arbeiter.

— Aufhebung des Kohlenausfuhr-Verbotes.
Behörden in Kohlenbausachen

— Kosten in Kohlenbausachen
— polizeiliche Besichtigung, Rechtsverfahren.
— Anwendbarkeit dieses Mandats auf Braun-, Schwe—

sel= und Erdkohlenlager, auch Torfgräberel.
– Aufhebung des Mandats v. 19ten August 1743.

Steindruck, s. Censurgesetze.
Stempelabgabe, s. Stempelsteuer.
Stempelfreiheit, s. Communalgarden.
Stempelimposten, s. Steuerausschreiben.
Stempelmandate von 1819 und 1822 — deren Erlauterung hinsichtlich der auf

oberlausitzische oder erbländische Grundstücke sich beziehenden Schuld= oder
Pfand--Verschreibungen, oder Cessionen und Agnitionen,
wenn erstere bei einer erbländischen, letztere bei einer oberlausitzischen
Behörde producirt werien

Stempelstener — Erläuterung des Mandats vom 4ten September 1822. 7. 2.
sub c. die Anwendung ungestempelten Popiers bei Relaqtionen, Anzei-
gen, Zeugnissen 2c. der Amtslandrichter 2c. btrrr.

— desgl. im Betreff der Oberlausitz.. ...—
Stempeltarifvom11.Jan. 1819. sub: Erbschaften, s. Vermächenisse.
Steuerarar — die demselben binsichtlich eingesetzter Pfander fur Darlehne, gleich der

« Leipziger Discontocasse, bewilligten Privilegien bett.. ..
Steuerausschreiben auf die Jahre 1831 -1833. .
Steuerreste, s. Steuerausschreiben.
Steuerscheine, s. Obligationen, landschaftliche.
Stiftungen, milde, der Oberlausitz, f Acte nrepossturen.
Strafverfahren, f. Untersuchungs= und Straf-Verfahren:
Straßenbauwesen der Oberlausitz. . 22
Studirende, s. Universitat.

Seitenzahl.

22.
23.

24—2 6 .

26—27.
27.
28.
28.
28.
29.
29.

30.
30.

93-95.

153—154.
155.

181.
4169—174.

195—196.

Suspension, (. Geistliche und Schullehrer,



XX)

T.
Torf, s. Stein= 2c. Kohlen.
Tranksteuer, (. Steuerauöschreiben.
Tumult, (. Ruhe, öfeentliche.

u.
Universitat zu Leipzig — die einstweilige Aufhebung der §s§. 47—50 der Gesetze für

die Seudirenden vom 29sten März 1822, und daß gegen säumige Schuld-
ner nach der allgemeinen Proceßordnung zu verfahren sel. ...

Unruhen, öffentliche, s. Ruhe, öffentliche.
Untersuchungs = Commissionen, s. Ruhe, öffentliche.

und Strafverfahren, ( ebend.

V.
Valvations abelle der in hiesigen Landen Cours habenden Münzsorten v. 7. April.

 16. Sept.
Verdienstmedaille, . Milltair-St. Heinrichs-Orden.
Verfassung und Verwaltung des Landes — die Maßregeln zu deren Verbesserung

betr. "D4r l · 0 0 l o c 0 0 "“ " “ r · o

VerjährungderFrohn-2c.Dienste,s.Frohn·-undDienst-Sachen.
Vermächtnisse und Schenkungen an Kirchen und fur kirchliche Zwecke — deren

Befreiung vom Erbschaftsstemmel.
desgl. in der Oberlaufis-.

Verwaltung, (. Verfassung.
Vlerstädte, f. Schullehrer.
Vortrags-, Rescripts-= und Berichtsform, künftige.

W.
Wechsel = die Acceptation gezogner, auf einen gewissen Verfallkag gestellter = mit

Ausnahme der Leipziger Meßwechsel betr. .....

AnwendungdiesesGesetzesinderOberlausitz..«
s.Anweisungen,kaufmännische.

Wilddieberei, s. Wildpret.
Wildpret —dessen Einbringen in die Städte.

(. Jagden.
Wildpretsdeputace, f. Jagden.
Wildschäden, Wildstand, (. ebend.

Z.
Zwangdienst, Zwanggesinde, s. Frohndienste.

Seitenzahl.

15—16.

33—36 ·

161—164.

175—176.

41.

42.

165-166.



Anmerkung.

Höchster Anordnung zufolge, wird hierdurch wiederholt bekannt gemacht, daß Ergänzungen
angeblich nicht cingegangener Stücke der Gesetzsammlung künftig nicht Stakt finden können,
wenn dergleichen Oefecte niche spätestens sechs Wochen nach dem jedesmaligen, in der keip-
ziger Zeitung angekündigten Erscheinen eines Stücks, der unterzeichneten Redaction angezeigt worden
sind. Nach Verlauf jenes Termins hac man sich einzig an die hiesige Königliche Hofbuchdruckerei zu
wenden.

Dresden, am 24ten Jannar 1831.

Redaction der Gesetsammlung für das Kdnigreich Sachsen.



Gesetzsammlung
für das

Königreich Sachsenn.
1.

1.) Statuten
des Kdniglich Sächsischen Militair= St. Heinrichs-Ordens;

vom 23#ten December 1829.

A uton, von GOTTES Gnaden, Konig von Sachsen, c. c. c.

Wir finden Uns bewogen, fur den, schon von Weiland Unsers vielgeliebtesten Herrn
Bruders, des Konigs Friedrich August Liebden, zu Belohnung ausgezeichneter, im Felde
erworbener Verdienste, fur Offiziers der Koniglich Sachsischen Armee hergestellten und ver-
liehenen eigenen Militairorden, folgende besondere Statuten festzusetzen, welche in
Ordensangelegenheiten zur beständigen Richtschnur dienen sollen:

I.

Dieser Orlden führt den Namen des Sachsischen Kaisers Heinrichs des Heiligen, und
sammtliche Ordensglieder werden Ricter des Königlich Sächsischen Militalr-St. Hein-
richs-Ordens genannt.

II.

Das Großmeisterthum ist und bleibt mie der Königswürde des Hauses Sachsen
verbunden.

III.

Die Mitglieder, welche in besagten Militairorden aufgenommen werden, sind in
vier Klassen eingetheilt, nämlich in Großkeeuze, Commandeurs erster Klasse, Com-

Gesetzsammlung 1830. ( 1 )
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mandeurs zweiter Klasse, und Ritter; ihre Amnzahl ist unbestimmt. Alle bis hieher schon
ernannte Commandeurs gehören der ersten Klasse an.

IV.

Das Ordenszeichen ist ein goldnes achteckiges Kreuz, mit einer weißgeschmolzenen brei—
ten Einfassung In der Mitte befindet sich ein gelbgeschmolzenes rundes Schild und in
demselben das Bildniß Kaiser Heinrichs, stehend und geharnischt, in volligem kaiserlichen
Ornate, mit beigefugtem Namen: S. Henricus. In der blauen Einfassung gedachten
Schildes geschiehet der Errichtung des Ordens mit den Worten Erwahnung:

Fridericus Augustus, D. G. Rex Saxoniae instauravit.
Auf der andern Seite des Kreuzes ist ein ebenfalls blaueingefaßtes Schild mit dem
Koniglich Sachsischen Wappen, und in der blauen Einfassung die Inschrift:

„Virtuti in Bello“
befindlich. Die vier Winkel um das Schild sind mie grünen Zweigen des Sachsischen
Rautenkranzes ausgefüllt. Dies Ordenszeichen ist von dreierlei Gatkung, das große,
das mittlere und das kleine Kreuz, das erstere für die Großkreuze, das zweice für die
Commandeurs, das drikte für die Ritter.

V.

Die Großkreuze kragen das größke Ordenszeichen an einem handbreiten himmelblauen
seidenen Bande mit citrongelber Einfassung, von der rechten Schulcer nach der linken
Hüfte, und uberdies auf dem Rocke an der linken Brust einen achteckigen, in Gold ge-
stickten, von einer Spihe zur andern 4 Zoll breiten Serahlenstern, in dessen Miece vor-
berbeschriebene erste Seite des Ordenskreuzes, mie der Umschrife: „Virluti in Bello“,
befindlich ist.

Die Commandeurs kragen das Kreuz mitctlerer Größe an einem 3 Zoll breiten der-
gleichen Bande um den Hals, und die Commandeurs erster Klasse noch außerdem den
vorbeschriebenen Stern auf dem Rocke in der geringern Breite von 3 Zoll.

Die Ritter tragen das kleine Kreuz an einem zwel Finger breiken Bande von glei-
cher Farbe und Einfassung im zweiten Knopfloche.

Diese Ordensgeichen sollen von den Mitgliedern zu jeder Zeié gekragen werden.

VI.

. Außer dem Könige, als jedesmaligem Großmeister, und den mit dlesem Orden be-
liehenen Königlichen Prinzen, darf Niemand das Ordenszeichen mie Edelsteinen besetzen
lassen, dafern er nicht auf diese Art damit begnadige worden ist.



(3)
VII.

Die Ernennung zu Mitgliedern dieses Ordens bleibt Uns und Unsern Nachfolgern
in der Königswürde allein vorbehalten; es werden jedoch dabei die Vorschläge des jedes-
maligen, die Königlich Sächsischen Truppen im Felde commandirenden Generals berück-
sichtiget werden.

Dieser Milicairorden ist nur für die in Koöniglich Schsischen Kriegsdiensten steben-
den Oberofsiziers vom ersten bis zum letzten Geade, ohne Rücksicht auf Verschiedenheit
der Confession, adelige Geburt, oder Dienstjahre, bestimme und eingeseßt. Nur Ver-
dienste, durch ausgezeichnete Handlungen im Felde erworben, und mie Pflichttreue gegen
König und Vaterland verbunden, können den Zutrite zum Oeden öffnen; keinem Offizier
ist aber erlaubt, sich auf irgend eine Art darum zu bewerben.

Sollten sich Offiziers in auswäreigen Diensten, durch milikairische Thaken im Felde,
um die Person des Königs, die Königlich Sachsischen Lande oder Truppen besonders
verdient machen; so behalten Wir Uns und Unsern Nachfolgern vor, solche mit diesem
Orden ebenfalls zu begnadigen.

Bei Beförderungen werden die Großkreuze aus den Commandeurs, und die Com-
mandeurs aus den Rittern genommen, und es kann kein Rircer in einen höhern Grad
befördert werden, der nicht vorher die niedern Grade durchschrirten hat. Dabei findec
zwar keine Anciennelc Statt, sondern die höhern Grade müssen durch neuere Verdienste
erworben werden; es gilt aber in der Regel die Beschränkung, daß das Großkeeuz nur
General-Lieutenants, welche ein Corps im Felde commandirt haben, erhalten, zum Com-
mandeur erster Klasse nur General-Lieutenanes und General-Majors, welche Brigaden
im Felde commandirt haben, und zum Commandeur zweiter Klasse nur Scabsofsfiziers,
die als solche Feldzügen beiwohnten, gelangen können, ohne daß jedoch das Avancemene
zu einem höhern Posten in der Armee einen Anspruch auf Aufrückung in einen höhern
Grad des Ordens giebe.

Wegen besonders ausgezeichneter Verdienste um die Person des Königs, oder um die
Teuppen, oder auch wegen 5 Ojöhriger vorzüglicher Dienstleistung, behalten Wie Uns
und Unsern Regierungsnachfolgern vor, im Betreff der Beförderung zu dem nächstfolgen-
den Ocdensgrade, von obiger Regel, nach Befinden, eine Ausnahme zu machen.

VIII.

Durch Aufnahme in diesen Orden verstärkt sich für jeden Rittker die Verpflichtung
zur unverbrüchlichsten Treue gegen König und Vaterland; es wird ihm zur Verbindlich-
keit gemacht, den Ruhm der Aermee durch eignes Beispiel und keäftige Mirwirkung zu
befördern und aufrecht zu erhalten.

(1)



(4)
IX.

Sollte, wider Verhoffen, ein Riécter durch feiges, ehrloses Bekragen, Desertion,
Verrätherei, dadurch, daß derselbe ohne Erlaubniß des Königs die Königlich Sachsischen
Dienste verläße, oder in auswärtige Dienste tritt, oder sonst sich des Ordens unwürdig
machen, so wird, in soweit nicht der Verlust des Ordens mic der, nach Befinden, ein-
tretenden gesetzlichen Strafe ohnehin verbunden ist, eine Commission von Rittern der
verschiedenen Grade, welche über die Ausstoßung aus dem Orden zu berathschlagen hat,
niedergesetzt und darauf von dem Könige Selbst enischieden werden.

X.

Das Ocdenedekrek wird, unter des Königs Unterschrift, mit des Ordenskanzlers Con-
trasignatur und dem großen Siegel versehen, von dem Ordenssekretair auegefertigt und
nebst den Scaturen taxfrei ausgehändiget. Uiber sämmtliche Mitglieder des Ordens
werden bei der Ordenskanzlei vollständige Listen angelege und foregeführt werden.

XI.

Von den Ernennungen und Besörderungen im Orden erfolgen die gewöhnlichen Be-
kannemachungen sowohl in der Armee, als sonst, tarfrei. In den an die Ordensmit-
glieder ergehenden Ausfertigungen wird ihnen auch der Oedenstitel aus den Kanzleien
beigelege.

XII.

Durch Aufnahme in den Orden erlangen die Mitglieder das Reche, die in demselben
erhaltene Würde in ihren Tirel aufzunehmen, und die Ordensinsignien ihrem Waxpen
folgendermaßen beizusügen: ·

Bei den Großkreuzen liegt das Wappenschild auf dem achteckigen Sterne, ist mit dem
Ordensbande, worauf die Ordensinschrift sich befindet, umgeben und das Kreuz daran
gehangen; bei den Commandeurs erster Klasse ruht das Schild auf dem mit dem kleinern
Bande umgebenen Ordenskreuze; bei den Commandeurs zweiter Klasse umgiebt das klei-
nere Band mit daran hangendem Kreuze das Schild; bei den Rittcern endlich hänge das
Kreuz mit einer Bandschleife unterm Schilde.

XIII.
Nach Absterben eines Mitgliedes werden die Ordensinsignien, nebst den Statuten, an

die Ordenskanzlei zuruckgegeben. Bei Beförderungen zu einer höhern Klasse des Ordens
werden die früher erhaltenen Ordenszeichen ebenfalls dahin eingereicht.
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XIV.

Dem Orden schließen sich, als fünfte Klasse, die Inhaber der, zuerst unker dem 17ten
März 1796, als Ehrenzeichen für Uncerofnziere und Gemeine gestifteten, goldenen und
silbernen Milicair-Verdienst-Medaillen an, welche zunächst zur Belohnung ausgezeichnet
tapferer, mit Besonnenheit und ohne Tollkühnheic ausgeführter, erfolgreicher Waffenthaten
im Felde bestimmt sind, ausnahmsweise aber auch solchen Militairpersonen verliehen wer-
den mögen, die sich, außer dem Felde, durch eine vorzüglich muthige, besonnene, und
zur Abwendung großer Gefahr unrernommene Handlung ausgezeichnec haben.

Diese Ehrenzeichen werden im Felde auf den Vortrag des Oberbefehlshabers be-
willigt, und es ist derselbe dafür verantwortlich, daß, ohne alle Nebenrücksichten, nur
solche Leure dazu in Vorschlag gebracht werden, welche sich erwiesenermaßen wirklich per-
sönlich-kriegerisches Verdienst erworben haben.

Die Ausgabe der Medaillen soll moglichst offentlich geschehen, und bei der Armee
bekannt gemacht werden.

XV.

Diese Medaillen, welche, in Gold und Silber gleichmaßig, auf der einen Seite
das Brustbild des Stifters, mit der gewohnlichen Umschrift, auf der andern, in einem
mit Waffen verzierten Kranze, die Worte: „ Verdienst um das Vaterland“ ent-
balten, werden ebenfalls im zweiten Knopfloche an einem blauen gelbeingefaßten Bande
getragen, welches jedech um das Drittheil schmäler, als das des Heinrichs-Ordens seyn
muß.

XVI.

Bei Verleihung dieser Ehrenzeichen soll, ohne Rucksicht auf den Rang, nur die aus-
gezeichnete That uber die Wahl der silbernen, oder goldenen Medaille entscheiden, und die
Letztere, der Regel nach, nur solchen Unteroffiziers oder Gemeinen bewilligt werden, wel—-
che bereits fruherhin mit der Erstern belohnt worden sind.

Im letztern Falle wird die silberne Medaille vom Inhaber zuruckgegeben, und ihm
dafur eine Gratification von funf- und zwanzig Thalern aus dem Kriegs-Zahlamte
ausgesetzt.

XVII.

Nach dem Tode eines Inhabers ist dessen Medaille zu Unserer Geheimen Kriegskanz—
lei einzureichen, und es wird dafur der Wittwe und den Kindern, oder, in deren Er—
mangelung, den Ascendenten, — mit Ausschluß aller entfernteren Verwandien, oder Testa—
mentserben — eine Gratification von funf- und zwanzig Thalern fur die silberne,
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und von einhundert Thalern für die goldene Medaille, bewilligt werden, und zwar ehne
Unterschied, ob die Empfänger die Erbschaft antreten, oder niche.

Ausnahmsweise ist Denen, welche bis an ihren Tod im Kriegsdienste verbleiben, sofern
sie weder Frau oder Kinder, noch Ascendenten hinterlassen, gestattet, nach Willkühr eine
Person zu ernennen, welcher die Medaille und die dafür zu gewartende Gratification zu-
fallen soll.

XVIII.

Im Betreff des zur Strafe eintretenden Verlusts dieser Ehrenzeichen gelten die oben
und sonst gesetzlich ausgesprochenen allgemeinen Grundsätze; es sollen jedoch die Inhaber
der Militair-Verdienst-Medaillen, so lange sie der leßztern nicht verlustig erklärt sind,
irgend einer Leibesstrafe nicht unterworfen seyn.

XIX.

Diese Ordensstatuten sollen auf das Genaueste beobachtet und von Uns und Unsern
Nachkommen geschutzt werden.

Zu Urkund dessen haben Wir solche eigenhandig vollzogen und mit Unserm Konigli—
chen Siegel bedrucken lassen.

Dresden, am 23sten December 1829.

Anton.

Graf von Einsiedel.

D. Maximilian Guncher.
Ausgegeben zu Dresden, am Sten Januar 1830.
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2.) Mandat,
die Acceptation gezogener, auf einen gewissen Verfalltag gestellter Wechsel

betreffend;
vom 23 ten December 1829.

—

W99, Anton, von GOTTES Gnaden, Konig von Sachsen 2c. 2. c.
thun hiermit kund und zu wissen:

Wir finden Uns bewogen, die Bestimmung im g. VII. der Leipziger Wechselordnung
vom Jahre 1682, wonach Wechselbriefe, die ihren Zahlungstermin nicht erst von Zeit
der Acceptation gewinnen, sondern bereits auf einen gewissen Tag, an welchem sie bezahlt
werden sollen, gestellt sind, wenn sie eher, als vierzehn Tage vor der darin bestimmten
Zahlungszeit, einlaufen, von Demjenigen, auf den sie gezogen sind, nicht eher, als an dem
vierzehnten Tage zuvor acceptirt zu werden brauchen, und wonach der Inhaber solcher Wech-
sel erst alsdann, wenn der Bezogene nicht bis zu bemeldetem Tage wegen deren Accepta-
tion sich erklärt und solche wirklich leistet, zu prokestiren berechtigt und gehalten ist, hiermit
dergestalt aufzuheben, daß solche vom ersten August 1830 an niche weiter güultig
seyn soll. Dagegen verordnen Wir, was folgek:

Alle dergleichen gezogene Wechsel, welche eine, nicht von der Präsenkation zur Annah-
me abhängige, Bestimmung der Verfallzeie in sich enthalten, sollen, von gedachtem Tage
an, gleich den sogenannten Sicht= und Uso-Wechseln, ohne Rücksicht auf die größere oder
geringere Entfernung ihrer Verfallzeit, sobald sie einlaufen, und vor Abgang der nächsten
Post, nach dem Aufenthaltsorte des Einsenders, dem Bezogenen zur Acceptation präsentirt

Gesetzsammlung 1830. 2)
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werden, und es soll dieser sich bierauf sofort über deren Annahme oder Nichtannahme zu
erklären, auch, wenn er zu acceptiren gemeinek, solches sofort zu thun, schuldig, bei niche
erfolgender Accepfation aber, der Inhaber ohne Verzug zu protestiren berechtigt und gehal-
ten, so wie hiernächst mit Absendung des Protests den sonstigen Vorschrifcen der Wechsel-
ordnung gemäß zu verfahren verbunden seyn.

Von dieser Verordnung bleiben jeboch die Meßwechsel, welche, ohne besondre Bestim-
mung ihres Verfalltags, auf eine der drei Leipziger Messen zahlbar gestellr sind, zur Zeit
ausgenommen, und bewendet es ihrer Präsentation zur Annahme halber bei den Vorschrif-
ten des F. IV. der gedachten Wechselordnung.

Urkundlich baben Wir dieses Mandat, welches, in Gemasheit des Generale vom 13ten
Juli 1796, und des Mandats vom 9ten März 1818, zu publiciren ist, und nach welchem
sich Alle, die es angehe, gebührend zu achten haben, eigenhändig uncerschrieben und mit
Unserm Kanzlei-Insiegel bedrucken lassen.

So geschehen und gegeben zu Dresden, den 23 ten December 1829.

Anton.

D. Christian Jakob Eisenstuck.

Christian Lebrecht Noßko, §.
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3.) Mandat,
die den kaufmannischen Anweisungen beigelegte Wechselkraft betreffend;

vom 2g3sten December 1829.

W9, Anton, von GOT2ES# Gnaden, Kdnig von Sachsen 2c. 2c. r
thun hiermit kund und verordnen, wie folger:

Die im Handel und beim Geschäfesbetriebe der Fabrikanten gebräuchlichen Anwei-
sungen sollen forthin den gezogenen Wechseln in der Hinsicht gleich geachtet werden, daß,
wenn auf eine solche Anweisung zu der darin bestimmten Zeit die Zahlung der verschrie-
benen Summe ganz oder zum Theil nicht erlangt und deshalb vom Inhaber, auf die in
gleichem Falle bei Wechseln gewöhnliche Weise, gebührend prokestirt worden ist, die Re-
greßnahme gegen die Indossanten und den Aussteller in derselben Maße, wie, nach der
Leipziger Wechselordnung 9. XIX. und dem Anhange der Erläuterten Prozeßordnung 8.
14, bei Wechseln, Scatt finder; auch sollen solchenfalls die gerichtlich in Anspruch genom-
menen Indossanten und Aussteller mit der Strenge des Wechselreches zur Zahlung ange-
balten werden; nicht minder soll, wenn etwa von einem Dritten, als Interveniencen,
auf eine solche Anweisung unter Protest Zahlung geleistet worden, demselben auf gleiche
Art, in Gemésbeit der Bestimmungen des 9. XVI. der Leipziger Wechselordnung, der
Regreß zustehen.

Nach diesen Bestimmungen haben sich Alle, die es angehk, gebührend zu achten.
Uckundlich haben Wir gegenwärtiges Mandat, welches, nach den Vorschriften des Ge-

nerale vom 1 3ten Juli 1796, und des Mandats vom Dten März 1818, bekannt zu
machen ist, eigenhändig uncerscheieben und mit Unserm Kanzlei-Insiegel bedrucken lassen.

So gescheben und gegeben zu Dresden, den 23sten December 1829.

Anton.

D. Christian Jakob Eisenstuck.

Cbristian Lebrech" Noßky, 8
Ausgegeben zu Dresden, am JLrn Januar 1830.





Gesetzfammlung
fur das

Königreich Sachsen.
3.

4.) Bekanntmachung,
vom 27sten Januar 1830.

A- Höchsten Befehl sollen in dem heurigen Jahre, wegen der im Monat Junius bevor-

stehenden kirchlichen Feier des dritten Jubiläi der, am 25sten Juni 1530. erfolgeen,

Uibergabe der Augsburgischen Confession, state der sonst gewöhnlichen drei, nur zwei
Bußtage, und zwar der erste den zwölsten März und der zweike den fünfeen

November, in den biesigen Lanben gefeiert werden.

Wegen der an diesen Bußtagen in den Kirchen abzulesenden biblischen Abschnitte
und zu erklärenden Terke, ingleichen wie es mie Begehung derselben, gleich den böch-
sten Festen, und sonst dießfalls zu halten ist, darüber geben die gewöhnlichen, besonders
abgedruckten Ausschreiben von dem heutigen Tage die nähere Vorschrife,

Dresden, am 27 stenJanugr 1830.

Königl. Sächs. Kirchenrath und Oberconssstorium.

Gesetzsammlung 1830. ( 3 )
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5.) Mandat,
das bei dem Auswandern hiesiger Unterthanen zu beobachtende Verfahren

betreffend;
vom 6ten Februar 1830.

W9 Anton, von GOTTES Gnaden, Knig von Sachsen 2c. 2. 1c.

sind zwar das Auswandern Unserer Uncerthanen, insofern ihnen nicht die wegen der
Militairpflichtigkeic erlassenen gesetzlichen Vorschriften entgegenstehen, zu untersagen, oder
solches durch allgemeine, auf alle Unterthanen sich erstreckende Vorschristen erschweren zu
lassen, auch fernerhin nicht gemeinet, erachten aber besondere Maßnehmungen für erfor-
derlich, damit durch ihrer HändeArbeic sich nährende, bei Auswanderungen ofe mie der
nöthigen Umsicht niche zu Werke gehende Personen niche leichesinnig, ohne einige Wahr-
scheinlichkeit eines bessern Erwerbs, ihre dermaligen Verhältnisse aufgeben, auch nicht et—
wa künftig in völliger Verarmung zurückkehren und den biesigen Landen zur tast fallen.

Daber verordnen Wir Folgendes:
8. 1.

An Familienväter, oder an ganze Familien sind Pässe zum Auswandern nur von den-
ienigen zu Ertheilung von Pässen in das Ausland überhaupe berechtigten Localobrigkeiten,
oder Behörden, unter welchen die darum Ansuchenden zur Zeit der beabsichtigten Auswan-
derung wesentlich sich aufshalten, und nur unter der Voraussetzung zu ertheilen, daß die
Auswandernden

a) ein bestimmtes Uncerkommen bereits gefunden haben,
b) von der Behörde des Orts, oder des Landes, wohin sie ziehen wollen, ein At-

testal, daß sie daselbst, nebst ihren Familien, als Untcerthanen an= und aufgenommen
werden sollen, beibringen, und

TMae) soviel die Familienväter anlange, ihre Familien gleich mitnehmen.

d. 2.
Wenn diejenige Localobrigkeit, oder Behorde, welche sonach dergleichen Passe aus—

zustellen hat, nicht zugleich die ordentliche personliche Gerichts- und polizeiliche Obrig—
keit der Auswandernden ist, so muß sie mit leßterer darüber, ob die vorstehend erwähn-
ten Erfordernisse der Paßerkheilung vorhanden sind, auch ob etwa sonst besondere Beden-
ken eintreten könnten, unter Miteheilung der beigebracheen Zeugnisse und Actenstücke, sich
in Einverständniß setzen.
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 3.
Oie an hiesige Unkerthanen zum Auswandern zu ertheilenden Pässe sind noch besonders

von dem Amtshauptmanne des Bezirks, in welchem bis dahin die Auswandernden sich auf-
gebalten haben, zu autorifsiren.

. 4.

Vor der Ausstellung solcher Pässe müssen zunächst die §. 1. erwahnten Obrigkeiten
über die persönlichen Verhältnisse der sich Anmeldenden, deren Beweggründe und die sonst
hierbei concurrirenden Umstände Erkundigung einziehen und nach deren Erfolg, auch, wenn
der im §. 2. erwähnte Fall eintritt, nach erlangtem Einverständnisse der persönlichen Ge-
richts= und polizeilichen Obrigkeit, die Auswanderer über die Wichtigkeit des von ihnen
beabsichtigten Schrittes, über das ihnen in dem Lande, in welches sie sich begeben wollen,
muthmaßlich bevorstehende Schicksal, sowohl, nach Befinden, über die Tlrüglichkeit ihrer
Aussichten und Hoffnungen, so viel ihnen hiervon nach allgemeinen oder besonderen Nach-
richten bekanne ist, gehörig verständigen. uch ist denselben hierbei zugleich,

. 5.
daß sie ihres Anspruchs auf Wiederaufnahme in den hiesigen Landen verlustig werden, zu
erkennen zu geben und ihnen die ausdrückliche Erklärung, daß sie dem Rechte auf Wie-
deraufnahme entsagen, abzunehmen.

S.C.
Uiber die im 9. 4á. und 5. vorgeschriebene Anermahnung und Entsagung ist ein be-

weiskräftiges Protocoll, welches die Auswandernden, insoweit sie des Schreibens kundig
sind, eigenhändig zu unterschreiben haben, aufzunehmen. Der auszufertigende Auswande-
rungspaß aber ist, nebst jenem Prokocolle und den die Sache betreffenden übrigen Acten-
stücken, zuvörderst an die betreffende Amtshauptmannschafe, zum Behuf der im §#. 3. er-
wähnten Autorisation, einzuschicken, und die Auswandernden sind, daß sie bei derselben we-
gen Aushändigung des Passes sich zu melden haben, zu bescheiden.

. 7.
Vor Autorisation und Aushändigung solcher Pässe haben die Amtshauptleute genau

zu prüfen, ob vor und bei Ausstellung des Passes alles Erforderliche gehörig in Obacht
genommen worden ist. Finden sich Mängel dabei, so müssen sie, nach Befinden, entwe-
der die betreffende Obrigkeit zu deren Erledigung veranlassen, oder selbst das Nöthige nach-
bolen. Wegen etwa eintretender belonderer Bedenken haben sie soforr an Unsere Landes-
regierung und resp. Ober-Amts-Regierung zu berichtem.

. .
Die Grenzobrigkeiten haben auswandernde Familien und Familienväter, insofern sie

nicht die zum Auswandern erforderlichen, mic der améshauptmannschaftlichen Autorisarion



( 14)
versehenen Pässe vorzuzeigen vermögen, niche über die Grenze binauszulassen b sondern viel-
mehr zurückzuweisen.

. 9.
Wie jedoch sothane Vorschriseen nur auf Familienvéeer und ganze Familien, so wie

überhaupt nur auf solche Unterthanen, welche sich durch ihrer Hände Arbeic ernähren, zu
beziehen sind, als mögen sie dagegen bei ledigen und kinderlosen Individuen, so wie bei
Gelehrten, Künstlern, Fabrikuncernehmern und überhaup# bei solchen Personen, bei denen die
erforderliche Bildung, um die Wichtigkeit eines solchen Schricces und dessen Eefolg zu
übersehen, vorausgesetzt werden kann, und bei denen, daß sie künftig, nach ihrer etwanigen
Zurückkunst, dem Lande zur Last fallen könnten, niche zu befürchten steht, außer Anwen-
dung bleiben.

Nach diesem Mundate, welches in der, durch das Generale vom 13ten Juli 1796.
und durch das Mandat vom Dten März 1818. vorgeschriebenen Maße bekannt zu ma-
chen ist, haben sich Alle, die es angeher, zu achten.

Urkundlich haben Wir dasselbe eigenhändig unterschrieben und Unser Königliches Sie-
gel vordrucken lassen.

Gegeben zu Dresden, am 6ten Februar 1830.

Anton.

4 Gottlob Adolf Erust Nostitz und Jänckendorf.

Karl Friedrich Schaarschmidt.

Ausgegeben zu Dresden, am 8n Februar 1830.
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fur das

Königreich Sachsen.
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6.) Reseript der evangelischen wirklichen Geheimen Räthe an
das Oberconsistorium,

den #. 47. und ff. der Gesetze für die Studirenden auf der Universität zu
Leipzig betreffend;

vom 2 7 en Januar 1830.

Ven GOTTES Gnaden, Anton, Konig von Sachsen c. c. c.

Wurdige, Wohlgeborner, Vester, Hochgelahrte, Rathe, liebe, andachtige und ge-
treue. Uns ist vorgetragen worden, was ihr im Betreff einer in Antrag gekommenen
Modification des §. 47. der Gesetze für die Seudirenden auf der Universität Leipzig
vom 29sten März 1822. mitcelst Berichts vom 13ten November vorigen Jahres gehor-

samst angezeigk habe.
Wir finden hierauf für angemessen, für jese und bis auf anderweite Anordnung, die

in 9. 9. 4, 48, 49 und 50 der vorgedachten Gesetze enthaltenen Bestimmungen
gänzlich aufzuheben; und wollen, daß hinsichtlich des Verfahrens gegen säumige Schuld-
ner unter den Studirenden, die wegen der Erecution und Hülfe überhaupt im Tit.

XXNIX. ber allgemeinen Proceßordnung enthaltenen gesetzlichen Vorschriften in Anwen-
dung gebrache werden.

Gesetzsammlung 1830. ( 4 )
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Unser gnädigstes Begehren ist daher, unter Rückgabe eines urschristlichen Beriches

und eines Fascikels Acten, biermit an euch, ihr wollee dbem gemäß an die Universität

das weicer Nöthige verfügen, auch diese Unsere Anordnung durch den Abdruck gegen-
wärtigen Rescripts in der Gesetzsammlung zur öffentlichen Kenneniß bringen lassen.

Daran geschiehet Unser Wille und Meinung und Wir siad euch mie Gnaden

wohlgewogen.

Gegeben zu Dresden, den 27 sten Januar 1830.

Nostitz und Jänckendorf.

Franz Heinrich Wolf von Schindler.

Busgegeben zu Dresden, am 27 ien Februar 1830.
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7.) Verordnung der Landesregierung,
die neue Stadtanleihe zu Leipzig betreffend;

vom öten März 1830.

Ve GOTTES Gnaden, Anton, Konig von Sachsen 2c. 2c. #c.

Nachdem Wir dem Stadtrathe zu Leipzig, Behufs der volligen Abtragung der mit
Vieren vom Hundert verzinsbaren dasigen Stadtanleihe vom Jahre 1822, zur Er—

offnung einer anderweiten dergleichen Anleihe zum Belaufe von Zwei Millionen
Viermal Hundert Tausend Thalern —- — gegen Drei vom Hundert jahr-

licher Verzinsung, und zu den ubrigen in der von genanntem Stadtrathe diesfalls erlas—

senen Ankündigung vom 4Aten dieses Monats angezeigten Bedingungen Unsere Genehmi—
gung ertheilt haben;

So wollen Wir auf diese neue Leipziger Stadtanleihe hiermie nicht nur alles Das-

jenige für anwendbar erklären, was in Ansehung der landschaftlichen Obligationen und
der Cammer-Credit-Cassenscheine, wegen nicht zulässiger Vindication der Schulbverschrei-
bungen und der dazu gehörigen Zinsleisten und Ceupons, in dem Mandate vom 26sten

Januar 1775, (Cod. Aug. Zie Forts. 1ster Th. S. 339.) ferner über das Verfahren
wegen vernichteter und abhanden gekommener dergleichen Staakspapiere, in den Rescrip-

Sesetzsammlung 1830. (5)
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ten vom 25sten Julius und 29sten November 1777, vom 28sten Junius 1791, (Cod.

Aug. 2te Forts. 2ter Th S. 901, S. 23 und S. 73) ingleichen wegen Verjährung
der Zinsen und Capitalien, in den Generalverordnungen vom 1 2ten November 1763

und 19ten October 1765, (Cod. Aug. uste Forts. 2ter Th. S. 306. und ibid. 1ster

Th. S. 1335) so wie in der Verordnung Unserer Landesregierung vom 6ten October
1824 (Ges. Samml. v. J. 1824 S. 195) verordnee ist; sondern Wir können auch

gescheben lassen, daß dergleichen, der gedachten neuen Anleihe halber, zu creirende Schei-
ne zu Cautionen angewendet, so wie daß Gelder, welche bevormundeten Personen oder

piis causis zustehen, in solchen Scheinen angelege werden.

Es haben sich daher biernach Unsere Collegien, die Dicastersen und Obrigkeiken, auch
sonst Alle, die es angehe, gebührend zu achcen.

Dresden, am 6ten März 1830.

Dr. C. J. Eisenstuck.

Heinrich Ludwig Hausmam, 8.
Musgegeben zu Dresden, am 16 März 1830.

1
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Königreich Sachsen.
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8.) Rescript der Landesregierung an den Stadtrath zu Leipzig,
die Discontocasse daselbst betreffend;

vom 25sten Februar 1830.

Von GOTTES Gnaden, Anton, Konig von Sachsen c. c. c.

Liebe getreue. Wir haben Uns vortragen lassen, was ihr, im Betreff der von den

Directoren der zu Leipzig bestehenden Discontocasse, wegen einiger, bei der letzten Haupt—

versammlung der Actionairs, in Antrag gekommenen abgeanderten Bestimmungen der
Statuten dieser Anstalt, mittelst Berichts vom 2ten April vorigen Jahres gehorsamst
angezeigt habt.

Wir finden hierauf fur angemessen, im Allgemeinen zu erklaren, daß das 6. 18
dub d. der Statuten der gedachten Discontocasse ausgesprochene Erforderniß der landes—

herrlichen Genehmigung bei Erganzungen und Abanderungen der besagten Statuten nur

auf solche Bestimmungen derselben zu beziehen sei, welche die Verfassung der Disconto=
anstalt selbst, sowie die auf deren Cassenscheine Bezug habenden, in den 99. 12, 13,
14, 16 und 26 enthaltenen Vorschriften betreffen, daß hingegen zur Gültigkei von
legal gesaßten Gesammtbeschlüssen der Actionairs, welche blos das von den Direckoren

bei der ihnen übertragenen Verwaltung der Fonds der Anstalt zu beobachtende Ver-

Gesetzlammlung 1830. ( 6 )



fahren angehen, wenn auch dadurch die in den Statuten enthaltenen desfallsigen In—

structionen modifizirt werden sollten, es Unserer besondern Genehmigung nicht bedurfe, und
begehren hierdurch an euch, ihr wollet die Directoren des vorgedachten Instituts dem

gemaß bescheiden.

Mochtens euch nicht bergen und geschieht daran Unsre Meinung.

Dresden, am Lösten Februar 1830.

Dr. C. J. Eisenstuck.

Christian Heinrich Springer, S.
Ausgegeben zu Dresden, am 31 März 1830.
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Königreich Sachsen.
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9.) Mandat,
über die Gewinnung der Stein-, Braun-, Schwefel= und Erdkohlen und des

Torfs, für das Markgrafthum Oberlausitz;
vom 2ten April 1830.

Wag, Ant on, von GOTTES Gnaden, Konig von Sachsen 2c. . 1.
finden Uns bewogen, im Bezug auf die Gewinnung der Stein-, Braun-, Schwefel= und
Erdkohlen und des Torfs, hierdurch Folgendes für Unser Markgrafehum Oberlausicz zur
allgemeinen Nachachtung zu verordnen und festzusetzen:

K. 1.
Die Sceinkohlenlagerstäcten sind ein Zubehör des Grundstücks, unker welchem sie Rechte und

sich besinden, ohne Uncerschied, ob es ein herrschaftliches, oder Uncerrhanen-Grundstück Werbindsichte-
sei, und ob im letztern Falle das Grundstück, unter welchem die Steinkohlenlagerstärte besigersinRäck-
sich befindet, nahe an den herrschaftlichen Grundstücken, oder davon entfernt liege. Essichtdes Abbau-
soll auch der Grundherrschaft kein Befugniß zustehen, von dem Eigenthümer des Unrer= der auf sei-

. . ,nemGrundstuk-

thanen-Grundstücks, oder demjenigen, welcher state seiner dem Bau der darunter lie= ke befindlichen
genden Steinkohlen sich umerziehe, die Encrichtung eines Canons zu fordern, und wird Steinkohlenla=
biermit dasjenige, was hierüber in der für das Markgrafthum Oberlausitz bekanne gemach= 37=
ten Holz= und Forst-Ordnung d. d den 25sten July 1767. Cap. IV. J. 8. anders
verordnet ist, gänzlich aufgehoben.

Jeder Besiber eines Grundstücks, unter welchem sich ein Steinkohlenlager befinder,
ist aber verbunden, selbiges abzubauen, oder das Befugniß bierzu, wenn sich Andere zum
Steinkohlenbaue melden, an diese abzutreten.

Gesetzlammlung 1830. (7)
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S. 2.
Aufnahme be- Wer auf einem fremden Grundstücke einen bereits angesangenen, nachher aber liegen

séirsangesange: gebliebenen Steinkohlenbau wieder ausnehmen, oder noch unenedeckte Steinkohlenlager auf-
ber liegen ge-suchen will, hat sich bei Unserer Ober-Amts-Regierung zu melden. Dieser liegt ob,
sirlenerStein nach vorhergängiger Erkundigung über die Bewandniß bei der Grund= und Gerichts-ohlendaue,oder

aufsuchung Obrigkeit, unter Communication mit Unserm Geheimen Finanz-Collegio, durch die von
noch unentdeck= dem letztern hierzu zu beauftragenden sachverständigen Personen, und unter Zuziehung des
l Steinkoh= Grundbesitzers sowohl, als des angemeldeten Uncernehmers, eine Erörkerung darüber an-

" stellen zu lassen, ob die Gewinnung bauwürdiger Steinkohlen zu erwarten sei.

Wird hiernach die Hoffnung der Bauwürdigkeit nicht ungegründet befunden, so ist
der Grundbesitzer, und zwar, wenn es ein Unterthanengrundstück ist, durch seine Ge-
richtsberrschaft, aufzufordern, daß er den Bau binnen Jahresfrist angreise, oder an
Andere überlasse, mit der Bedeutung, daß widrigenfalls Fremden werde Concession er-
tbeilt werden.

/. 3.
Betaachricht Jeder Besißer eines Grundstücks, er sei selbst Gerichtsherr oder herrschaftlicher Un-

gung der Ober-
Amts-Negie- kertban, hat Unserer Ober-Amtes-Regierung Nachricht zu geben, wenn auf seinem Grund-

rung don der stücke ein liegen gebliebener Steinkohlenbau wieder aufgenommen, oder ein noch unenddeck-

Wiederansnab- tes Steinkohlenfeld aufgesucht wird, ohne Unterschied, ob dies freiwillig, oder nach vor-
me liegen ge-
bliebener Koh= beriger Aufforderung, und, ob es von ihm selbst, oder, mit seiner Genehmigung, von
lenbaue,oderderAnderngeschehe.
A d . . . .-

nstgusxskgchkk Einer Muthung und Verleihung bedarf es hierbei nicht.
zen teinteh- Der Vertrag hingegen, wodurch ein Grundstucksbesitzer den Abbau der auf seinem
"« Grundstucke befindlichen Steinkohlen einem Andern uberlaßt, ist von der Obrigkeit, un—

ter welche das Grundstuck gehort, bei herrschaftlichen Landereien daher von Unserer Ober—
Amts-Regierung selbst, zu bestätigen.

S. 4.
Verbindlichkeit Jeder Grundstücksbesizer muß auf und uncer seinem Grundstücke diejenigen Ver-
des Grundstücks-besgersdletum anstalrungen oder Servituten gestatten, welche zum Betriebe des Sceinkohlenbaues für

Steinkohlen= nothwendig erachtet werden. Wird wegen einer solchen Veranstaltung oder Servicue vom
bau nöhigen Grundbesitzer, es sei nun derselbe die Gerichtsherrschafe, oder ein Unterthan, Wider-
EMMu spruch erregt, so haben die Orksgerichte zu Unserer Ober-Amts-Regierung Beriche zu
kuten auf sei= erstatten, welche, durch Communication mit Unserm Geheimen Finanz-Collegio, Sachver-
nem Grundstäkfe i gestaten. ständige zu requiriren, und, wenn sich der Widerspruch durch den Befund nicht rechrfer-

in kigt, nach deren Gutachten zu enescheiden hat.
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Wird dagegen der Widerspruch erheblich befunden, so ist die Differenz bei der Ober-
Ames-Regierung in gütliches Verhör zu ziehen, auch, dafern ein Vergleich niche zu
Stande gebracht werden kann, selbige zur rechtlichen Enscheidung im summartschen
Wege einzuleiren, zu dem Ende auch, wenn es Unterthanengrundstücke betriff#, die Sache
der Gerichtsobrigkeie des Orks zum weitern Verfahren zu überlassen.

Der Schade, welcher durch dergleichen Veranstaltungen oder Servituken dem Grund-
besiqer zugefügt wird, muß von dem Unternehmer nach landwirthschaftlichem Ermessen
vergütet werden,

Letzterer muß auch die Schürfe, wo keine Kohlen gefunden worden sind, sofert wie-
derum einebnen lassen.

Vor Anstellung der Versuche hat der Uncernehmer, auf Verlangen des Eigenthümers,
eine, dem beforglichen, durch vergebliche Versuche und Veranstaltungen entstehenden
Schaden angemessene, nach landwirtbschaftlichem Ermessen zu bestimmende Caution durch
Pfand oder Bürgen zu bestellen.

Wenn der Werth eines Grundstücks durch die zum Sceinkohlenbaue nöthigen Veran-
staltungen oder Servituten dergestalt verringert wird, daß die darauf haftenden Sceuern
und Abgaben gefährdet werden, so darf die von dem Unternehmer dem Grundeigenthümer
zu gewährende Entschädigung nicht lediglich durch ein Aversionalquankum geleister werden,
sondern muß, zur Sicherstellung des Steuer= und Abgaben-Interesse, zum Theil wenigstens
in einem jährlichen Canon besteben.

Die in diesem F. enthaltenen Bestimmungen finden zugleich Anwendung auf denjeni-
gen, welcher nur einzelne Berechtigungen auf dem Grundstücke ausübe, und in dieser Hin.
sicht durch solche Veranstaltungen oder Servituten benachtheiligt wird.

S. 5.
Wenn der Grundbesitzer ausdrücklich erklärt, von dem Rechte zum Anbaue der Stein= Coneessien zum

kohlen auf seinem Grundstücke keinen Gebrauch machen zu wollen, oder, wenn er der Steinkohlenban
nach 9. 2. an ihn gelangten obrigkeitlichen Aufforderung, den Bau anzugreifen oder an auf freuden

. . . . . . , Boden.

Andere zu uberlassen, innerhalb der ihm hierzu eingeraumten Jahresfrist nicht nachkommt,
so stehet Unserer Ober-Amts-Regierung zu Budissin das Recht zu, einem Fremden Con—-
cession zum Anbaue zu ertheilen.

Die Concession wird jedoch, nach sorgfaltiger Prufung der Sach- und Orts-Verhalt-
nisse, nur da ertheilt werden, wo die Unternehmung eines Steinkohlenbaues als rathsam
anzusehen ist.

r)
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S. 6.
Grenzen und Bei Ertheilung der Concession zum Seeinkohlenbau werden die Grenzen des abzu-
Bedingungen hauenden Feldes sestgesetzt, und die Bedingungen, unter welchen sie zugestanden wird.

der Concesslon. Z„
Diese Bedingungen können, um den Grundbesitzer oder dessen Nachbarn nicht unns-

thiger Weise zu benachtheiligen, nur den bei dem Schürfen oder dem Baue zu befolgen-
den Plan betreffen.

Ein Canon für die Concession wird niche entrichtet; auch bleiben die Sceinkohlenbrü=
che von allen sonst beim Bergbaue üblichen Abgaben befreit.

 . 7.

1 a Der Concessionar ist verbunden, dem Grundbesiber den zehnten Theil der auf dessen5cesonars an
den Grundbe= Grundstücke gewonnenen Steinkohlen als Grundjins kostenfrel, abzugeben.
sitzer.

ß. 8.
Die Concession erlischt, wenn der Concessionar innerhalb des ganzen Umfanges des

ihm angewiesenen Steinkohlenfeldes eines oder mehrerer Grundstücksbesiger ein Jahr über
von selbiger keinen. Gebrauch macht.

Wenmdie Con-
cession aufhöre.

Sie kann zurückgenommen werden, wenn er' erweislich, dem Bedingungen (§. 6.)
niche Genüge leistee, unter welchen sie ihm ertheilt worden ist.

Im erstern Falle treten die Rechte des Grundbesiters wieder ein.

Im zweiten Falle wird Unsere Ober-Ames-Regierung die Gklärung des Grundbe-
siters, erfordern lassen, ob er den Bau unker den dem Concessionar obgelegenen Bedin-
gungen übernehmen wolle? und, wenn er hierzu niche geneige ist, Andern die Concession
ertheilen. Zu dieser Erklärung wird dem. Gruwbesißer eine Frist von drei. Monaten
ertheilt.

. 9.
NechteundSe= Wer einen. Stolln in ein fremdes Sceinkohlenfeld' einbringe, kann von dem Besißer

wiraisfe des des vorliegenden Feldes nicht gehindert, werden, seinen. Stolln durch dieses Feld hindurch
 gju führen, und erlangt in dem Sceinkohlenfelde den Scollnhieb ein und ein halbes Lach-

ter hoch und ein halbes Lachter weic auf den überfahrnen Flößen.

 na 10.
büheitene Her Der Stöllner, dessen Stolln ein sremdes Seeinkohlenfeld crocknee, erhält vom Eigen-

Stöllners und thümer des leßztern kostenfrei, sobald er den Stolln mit offenem Durchschlage in die Kohlen=
diesfallsige Ex= baue einbringr,
fordernisse.
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den neunten Theil der — söwohl über, als umer dem Stolln — gewonnenen

Kohlen,
aus den Bauen aber, welche der Stolln, ohne in sie burchschlägig zu seyn, durch offene
Kläfee trocknet, den achezehncen Tbeil der geförderten Kohlen.

Das Stolln-Neuncel und resp. Achtzehneheik ist, nach Abzug des F. 7. verordneten
Grundzinses, oder, wo' dieses auch nicht Srate sindet , überhaupt nach Abzug eines Zehn-
theils zu berechnen.

Um jedoch diese Vortheile zu erlangen, ist erforderlich, daß der Stolln wenigstens ein
Hundert Lachter Länge, auch ein und ein Viertel Lachter Höhe, und ein halbes Lachter Weite,
oder, bei ganzer Mauerung, ohne die Mauerstärke, ein Lachter Höhe und drei Achtiheil
Lachter Weite habe, mie einem auf ein Hundert Lacheer nicht über 10 Zolle betragenden
Ansteigen getrieben und mic Wasser halcender Sohle verseben sei.

9. 11.
Isk der Scolln weniger, als ein Hundert Lachter, bis an das Flöß getrieben, oder auf

dem Flöße selbst angesessen, so erlangt der Stöllner die J. 10. bemerkten Gebührnisse
dann, wenn der Stolln beim weitern Forttriebe fünf Lachter Saigerteufe, von der Ober-
fläche der Erde an und bis auf die Stollnsohle niedergerechnet, auf dem Lager eingebracht
bat, und von der Zeit an, wo dieses gescheben ist.

. 12.
Wenn in ein Kohlenfeld, in welches bereits ein Stolln eingebrache ist, ein zweiker ein-

gebracht wird, und dieser fünf Lachcer Saigerteufe mehr einbringe, so gehen die Stollnge-
bübrnisse auf den neuen tlefern Stolln über.

 13.
DemStöllner ist die Anlegung von Gegenörkern aus vorliegenden Sceinkohlenbauen

in so weit gestarcet, als der Betrieb dieser Baue nicht gehinderr wird; er hat aber die
dadurch veranlaßten Wasserhaltungs= und Förderungs-Kosten zu tragen, genieße dagegen
ebenfalls den Stollnbieb.

Der Stllner ist verbunden, auf Verlangen des Besitzers der vorliegenden Steinkohlen=
baue, zu Wasser= und Werterlosung derselben, ein Stollnort nach diesen Bauen zu rreiben,
oder zu gestatten, daß sein Stollnort verstufft, und dem Seceinkohlenbaubesitzer dasselbe
von da an selbst zutreibenüberlassenwerde, in welchem Falle jedoch letzterer dem Sröllner
ein von Unserer Ober-Ames-Regierung, nach vorhero eingeholtem bergmännischen Gurachten,
zu regulirendes Wasser-Einfalls=Geldzugewährenharc,indem der Stöllner von dem ver-

Fortsetzung.

Conecurrenz
zweier Stolln
in einem Koh-

lenfelde.

Inwiefeern ein
töllner Ge-

genörter aus
vorliegenden
Steinkohlen=

bauen treiben
kann
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stufften Stollnorke an seinen übrigen Gerechesamen verliere. Auch hat sich der Stöllner
innerhalb vier Wochen zu erklären, ob er dieser Anforderung Genüge zu leisten bereit ist.

F. 14.

Verbindlichkei- Der Stöllner hat für die ihm zugestandenen Gebührnisse (IJ. 9 — 12) den Stolln
ben de Eetrdu auf eigene Kosten niche nur zu betreiben, sondern auch ununcerbrochen in gukem Stande
seiner Gerecht= und mic reiner Sohle zu erbalten.

same. Laßt der Stolln die Wasser fallen, so gehen die Gebuhrnisse, so weit sie aus den Tief-
bauen erlangt werden, verloren.

Entstehen Bruche, welche den freien Abzug des Wassers hindern, so fallen die Ge-
bührnisse gänzlich binweg.

In beiden Fällen hat der Stöllner die Wahl, ob er den Stolln sofork berstellen, und
dem Inhaber des Kohlenfeldes die erweislichen Kosten der Wassergewältigung ersetzen, oder
solchen an letztern unentgeldlich abereten will.

6 5.

Gebührnisse des Dem Inhaber einer Wasser-Hebungs- Maschine, welche durch andere, als Menschen-
Inhabers einer kräste, in Bewegung gesetzt wird, und fremde Kohlenfelder trocknet, gebühren, nach Ver-

W - - ·

- schiedenheic der Fälle, folgende Vortheile:
ne. a) die bei dem Bekriebe des Maschinenschachts und der Gezeug= Strecken-Oerker in frem-

dem Felde gewonnenen Steinkohlen, jedoch bei den Gezeug-Strecken-Oerktern in der
bei den Stölln I. 9. vorgeschriebenen Maße und nur alsdann, wenn solche niche
näher, als in 10 Lachter saigerer Teufe unter einander und unterm Stolln ange-
legt sind;

b) der zwölfte Theil der vom Inhaber des durch die Maschine gekrockneken Kohlenfel-
des gewonnenen Kohlen, wenn die Wasser durch offene Baue und Durchschläge ab-
gefangen und gehatten werden;

) der vier und zwanzigste Theil der vom Inhaber eines vorliegenden, durch die Ma-
schine getrockneten Kohlenfeldes gewonnenen Kohlen, aus welchem die Wasser nur
mitcelbar durch Klufte abgezogen werden.

Diese Kohlenantheile, bei deren Berechnung vom Gesammeausbringen stees zuvörderst
ein Zehntheil, (resp. als Grundzehntes) und vom Reste, eineretenden Falls, auch erst das
Stolln-Neuncel oder Achtzehnte abzuzieben ist, werden dem Maschinenunternehmer kosten-
frei abgegeben.
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G. 16.

Wenn ein Steeinkohlenseld auf mehrern Punkten zugleich durch verschiedene Gezeug= Fortsetzung.
strecken gelöße wird, und hierbei mehrere Maschineninhaber concurriren, so werden die F.
15 unter b undc festgesetten Gebührnisse, nach Verhältniß der dadurch erschrotenen und
abgeführt werdenden Wasser und der Teufen, unter leßtere getheilé.

9. 17.
Der Maschinenunkernehmer muß für die ihm zugestandenen Gebührnisse (6. 15 und 16) Berbinicchtei-

nicht nur den Bau, sondern auch die Unterhaltung der Maschine, nebst dem zugehörigen nenunterneb=

Maschinenschachte und den Gezeugstrecken auf seine Kosten bewirken. ert Sraleeiner Gebuhr-

Die Gebührnisse fallen hinweg, sobald die Maschine durch Zufall oder Vernachläßigung nise.
aufhört, die Tiefbaue zu krocknen, oder leßtere durch einen eingebrachten Stolln getrocknet
werden.

. 18.

Dem Unternehmer eines Baues, welcher auf die Gewinnung von Steinkohlen abzwecke, Gewerkschaften
er sei Grundbesitzer, dessen Cessionar, Concessionar, Stolln= oder Maschinen-Uncernehmer, beichem Sstein
steht frei, so viel Gewerken zu seiner Unternehmung anzunehmen, als er will, und die
Bedingung der Gewerkschaft nach seinem Gutbefinden festzusetzen.

Uiber diese Bedingungen ist ein Vertrag abzufassen, welcher der Obrigkeic (§. 23,)
zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt werden muß.

Die Obrigkeic soll sich bei der Prüfung eines solchen Vertrags darauf einschränken,
nachzusehen, ob derselbe Bestimmungen enthalte, welche das Inceresse der Theilnehmer ge-
fabrden, oder den Rechten eines Dricten Eintrag thun könnten. Wenn sich dergleichen
Bestimmungen finden, so ist, bis zu erfolgter Beseitigung derselben, dem Vertrage die Ge-
nehmigung zu versagen.

Vor erfolgker obrigkeitlicher Genehmigung ist der Vertrag für die Contrahenten un-
verbindlich.

". 19.
Die Gewerken mussen gegenseitig darauf seben, daß keiner von ihnen die vertragsweise Fortsetzung.

übernommenen Verbindlichkeiten, (V. 18) zum Schaden der Unternehmung selbst, unerfüälle
lasse. Wenn ein Gewerke diese Verbindlichkeiten niche erfülli, so bat die Gewerkschafe
solches der Obrigkeit anzuzeigen.

Die Obrigkeic setzt hierauf dem Säumigen eine angemessene Frist, binnen welcher die
Verbindlichkeiten erfüllt werden müssen. Ist nach Verfluß der gegebenen Frist der obrig-
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keitlichen Anordnung noch niche Genüge geschehen, so kann die Gewerkschafe bel der Obrig-
keit darauf antragen, daß der Säumige aus ihrem Miteel ausgeschlossen werde.

In diesem Falle ist richterlich zu entscheiden, daß der Säumige seiner Gewerkschaftsrechte
verlustig und dessen Antheil am Gesammeeigenehume der Gewerkschafe deren übrigen Mit-
gliedern, nach dem Verhältnisse ihrer Antheile, anheim gefallen sei.

". 20.

Verfeliseer Die bei dem Steinkohlenbaue angestellten Officlanten und Arbeiter genießen als solcheel -

lenbau angestell keiner personlichen Vorrechte und Befreiungen.
ten Personen.

5 21.
auspebung deDas zelther bestandene Verbot der Ausfuhr der Slreinkohlen außer Landes ist auf-
Steinkohlen= gehoben.

ausfuhr. 6. 22.
Beborden in Die Behorden in den Sachen, welche den Steinkohlenbau betreffen, sind die Obrig—-
den Sachen, keit des Grundstücks, wo sich der Kohlenban befinder, sodann bei Concessionsertheilungen

Sreinkohlenbau und in höherer Instanz Unsere Ober-Amts-Regierung zu Budissin.
betreffen.

d. 23.
Competenz der Die Obrigkeiten der Grundstücken, wo sich die Steinkohlenbaue oder Veranstaltungen

Obrigkeit, zu selbigen besinden, üben über die Steinkohlenwerke, Stölln und deren Zubehör die Ge-
richtsbarkeic aus.

S. 24.
Competenz der Unsere Ober-Amts-Regierung zu Budissin führe über den Berrieb des Seeinkohlen=

HOber-Amts= baues in der Oberlausik, jedoch, so viel das Technische becriff#, uncer steter Vernehmung
Regicrung mit Unserm Geheimen Finanz-Collegio, die polizeiliche Aufsicht. Diese soll sich jedoch

darauf einschranken, zu verhindern, daß Brande in den Kohlenwerken entstehen oder um
sich greifen, daß Raubbaue gefuhrt, oder durch fehlerhafte Baue Kohlenflotze verschuttet
werden, daß Veranstaltungen getroffen oder unkerlassen werden, wodurch entweder benach-
barten Werken Nachtheil zugefüge, oder die Gesundheit und das Leben der Arbeiker in
Gefahr gesetzt werden könnte, und daß die Concessionarien die Bedingungen niche unersülle
lassen, unter welchen ihnen (9. 6) die Concession zum Steinkohlenban zugestanden wor-
den ist.

25.
Den Verfügungen, welche Unsere Ober- Amts-Regierung zu Budissin im Bezug auf

diese 9. 24 geordnete Aussicht erläße, soll genau nachgegangen und den dagegen eingewand-
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ten Appellationen, in den Fällen besorglicher Gefahr und bedeurender Nachtheile, eine sus-
pensive Wirkung nicht zugestanden werden.

Uibrigens steht Jedem frei, seine vermeintlichen Ansorüche im Wege Rechtens vor dem
ordentlichen Richter an= und auszuführen. In Appellationsfällen und bei rechtlichen Strei= und des Appel-
rigkeiten tritt ebenfalls die verfassungsmäßige Competenz der Ober-Ames-Regierung zu lationgerichts.
Budissin und Unsers Appellationgerichts ein.

 . 26.
Die Behörden sollen in Sachen, welche den Sceinkohlenbau betreffen, möglichst ver- Kosten in Sa-

. .. chen, welche den
meiden, den Interessenten unnothige Kosten zu verursachen. Kohlenbau be-

Diejenigen Behörden, welche in Unsern Diensten stehen, dürfen in diesen Sachen den treffen.
Interessenten, außer dem Falle des förmlichen Processes, nur die Verläge und Separat-
gebühren in Ansaß bringen.

Die, auf Instanz eines Concession suchenden Uncernehmers, sec. J9. 2, 4, 5 und 8 er-
folgenden gerichtlichen Erörterungen und Ausfertigungen sind auf Kosten des Impetrancen
vorzunehmen.

". 27.
Unser Geheimes Finanz-Collegium wird die Steinkohlenwerke in der Oberlausic von geldeiiche öe-

Zeit zu Zeit, und jährlich wenigstens Einmal, durch ein von ihm deshalb zu befehligendes Steinkohlen=
Bergamt besichtigen lassen. werke.

Dieses Bergamt soll bei seinem Geschäfte, ohne in den Haushalt der Kohlenwerke und
Stölln einzugreisen, den Inhabern derselben durch Rath und Anleicung nützlich zu werden
suchen.

In den 9. 24 angegebenen Fällen hat es Anordnungen zu kreffen, und die Obrigkeic
zur Hülfsleistung aufzufordern, wenn Gefahr beim Verzuge ist.

Die Gerichtsobrigkeiten haben hierauf jedesmal sofore, zu Abwendung besorglichen Nach-
theils, nach den Anträgen des Bergamts, wenigstens provisorisch und bis auf weitere Enc-
scheidung, die erforderlichen Verfügungen und Veranstaleungen , bei Vermeidung eigener
Verantwortung, zu treffen.

Die durch soiche Besichtigungen verursachten Kosten werden aus Unsern Cassen bestrit-
cen; daher dürfen die hierzu beauftragten Kunstverständigen, in Hinsicht dieses Auftrages,
von den Inhabern der Kohlenwerke eine Vergütung oder Leistung weder fordern, noch an-
nehmen.

Die Protocolle über die Besichtigung werden an Unser Geheimes Finanz-Collegium
eingereicht, so wie auch Unserer Ober-Amts-Regierung zu Budissin und den berreffenden

Gesetzsammlung 1830. 8 n
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Gerichtsobrigkeiten mirgetheilt. Dem Steinkohlenbaubesiter bleibt nachgelassen, die Aus-
antwortung einer Abschrife des Protocolls, in so weit es dessen Bau betrifft, gegen Enc-
richtung der Gebühren zu verlangen.

. 28.
„Verfuheen an. Die den Steinkohlenbau betreffenden rechtelichen Angelegenheiken sind nach der Vor-
gelegenheiten, schuift der gemeinen Rechte zu verhandeln und zu entscheiden.

welche den
Steinkehlenbau Die Bergrechte werden nur

betrefen. bei Sereitigkeiten über die Vorrichtung des Baues,
bei Feldstreitigkeiten über unterirdische Räume, und
subsidiarisch, wenn die gemeinen Rechte niche ausreichen,

in Anwendung gebracht.
Bei der processualischen Verhandlung dieser Sachen finden die in andern Rechtssachen

bestehenden Arten des Civilprocesses Statt.

Auwendung " 20.
dieses Mandats »»» « « ·

auf unterirdisch Die in diesem Mandate enthaltenen Bestimmungen sind auf die Braun-, Schwefel-
rubiubuenge und Erdkohlen-Lager nur dann anzuwenden, wenn selbige unterirdisch abgebauet werden.Braun--, we-

sel= u. Erdkoh-
len-Lager. . 30.

Bestimmungen Zu Beförderung des Betriebs der durch Abraum abzubauenden Braun-, Schwefel-
wegen der durch
Abraum ablu- und Erdkohlen-Lager, ingleichen der Torfgräbereien, wird festgesec, daß jeder Grundbesißer

bauenden die Führung der Abzugsgräben, so wie die Anlegung und Befahrung der zur Absuhre

Hraun= Se und sonst nöthigen Wege, auf seinem Grund und Boden geschebhen lassen, und deshalb dieel- un rd-

Lohlen-Lager, nöthizen Servituten, gegen eine nach landwirthschaftlichem Ermessen zu bestimmende Enc-
ingleichen der schädigung, einzuräumen verbunden seyn soll, und

Torfgräbereien. daß wegen Statt findender Hurhungs- und anderer Befugnisse der Abbau der Kehlen
und des Torfs nicht bebindect werden darf, sondern, gegen eine ebenfalls durch landwirch-
schaftliches Ermessen auszumittelnde Eneschädigung, zu gestatten ist.

#. 31.
Ausbelung de- Das Mandat wegen Entdeckung der im Lande befindlichen Steinkohlenbruche, auch,Man
e Steinkoh= wie sich bei deren Aufnahme und Fortbau zu verhalten, vom 19cen August 1743 ist auf-

leubrüche von gehoben.
1743.
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Uekundlich haben Wir dieses Mandat eigenbändig unterschrieben und Unfer Königliches
Siegel demselben vordrucken lassen.

So gescheben zu Dresden, am 22en April 1830.

Anton,

#
Gottlob Adolf Ernst Nostitz und Jänckendorf.

Karl Feledrich Schaarschmidt.
Ausgegeben zu Dresden, am 5#ln April 1830.
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für das

Königreich Sgachsen.
8.

10.) VBValvations = Tabelle
der

Gesetzsammlung

in den Kniglich Sächsischen Landen Cours habenden Münzsorten, wornach sich von
jetzt an, bis zu ergehender anderer Anordnung, Jedermann, Inhalts des Münz-

Edicts vom r4cen Mai 1763) zu richten hat.

A. Der Silber-Münzsorten.
I. Conventionsmäßige, gleich den Churfürstl. und Kdnigl. Sächs.

conventionsmäßig ausgeprägten.

a) Convencionsmäßige Speciesthaler.
K### und Kaiserl. Konigl. auch Kaiserl. Oesterreichische,
Konigl. Preußische, mit der Umschrift: Zehn eine feine Mark, von 1704 und 170#7,
Churfürsil. und Konigl. Baiersche,
Herzogl., Churfürstl. und Konigl. Würtembergische,
Königl. Westphälische,
Färstl. und Churförstl. Salzburgische,
Fürstl. und Großherzogl. Würzburgische,
Großherzogl. Frankfurthische,
Herzogl. Sachsen-Weimar= und Elsenachische,
Herzogl. Sachsen=Gothaischevon1764,
Herzogl. Sachsen- Coburg-Saalfeldischevon 1764 und 1767,
Markgräfl. Anspachische,
Fürstl. Schwarzburg. Sondershausensche von 1764,
Bischofl. Bamberg= und Würzburgische,
Gräfl. Stollbergische,
Stadt Regensburg-, Augsburg= und Nürnbergische.
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b) Conventionsmäßige Gulden oder 3 Süücke.
Kalserl. und Kaiserl. Konigl. auch Kaiserl. Oesterreichische,
Churfürstl. und Konigl. Balersche,
Herzogl., Churfürstl. und Konigl. Würtembergische,
Konigl. Westphälische,
Großherzogl. Frankfurthische,
Herzogl. Sachsen-Weimar= und Eisenachische,
Herzogl. Sachsen -Gothaischevon 1764,
Herzogl. Sachsen-Coburg-Saalfeldische von 176)7,
Herzogl. Braunschweigische,

darkgrafl. Anspachische, seit 1760 ausgeprägte,
Furstl. Schwarzburg-Sondershausensche von 1764,
Bischofl. Bamberg= und Würzburgische,
Gräfl. Stollbergische,
Stadt Regensburg-, Augsburg= und Nürnbergische.

 ) Conventionsmäßige halbe Gulden oder 4 Stücke.
Kaiserl. und Kaiserl. Konigl. auch Kaiserl. Oesterreichische,
Herzogl. Sachsen-Weimar= und Eisenachische,
Bischofl. Bamberg= und Würzburgische,
Gräfl. Stollbergische,
Narkgräfl. Anspachische 50 Kreuzerstücke.

d) Conventionsmäßige Zwanzig-Kreuzer= oder Kopf-- Stücke.
Kaiserl. und Kaiserl. Konigl. auch Kaiserl. Oesterreichische,
Churfürstl. und Königl. Baiersche,
Herzogl., Churfürstl. und Königlk. Würtembergische,
Fürstl. und Churfürstl. Salzburglsche,
Markgräfl. Anspachische, selt 1700 ausgeprägte,
Stadt Regensburg-, Augsburg= und Nürnbergische.

e) Conventionsmaßige * Stücke.
Konigl. Westphalische, - - - "

I) Conveneionsmäßige Zehn-Kreuzer= Stücke.
Sämmtliche oben sub d) wegen der 3wanzig-Kreuzerstücke bemerkte Gepräge.

thl. gr.

10

pf.

2
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Ferner den conveneionsmäßigen gleich.

Churfürstl. und Königl. Hannoversche „auch Eburfurstl. Brauuschweig- Luneburgische
Stucke. - - -

Dergleichen auch Herzogl. Braunschweigsche 3 Stucke - «
Dergleichen Stucke (2 Gulden,) - 2
Dergleichen 1* Stucke, - - -
Churfurstl. und Konigl. Hannoversche 3 Moariengroschenßücke, - -

Sammtliche dorstehend bemerkte 5 Munzsorten, mit Einschluß der vor 1750
ausgepragten, und ohne Unterschied der Jahrgange.

Hieruber
Kaiserl. Konigl., auch Kaiserl. Oesterreichische Brabanter Kronenthaler, ingl.
Konigl. Baiersche Kronenthaler. 1

II. Geringer, als conventionsmaßig.

Ein Könisl. Preußischer Thaler, - · -
I * 3 2 2 * 2 —

2 2 2 * 2 2 l

— 3 # I I 2 U1

Anmerkung. Neben den inländischen conventionsmäßigen Münzen ist andern, als
den in gegenwärtiger Valvationstabelle aufgeführtcen, ausländischen
Munzsorten ein gesetzlicher Cours in der angegebenen Maße nicht
gestattet.

Ithl. —gr.

 r"e1IlI
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B. Der goldenen Munzsorken,
bel welchen, in Ansehung des Gewichts, durchgehends das Cäöllnische Mark- und hiesige
Dukaten-Gewiche zum Grunde gesetzet wird, dergestale, daß 67 Ducaten praecise eine Cöll-
nische Mark wiegen müssen, und ein dergleichen vollwichtiger Dukaten 60 hiesige As häle,

welche 727 Assen Troyschen Gewichts, und 60 Graens Wiener Mändel= Gewiches

Stück auf dies
rauhe Collni-

sche Mark.
67

67

67
217
42·r#
37
174
70
547
17—
81

607
57

57
174

7ol-

gleich kommen.

Reichs-Constitutions- und Conventions- máßige Kai-
serl., Kaiserl. Königl. und andere zuverläßig 235
Kr. 8 Gr. fein haltende Dukaten,

Cremnitzer Dukaten, Florentinische Eiglinr und Vene-
tianische Jechinen, - -

Koniglich-Preußische und dolandische Dukaten,
Souverains, -
Halbe Souverains, - - -

Alte Französische Louisd’or, - -

Alte Franzosische doppelte Louisd'or, -
Alte Franzosische halbe Louisd'or, --
Spanische einfache Pistolen, -

Spanische doppelte Pistolen oderDoppien, -
Spanische Quadrupel,
Spanische halbe Pistolen, "D "

Königl. Preußische Banco-keriementemäßige Fréderics-=dor,
Braunschweiglsche Pistolen oder 5 Tholer-Seche,
Braunschweigische doppelte Mistolen oder 10 Thaler-

Stücke, "

Braunschweigische halbe pitolen wer 22 Thaler-

Dresden /

Stucke, -

am 7ten April 1830.

Ausgegeben zu Dresden, am 14ten April 1830.

l——————————————————
l

Thlr. gl.

18

10
18

20

16
10

20

17
10

10

20
20

16

pf.
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Gesetzsammlung
fur das

Königreich Sachsen.
9.

—

11.) Verordnung der Ober-Amts-Regierung zu Budissin,
zu Publication des Mandates vom 23sten December 1829) die Acceptation

gezogener, auf einen gewissen Verfalltag gestellter Wechsel betreffend;

vom 29sten Januar 1830.

Ver GOTTES Gnaden, Anton, Kbnig von Sachsen 2c. 2c. .

Liebe getreue. Da Wir das aus Unsrer Landesregierung erlassene Mandat vom

23ten December 1829, die Acceptation gezogener, auf einen gewissen Verfalltag ge-

stellter Wechsel betreffend, (Nr. 2, im 2ten Stücke der Gesetsammlung vom Jahre

1830) als welches eine Abänderung der im Jahre 1711 in der Oberlausitz publi-

cirten Wechselordnung von 1682 (Oberlausiher Collectionwerk, Tom. I. Seite 326,

fled.) enthäle, auch in Unserm Markgrafthume Oberlausiß zur Befolgung und An-

wendung gebracht wissen wollen; so wird solches hierdurch sämmtlichen Gerichtsobrig-
keiren, Behörden und Uncerthanen zur Nachachteung bekanne gemache, und ist we-

Gesetzsammlung 1830. ( 10)
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gen Poblication dieser Verordnung den unterm 13ten Juli 1796 und Oten März

1818 ercheilten gesetzlichen Vorschriften nachzugehen. Daran geschiebt Unser Wille

und Meinung.

Gegeben zu Budissin, am 29#ten Januar 1830.

von Zezschwitz.

Ludwig Eduard Noux, 8.

AuSbgegeben zu Dresden, am 204% April 1830.



Gesetzsaumlung
Königreich Sachsen.

10.

412.) Verordnung des Geheimen Finanz-Collegü,
das Einbringen des Wildprets in Städte betreffend;

vom 7“ April 1830.

Anton, von GOTTES Gnaden, Konig von Sachsen, rc. 2c. #c.
Wir finden Uns, auf den, bei dem im Jahre 1824 gehalenen Landtage, von der all-

gemeinen Ritterschast im 1 8ten Incercessionale geschehenen Antrag bewogen, zu besserer
Verhütung der Wilddiebereien, wegen des Einbringens des Wildprets in Städte, nach-
stebende Vorschriften zu ertheilen:

C. 1.
Das Einbringen des Wildprets in accisbare Städte, mie Einschluß der Stadte Leipzig,

wird andrer Gestalt nicht gestatcet, als wenn dasselbe von einer Legitimarion über den recht-
mäßigen Erwerb, Seiten des dermaligen Eigenthümers oder Einbringers, begleitet ist.

. 2.
ZumBehuf dieser Legitimationen haben die Jagdberechtlgéen, welche Wildprec in ac-

cisbare Städte einbringen lassen, oder zu diesem Behufe an andere Personen abliefern,
Bescheinigungen auszustellen, auf welchen die Zahl der Steücke und das Jagdrevier, von
welchem das Wildpret komme, bemerke ist. Diese Bescheinigungen sind mit Datum, Unter-
schrift und Siegel zu versehen, können aber, in Abwesenheit der Jagbberechtigten selbst,
auch von den Verwaltern derselben, oder den Personen, durch welche das Jagdbefugniß
ausgeübe wird, ausgestelle werden.

K. 3.
Die Jagdberechtigten, Jagdpachter 2c., welche unmictelbar von den Jagden das er-

langte Wildpret selbst in accisbare Städte einbringen, haben sich bei den Accisofficianken
über ihre Jagdberechtigungen zu legitimiren, oder ebenfalls schrifrliche Bescheinigungen, in
der im §. 2 bestimmten Maße, längstens binnen 24 Stunden beizubringen.

Gesetzsammlung 1830. 11 )
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Bei den von Seiten Unsrer Forstbedienten an das Jagdprovianthaus und die Wild-
meistereien erfolgenden Ablieferungen von Wildpret vertreten die gewöhnlichen Lieferscheine
die Scelle der H. 2 vorgeschriebenen Bescheinigungen.

G. 5.
Für das aus dem Auslande eingebrachte Wildpret bedarf es zwar ebenfalls dieser Be-

scheinigungen niche; es ist jedoch die ausländische Qualität, durch Production der über die
erfolgte Entrichtung der Grenzaccise erhaltnen Quittung (Grenzacciszettel), nachzuweisen.

. 6.
Die Accisofficianken in accisbaren Städten haben auf das Einbringen von Wildprec

ohne die erforderliche Legitimation sorgfältig zu invigiliren und die, nach §. 2, auszustellen-
den Bescheinigungen (mie Ausschluß der Lieferscheine Unsrer Forstbedienten) den Einbringern
abzunehmen, solche zu sammeln und von Zeikc zu Zeit an die Accisinspectionen abzuliefern,
welche dieselben an die becceffenden Forstämter, zu Prüfung der Berechtigungen, abzuge-
ben haben.

. 7.
Bei enedeckten Contraventionen haben die Accisofficianken an die vorgesetzte Accisin=

specrien Anzeige zu erstatten, welche, wenn bei dem, nach Maßgabe des Generalls vom
10ten Juni 1826, das Verfahren in Accisuntersuchungssachen betreffend, einzuleitenden
Rügenverfahren ein Vergehn gegen die Forstgesetze in Frage komme, das betreffende Forst-
ame zur weitern Uncersuchung davon in Kenncniß zu seßen hac.

Nach vorstehender Verordnung, welche, nach Maßgabe des Generalis vom 1 3ten Julki
1796 und des Mandaks vom Dten März 1818, zur allgemeinen Publicarion zu bringen
ist, baben sich Unsere Forst= und Accisbeamten, Acccsefficianten, die Jagdberechtigten,
Jagdpächter und Alle, die es sonst angehe, zu achten.

Daran geschieht Unser Wille und Meinung.
Dresden, den 7 en April 1830.

Freiherr von Manteuffel.

Ludwig von Zahn.
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13.) Reseript des Geheimen Rathes an das Ober-Steuer-
Collegium,

die Vermächtnisse und Schenkungen 5 Kirchen und fur kirchliche Zweckebetreffend;
vom 15½ April 1830.

RV
Von GOTTES Gnaden, Anton, Konig von Sachsen c. c. c.

Veste, Rathe, liebe getreue. Da unter den Vermachtnissen und Schenkungen an
Lehr-, Wohlthatigkeits-, Zucht- und Arbeits-Anstalten und zu Vertheilung unter die Armen,
denen in dem Stempeltarif vom 1 1ten Januar 1819 die Befreiung vom Erbschaftsstem-
pel zugestanden ist, Vermächenisse und Schenkungen an Kirchen und für kirchliche Zwecke
an sich niche mic zu verstehen sind, Wir es aber dem Sinne und der Absiche jener gesetzlichen
Bestimmung und der Analogie dessen, was §. 45 des Mandaks vom 1 1#en Januar 1819,
zub b. in ähnlicher Weise mic ausdrücklicher Erwähnung der Kirchen disponirt ist, ent-
sprechend sinden, daß die angezogene Vorschrift des Stempeltarifs bei oberwähnten Ver-
mächtnissen und Schenkungen an Kirchen und für kirchliche Zwecke ebenfalls in Anwendung
gelange, so sehen Wir Uns bewogen, die gedachte Bestimmung des dem Mandate vom
1 Lten Januar 1819 beigefügeen Stempeltarifs, unter der Rubrik: „Erbschaften“ da-
bin zu erläutern, daß Vermächtnisse und Schenkungen an Kirchen und für kirchliche Zwecke
die Befreiung vom Erbschaftsstempel ebenfalls genießen sollen, und begehren an euch hier-
durch gnädigst, ihr wollet euch in vorkommenden Fällen darnach gehorsamst achten.

Daran geschieber Unser Wille und Meinung und Wir sind euch mie Gnaden gewogen.
Gegeben zu Dresden, den 1 5ten April 1830.

Nostitz und Jänckendorf.

D. Johann Daniel Merbach.
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44.) Reseript des Geheimen Rathes an die Ober-Amts-
Regierung zu Budissin,

die Vermächtnisse und Schenkungen2n Kirchen und für kirchliche Zweckeetreffend;
dom 1ten April 1830.

Von GOTTES Gnaden, Anton, Konig von Sachsen 2c. 2c. 2c.

Veste, Hochgelahrte, Rathe, liebe getreue. Da unter den Vermachtnissen und
Schenkungen an Lehr-, Wohlthätigkeics-, Zucht- und Arbeics-Anstalten und zu Wertheil-
ung uncer die Armen, denen in dem Stempeltarif vom 1 21en August 1819 die Befreiung
vom Erbschaftsstempel zugestanden ist, Vermächenisse und Schenkungen an Kicchen und
für kirchliche Zwecke an sich niche mic zu verstehen sind, Wir es aber dem Sinne und der
Absiche jener gesetzlichen Bestimmung und der Analogie dessen, was G. 45 des Mandats
vom 1 E##en August 1819, sub b. in ähnlicher Weise mic ausdrücklicher Erwähnung der
Kirchen disponirk ist, enesprechend finden, daß die angezogene Vorschrife des Seempelarifs
bei oberwähnten Vermächtnissen und Schenkungen an Kirchen und für kicchliche Zwecke
ebenfalls in Anwendung gelange, so sehen Wir Uns bewogen, die gedachte Bestimmung des
dem Mandate vom 12ten August 1819 beigefugten Stempeltarifs, unter der Rubrik:
„Erbschaften“ dahin zu erläutern, daß Vermäch'nisse und Schenkungen an Kirchen
und für kirchliche Zwecke die Befreiung vom Erbschaftsstempel ebenfalls genießen sollen,
und begehren an euch bierdurch gnädigst, ihr wollet euch in vorkommenden Fällen darnach
gehorsamst achten.

Daran geschiehe# Unser Wille und Meinung und Wir sind euch mie Gnaden gewogen.
Gegeben zu Dresden, den 1 50en April 1830.

NRostitz und Jänckendorf.

D. Johann Daniel Merbach.
Ausgegeben zu Dresden, am 24 ten April 1830.



Gesetzsammlung
für das

Königreich Sachsen.
11.

15.) Generale des Geheimen Finanz-Collegii,
die Aufhebung des wegen der Königl. Jagden ergangenen Gouvernements-

Patents vom 31sten Mai 1814. und die im Bezug auf die Wildprets-
Deputate geltenden Bestimmungen betreffend;

vom 4ten Mai 1830.

Von GOTTES Gnaden, Anton, Konig von Sachsen rc. 2c. 1c.

In einem am 31sten Mai 1814, von dem damaligen fremden Gouvernement, erlas—
senen Patente wird verordnet, daß gewisse, Unserer Residenz nahe gelegene Reviere fur
Unser Hoflager bestimmt seyn und als Gehege betrachket, auch mehr mie Rücksiche auf
den Wildstand, als auf Kostenersparniß und Geldertrag verwaltet, dagegen Unsre übrigen,
außer diesem Bezirke gelegenen Jagden mit ausschließender Rücksicht auf den staatswirth=
schaftlichen Vortheil benutzt werden sollen; ferner daß Unsre außerhalb jener Reviere ge-

legene Jagden an den Meistbiecenden verpachter, oder vererbe, die firirten Vergütungen
für Wildschäden in Wegfall gebracht und die Unserm Fisco, gegen eine jährliche Vergücung,
überlassenen Privatjagden zurückgegeben werden sollen.

Wie aber Unsere Absiche nicht dahin gerichtet ist, gewisse Reviere, insofern sie niche ein-
befriedigte Wildgärten sind, als Gehege behandeln, auch wegen Vererbung und Verpachtung
der Jagden und wegen Einziehung der, zu Vergütung der Wildschäden und aus andern
Gründen, vormals bewilligten Wilddeputate, allgemeine Vorschrifcen eintreken zu lassen;

Gesetzfammlung 1830. ( 12)
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also finden Wir Uns bewogen, Eingangsgedachtes Pakenc andurch auszuheben und Folgen-
des festzuseten: «

1.

Verwaltungden Bei Verwaltung Unserer Jagden ist allenehalben darauf Rücksiche zu nehmen, daß die
vund Vorschrf Benutzung derselben Unsern Cassen einen angemessenen nachhaltigen Ertrag gewähre; je-
ten wegen des doch ist in den zu Unsern Jagdrevieren gehörigen Waldungen nur so viel Wildpret zu

Wildstandes. halren, als dem Umfange und der Beschaffenheit des Waldes angemessen ist, damit der
aus einem übercriebenen Wildstande für den Holzwiederwuchs und den Feldbau entstehende
Nachtheil abgewendet und zu gegründeten Beschwerden über Wildschäden kein Anlaß ge-
geben werde.

Zu diesem Behuf ist auf die, wegen Vertilgung des außerhalb der einbefriedigten Wild-
gärten befindlichen Schwarzwildpreks, bereits von Uns erlassene Anordnung, und auf die zu-
gleich getroffene Bestimmung, welcher Wildskand an Rothwildprec in jedem Forstbezirke
ohngefähr gehalten werden soll, von Unsern sämmtlichen Forst= und Jagd-Bedienten genau
zu achten.

2.

Bestimmung Bei den bereies vererbten und zurückgegebenen Jagden und den deshalb festgesetzten
arhenVener Bedingungen, so weit sie von Uns genehmiger sind, bat es sein Verbleiben. Auf künftige

Jagd-Wererbungs-Gesuche wird von Uns unmittelbar, nach vorheriger Erörkerung der Um-
stände, besondere Entschließung gefaßt und ertheilet werden.

3.
Verpachtung Die Uiberlassung Unserer Jagden in Zeitpache ist bei Unserm Gebeimen Finanz-Col-
der Königl. legio nachzusuchen.

Jagden.
Die Pachter Unserer Jagden übernehmen auf die Dauer ihres Pachts jedesmal die

Verbindlichkeic:

1.) die Jagd, mit genauer Beobachtung der Jagdgesetze, pfleglich zu benutzen,

2.) solche nicht anderweit zu verpachten,

3.) der Jagdsolge sich, sofern ihnen solche nicht auedrücklich mit verpachter ist, zu ent-
balten,

4.) das Vogel= und Dohnenstellen, wenn es ihnen nicht bei der Verpachtung besonders
mit zugestanden worden ist, zu unterlassen,
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5.) das Pachtgeld alljahrlich praenumerando an das Rentamt des Bezirks richtig und
pünktlich zu bezahlen,

6.) die Raubthiere auf dem erpachteten Reviere moglichst auszurotten,
7.) jährlich die bei der Verpachtung zu bestimmende Anzahl Köpfe, Klauen und Flü-

gel von Raubvögeln an den Forstmeister des Bezirks zum Verbrennen unentzeld-
lich einzuliefern,

8) die durch den Wildstand des erpachketen Reviers veranlaßten Schäden zu *
kreten,

9.) die durch die Erpachtung der Jagd erwachsenen Kosten allein, und ohne Zuthun
Unsers Fiaci, zu kragen,

10.) in allen auf die erpachtete Jagd Bezug babenden Angelegenheiten vor dem Forst-
amte, wo der Concract geschlossen worden ist, Recht zu leiden, und

11.) sich die unmictelbare und, nöthigen Falls, executivische Einbringung der etwa in Rück-
stand bleibenden Jagd- Pacht-Gelder, durch das Justizamt des Bezirks, gefallen
zu lassen.

Unsern Forst- und Jagd. Bedienten haben die Pächter wegen des Jagdpachts, weder
unter dem Titel des Jägerrechts, noch unter irgend einem andern, elwas abzugeben, zu
entrichten oder zu leisten.

4.
Die Wildpreksdepukate sollen alljährlich, ohne Verhängung von Resten, wo möglich Ablieferunz der

in nalura und in den festgesehten Sorten abgegeben werden. Wildpretsdepu=
tate und was beie

Niemand ist berechtige, das ihm bewilligte Wildpreksdeputat, oder einen Theil dessel- deren Empfang
ben, zu anderer, als offener Jagdzeic zu verlangen, sofern nicht in den Bewilligungsurkun- iu beobachten,
den ausdrücklich, dasselbe auch in geschlossener Jagdzeie sordern zu können, verstattet wor-
den. Jedoch bleibt den Bezirks-Forst= und Wildmeistern nachgelassen, in einzelnen Fäl-
len, auf besonderes Begehren des Deputatisten, auch in geschlossener Zeit einzelne Stücke
zu verabreichen, daferne sie deren Abschießung für die Wildbahn unnachthrilig, oder zu Ab-
wendung von Wildschäden für nöthig erachten.

5.
Wenn der Wildstand die Naturalabgabe des Depukats überhaupt, oder die Aufbringung Wergütung der

der festgesehten Sorten niche gestattet, und die Depucatempfänger, auf Befragen, die „eruuu zau
( 12° )
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Ausgleichung in andern Sorten, wobei die Wildpretstaxe derjenigen Forstmeisterei, wor-
auf das Deputat gewiesen, zum Anhalten zu nehmen ist, niche annehmen wollen, tritt
die Vergütung des Deputaks, oder der Rückstände desselben in Gelde ein, und zwar inso-
fern nicht für diesen Fall in den Bewilligungsurkunden bereiks ein bestimmter Preiß für
jedes Seück festgesezc, oder das Deputat darnach regulirt und in ein Aequivalent verwan-
delt worden ist, nach den Säten der Wildprekstarxe der beereffenden Forstmeisterei, zur
Zeit, wo die Abgaben erfolgen sollen, und es har sich in diesem Falle jeder Deputatem=
pfänger mie dem biernach ausfallenden Geldbetrage zu begnügen.

6.
Dagegen liegt aber auch den Deputatberechtigten ob, die Ablieferung der Deputate,

daferne solche niche alljährlich, oder in den festgesetzten Terminen erfolge, bei der Behörde
bald nach Ablauf des Jahres, oder des zur Ablieserung bestimmten Termins, in Erin-
nerung zu bringen und sich von derselben darüber, daß solches wirklich erfolge sei, eine
Bescheinigung, welche dieselbe jederzeit unweigerlich und unentgeldlich auszustellen Hak,
ertheilen zu lassen.

Sollten die Deputakempfänger diese Erinnerung länger als drei Jahre hindurch un-
terlassen, so ist Unser Fiscus nicht verbunden, die über die letzten drei Jahre, von Zeit
der ersten Erinnerung an, verstandenen Reste nachzuliefern, vielmehr die mit der Abgabe
der Deputate beauftragee Behörde berechtigt, diese Reste in Wegfall zu verschreiben.

7.
Jeder Deputatempfänger ist, wenn niche nach den Bewilligungsurkunden, oder sonst

durch Herkommen und rechtskräftige Enescheidung eine Ausnahme Seate finder, verpflich-
det, von dem in natura an ihn abzuliefernden Deputatwildpret das Jägerreche und die
Transportkosten zu bezahlen, sosern er niche letztere durch Abholung der einzelnen Stücke
auf eigene Kosten, weshalb er sich bel dem betreffenden Forstmeister, entweder einmal
für immer, oder zu Anfang jeden Jahres zu erklären hat, ersparen will.

Das Jägerrecht, welches, nach Maßgabe des Mandaks vom ten Juli 1712, noch
vor der Deputatablieferung erlege werden soll, ist von den Deputacempfängern längstens
bei Ablieferung des Depucaks, nach den in der Beilage sub K. enthaltenen Süätn, abzu-
führen und bei verweigerter Bezahlung des Jägerreches mie der Deputatablieferung so
lange, bis die Bezahlung erfolgt, Anstand zu nehmen. Findee eine Ausgleichung der
festgesehren Stücke in andern Wildpretssorten Statte, so ist das Jagerrecht nur nach dem
Betrage der eigentlich in natura abzuliefern gewesenen Deputatstücke in Ansatz zu brin-
gen und zu enericheen.
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8.
Uiber jede Ablieferung hat der Empfanger elne besondere Quittung auszustellen. Da- Die von den

ferne jedoch zu Abtragung des Wildpretsdeputats auf ein und dasselbe Jahr mehrere Lie- —
ferungen und mithin auch mehrere Quittungen nothwendig werden, so sind die einzelnen auszustellenden
Quiktungen am Schlusse jeden Jahres mit einer Hauptquitcung auszuwechselln. Im Un= Quittungen.
terlassungs= oder Weigerungs--Falle ist mit fernerer Abgabe des Depucats solange anzustehen,
bis die Hauptquiccung beigebrache worden ist.

Daran geschiehe# Unser Wille und Meinung. Gegeben zu Dresden, den 4#en
Mai 1830,.

Freiherr von Manteuffel.

Karl Speck.



Verzeichniß
der Satze, nach welchen von den Empfangern von Wildpretsdeputaten das

Jagerrecht zu entrichten ist:

1.) von einem Hirsch,. . . 12Thlr.7 gr. Gpf.

2.) Seepieshirsch
3.) a Stuck Wild 0 - — i 21 2* -— 4

JJ.) Schmalthier
5.) .Rebbock oder Rhhh — 65 —

6.) . heauenden oder angehenden
Schwein —. 21 —.

7.) .Kieiler oder einer Bache —-. 18—
8.) — . fjährigen Frischlinge — 6 —

9.) heurigen Frischlingeg — 3 —

10) Hasen. 2 —

Dresden, den Jten Mai 1830.
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16.) Rescript des Kürchenraths an die theologische Facultät
zu Leipzig,

die von Inländern im Auslande erlangte theologische Doctorwürde betreffend;

vom 5°en Mai 1830.

Von GOTTES Gnaden, Anton, Konig von Sachsen c. c. 4c

Wurdige, Hochgelahrte, liebe, andachtige und getreue. Aus eurem unterthanigsten
Berichte vom 1Oten Februar des jetzigen Jahres ist Uns geziemend vorgetragen worden,
welche Anordnungen ihr hinsichtlich der Promotionen inlandischer Geistlichen und Schul-
manner bei auswartigen theologischen Facultaten in Antrag gebracht habt.

Wir finden Uns hierauf bewogen, deshalb eine Bestimmung dahin zu treffen, daß
die Anerkennung der im Auslande erlangten theologischen Doctorwurde in dem Falle zu
versagen sei, wenn solche entweder, ohne Ablegung hinreichender Speciminum, durch bloses
Diplom, eder solchen Perfonen ertheile werden ist, welche nicht durch ein ansehnliches
theologisches Ame als dazu geeignet erscheinen.

Diese Bestimmung wird auch durch Bekanntmachung des gegenwärtigen Resceripts in
der Gesetzsammlung zur öffemlichen Kenneniß gebrachce.

Wir geben euch daher solches zur Nachricht und Nachachtung hierdurch zu erkennen.
Dresden, am ölen Mai 1830.

Freiherr vdon Fischer.

Friedrich Benjamin Schell, 8.
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17.) Bekanntmachung der Kriegs-Verwaltungs-Kammer,
die Abführung der ordingiren Magazinlieferung betreffend;

vom 1 tten Mai 1830.

S. Königl. Majestät haben allergnädigst genehmigk, daß den lieferungspflichtigen
Unterthanen gestatter werden solle, die ordinaire Magazinlieserung, wozu jede Hufe der
alten Erblande jährlich zwei Metzen Korn und zwei Metzen Hafer; die Oberlausis aber
überhaupt ein Quantum von 321 Scheffeln, 12 Meßen Korn und eben so viel Haser,
beizutragen haben, und welche bisher in natura an die Militairmagazine abgeführe werden
mußte, künftig nach eigner Wahl auch in Gelde zu encrichten.

Die Korn= und Hafer-Preiße, nach welchen diese Abführung in Gelde in jedem Mi-
litairmagazine-angenommen wird, sollen nach einem billigen Durchschnitte der im Monat
October Statte findenden Markepreise bestimme, und, so wie das Nähere über die Modalicäc
dieser Abführung, vor Eintritt der Lieferungszeit, durch Anschläge in den Magazinen und
in öffentlichen Blättern, bekanne gemacht werden.

Dresden, am 1 lten Mai 1830.

Königl. Sächs. Kriegs-Verwaltungs-Kammer.

Johann Adolph von Zezschwitz.

Goteseied Neumann.
Ausgegeben zu Dresden, am 2186eo Maij 1830.
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18.) Mandat,
die Entzlehung der Ordens- und Ehren-Zeichen wegen Unwürdigkeit des

Inhabers betreffend;
vom 14ten Mai 1830.

Wa9, Anton, von GOTTES Gnaden, Konig von Sachsen 2c. 2c. 4c.
thun hiermit kund und zu wissen: In dem, durch das Mandat vom Aten Februar 1822,
berausgegebenen Milirair-Straf-Gesetzbuche, 99. 38 und 39, ist bestimmt, welche Strafen
bei Militairpersonen den Verlust der früher erhaltenen Orden, Medaillen und andern Eb-
renzeichen nach sich zieben sollen.

Da es auf gleiche Weise im Sinne und ZLwecke der Sache selbst liege, daß auch Per-
sonen vom Civilstande, welche durch Verbrechen und enrehrende Handlungen sich solcher,
ihnen zu Theil gewordener Auszeichnungen unwürdig bewiesen haben, zum fernern Besite
derselben nicht für befähige erachtet werden können; so verordnen Wir in dieser Beziehung
biermit Folgendes:

1.
Wer wegen eines begangenen Verbrechens Zuchthausstrafe zu erleiden hat, ingleichen

wer durch rechtliches Erkenntniß fur ehrlos erklart worden ist, wird hierdurch der ihm etwa
verliehenen Orden oder andern Ehrenzeichen, so wie, wenn er Inhaber einer auslandischen
Ordens- oder Ehren-Decoration ist, der Erlaubniß, solche in biesigen Landen tragen zu
dürfen, von selbst verlustig.

2.

Wenn gegen den Inhaber eines Ordens= oder Ehren-Zeichens in einem eingeholten
Urthel auf Zuchthausstrase erkanne, oder derselbe darin für ehrlos erklärc ist, so hat das

Gesetzsammlung 1830. 13 )
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die Unkersuchung führende Gericht ihm die Decoratlon, nebst dem etwa in seinen Händen
befindlichen Verleihungsdecrete, sofort abzunehmen.

3.
Findee gegen das ergangene Erkenntniß noch eine Vertheidigung Seakt, so bleiben diese

dem Inculpaten abgenommenen Gegenstände einstweilen in gerichtlicher Verwahrung.

4.
Komme es zur Vollstreckung einer Strafe der vorgedachten Art, so hak das Geriche,

falls es eine inländische Decoration ist, welche dem Inculpaten abgenommen worden, diese,
nebst dem etwa vorhandenen Verleihungsdecrete, unverweilt zu der bei Unserm Geheimen
Cabinet befindlichen Ordenskanzlei einzusenden; wegen ausländischer, dem Angeschul-
digten abgenommener Decorationen und der sie betreffenden Documente ist solchenfalls eben
dahin Anzeige zu thun, damit die geeignete auswärtige Behörde von dem eingetrekenen
Falle in Kenncniß gesetzt werden könne.

5.
Nur wenn das erste Urthel (6. 2) durch das auf nochmalige Vertheidigung erfolgte

Erkenntniß gänzlich aufgehoben und in letzterm der Inculpat völlig freigesprochen wird,
sind demselben obige Gegenstände, gleichviel, ob sie in inländischen oder ausländischen De-
corationen und Documenten bestehen, ohne Weiteres zurück zu geben.

C.
Auch außer dem Falle einer zu verhängenden Serafe der §. 1 bemerkten Are behaleen

Wir Uns die Eneziehung solcher Auszeichnungen, oder, soviel die ausländischen beerifft, der
Erlaubniß, solche in biesigen Landen zu eragen, bei sich hervorthuender Unwürdigkeit des-
jenigen, dem dergleichen zu Theil geworden, vor.

Kommen daher Inhaber von Ehrenzeichen der einen oder der andern Gakkung bei einem
bierländischen Gerichte in Untersuchung, und hac diese weder eine völlige Freisprechung, noch
eine Verurtheilung der nurgedachten Arc und daher das F. 4 geordnete Verfahren zur Folge:
so hace der Richter, nach geschlossener Uncersuchung und nach Publication des Urthels, wenn
nicht etwa zuvörderst der Erfolg einer weitern Vertheidigung abzuwarten ist, mie Bei-
fügung der Acten, an die ihm vorgesetzte Behörde zu berichten. Diese, Insofern sie niche
selbst eins der beiden so eben zu erwähnenden Collegien ist, soll die Sache auf verfassungs-
mäßigem Wege zur Kenneniß der Landesregierung, und, so viel die Oberlausit betrifft, der
Ober-Ames-Regierung gelangen lassen, welche, befundenen Umständen nach, die Angele-
genbeic in der fraglichen Beziehung zu Unserer Höchsteigenen Eneschließung bringen werden.
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Dasselbe soll auch in dem §. 3 erwähnten Falle alsdann gescheben, wenn auf die ge-
führte anderweice Vertheidigung nur auf Gefängniß= oder Geld-Serafe, oder auf einen Rei-
nigungseid erkanné, oder der Angeschuldigee nur von der Instanz losgesprochen wird.

1

Ob das Verbrechen, weshalb die Untersuchung verhangt wird, nach Erlangung solcher
Ehrenzeichen, oder der Erlaubniß, selbige zu tragen, oder vorher begangen worden ist,
soll in allen vorgedachten Fallen keinen Unterschied begrunden.

Hiernach haben sich Alle, die es angeht, zu achten.
Urkundlich haben Wir dieses Mandat, welches, in Gemaßheit des Generale vom 13ten

Julius 1796 und des Mandats vomOten Marz 1818, zu publiciren ist, eigenhandig
unterschrieben und mit Unserm Koniglichen Siegel bedrucken lassen.

Gegeben zu Dresden, am 14ten Mai 1830.

Anton.

6 Gottlob Adolf Ernst Nostitz und Janckendorf.

Karl Friedrich Schaarschmidt.
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19.) Mandat,
die Aufstellung von Wachen vor Miethwohnungen von Militairpersonen,

wegen Ausübung eines Retentionsrechts, betreffend;
vom 1Aten Mai 1830.

Wo9, Anton, von GOIKES## Gnaden, König don Sachsen 2c. v. c.
thun hiermit kund und zu wissen, daß Wir für gut befunden haben, wegen Ausstellung
von Wachen vor Miethwohnungen von Militaiepersonen, an deren Mobilien die Ver-
miether ein Recentionsrecht ausüben wollen, dahin Anordnung zu ktreffen: daß in Fällen
der angezeigten Art jedesmal die Local-Polizei-Behörde anzugehen, und diese zwar
für den ersten Augenblick auch bei Milicairpersonen eine Wache anzulegen berechtigt, jedoch
letztern Falls zugleich verbunden seyn soll, dem commandirenden Osfsfizier, unter dessen
Befehl der Abmiether stehe, sofort von der getroffenen Verfügung nicht nur Nachricht zu
geben, sondern auch die angestellte Polizeiwacht alsbald wieder abgehen zu lassen, so wie
von dem vorgesehten Offizier die Versicherung ertheilt wird, daß seiner Seits der Unter-
gebene mic der nöthigen Ordre, dem Vermiether gerecht zu werden und sich des Aus-
schaffens der Meubles bis zu Auskrag der Sache zu enthalten, versehen worden sei.

Damie nun biese Unsee Willensmeinung genau befolge werden möge, haben Wir
darüber gegenwärtiges Mandat verfassen lassen, auch dasselbe eigenhändig unterschrieben.

Urkundlich mit Unserm Königlichen Siegel besiegelt und gegeben zu Dresden, den
14ten Mai 1830.

Anton.

, ) Gottlob Adolf Ernst Nostitz und Janckendorf.

Karl Friedrich Schaarschmidt.
Ausgegeben zu Dresden, am 21ten Mai 1830.



Gesetzsammlung
für das

Königreich Sachsen.
13.

1 — — —# ——
.

— — 4 .

20.) Verordnung der Ober-Amts-Regierung zu Budissin,
die Actenreposituren und Inventarienverzeichnisse bei Kirchen, Pfarren und

Schulen betreffend;
vom 14ten Mai 1830.

Ssn
Ven GOTTES Gnaden, Anton, Konig von Sachsen c. c. c.

Liebe getreue. Es ist wahrzunehmen gewesen, daß die Kirchen= und Pfarr= inglei-
chen die Schul-Acten-Reposituren in den protestantischen Parochieen Unsers Markgrafthums
Oberlausih sich fast durchgängig nicht in einer zweckmäßigen Oednung befinden, auch daß
es daselbst an vollständigen Inventarien der zu dem Kirchen-, Pfarr= und Schullehn
eigenthumlich gehörigen beweglichen Gegenstände und Effecten vielfältig ermangelt. Wir
befinden daher für nöthig, in dieser Beziehung Folgendes zu verordnen und bekanne zu
machen:

I. Die Kirchen= und Pfarr-Acten-Reposituren betreffend.
9 1.

In jeder Parochie soll, nebst dem Collaturarchive, auch eine vollständige Kirchen- und
Pfarr-Acten-Reposicur vorbanden seyn.

¾ 2.
Die Einrichtung, Erhaltung und Verwahrung der Kirchen- und Pfarr-Aceen-Repo=

situr liegt dem Ortspfarrer und, wenn mehrere Geistliche sich an einer Küoche befinden,
dem Primarius oder Oberpfarrer ob.

Gesetzsammlung 1830. 14 )
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b. 3.
Die Kirchenpatrone und Collakurgerichten sind verbunden, die zu. Vervollständigung

der Kirchen- und Pfarr-Acten-Reposituren erforderlichen Schrifeen den Geistlichen unent-
geldlich zu verschaffen.

Der desfalls nöchig werdende baare Verlag ist aus dem Kirchenvermögen zu bezahlen.

# 4.
Es gehoren dahin insbesondere

a) die Kirchenmatrikel
b) die Kirchen-, Pfarr= und Schul-Inventarien,
) die in Kirchen- und Schulsachen ergangenen Gesetze, Verordnungen und Spe-

cialrescripte,
d) die von der Kanzel zu verlesenden Mandate, und
e) ein Exemplar der Kirchrechnungen.

g. 5.
Von der confirmirten Kirchenmatrikel, so wie von den gerichtlich aufgenommenen Kir-

chen-, Pfarr= und Schul-Inventarien ist ein Eremplar, oder eine gerichtlich beglaubigte
Abschrife, an die Kirchen-, Pfarr= und Schul-Acten-Repositur abzugeben.

S. 6.
Die in Kirchen= und Schulsachen im Markgrafthume Oberlausit bisher ergangenen

Gesetze, in so well sie bei jeder Kirchen= und Pfarr-Actken-Repositur annoch nothwendig
sind, sollen in einer, auf Kosten der Parochieen, zu veranstallenden Sammlung an die
Geistlichen der Provinz durch Unste Ober-Ames-Regierung vercbeile werden.

. 7.
Von den an die Pfarrer ergehenden schriftlichen Generalverordnungen haben dieselben

jedesmal eine Abschrife zu nehmen und solche in der Pfarr-Acten-Neposicur niederzu-
legen.

s. 8.
Von allen an die Collakoren, oder Collaturgerichten in Kirchen= und Schulangelegen-

beiten seit dem Jahre 1821 ergangenen, oder fernerhin ergehenden Specialrescripten ist
durch die Collaturgerichten eine Abschrife, oder, dafern das Rescripe mehrere Gegenstände
enrhäle, was die das Kirchen= und Schulwesen des Octs betreffenden Punkte anlangt,

en vailündiger Exeract zur Aufbewahrung bei der Kirchen= und Pfarr-Acten-Reposicur
abzugeben.
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. 9.
Die Kirchrechnungen sind in doppelten Eremplaren zu fertigen, und ist hiervon das

eine Eremplar bei dem Collacurarchive, das zweite Exemplar, nebst einer beglaubeen Ab-
schrift des über die Rechnungsabnahme aufgenommenen Protocolls, bei der Kirchen= und
Pfarr-Accen-Repositur niederzulegen,

F. 10.
In gleicher Maße ist in Ansehung der Rechnungen über die bei der Kirche befindli-

chen Seiftungen und über die Schulcasse zu verfahren.

. 11.
Auch bei den Vier-Städeen, wo das Vermögen der in deren Gerichtsbezirke befind-

lichen Kirchen durch besondere Depucationen zu Verwaltung der milden und frommen
Seiftungen administrirek wird, ist jedesmal von der abgelegeen und justificirten Rechnung
über das Vermögen der Kirche und der dahin gehörigen Seiftungen eine beglaubigte Ab-
schrife an die Kirchen= und Pfarr-Acten-Repositur der betreffenden Kirche abzugeben,

. 12.
In Absicht der Aufbewahrung der das Kirchen= und Seiftungs-Vermögen berreffenden

Urkunden, wohin auch, nach abgelegker und justificirter Rechnung, die Rechnungsbelege
gehören, bewendec es

a) in Ansehung der unter der Gerichtsbarkeit der Vier-Städee stehenden Kicchen,
bei der diesfalls jeden Orks unter Unsrer besondern Genehmigung getroffenen Einrichtung,

b) anlangend die übrigen Kirchen des oberlausitzischen Landkreises aber, bei der Be-
stimmung §. 19. des unterm 1 1#en August 1813 publicirken Regulativs, nach welcher
dergleichen Documentke, nebst dem baaren Gelde, in einem bei jeder Kirche zu diesem Be-
buse anzuschaffenden eisernen Kasten aufzubewahren sind.

 . 13.
Zu Aufbewahrung der Kirchen= und Pfarr-Acten-Repositur ist, in so weic es noch

nicht geschehen, in Gemäßheic Unfrer Verordnung vom 28sten April 1826), ein in der
Pfarrwohnung auszustellender, verschlossener, geräumiger und mit zweckmäßig eingerichee-
tem Fachwerke versehener Schrank, auf Kosten des Kirchen-Aerariums, ungesäumc anzu-
schaffen.

d. 14.
In diesem Schranke sind die zur Kirchen-, Pfarr- und Schul-Acten-Repositur ge-

horigen Schriften, nach der schematischen Darstellung unter D, zu deponiren. —
( 14,)
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 . 15.
Der Pfarrer has dabei die Gesebe, Verordnungen und Specialrescripte der Zeitfolge

nach zu ordnen und zu numeriren, auch darüber ein Realregister zu halten, wozu ein
eingebundenes Buch in Folio aus dem Kirchenvermögen anzuschaffen ist.

G. 16.
Alle in den einzelnen Locaten befindlichen Bücher und Hefte sind durchgehends mit

einer Inhaltsüberschrist zu versehen und ebenfalls zu numeriren.

# 17.
Uiber alle in der Actenreposikur befindlichen Schriften ist ein vollständiges Reperko-

rium, mic Angabe des Locats, der Nummer und der Inhaltsüberschrife zu Halten.

G. 18.
Die Kirchen= und Pfarr-Acten-Reposituren sind längstens binnen Jahresfrist in diese

vorgeschriebene Ordnung zu bringen.
4. 19.

Bei der Kirchrechnungsabnahme ist jedesmal die Kirchen= und Pfarr-Acten-Reposikur
mit zu revidiren, auch, wie solches geschehen, und in welcher Ordnung die Actenrepositur
befunden worden, unter specieller Angabe der wahrzunehmen gewesenen Mangel, in dem
Protocolle zu bemerken.

. 20.
Ergiebe sich hierbel eine Vernachläássigung von Seiten des Pfarrers, so haben diejeni-

gen Obrigkeiren, welchen die Gerichtsbarkeic über die Geistlichen ihres Gerichtsbezirks zu-
steht, deshalb an denselben angemessene Verfügungen zu erlassen, die übrigen Collatoren
aber sofort Bericht, mie Beifügung des Protocolls, an Unsce Ober-Amts-Regierung zu
erstatten.

F. 21.
Collakoren, welche die Revisionen der Kirchen= und Pfarr-Acten-Reposikuren, oder

Erlassung angemessener Verfügungen wegen Abstellung der dabei befundenen Mängel, oder
resp. die Berichtserstattung unterlassen, sind für die daraus entstehenden Folgen verant-
wortlich. "

F. 22.
Bei jeder Amtsveränderung ist die Kirchen= und Pfarr-Acten-Reposicuc zu revidiren

und dem neuantretenden Pfarrer wohlgeordnet, Stück für Stuck nach dem Repertorium
zu übergeben.
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g. 23.

Finden sich hierbei Unordnungen, oder Mangel, so ist solchen unverzuglich auf Kosten
des abgehenden Pfarrers, oder dessen Erben abzuhelfen.

ß. 24.
Bei jeder Schulanstalt, sowohl in den Stadten, als auf dem Lande, ist noch eine

besondere Schul-Acten-Repositur zu halten, deren Umfang in der Beilage unter C## Lu.
C. No. IV. naher angegeben ist.

t. 25.
Zu Aufstellung dieser Actenrepositur in der Schule ist, aus jeden Orts Schulcasse,

ebenfalls ein zu verschließender und mit Fachwerk zu versehender Schrank anzuschaffen.

. 26.
Die Einrichtung, Erhalkung und Verwahrung der Schul-Acten-Reposikur liege

a) bei den städtischen Schulen dem Rector oder Direckor,
nD) bei den Landschulen dem Schulmeister oder Schullehrer ob.

g. 27.
Die Aufsicht uber diese Actenrepositur fuhren

a) in den Vier= und Land-Städten die geordneken Schuldeputationen,
b) auf dem Lande der Collator, oder, an dessen Stelle, der Justitiar, und derje-

nige Geistliche, welchem die Schulinspection übertragen ist.

 28.
Von dieser die Aufsicht führenden Behörde ist die Schul-Acten-Reposstur jährkich

wenigstens einmal zu revidiren. Auch haben die Landgeistlichen bei Einrichtung der Schul-
Acten-Reposituren Anleitung zu geben.

II. Die Kirchen-, Pfarr= und Schul-Inventarien betreffend.

F. 29.
In jeder Parochie sind richtige Inventarien der

a) zur Kicche,
b) zur Pfarrwohnung und Wiedemuth und
c) zur Schule

gebbrigen Gegenstände aufzunehmen.
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¾. 30.
Befinden sich in einer Parochie mehrere geistliche oder Schul.Gebäude, so ist für jedes

derselben ein besonderes Invencarium aufzunehmen.

6. 31.
In welcher Maße diese Inventarien eingerichtet werden sollen, darüber giebe die Beis

* lage unter CAnlei#tung.
 32.

Die Aufnahme der Invencarien erfolgt
a) was die Kirche anlange,

a) bei den Städten durch eine Deputatlon aus dem Mi#tel des Raths, im Beiseyn
des Pfarrers und Küsters,

G auf dem Lande durch die Ortsgerichte, im Beiseyn des Pfarrers, des Küsters
und der Kirchväter,

hb) in Absiche auf die Pfarrinvenkarlen in gleicher Maße, jedoch ohne Zuziehung des
Kusters,

c) binsichtlich der Schulinvenkarien
a) in den Sctädten, durch einige Mitglieder der Schuldeputation, unter Zuzie-

hung der betreffenden Lehrer,
) auf dem Lande, durch die Ortsgerichten, im Beiseyn des geistlichen Schulin-

spectors und der betreffenden Schullehrer.

. 33.
Bei der Aufzeichnung ist der Zustand, in welchem sich die Gegenstände befinden, auch

der Ort, wo sie gewöhnlich ausbewahrt werden, zwar kurz, aber deutlich mit anzugeben.

G. 34.
Sind bereits Inventarien vorhanden, so sind solche mic dem Befunde bei der Aufzeich-

nung zu vergleichen, und es ist dasjenige, was hiernach ermangelt, oder mehr befunden wird,
in ein besonderes Verzeichniß zu bringen.

. 35.
Die Kirchen-Pfarr= und Schul- Invencarien sind in doppelten Eremplaeien aus zuferti-

gen, und wird hiervon ein Erxemplar zum Collarurarchive und das andere Eremplar zur
Pfarr= oder resp. Schul-Acten-Repositur genommen,
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. 36.

Jedes Eremplar des aufgenommenen lnvenlarü ist von sämmelichen, bei der Inventur
gegenwärtig gewesenen Personen unterschriftlich zu vollziehen.

 . 37.
Der nach unb nach eewa entstehende Zuwachs oder Abgang der Inventarienstücke ist von

dem Pfarrer, Küster oder Schullehrer, in dessen Verwahrung sich die Gegenstände befinden,
jedoch auf einem besonderen Bogen, anzumerken.

F. 38.
Alljährlich, oder wenigstens von zwei zu zwei Jahren, und zwar auf dem Lande bei der

Kirch= und Schulrechnungs-Abnahme, sind die Verzeichnisse, nebst deren Nachkrägen, zu revi-
diren und mic dem wirklichen Bestande zu vergleichen. Uiber das Ergebniß ist ein Protocoll
aufzunehmen, oder solches in dem Rechnungs-Abnahme-Prokocolle zu bemerken.

K. 39.
Nach erfolgker Revision ist der Ab= und Zugang in jedem Inventarieneremplare nachzu-

tragen und dieser Nacherag in gleicher Maße, wie das Inventarium selbst, zu vollziehen.

". 40.
Die nach Maßgabe des, mit dem Regulative vom 1 16#en August 1813, wegen Verwal-

tung des Kirchenvermögens, bekannt gemachten Rechnungsschema unter O am Schlusse, jeder
Kirchrechnung beizufügenden Invencarien der Kirche, der Pfarre und der Schule fallen
kunfeig weg.

An dessen Stelle sind nur diejenigen Invencarienstücke anzugeben, welche im Laufe des
Jahres aus dem Kirchenvermögen angeschafft worden sind.

S. 41.
Bei Amtsveränderungen erfolge die Uibergabe an den einerekenden Geistlichen, Schul-

lehrer oder Küster, nach Maßgabe des vorher zu revidirenden Inventarli, worauf der Neu-
angestellte beide Eremplare desselben mit zu vollziehen hat.

G. 42.
Die bei der Aufnahme dieser Inwentcarien vorfallenden Kosten sind, was die Kirche, die

Pfarr= und Küster-Wohnung berrifft, aus dem Kiechenvermögen, bei den Schulen aber aus
der Schulcasse des Orts zu bestreiten.

Es ist jedoch hierbei aller unnörhige Aufwand zu vermeiden.
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K. 43.
Die Inventarien sowohl, als die Repercorien über die Kirchen-, Pfarr- und Schul-

Acten-Reposituren sind bei den örtlichen Revisionen dem bei Unserer Ober-Ames-Regierung
angestellten geistlichen Rarhe, zum Behuf der auch auf diesen Gegenstand zu richtenden Nach-
srage und Untersuchung, jedesmal vorzulegen.

Nach dieser Generalverordnung haben sich sämmrliche Kirchen= und Schul-Collakoren,
Scadträthe und andre Gerichcsobrigkeiten, sowohl die Pfarrer, Schullehrer, Küster und
Kirchväter in Unserm Markgrafthume Oberlausig gehorsamst zu achten.

Daran geschiehet Unsee Meinung.
Gegeben zu Budissin, am 1 ten Mai 1830.

von Zczschwitz.

Ludwig Eduard Rour, S.
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2
Scc e m a,

wornach sich bei Eimichtung der Kirchen= und Pfarr-Acten-Reposituren
zu richten ist.

Locat I.

Klrchen-, Pfarr= und Schul-Inspections-Sachen im Allgemeinen.
A. Die Matrikel der Parochie (Kirchenmatrikel) und die älteren darauf Bezug haben-

den Schriften.
B. Die in Kirchen= und Schul-Sachen ergangenen und noch ergehenden Gesetze und Ver-

ordnungen, sie mögen den Pfarrern in gedruckten Exemplaren, oder als geschriebene General=
verordnungen zugefertigt worden seyn, chronologisch geordnec.

C. Die an die Geistlichen ergehenden Specialrescripte und Verordnungen, ingleichen die
Abschriften von den ihnen mitgerheilten, an die Collakur oder Collaturgerichten in Kirchen-
und Schul-Sachen ergangenen Resceripte, insofern solche nicht zu besondern, von dem Pfarrer
zu haltenden Acten gehören.

D. Die von der Kanzel zu verlesenden Mandate.

E. Das von den Geistlichen zu haltende Realregister über sämmtliche, in der Pfarr-
Acten-Repositur befindliche Mandate, Verordnungen und Rescripte.

F. Die Kirchen= und Pfarr-Invencarien.

Locat II.

Kirchensachen insbesondere.
KA. Die Kirchenbücher, d. h. die zu haltenden Tauf-, Aufgeboes-, Trauungs= und

Beerdigungs-Register.
B. Die Communicantenbücher.

C. Das Confirmandenbuch, d. h. ein Buch, worin die jährlichen Confirmanden verzeich-
nek und zugleich Bemerkungen über Zeit und Inhale ihrer Vorbereitung, über deren Qualif-=
cation u. s. w. beigesüge werden.

D. Das sogenanntee Seelenregister, d. h. ein Verzeichniß der in der Parochie sich auf-
baltenden Famillen und Individuen, nebst kurzer Anzeige der im Bezug auf die Seelenpflege
bei denselben Statt findenden Verhältnisse, Worfälle u. s. w.

E Die Neujahrstabellen.
Gesetzsammlung 1830. ( 15 )



( 64)

F. Die Duplicate der abgelegeen Kirchrechnungen.
E. Die Kirchrechnungsmanuale, nebst den noch niche verrechneten Belegen.
II. Das Kirchencapitalbuch.

I. Die Kirchstuhlsregister und Nachrichcen über Kapellen-, Emporkirchen= und Kirchen-
stan ds Angelegenheiten überhaupe.

K. Schrifeen und Actenstucke, das Kirchenvermögen betreffend, namentlich wegen
1.) Bestellung des Kirchenvorsteheramts; bierbei eine Abschrift der Instruction

der Kirchväter,
2.) Kirchenbaulichkeiken,
3.) Kirchengrundstucke,
4.) wegen des Kirchhofs und Gottesackers.

L.) Kirchenlegate betreffend.
M. Kirchen-Proceß-Sachen.

Locat ILII.

Pfarrlehnsangelegenheiten betreffend.
A. Notizen, wegen Besetzung des Pfarramts, Wocationen u. s. w.

B. Pfarrvergleiche und Abeheilungen zwischen den Erben des Antecessors und dem Suc-
cessor, dem Senior und dem Substituten u. s. w.

C. Register über das Pfarreinkommen an Decem, Opfer und andern Zinsen und Peä-
stationen, nebst dahin gehörigen Nachricheen.

D. Nachrichten über die Pfarrwiedemuchsgrundstücke, an Feldern, Wiesen, Holz, Tei-
chen, Gärten 2c. und uber etwanige Pfarrdotalen.

Pfarrpachecontracte.
E. Pfarrbaulichkeitren und Reparaturen becreffend.
F. Pfarrlehns-Proceß-Sachen.

Locat IV.

Pfarramesführung betreffend.
A. Liturgica.
B. Die kirchlichen Eramina bekreffend.
C. Nachrichten und Bemerkungen über besondere Vorgänge im Amte jeder Art.
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D. Egesachen, im Betreff

1.) der Verlobungen,
2.) der Aufgebote und Trauungen,

a) von Parochianen,
b) von auswäreigen Personen,

(beiderlel Sachen sind, nebst den dazu gehörigen Zeugnissen, nach den Jahren zu
ordnen)

G3) der Dispensationen.
E. Begräbnißsachen.

P. Meooceß= und Denunciations-Sachen rücksichtlich des Pfarramts.
G. Auswärtige Amtsgeschäfte, z. B. bel Vacanzen, betreffend.

II. Pfarrwictwen= und Begräbniß-Cassen betreffend.

Locat V.

Schul sachen insbesondere,
und zwar

A. in die Local-Schul-Inspection einschlagende, als:
1.) Lehr= und Seunden-Pläne,
2.) Disciplinar-Schulgesetze,
3.) Verzeichnisse der schulfähigen Kinder, Schultabellen u. s. w.
4.) Anzeigen über Schulversäumnisse und Nachrichten wegen deren Bestrafung,
5.) das Schulprokocoll,
6.) die Amtesverwaltung des Schullehrers berreffend, Regulativ für die Schulanstale,

Instruction des Lehrers u. s. w.
7.) die Schulcassenrechnungen, nebst Belegen und den zur Sache gehörigen Notizen,

z. B. wegen gestisteter Legate, wegen zum Besten der Casse, oder armer Kinder eingegangener
Wohlthaten u. s. w.

bestimmt werden.

Anmerkung.
Fär Nebenschulen kann im Betreff der bier genannten Gegenstände ein besonderes Fach

B. Das Schullehn betreffende Sachen, z. B. Nachrichten und Bemerkungen
1.)) über die Besebung des Schulames,
2.) über Verwaltung desselben bei eingeeretener Vacanz,

15
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3.) uber Abtheilungen bei Amtsveranderungen,
4.) uber Schulhaus-Baulichkeiten und Reparaturen,
5.) uber das Diensteinkommen des Schulmeisters, oder der Schullehrer und etwanige

Verbesserungen desselben durch Zulagen, Vermachtnisse u. s. w. 4
6.) uber Einrichtung neuer Nebenschulen, Anstellung der Hulfslehrer u. s. w.
7.) Schulproceß=Sachen.

Locat V.I!.

Vermischte Gegenstände.
A. Memorabillen im Berreff der Parochie,
B. der Catalog einer etwa vorhandenen Kirchen- und Pfarr-Bibliothek,

C. das über die Actenrepositur zu haltende Reperkorlum.
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Sccema
zu Einrichtung der Kirchen-, Pfarr= und Schul= Inventarien.

A.
Kircheninventarium.

I. Kirchen-Ornate und Verzierungen, an Alear-, Kanzel-, Pule- und Tauf-
stein-Bekleidungen und Behängen 2c., Priesterrock 2c., Gemälden u. s. w.

II. Kirchengefäße und Mobilien, an Kelchen, Kannen, Kirchen= und Com-
munion-Tellern und Schüsseln, Becken, Crucifiren, Klingelbeurel, Uhren, Leuchtern,
Schränken, Tischen, Puleen, Seühlen in der Sacristei und auf dem Chore, Liedercafeln,
Kreuzen zum Wortragen u. s. w., Kirchenkasten rc.

IIII. Der Küche zugehörige Bücher.
1. titurgische Schrifcen, als: die Agende, Gebee= und Predigt-Bücher u. s. w.
2. Besondere Kirchen= und Pfarr-Bibliothek, dafern eine solche vorhanden ist.

Anmerkung.
Ist die Büchersammkung bedeucend, so muß hierüber ein besonderer Cacalog gefertigee

werden, auf welchen alsdann im Inventario Bezug genommen werden kann.
3. Die eigentlich sogenannten Kirchenbücher, nebst den Communicantenbüchern, Kirch-

standeregistern u. s. w.
Anmerkung.

In so weit nämlich solche niche in dem Repertorio über die Pfarr-Acten-Repositur
aufgeführt werden.

IV. Kirchensiegel.
V. Instrumente zur Kirchenmusik, nebst Kirchenmusikalien, Choralbüchern

u. s. w.

VI. Kirchen-, Thurm-, Sacristei-Schlüssel u. f. w.

B.
Pfarrinventarium.

A.) Zu den Gebäruden gehörige Gegenstände:
I. Befestigee (Wand- Nied= und Nagelfeste)
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1.) Thüren, nebst Schlössern und Schlüsseln,
2.) Fenster, nebst Laden und Gictern, Haspen, Ketteln u. s. w.
3.) Wandschränke,
4.) Oefen,
5.) sonstige befestigte Effecten von einiger Bedeutung

a) in den Gebauden, an den Wanden, Fenstern u. s. w.
b, außerhalb der Gebaude, als Umzaunungen, Plumpen u. s. w.

II. Niche befestigte Sachen:
1.) Schränke,
2.) Tische und Tafeln,
3.) Banke, Stuhle,
4.) Decemmaaße,
5.) Feuer= und Lösch-Geräthschaften u. s. w.

B. Pfarr-Wirehschafts-Inventarsum.
I.Viehbeskand — es sei eigeneliches Kirchenvieh, welches aus dem Kirchenver-

mögen anzuschaffen ist, oder solches Inventarienvieh, wofür die Gemeinde
stehen muß.

II. Bestände und Vorräthe, die von jedem abgebenden Pfarrer, oder den Erben
des Verstorbenen, dem Nachfolger im Amte zu übergeben sind,

1.) auf dem Felde,
a) Aussaakc über Winter,
5b) Sommersaaé,
) gedüngte, oder sonst zur Saae zubereikete Ackerstücke,

2.) in der Scheune, an Seroh, Heu, Grummet u. s. w.

3.) auf dem Boden, an Körnern der verschiedenen Fruchtarten,

4) auf dem Hofe, an Düngerfudern.

III. Wirthschaftsgeräthe,
1.) zur Feldbestellung und zu sonst außer dem Hause vorzunehmenden wirthschaftlichen

Geschäften, als Schiff und Geschirr, Pflüge, Eggen u. s. w.
2.) zur Hauswirthschafe gehörige, und zwar

a) unbewegliche Sachen, als Raufen, Krippen, Tröge u. s. w.
b) bewegliche, als Milchgefäße, Furcerbehälenisse, Wasserkannen und Ständer,

Dreschgeräthe u. s. w.
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C. Die Pfarr-Accen-Repositur und die Parrbibliotbek.
Anmerkung.

Hierbei ist blos auf das Repertorium und den Catalog Bezug zu nehmen, beides
aber dem an das Collarurarchiv abzugebenden Exemplare das Inventarü abschriftlich bei-
zufügen.

C.
Schulinventarium.

Esfecten, die zum Schullehn und zur Schule selbst eigenehümlich gehören.
I. Zu den Schulgebäuden gehörige Gegenstände,

1.) befestigte (wie bei dem Pfarrhaus-Inventario.)
2.) nicht befestigte Mobilien (wie bel dem Pfarrhaus-Inventario).

II. Wirehschaftsinventarium.
(wie bei dem Pfarrhaus-Inventario, nach den resp. Verhällnissen des Schullehns.)

III. Schulinventarium im engern Sinne — die zur Beförderung der Unterrichts-
Zwecke dienenden, daher in der Schulstube befindlichen Dinge in sich begreifend.

1. Mobilien, als: Schränke, Lehrertisch oder Pule, Stühle, Schuleafeln und
Bänke (Subsellien) u. s. w.

2. Lehrapparat und Utensilien, als: schwarze Tafeln mit oder ohne Gestelle, Lese-
maschine, Rechnenkasten, Zirkel und Lineal, Vorräthe an kleineren Linealen, an Schiefer-
tafeln, Tinrefässern u. s. w., Erdglobus u. s. w.

3. Sonstige, namentlich (ypographische Lehrmittel, als:
a) Schriften zum Gebrauch des Lehrers,
b) Schulbücher zum Austheilen während des Unterrichts,
I)Landcharten,
4) Wandtabellen zum Behuf des Elementarlesens und Rechnens 2c., Geschiches-

tafeln, naturhistorische Abbildungen, Rechnenerempel, kalligraphische und
orkhographische Vorlegebläcter u. s. w. ,

e)Noten-undSingübungssBlätter,Liedersammlungenu.s.w.
4. Besondere Schul- und Kinder-Lesebibliothek (dafern solche bei der Anstalt vor-

handen ist).
IV. Schulacten-Reposikur.

1. Sachen, welche die Schule selbst becreffen:
a) die allgemelnen, oder provinziellen Schulgesetze,
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b) das Regulatio der Schulanstale,
) die Instruction des Lehrers,
d) die Disciplinar-Schulgesetze,
e) das sogenannte Hauptbuch, Kinderverzeichniß, Versäumnißlisten,
t) Lehrplan und Wochen-Leceions-Tabelle,
g) balbjährige Schul= und Censur-Tabellen,
) Nachrichten und Bemerkungen über Besetzungen des Schulames, über Va-

canzen, über Schulvergleiche und Auseinandersetzungen zwischen dem Vor-
gänger und dem Rachfolger, über Schuläcker und Wiesen, über Schul-
Hausbaulichkeiren und Reparaturen, über Schuloerbesserungen und sonstige
wichtige Schulveränderungen, über vermehrte Amtseinkünfte u. s. w.

1) Register über das Schulamts-Einkommen,
k) Concepte der Schulcassen-Rechnungen,
1) andere im Bezug auf das Schullehn und die Schulames-Führung bemerkens-

und aufbewahrungswerthe Sachen.
2. Die Kirche und den Kirchendienst berreffende Sachen:

a) ein den Kirchendienst des Schulmeisters und den diesfallsigen Dienstgenuß be-
treffender Auszug aus der Kirchenmatrikel,

b) das Duplicat des Kiechenbuchs so lange, bis solches zum Collaturarchive ab-
gegeben wird,

) die Kirchrechnungs-Concepte, wenn die Rechnungen von dem Schulmeister,
als Kirchenschreiber, im Namen der Kirchväter gefertige werden.

d) Nachrichten über die Orgel, die Thurmuhr 2c. und die an diesen und ahnli-
chen, der Aufsiche und Behandlung des Kicchenschulmeisters übergebenen Ge-
genständen vorgekommenen Reparaturen u. s. w.

3. Das Repertorium über die Schulacten-Repositur.

V. Schulbibliothek.

Ausgegeben zu Dresden, am 9ten Juni 1830.



Gesetzsammlung
fur das

Königreich Sachsen.
14.

21.) Verordnung des Königlichen Kirchenrathes,
wegen Bekanntmachung neuer Sportul-Tax-Ordnungen für den Kirchenrath
und dessen Canzlei, ingleichen für das Oberconsistorium und dessen Protonota-

riatserpedition, und wegen einiger hierauf sich beziehender Bestimmungen;
vom 3Zten Mai 1830.

Von GOTTES Gnaden, Anton, Konig von Sachsen tc. #c. 1c.

Wir haben Uns bewogen gefunden, die fur Unsren Kirchenrath und dessen Canzlei,
ingleichen fur Unser Oberconsistorium und dessen Protonotariatserpedition, in dem Jahre
1783 bekannt gemachten, in der 2ten Fortsetzung des Codicis Augustei, Th. 1 S. 279
ff. und S. 283 ff. befindlichen Sportultaxen einer Revision zu unterwerfen, und sowohl
durch Aufnahme mehrerer neuer Satze vervollstandigen, als durch zweckmaßig erschienene
Abanderungen verbessern zu lassen.

Nachdem nunmehr, in dessen Verfolg, die unter O. und J. nachstehenden neuen
Sporcul-Torx-Ordnungen abgefaße und von Uns genehmiget worden sind; so befehlen Wir
hierdurch Folgendes:

1.

Nach diesen neuen Sporcul-Tax-Ordnungen ist sich sowohl von den Sporkuleinneß=
mern, als von denjenigen, welchen die Fertigung der Kostenliquidationen bei dem Klrchen-
rathe und Ober-Consistorio obliege, künftig genau zu richten; es sind auch dieselben ge-
messenst angewiesen worden, bei Vermeidung strenger Ahndung, die in diesen Tarordnungen
enthaltenen Sätze und Bestimmungen pünktlich zu befolgen, und selbige in keiner Weise

Gesetzsammlung 1830. ( 16 )
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zu überschreiten, auch, so viel insonderheie die Sporkuleinnehmer betrifft, unter keinem
Titel oder Vorwande ein Mebreres den Interessenten abzufordern, oder von ihnen anzu-
nehmen. —

2.

Einem jeden, welcher Sporculn bei dem Kirchenrathe oder Ober-Consistorio zu ent-
richten hat, stehe frei, ein specielles Werzeichniß der ihm abverlangken Kosten zu fordern.

3.
Die Sportuln sind, in Gemaßheit dieser neuen Taxordnungen, lediglich an die in den

beiden Expeditionen bestellten Sportuleinnehmer, und nicht an andre Canzleiofficianten zu
entrichten, von letztern auch nicht anzunehmen.

4.
Die liquidirten Sportuln sind in Ehe-, Ehe-Verlobniß- und andern Proceß-Sachen

in der Regel, und in so ferne nicht in besondern Fallen von dem Kirchenrathe und Ober-
Consistorio langere Fristen gestattet werden, langstens binnen vier Wochen, von Zeit des
Empfangs der Liquidation an, zu berichtigen; widrigenfalls, nach Ablauf dieser Frist, mit
executivischer Beitreibung derselben, auf Kosten der Restanten, verfahren werden wird.

Dresden, am 3ten Mai 1830.

Freiherr von Fischer.

Friedrich Benjamin Schell, 8.



Tarordnung,
nach welcher die Sportuln bei dem Kdnigl. Scchsischen Kirchenrathe und

dessen Canzlei gefordert und bezahlt werden sollen.

Gegenstand.

—

S—.
 I

9
10
11

12
13
14

15
16
17
18
19

Abolition einer zuerkannten Strafe, fur das Rescript, 1 Thlr. bis
Abschriften zu den Acten, oder als Beilagen zu einem Rescripte oder

andern Ausfertigungen, von jedem Blazee
Acceß bei dem Consistorio zu Leipzig, Rescripe wegen dessen Erkheilung,
Acten, reponirte aufzusuchen und vorzulegeen
Actorium unter dem Siegel des Kirchenrathhs
Adoption, für die Urkunde und sämmtliche dazu gehörige Expeditionen,

nach Beschaffenheit des Seandes oder Vermögens, 3 Thlr. bis
Advocatur bei dem Consistorio zu Leipzigz

s. auch Gehalt und Pension.
Arrogation, wie bei Adoplion.
Auditorlar bei dem Consistorio zu Leipzig, wie Acceß.
Assessur in dem Consistorio zu Leipzlg, für den Befehl zu einer or-

dentlihhennr
— zzu einer außerordentlihen

Accestac über einen oder den andern Punkt zu den Aceten
— unter dem Insiegel des Kiechenraths, nach Beschaffenbeit des

Gegenstandss. 1279gar. bis
— bber eine Cenfur wegen bestandenen Eramens, (. Censar.

Aufgebotserlaß, s. Oispensationsbefehl.
Aufsuchung von Acten, s. Acten.
Befebl, s. Resceripé.
Berichc, für dessen Abfassung, Bemerkung des Abgangs und Bestel-

Anordnung an die Cassenexpeditionm.. 6 gr. bis—

lung, nach Beschaffenheit der Sache, . . 22Thlr. bis
( 16“ )

—

—

do00
2  41



26

27
28
29
30

31

32

33
34

35

(74)

Gegenstand.

Bescheid.. 6gr.bis
Besebung eines geistlichen oder Schul- Amtes c. s. Designationsbefehl.
Besoldung, s. Gehalt.
Beilagen, s. Abschriften.
Cantorpradicat, s. Pradicat.
Canzleizettel, ...........-
Catechumenen, wenn sie vor Erfullung des 14ten Lebensjahres zu der

Confirmation und dem Genusse des heiligen Abendmahls zuge—
lassen werden, fur das Rescript, nach den Vermögensverhält=
nissen. 12 gr. bis

bei Unvermögenden unentgeldlich.
Censur wegen bestandenen Examenns.. —
Collaturrecht uber Stipendien und andere Beneficien, s. Decret.
Collectenbesell ...
Collegiatur in dem großen oder dem kleinen Fürstencollegium bei der

Universitäc zu Leipzig, für den Wahl. Bestätigungs-Befehl,
Communicat, nach Beschaffenheit der Sach, 6gr. 12 gr. bis

Wenn bel einer Sache eine Meinungsverschiedenheic der
Collegien enestehec, so sind für die deshalb abzulassenden mehre-
ren Communicace, oder den zu erstatctenden Beriche, so wie
überhaupc für Berichte, Communicake und Verfügungen, wel-
che niche durch die Parteien selbst, sondern durch Incident=
punkte veranlaße werden, Sportuln von den Parteien nicht zu
verlangen.

Confirmation und Verpflichtung eines Rectors oder andern Professors
an einer Koniglichen Landschule... .

Dergleichen eines Adjuncts an einer Landschule;e . ..

Confirmation eines Recesses oder Vergleichs und Ausfertigung der
Confirmationsurkunde, nach Beschaffenheit der Sache und de-
ren Wichtigkeittth. 1 khlr. bis

Consilinm abeundi, (. Relegatlon.

ensilerien Assessor-Stelle, s. Assessur.

Sportuk
satz.

*
12

12

12

11



Gegenstand. itu
*

37 Convictstelle. Expeckanz darauf, . 6—
38 — —wuirkliche Ertheilung der Stelle, ..... 1,-.———

39Copialien,s?lbschruren.
40 Copulation, (. Dispensationsbefehl.
41 Curatorium, (. Vormundschaftsbestätigung.
42 Deeret wegen ertheilten Patronatrechts, nach der verschiedenen Beträcht-

lichkeit . 1 Thlr.—. —.- bis2
43— . Vergleichen, Veräußerung oder Vertauschung geistlicher Grund-

stücke, Ausübung des Collarurrechts über Stipendien und andre
Beneficien, ingleichen in Vormundschaftssachen, 1 Thlr.——bis2—

44 Deslgnacionsbefehl wegen eines Pastorats oder Diaconaks, ingleichen
wegen eines Rectoraks, oder einer andern Schul-Collegen= Sltelle in
den Koniglichen Landschulen, ..sz..... 210—-

45 — — wegen eines andern Schulamttes 12—

461 — —und wenn vorher mehrere Subjecte zu Ablegung einer Probe
designirt werden, für den Befehl, .6—

47|Diaconac, bei Errscheung eines neuen, s. Pfarrstelle.
48Dienstentsetzung eines Geistlichen oder Schullehrers, für den Befehll1ll —
49 Dimission eines Schülers aus einer Königlichen Landschule, s. Landschuke.
50 Dlspensarionsbefehl

a) wegen Erlasses des dreimaligen Aufgebores 1——
b) wegen gestacceter Trauung in einem Privathauese—12 —
c) wegen gestacteter Trauung in einem Privathause ohne Aufgebot2
d) wegen der einem geschiedenen Ehegatten, welchem in dem Schei-

dungsurthel die fernere Verehelichung niche nachgelassen worden
ist, ereheilten Erlaubniß, wieder zu helrathen, .. 1--—-

e)mehrere,alsdreiTaufzeugenzubttken,overaußerdemNothfalle-
im Hause taufen zu lassen 110—

I) zur Erkaubniß der Ehe in verbocenen Graden der Verwandeschafk, 112
wenn aber wegen des nähern Verwandrschafrsgrabs die Er

laubniß zur Ehe von den evangelischen wirklichen Geheimen
Räthen ertheile wird, in so fern ein Dispensationsquantum zu
erlegen ttt. 61——



- Gegenstand. uwtt
Dispensationsbefehl. 5“F

in so fern kein Dispensationsquaneum zu erlegen ist, 3——
8) für jeden andern Ehe-Diepensations-Befeh 12

51|Ebedispensation, s. Dispensationsbefehl.
52|Entlassung aus der Landschule, s. Landschule.
53| Ephorus der Königlichen Stipendiaten auf der Universität zu Leipzig, für

den Befehl wegen dessen Bestellung ... 3——--
54Examen,fürda8Nefcript,inwelchemsolcheseinemDesignirkenzueinem

geistlichem Amte erlassen wird 1——
55—Censur wegen eines bestandenen Eramens, (. Censur.
56 Erxeclusion aus der Landschule, s. Landschule.
57 Fürstenschule, (. Landschule.
58|Gehale, wegen dessen Bewilligung, wenn er ährlich 50 Thlr.— —.

oder weniger betrüüicg ... ... 1—-—-·
59—wenner1ahkltchuber50Thlr—·——- bekragt, ... 2——-—-

60Gehaltserhohung,wtebetGehalt
61Gnaden-halben-Jahres-ProlongationssBefehlfürdieWitwe

und die Kinder eines verstorbenen Geistlichen, ... 1—-

62Gratification,wennsie50Thlr.—--—-odekweuigekbekkägk,—12,——
63—-—,wennsieüber50Thlr.——--—-berrägt,.. 1--—-·
64ImmatrieulationundAufnahmebeiderUniversitätzuLeipzig,wenn

solche fur einen, aus einer Landschule oder aus einer andern hohern
Schule, ohne Zeugniß dimittirten oder excludirten Schuler gestattet
wird, fur den Befeyhhh. 1— —

651Inspector, adeliger, bei einer Landschule, fur das Rescript wegen dessen
Bestellung, ........... 3—--—-

66—--geistlicher,s.Superintendent.
67Justificacionschein,nachVeschaffenheiedesFonds,überwelchen

Rechnung abgelege worden sft —.12 Gr. —= bis 1 — —

68Kostenliguidation, (. Unkesten.
69 Landschule, für den Befehl zur Aufnahme eines Knaben in solche, 1——
70—„für den Befehl wegen Entlassung eines Schüleos aus solcher

vor Vollendung der in der Schulordnung festgesetzten sechs Jahre, 1 1——
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—ni Gegenstand. Spereuse
IeN71 Landschule, für das Rescripe wegen Dimission oder Exclusioion eines

Schülers aus selblgen 1— —
721 — „ wenn ein dimittirter oder excludirter Schuler Erlaubniß er-

halt, die Universitat zu beziehen, s. Immatriculation. -«.-
73Leichnam,fürdenPaßzudessenAbführung,..... LE-
74 — „„ fur den Besfehl zu dessen stiller Beiseunagg6—
75| Mündigkeitserklärung, nach den. Vermögensverhälenissen des Min-

derjährigen 1 Thlr. — —. biss —
76Obervormundschafeliches Decret, s. Decret.
77 Parochle, wenn eine neue errichtet wird, für den Befebb 2—–—
78Paß, (. Leichnam.
79 Hatronaereche, wegen dessen Verleihung, s. Decret.
80|Hensionen für in Ruhestand Versetzte, oder Witwen und Waisen, für

1 das Rescript oder die Verordnung, von jedem einzelnen Perci-
pienken,

wenn solche jährlich niche über 20 Thlr. — —. berräge, —6|
wenn solche jährlich nicht über 50 Thlr.—. —,„ beträgg, —1
wenn solche jährlich bis 70 Thlr. —. — betragt, —16 —
wenn solche jährlich bis 100 Thlr. —. —. beträgt, 1—
was daruber, vom Hundertt.. . 8—

Die zur Unecersuchung der Pensionsfähigkeie erforderllchen f
Communicate, Rescripte und Berichte sind sportulfrei.

81Pfarr-Ersetzung, s. Designationsbefehl.
82Pfarr- oder Diaconat-Stelle, bei Errichtung einer neuen, fur das

Rescript, % "“ - " l- ½ o s « 3— *-l

83Prädicat, für das eines Rectors oder Cankors, wenn solches auf An-
suchen ertheile wrd. 2——

84Prasentiren, für das eines Reseripes, Berichts, Bietschreibens u. 1 w.—1—
85 Privilegium, für dessen Ausfertigung und Eintragung in ein besondrest ä

Register, " o ( o o o 2 6—

86—— wemn aber mehrere Gegenstände in einem rivilegium privilel
girt werden, für jeden nach dem ersten folgenden Gegenstand

6
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Gegenstand. Sportul=
satz

87
88

89
90
91
92

93
94
95
96

¾-

100

101
102
103
104
105
106
107
1
109
110
111

Probe wegen eines Schuldienstes, s. Designationsbefehl.
— „., wenn solche einem Pfarrer oder Schullehrer erlassen wird,

1 Thlr. —. —, bis

Professur auf der Universität, für den Befehl zu einer ordentlichen,
 „„ zu einer außerordentlichen, ......

Prolongation des Genusses eines Stipendiums oder einer Convictstelle,
— — des Gnaden= halben Jahres, s. Gnaden-halben Jah-

res-Prolongation. 1

Qulttiung über eine abgelegke Rechnung, s. Justificationschein.
Rectoratbesetung, (. Designatlonsbefehl.
Rectorprädicac, (. Prädicat.
Registrarur, nach Beschaffenheic ihrer Ausführlichkeie—. 6 Gr.—bis
Relegation oder Consilium abeundi, wenn ein Studirender damit be-

legt wird, für das Rescripe, ... „„ „

Remotion, (. Dienstentsehung.
Resecript, in welchem einer Unterinstanz auf ihren Bericht entscheidende

Resolution ertheile wird, nach Beschaffenbeit der Sache,
—. 12 Gr. — bis

andre Rescripte, in so weic sie niche in dieser Tarordnung uncer
besondern Ansätzen vorkommenr

Resolution, wie Bescheid.
Receß, (. Confirmation.
Schul-Dienst-Besetzung, (. Designations-Befehl.
Schulstelle, bei Errichtung einer neuen, für das Rescriot.
Signatur auf einen Beriche, ein Memorial, oder ein andres Schreiben,
Signatur wegen Ermäßigung außergerichtlicher Kosten
Stipendium, Erxpectanz darauauautttt:

— — wirkliche Verleihung desselkhen

— — wenn deshalb Prolongation Statt findet, fur den Befehl,

Stipendiatenephorus, s. Ephorus.
Superintendent. Fur Designation, Verpflichtung, Confirmation eines

Superintendenten und sonstige dabei vorkommende Expeditionen.

*?(m“

1##l.

———. A
21.

 p—

*
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—“ * *

*G Gegenstand. Sportul-satz.
B 7—.

112Suspension von einem Amie— *
113
114

115
116
117
T
119

120
121
122
123
124
125
126

127
128

129
130
131

Taufe im Hause, s. Dispensationsbefehl.
Taufzeugen, wenn mehr, als drei, zugelassen werden, s. Dispensa-

tionsbefehl.
Trauung in einem Privathause, s. Dispensationsbefehl.
Tutorium, s. Vormundschaftsbestatigung.
Unkosten zu ermasigen, s. Signatur.

— „ fur deren Liquidation zu den Acten in Proceßsachen, .
Urlaubsrescript zu einer Reise außer Landes, nach Beschaffenheit des

Zwecks und der Dauer der Reise,. —- 12 Gr. — bis

Venia actatis, s. Mündigkeitserklärung.
Veräußerung, (. Deeret.
Vergleich, f. Decret.
Verpflichtung, (. Confirmation.
Vidimus unter dem Kirchen-Raths-Insiegel, . .

— unter dem Canzleisiegel, . ..

wenn aber eine Urkunde aus mehr, als einem Bogen bestehet,
—. 8 Gr. —., —. 10 Gr. — bis

— zrden Acken
Vormundschafesbestäcigung, wenn darüber untker dem Kichen-

Raths-Insiegel ausgefertigee wird, für jeden Unmündigen,
—. 8 Gr. —. bis

– — — — wenn solche nur registrirt wird,

Witwen-Provisions-Schein, · · · · rl x

Zeugniß, (. Attestat.

Gesetzsammlung 1830. ( 17 )
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Anmerkungen.

1.) In Processualibus, welche vor den Kirchenrath gehorig sind, ist sich nach der fur
das Oberconsistorium und dessen Protonotariatsexpedition eingefuhrten Sportul--Tax—-
Ordnung, und in Fallen, wo diese keine Bestimmung enthalt, nach der Appellation-
Gerichts-Sportul-Tax-Ordnung zu richten.

2.) Unter sammtlichen obigen Ansatzen sind, mit Ausnahme der Dericht, bei welchen das
Mundum besonders liquidirt wird, die Reinschriften mie inbegriffen, nicht aber das
erforderliche Scempelpapier, ingleichen das Postporko und Briefträgerlohn.

3.) Außer den in dieser Taxordnung bestimmeen Säßen ist annoch von jeder Ausfertigung,
welche nicht ex Ollicio erfolgt, ein Groschen für Schreibebedürfnisse, niche minder
sind bei den von geistlichen und weltlichen Behörden an den Kirchenrath gelangenden
Sachen und Angelegenheicen, und aus diesem Collegio an jene Unkerbehörden abgehen-
den Rescripken und sonstigen Resolutionen, in so fern Sportuln in Ansaß kommen,
die in dem 7ten sphen der den Eingang und Abgang der Sachen betreffenden Be-
kannemachungdes Kirchenraths vom 1 een September 1829 (47 der Geseß-
sammlung für das Königreich Sachsen von dem Jahre 1829) festgesetzten Gebühren
mie zwei Groschen für den Eingang und zwei Groschen für den Abgang jeder Sache
zu entrichten.

4:)In Dispensationsfällen sind außer den vorstehenden Sportuln die, nach Verschieden-
beie der Fälle zu bestimmenden, Dispensations-Gebühren noch besonders zu enrrichten.



Tarordnung,
nach welcher die Sportuln bei dem Kdnigl. Sächs. Ober-Consistorio und

dessen Protonotarigts=Expeditiongefordertundbezahltwerdensollen.

– Gegenstand. Sportul=
. satz.

*
1 Abschied, (I Urthel.
2 Abschriften zu den Acken und als Beilagen zu einer Verordnung und

sonst von jedem Blarrten— 2|—
3Acten, (reponirte) aufzusuchen und vorzulegen4
Alctorium, unter des Ober-Consistoriu Insiege 1——
5|Anbringen, ein mündliches zu registriren, nach Beschaffenheitc derWeit-

lauftigkeeiiet 4, 6, 8, bis —12—
GlAngeben, (das) im Termine zu registriren, von jeder Person, 2—
7Accestac über das Examen eines designirten Geistlichen, s. Cenfür.
8— —bber einen, oder den andern Punke zu den Ackern56—
9— —unter des Ober-Consistorli Insiegel, nach Beschaffenheic der #

Sahe 12 gr. bis 1——
10|[Auflage, (. Citation.
11|Aufwärcer, für denselben von jeder Parkei in jedem Termin—
12 Avertissementc, (für) ein den Zeitungen zu inserirendes bei Edictal-

Cikcationen zu entwersen ——88
13Bericht, für dessen Abfassung, Bemerkung des Abgangs und dessen

Bestellung, nach Beschaffenheeit . . 2bis 4

14|Bescheid, (. Urthel.
15 Canzleizettel ....—-
16 Cens ur über das Examen eines designirten Geistlichen „ –1
17 Cikcation, oder Notification, für eine schrifeliche, ingleichen für Wie-

deraufnahme, oder Verlängerung eines angesetzten Termins,

dPt I

 1n
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Gegenstand. Sportul-=
satz.

18

19
20

21

22

23

24

desgleichen für die Auflage und alle andre, in Processen vor-

walter. .

Wenn jedoch die Wiederaufnahme, oder Verlangerung eines
Termins ohne Veranlassung der Parteien erfolgt, ist dafur
nichts in Ansatz zu bringen.

Citation, solche zu insinuiren, oder mundlich eine Partei zu bestellen,
von jeder Parcei für den Auswärter

Codieill, . Testament.
Communlcat, ingleichen Requisition an in- und ausländische Re-

gierungen, Consistorien, Gerichte und andre Behörden, nach
Beschaffenheit der Schhe 56, 12 gr. bis

Anmerk., Wemn aber bei einer Sache eine Meinungsverschie-
i denheit der Collegien entstehet, so sind fur die deshalb

abzulassenden mehrern Communicate, oder den zu er—
stattenden Bericht, sowie uberhaupt fur Berichte, Com—
municate und Verfugungen, so durch die Parteien nicht
selbst, sondern durch Incidentpunkte veranlaßt werden,
Sportuln von den Parteien nicht zu verlangen.

Confirmation und Verpflichtung eines Pfarrers, oder Diaconi, incl.
der dabei vorfallenden Expeditionen der Canzlei

— — und Verpflichtung eines Rectors, oder andern Schul—

lehrers in großern Städten, incl. der dabei vorfallenden Expe-
ditionen der Canzleic.. .1...

Confirmation und Veepflichtung eines Rectors, oder andern Schul-
lehrers in kleinen Städten, incl. der dabei vorfallenden
peditionen der Canzlei ......

— — und Verpflichtung eines Organisten, oder Glockners, mit

deren Amte eine Schullehrerstelle verbunden ist, incl. der da-
bei vorfallenden Expedirionen der Canzltllli.

— — und Verpflichtung eines Organisten, Glöckners und Land-

schulmeisters, incl. der dabei vorfallenden Erpeditionen der
Canzlei „ ·" lw "“ " " ".

 *6

fallende Ausfertigungenandie Parteien und deren Sach-

15

35.
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Sportul=
Gegenstand. nae.

a *
26|Confirmation eines Vergleichs f, zwischen einem Geistlichen, Rector, ·

oder andern Schullehrer in großern Stadten und deren Sub-
stieuen 218—

27— — eeines Vergleichs zwischen einem Schullehrer in kleinen
Stadten und auf dem Lande und dessen Substituten, . 2 —

28. — — eeines Pachtcontracts über Pfarrgrundstücken, und zwar:

wenn das jährl. Pachczeld betragt uber 500 Thlr. 2——
 100 - 1— —

- - " " "s Unker 100 „ — 12–

29|# onfirmation eines Recesses, Vergleichs, und Ausfertigung der Ur-
kunde, nach Beschaffenheit der Sache,

1 Thlr., 1 Thlr. 12 gr. bis 311—
30 Copialien, (. Abschriften.
31 Curatorium, (. Vormundschaftsbestätigung.
32 Oecret zu Vergleichen und zu Veräußerung der Güter eines Unmün=

digen und sonst in Vormundschaftssachen, nach Beschaffenheir,
12 gr. bis — —

33|Deerek zu Dissolution der Sponsalien, von jeder Partei 118—
34 Deposicum, dessen Annahme, oder Rückgabe und Auszahlung zu re-

————..u...—.—..—.l—ll———.—————.J35 Depositcenscrehennn . —6.....
36’DepostcengebuhrenfurVerwahrung der Depositengelder, von je-

dem Hundert; . . . .— 6—
eben so viel fur deren Wiederauszahlung.

Anmerk. Bei Mundelgeldern werden, nach des Collegil jedes-
maligem Ermessen, entweder gar keine Depositengebuh—
ren, oder die Halfte der vorgeschriebenen, oder auch,
nach Befinden, ein minderes Quantum entrichtet.

37Depositengebuhren wegen einer Urkunde.. . 1 6—

38Dilationsschein, ersteee8—
391— — — zuoeiter, nach vorgängigem Eidee 1——

40 Edictalcitation, für deren dreifache Ausfertigung 48s—
D



57
58

59
60
61
62

63
64
65
66

Gegenstand.

Emeritirung, s. Verordnung.
Executorialverordnung.. . ..

Eid, in Desertions- und andern Sachen abzufassen und abzunehmen,
Gehaltszulage, s. Verordnung.
Geistliche, s. Confirmation und Verpflichtung.
Gezeugnisse, s Publication.
Informat, oder Responsum,. . 127Thlr. 8 gr. bis

(incl. des Collationirens des Mundl.)
Inrokulation der Acken
Insinuationsgebühren, (. Cieation.
Justificationsschein, nach Beschaffenheie der Sache, 12 gr. bis
Kosten, (. Unkosten.
Leichenpaß zu Abführung eines Leichnam . .
Liquidation in Proceßsachen, s. Unkosten.
Ordinationsschhen:
Pfarrer, dessen Confirmation, s. Confirmation.
Präsentation der einlaufenden Schriften, Rescripte, Säte und des-

sen, was sonst einzeln zu den Acten komme, nebst den Bei-
lagen

Prorogation, (. Cilation.
Publication eines Abschieds, Urthels, Bescheids, Recesses, einer

Weisung, ingleichen der Gezeugnisse und die darüber zu fer-
tigende Registratkur, von jeder Parteii

Quikctung zu registriren, s. Registratur.
— — üüber abgelegte Rechnung, s. Justificationsschein.

Receß, s. Confirmation eines Receffes.
Recognition wegen Insinuation einer auf Regutsition beschehenen La-

dung, incl. der Antwort an die requirirende Behörde.

ril “ ri r—i

9 r— r—

Registratur, für deren Fertigung, nach Beschaffenheie der Sache, 6 bis
– — des Angebens, (. Angeben.
— — einer Vollmacht oder eines Curarollt

— wegen Moderation einer Liquidation, s. Signakur.

—ii1if8st.4—

m
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!ir Gegenstand. Satut
.. . TCÆIZD

67Requcsttion,-f.Commumcat.
681Satze zu den Acten zu schreiben, fur jedes Blait... 2—
69Schullehrer, s. Confirmation.
70 Signatur wegen Ermäßigung außergerichtlicher Kostktten 6—
71 — auf einen Bericht, Memorial, oder anderes Schreiben, — 2
72 Suspension von einem Pfarr= und Schul-Ame:e:12
73[Testament, oder Codicill, für dessen Niederlegung bei dem Ober-Con-

sislorio und den darüber zu ertheilenden Schein 3—
74 — bei dessen, oder eines Codicills Rucknahme, inclusive der

Registraurtt::::::: 112—
75 — dessen Publicattton 2——

76Tutorium, s. Vormundschaftebestätigung.
7 Fnkosten zu ermäßigen, s. Signatur.
78 — deren Liquidation in Proceßsachen——
79urkunde, f. ODepositengebühren.
8OUrthl, oder Bescheid, für dessen Abfassung, nach Beschaffenbeit der

Sache, von jeder Partie .1 kKbhlr. bis 2—
bei Ehescheidungen abernr ....· 212—

811— solches zu publiciren, incl. der Registratur, .... — 6
821 — (fur die Enescheidungsgründe dazu wird die Hälfee der Urthels-

Gebühren enerichtee.
83 — dessen Abschrife in forma probante unker dem großen Siege,, +0
84Verhör zu Pflegung der Güce, oder WVorbeschied, und für Abfassung

« des Urthels, oder, statt des letztern, eines Recesses, oder Be-
scheides von jeder Pareiii 1——

bei weitläuftigen Sahen 111—
bis–—

85—beierbei das Prokocoll zu halten und solches vorzulesen, nach
Beschaffenheit der Siche 83 gr. 14 gr. bis — —

86 Verordnung wegen Emeritirung eines Geistlichen oder Schullehrers, 2——
87 — —wegen Buulichkeiten an geistlichen Gebäuden — 12—

auch nach Beschaffenheitt 1 —
i



—
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Sportul-=
!s—½ Gegenstand. na.

 r r*!v88| Verordnung wegen Gehaltszulagen an Geld, Naturalien, Gratifica-
tionen und andern Begnadigungen, von dem Reseripte, und
einschließlich der Verordnung an die Cassen, wenn selbige 100
Thlr.—. — oder weniger beträgt, —. 12 gr. — und

· von jedem Hundert ein halbes Procent.
801 — —in welcher uber kirchliche Differenzen entschieden wird,

nach Beschaffenheitt. 612Thlr. bis/ 2 — —
os — — mittelst deren blos Anzeigen, Acten, oder Kirchrechnun-

gen 2c. eingefordertwerden 6—
911 — —wegen Vorladung der Parceien zu einem Vorbeschiede,

ingl. in andern Fällen, welche in dieser Taxordnung niche be-
sonders aufgeführt sindd12—

92| Verpflicheung, (. Confirmation.
93 Widimus, uncer dem größern Ober-Consistorial -Insiegel.12

– unter dem kleiien56—

— ad Anaaaasasasaa..6—

9aAVorbeschied, (. Verhör.
95| Vorhalcung, Verwarnung und Weisung, welche von dem Collegio

Geistlichen und Schullehrern wegen Pflichewidrigkeit und sonst
geschi 2——

961 — — für dasdabei zu halcende Prokocol —12 —

und nach Beschaffenheit der Weitläuftigkeit 1——
971 — — flr die, nach deren Erfolg, zu erlassende Verordnung,

12 gr. bis 1–
98| Vormundschafesbestätigung für jeden Unmündigen

- bis.18--

99Weisung,s.Borhaltung.
100| Zeugenvotulzu publiciren, von jeder Pareeeteee4
101| Zeugenverhör, ein summarisches zu registriren, 3 gr. 6 gr. 8 gr. bis — 12



Anmerkundgen.

1.) In allen in dieser Sporkultaxe nicht ausgedrückten Fällen ist sich nach der neuen
Appellation-Gerichts-Sporcul-Taxe zu richten.

2.) Unter den sämmtlichen obigen Ansäen sind, mic Ausnahme der Berichte, bei wel-
chen das Mundum besonders liquidirt wird, die Reinschriften mie inbegriffen, niche aber
das erforderliche Stempelpapier, ingleichen das Postporto und Briefträgerlohn.

3.) Außer den in dleser Tarordnung bestimmten Saäßen sind annoch
a) für Schreibebedürfnisse, von jeder Verordnung, welche niche ex oflicio ergehet, in—

gleichen bei Vorbeschieden und UrLthelspublicationen, von jeder Partei ein
Groschen,

ßb) von jedem zu confirmirenden Geistlichen und Schullehrer, Organisten und Glöck-
ner, wie bisher vier Groschen, und

0) von jeder Partei in Proceßsachen, bei Vorbeschieden und Urthelspublicacionen, in-
gleichen bei Sponsalien-Dissolurionen, so wie bisher, zwei Groschen in
Ansatz zu bringen und zur Sportulcasse zu entrichten. Hierüber sind

4.) in Gemäßheit der, in der Gesehsammlung abgedruckten, unker dem 1 46en Sep-
tember 1829 erlassenen Bekanntmachung, #§. 7, füc den Eingang, so wie für den Abgang
jeder Sache, für welche Sportuln in Ansaß kommen, eben so, wie bei der 3#en Anmerkung
zur vorstehenden Tarordnung sub O. bestimme ist, zwei Groschen zu liquidiren und
zu erheben.

5.) Unter den bei 22 und 26 erwähneen größern Städeen sind die Städte des
engern und weitern Ausschusses zu verstehen.

Gesetzsammlung 1830. ( 18 )
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22.) Püublicandum,
die Erläuterung einer obho 16. des Gencralis vom 22sten Februar 1817

enthaltenen Bestimmung betreffend;
vom 5i8n Mai 1830.

Nachdem Se. Königl. Majestät von Sachsen, c. c. c. fur angemessen
befunden haben, die im 9. 16 des Generalis vom 22sten Februar 1817, die Cautio—
nen und Deposicen bei den Königl. Cassen, ingleichen das Pensionswesen betreffend, enr-
haltene Bestimmung, nach welcher eine Pension erlöschen soll, wenn der Empfänger in
activen Dienst tritt, dahin zu erläukern, daß unter diesem nicht blos der Königliche, son-
dern auch ein anderer Dienst bei einer öffentlichen Behörde und Anstalt, welcher einen
ausreichenden lebenslänglichen Unterhalk sichert, zu verstehen sei;

Als wird Solches, auf Sr. Königl. Majestäc Allerhöchsten Befehl, andurch zur
allgemeinen Kenneniß gebrachte.

Dresden, am 5°cen Mai 1830.

Königl. Sächs. Geheimes Finanz-Collegium.

FreiherrvonManteuffel.

Franz Friedrich Vogel, S.
Ausgegeben zu Dresden, am 121 Juni 1830.



Gesetsammlung
fur das

Königreich Sachsen.

23.) Mandoat,
die Versuche zu Rektung der Kinder vor der Entbindung verstorbener

Frauenspersonen betreffend;
vom 1 416nJuni 1830.

Wg, Ant on, von GOTTES Gnaden, Konig von Sachsen rc. cc. 1c.
haben Uns bewogen gefunden, Folgendes zu verordnen:

. 1.
Wenn Frauenspersonen in den letzten Monaten der Schwangerschaft, oder wahrend

des Gebahrens sterben, so sollen Versuche zu Rettung des Kindes gemacht werden.

. 2.
Wegen der vor der Geburé verscheidenden Kreißenden bewendee es, so viel das

Verfahren der Hebammen anlange, bei der Vorschrife des 15ten Iphen der, durch das
Mandat vom 2ten April 1818 bekanne gemacheen, allgemeinen Hebammenordnung.

Es wird jedoch, sowohl für Fälle dieser Are, als für solche Fälle, wo eine Frauens-
person in den letzten Monaten der Schwangerschafe stirbe, und zwar niche nur den Heb-

ammen, sondern auch den Angehörigen der Verstorbenen und Allen, die sich in ihrer

Nähe befinden, hiermie zur Pfliche gemacht, schleunigst einen Geburksbelfer berbeizuholen.
Gesetzsammlung 1830. 19 )
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. 3.
Der Geburtshelfer hat vor allem zu versuchen, das Kind auf dem natürlichen Wege

zur Wele zu bringen. Insofern dieser Versuch unanwendbar ist, oder niche gelingt, ist
zum Kaiserschnite zu verschreiten.

. 4.
Vor der Operation des Kakserschnicts sind jedoch, insofern nicht aus den vorhande-

nen Anzeigen, oder aus den vorbergegangenen Umständen, mit Sicherheit auf den Tod der

Mutter zu schließen ist, die vorschriftmäßigen Versuche zu deren Wiederbelebung zu

machen.
. 5.

Sind diese Versuche vergeblich angewendee worden, so bat der Geburkshelfer den
Kalserschnitt entweder selbst vorzunehmen, oder durch einen legitimirten Wundarzt vor-
nehmen zu lassen, um dadurch das Kind zur Welre zu bringen. Diese Operation ist
aber mic der nämlichen Worsiche, wie an einer Lebenden, zu unternehmen.

 6.
Von dem Erfolge bat der Geburrshelfer dem beereffenden Physicus unverzöglich

Anzeige zu machen.
. 7.

Die Versuche zu Rektung des Kindes sind nur dann zu unterlassen, wenn entwe-

der anzunehmen ist, daß die Mutter schon innerhalb der ersten acht und zwanzig Wo-
chen der Schwangerschaft starb, oder wenn, bei verspätigter Herbeiholung eines Geburts-

belfers, entweder schon an der Mutter Zeichen der Fäulniß wahrzunehmen sind, oder

der bereits erfolgte Tod des Kindes aus andern Gründen sicher zu erweisen fst.

 *-x
Auch die herbeigerufenen Leichenwäscherinnen, ingleichen die Geistlichen und die

Obrigkeiten, denen der Tod von Schwangern und Kreißenden bekanne wird, haben dar.

auf zu sehen und, insofern es noch Zeit ist, dafür zu sorgen, daß die Versuche zu Ret—
tung des Kindes niche uncerbleiben.
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Hiernach hat sich Jedermann, den es angehe, zu achren.

Urkundlich haben Wir gegenwärtiges Mandat, welches, nach der Vorschrife des Ge-
nerale vom 1 3ten Juli 1796 und des Mandats vom 9ten März 1818, bekanne zu

machen ist, eigenhändig unterschrieben und demselben Unser Königliches Siegel vordeu-
cken lassen.“

Gegeben zu Dresden, den 1 4ten Juni 1830.

Anton.

6GBottlob Adolf Ernst Nostitz und Jänckendork.

Karl Fciedrich Schaarschmide.
Ausgegeben iu Dresden, am 15 % Juni 1830.





Gesetzsammlung
fur das

Königreich Sachsen.

16.
24.) Rescript des Geheimen Rathes an die Ober-Amts-Regierung

zu Budissin, «

eine Erlauterung der Stempelmandate von 1819 und 1822 betreffend;

vom 11ten Juni 1830.

Von GOTTES Gnaden, Anton, Konig von Sachsen c. c. c.
Veste, Hochgelahrte, Rathe, liebe getreue. Uns ist gebuhrend vorgetragen worden,

was ihr, wegen Erlauterung der, in den Stempelmandaten vom 1Iten Januar und 12ten
August 1819, unter der Rubrik: Schuldverschreibung, enthaltenen Bestimmung, ver—
glichen mit demjenigen, was in dem Mandate vom Aten September 1822, g. 5, f, vorge-
schrieben worden ist, auf Veranlassung eines eingetretenen zweifelhaften Falles, mittelst ge—
horsamsten Berichts vom 14ten April dieses Jahres, angezeigt und, im Einverstandniß mit
Unserm Ober-Steuer-Collegio, Unserer Entschließung anheim gestelle habt.

Wir genehmigen hierauf die in Antrag gebrachte Erläuterung der angeführten Geset-
stellen in der Maße, daß, wenn Schuld= und Pfand-Verschreibungen, oder Cessionen und
Agnitionen, welche sich auf oberlausitzer Grundstücke bezieben, es mögen solche in der Ober-
lausiq, in den alten Erblanden, oder im Auslande ausgestellt seyn, bei einer erbländischen
Behörde zur Recognition producirt werden, diese Behörde dann den erbländischen Wereh-
stempel nicht zu adhibiren habe, wenn bereits das nöthige oberlausitzische Stempelpapier
zum Documente gebraucht, oder dazu gebracht worden ist, und daß gegenseitig diese Be-
stimmung auch von den oberlausitzischen Behörden bei Recognition von auf erbländische
Grundstücke sich beziehenden Urkunden beachtet werden solle.

Gesetzsammlung 1830. ( 20)
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Wir begebren daher an euch gnädigst, ihr wollet euch hiernach gehorsamst acheen.
Doran geschiehet Unser Wille und Meinung und Wir sind euch mie Gnaden gewogen.

Gegeben zu Dresden, den 1 16en Juni 1830.

Nostitz und Jänckendorf.

). Johann Daniel Merbach.
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25.) Rescript des Geheimen Rathes an das Ober-Stener-Collegium,
eine Erläuterung der Stempelmandate von 1819 und 1822 betreffend;

vom Llten Juni 1830.

Von GOTTES Gnaden, Anton, Konig von Sachsen c. c. c.
Veste, Rathe, liebe getreue. Von Unserer Ober-Amts-Regierung zu Budissin ist,

mie euertn Einverständniß, wegen einer Erläuterung der Stempelmandate von 1819 und
1822, der abschriftlich anliegende Bericht vom 1 ien April dieses Jahres erstactet worden.

Wir haben hierauf die in Antrag gebrachre Erläuterung der angesührten Gesetzstellen
in der Maße genehmigt, daß, wenn Schuld= und Pfand-Verschreibungen, oder Cessionen und
Agnitionen, welche sich auf oberlausiter Grundstücke beziehen, es mögen solche in der Ober-
lausitz, in den alten Erblanden, oder im Auslande ausgestelle seyn, bei einer erbländischen
Behörde zur Recognition producirt werden, diese Behörde dann den erbländischen Werth-
stempel nicht zu adhibiren habe, wenn bereirs das nöthige oberlausitzische Stempelpapier
zum Dorumente gebraucht, oder dazu gebrache worden ist, und daß gegenseitig diese Be-
stimmung auch von den oberlausitzischen Behörden bei Recognition von auf erbländische
Grundstücke sich beziehenden Urkunden beachtet werden selle.

Unser gnädigstes Begehren an euch ist daher, ihr wollet euch hiernach ebenfalls achten.
Daran geschiehet Unser Wille und Meinung, und Wir sind euch mit Gnaden gewogen.

Gegeben zu Dresden, den 1 l#ten Juni 1830.

Nostitz und Jänckendorf.

D. Johann Daniel Merbach.
Ausgegeben zu Dresden, am 23en Juni 1830.





Gesetzsammlunsg
fur das

Königreich Sachsen.

17.
26.) Reseript der evangelischen wirklichen Geheimen Räthe an

das Oberconsistorium,
die Appellationen hinsichtlich der Anstellungen und SuspensionenvonGeistlichen

und Schullehrern betreffend;

vom 26enMai 1830.

Ven GOTTES Gnaden, Anton, Kdnig von Sachsen 2c. c. 4c.

Wöürdige, Wohlgeborner, Vester, Hochgelahrte, Räthe, llebe andächtige und getreue.
Wir finden, auf euern unterthänigsten Bericht vom 23sten November 1826 und das von
den getreuen Ständen, in der Schrife vom 1 Z#en Februar dieses Jahres, eröffnete Gutach-
ten, für angemessen, den wegen der Berichtserstattung auf Appellationen gegen die Anstellung
von Geistlichen und Schullehrern hinsichtlich der landesherrlichen und der Patrimonial=
Parren und Schulstellen, nach O. 2 und 4 der Generalverordnung vom 150en Mai 1797,
zeither bestandenen Unterschied aufzuheben und zu bestimmen, daß überhaupe in allen Fäl-

len, wo wider die Austellung eines Geistlichen oder Schullehrers, oder gegen die Suspen-
sion von einem geistlichen oder Schul- Amte appelliret wird, ohne Unterschied, ob die Vo-
cation zur betreffenden Stelle vom Kirchenrathe, oder von einem Privato und andern Col-
lator geschehen, und ohne besondere Rücksicht auf die Gründe, aus welchen appellirt wor-
den, die Berichtserstattung an den Kirchenrath erfolge, jedoch dergestalt, daß leßcerer,
wenn dabei streitige Rechte wegen der Collatur oder sonst in Frage kommen, mit der Lan-
desregierung, der Entscheidung des streitigen Rechtspunkts halber, zu communiciren habe.
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Nachdem deshalb Gato an Unsere Landesregierung das Nöthige gelangk, begehren Wir
hiermit an euch gnädigst, ihr wollet eures Orts euch hiernach gehorsamst achten, auch daß
dieser Unserer Bestimmung, welche durch den Abdruck des gegenwärtigen Reseripts in der
Gesetzsammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen ist, fürs Künftige. nachgegangen werde,
gebührend Sorge tragen.

Daran geschiehet Unser Wille und Meinung und Wir verbleiben euch mit Gnaden
wohlgewogen.

Gegeben zu Dresden, den 26fsten Mai 1830.

Nostitz und Jänckendorf.

Franz Heinrich Wolf von Schindler.
Ausgegeben zu Dresden, am 28 ### Jumi 1830.



Gesetzsammlung
für das

Königreich Sachsen.
18.

27.) DPablicandlum des Geheimen Finanz-Collegü,
die Abänderung der Ceipziger General-Accis-Tarifsätze von dem Mehle, dem

Bankbacken und dem Branntweinschrote betreffend;

vom 22sten Juni 1830.

Nachdem Se. Konigl. Majestat von Sachsen, c. c. c. zu mehrerer
Gleichstellung der, in dem, der Accisordnung fur die Stadt Leipzig, vom 24sten Juli
1824, beigefugten Tarif, unter der Rubrik: Getreide, A. 2. a. sowie B. I. b. und
III. a. 1. enthaltenen General-Accis-Säbe für angemessen erachtet haben, daß diesel-
ben, mit Inschluß des Mahlgroschens,

1.
von dem zum Verkauf eingebrachten, oder von den Müllern und Mehlhändlern verkauf-
ten Weizen= und Dinkel-Mehle auf

— . 11 gr. —-

vom Kornmehle hingegen auf
—- 6 gr. —

vom Scheffel,
2.

vem Weizen und Dinkel zum Bankbacken auf
— 11 gr. — 2
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und vom Korn, Gerste, Hafer und Heidekorn zum Bankbacken, ohne Unterschied, auf
2 5 gr. —4

vom Scheffel, endlich
3.

vom Weizen zum Branntwein- und Essig-Schrot auf
— 1 11 gr. —

vom Scheffel, festgestellt werden; als wicd auf Allerhochst Dero Befehl solches,
und daß diese gesetzliche Anordnung

vom isten Occober dieses Jahres

an, einkreten und in Ausübung gebracht werden soll, zu Jedermanns Wissenschaft und
Nachachtung andurch bekannt gemachce.

Gegeben unter des Königl. Sächs. Geheimen Finanz-Collegin Insiegel zu Dresden,
am 2#sten Juni 1830.

G. von Bünau.

Friedrich Wilhelm Krempe, S.
Ausgegeben zu Dresden, am 24 rn Juli 1830.
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Gesetzsammlung
für das

Königreich Sachsen.
19.

28.) Mandat,
die Einführung einer neuen Arzneientaxe und eines Supplementi Pharmaco-
boeac Saxonicac, ingleichen einige Abänderungen in den Bestimmungen des,

wegen des Verkaufes von Aczneiwaaren, unterm 30sten September 1823
ergangenen Mandates betreffend;

vom ten Juli 1830.

W99, von GO1IES# Gnaden, Anton, Kbnig von Sachsen 2c. 2c. 2.
haben, zu Beseitigung der vernommenen Klagen über die zu hohen Preißbestimmungen in
der, mittelst Mandates vom 9ten Juni 1823, publlcirken Arzneientaxe, letztere, zugleich
unter Berücksichtigung der dermaligen Droguenpreiße, einer Revision unterwerfen und eine

neue Arzneientare, sammt einigen für diesen Zweck für nöthig befundenen Supplementen zu
der, durch das Mandat vom 1 'ien October 1820, (No. 18. der Gesetzsammlung vom
Jahre 1820.) eingeführten Pharmacopoea Saxonica ausarbeiten lassen. Nachdem nun
die Entwürfe zu Beiden Uns vorgelegt worden sind und Unsere Genehmigung erhalten
haben, auch Beide unter dem Titel:

„Arzneientare, nebst Nachterägen zu der zweiten Abtheilung der Poharmacopöa für die
Königl. Sächs. Lande. Dresden 1830.“

in der Waltherischen Hofbuchhandlung allhier in Druck erschienen sind, im Uibrigen Wir
auch einige Abänderungen in den Bestimmungen des den Arznei-Waaren-Verkauf betref-
senden Mandates vom 30sten September 1823 für nöthig erachtet haben: so verordnen
Wir hiermir, bis zum Erscheinen einer umfassenden Apothekerordnung, Folgendes:
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G. 1.
Sofort nach Publication gegenwärtigen Mandates hat sich jeder Apotheker hiesiger

Lande befagte Arzneientare, sammt dem dazu gehörigen Supplemente der Pharmacopöe,
anzuschaffen, und bei zehn Thaler Strafe dafür zu sorgen, daß Beide in der Ofsficin, und
zwar in größern dergleichen in mehrern Exemplaren, zur öffentlichen Einsicht bereit liegen.
Dasselbe ist auch binsichtlich der künfcig von Zeit zu Zeic zu erlassenden Nachträge, deren
Erscheinen jedesmal in der Leipziger Zeitung bekanne gemache werden wird, zu beobachten,
und es sind die abweichenden Bestimmungen derselben in den zu dem Ende in der neuen
Argneientaxe angebrachten leeren Columnen jedesmal handschriftlich einzutragen.

6. 2.
Alle Apotbeker hiesiger Lande haben sich, immaßen es im Uibrigen bei den Vorschrif-

2en der Pharmacopoen Saxonica vorjetzt bewendet, nunmehr nach den abweichenden Be-
stimmungen des obgedachten Supplementes zu richten und die danach zuzubereitenden Arz-
neien in achter, guter und unverdorbener Beschaffenheit, auch gnügendem, jedoch niche über-
flüßigem, Vorrathe anzuschaffen. Den Apothekern kleiner Orte wird indeß nachgelassen,
sich hierunter auf die in dem, dem Supplemente beigefügten, Indice sub II. bemerkten
Artikel zu beschränken.

Wegen der Uibertretung dieser Vorschrift, so wie wegen der Verbindlichkeit der Apo-
theker, auf Verlangen des Arztes, auch Arzneimittel, welche in der Pharmacopöe und de-
ren Supplemente entweder gar niche, oder nach andern Formeln aufgenommen sind, nach
besondern Vorschriften zu fertigen, bewendet es bei den Bestimmungen des F. 4 des Man-
dats vom 1 °/ten October 1820.

 *
Da mebrere zubereitete Arzneimittel durch Verfertigung im Großen sowohl an innerer

Güte gewinnen, als auch zu wohlfeilern Preißen darzustellen sind, so foll es auch in Un-
sern Landen den Apothekern erlaubt seyn, sich die unter O. verzeichneten Medicamente aus
anerkannt zuverlässigen Fabriken anzuschaffen. Doch sollen die Apotheker und Paovisoren
für deren vollkommene und gute Beschaffenheic eben so verantwortlich seyn, als wenn sie
von ihnen fekbst zubereiret wären; und es wird ihnen daher hiermic ausdrücklich zur Ob-
liegenheit gemachr, dieselben nicht eher in den Arzneivorrath aufzunehmen, als bis sie sich
durch die gehörigen, da nöchig, chemischen Prüfungsmittel von der vollkommenen tadellosen
Beschaffenbeir derselben uberzeugt haben.

K. 4. ·

YUeApocHekertzabeuihre-ForderungenfüeArzneimikteLGefößeund pharmaceutische
Arbeiten genau nach der neuen Arzneientaxe einzurichten, welcher daher auch nachzugehen
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ist, wenn es auf Moderakion solcher Forderungen ankomme. Wo in der Arzneienkaxe,
nach Verschiedenheic der Qualicär, zweierlei Preiße bemerke sind, da soll der Apotheker bei
dem Verkaufe dieser Arcikel zu kechnischem und äußerlichem Gebrauche, so wie zu Vieh-
arzneien, wenn nicht die bessere Qualitär ausdrücklich verlangt wird, nur den niedrigern
Sas nehmen durfen.

S. 5.
Jede kleinste Quantität eines Arzneimittcels, die einzeln abzuwägen ist, und deren

Preiß unter einen Pfennig fälle, soll zu einem Pfennige, falls er aber zwischen zwei und
drei Pfennige fällt, zu drei Pfennigen berechnet; dagegen sollen die Pfennige, welche sich
bei der Theilung der Preiße von Unzen, Drachmen und Scrupeln ergeben, gehörig in
Rechnung gebrache, aber niche willkührlich um zwei, drei und mehrere Pfennige erhöhee
werden. Arzneien, die unker einem Grane verordnek werden, sind nach dem Werthe eines
Granes zu berechnen, mie Ausnahme derjenigen Medicamente., von denen der Gran sechs
Mennige und darüber kostec.

. 6.
Die Bestimmurg der Preiße für die in dem Dispensakorium und dessen Supplemenke,

und daher auch in der Taxe nicht mic aufgenommenen Argzneien bleibe zwar den Apothekern
überlassen; es wird aber die Beobachtung möglichster Billigkeit dabei zur Pfliche gemacht.

Auch gilt die Tare uberhaupt nur für die Receptlur; und es hat daher der Apotheker
beim Handverkaufe, und wenn er zu ctechnischen Zwecken, zu Hausarzneien, oder auf
deucsch geschriebene Vorschriften verkaufe, seine Preiße niedriger zu stellen.

Aber auch bei der Recepkur bleibt den Apothekern unbenommen, ihre Forderungen
niedriger, als nach der Taxe zu stellen, und insonderheit den Hospitälern, Armen- und an-
dern öffentlichen Anstalcen, oder auch Privatpersonen einen Rabatt zu bewilligen.

G. 7.

Gleichwie es nun bei der Bestimmung im §5. 3 des Mandates vom 17ten October
1820 bewendek, so sollen auch solche Aerzte und Wundärzee, welche von den für ihre
Kranken, auf deren oder auf eigene Rechnung, verschriebenen Arzneien einen Rabatt oder
andere Wortheile vom Apotheker annehmen, so wie Apotheker, welche dergleichen bewilligen,
oder mit den Aerzten oder Wundärzten auf gewisse Procente, einen Antheil am Gewinn,
oder unentgeldliche Lieferung von Medicinal= oder andern Waaren contrahiren, mie einer
Geldbuße von mindestens zwanzig Thalern und, nach Befinden, mit Gefängnißstrafe belege
werden.

#(23°)
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25
Im Uibrigen bewendet es bei allen vorstehend nicht abgeänderten Vorschriften des mehr-

angezogenen Mandats vom 1 #'en October 1820.

ß. 9.
Endlich haben Wir Uns bewogen gefunden, die in dem den Arznei=Waaren Verkauf

betreffenden Mandake vom 30sten September 1823 ertheilten Bestimmungen derjenigen
Arznei= und andern Waaren, deren Verkauf den Kaufleuten entweder in jeder Quantität,
oder niche uncer einer Unze, oder niche unter einem Viertelpfunde erlaube ist, ingleichen
derer, die mit besonderer Vorsicht zu behandeln sind, in der Maße abzuändern, wie sol-

— ches die dem gegenwartigen Mandate unter A. B. C. und D. beiliegenden Verzeichnisse
— besagen, dergestalt, daß nunmehro die im 9. 4 bis 10 oberwahnten Mandates enthaltenen

Vorschriften lediglich auf diese abgeanderten Verzeichnisse angewendet werden sollen.
Hiernach hat sich Jedermann zu achten.
Urkundlich haben Wir dieses Mandat, welches, in Gemaßheit des Generalis vom

15ten Juli 1796 und des Mandates vom Oten Marz 1818, bekannt zu machen ist, ei—
genhandig unterschrieben und Unser Konigliches Siegel vordrucken lassen.

Dresden, am Oten Juli 1830.

—

Anton.

Gottlob Adolf Ernst Nostitz und Jänckendorf.

Herrmann Orto Theodor Freiberr von Gutschmid.



Aerugo.
Alumen crudum.

Arcanum duplicatum.
Butyrum antimonül.
Calcaria chlorata.

muriatica.
Cerussa.
Cineres clavellau.
Flores viridis acuis.

zinci.

Magnesia nigra.
salis amari.

Naphitha aceti.
vitrioli.

Nitrum crudum.

Oleum animale Dippelu.
vitrioli.
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O.
Phosphorus.
Saccharum Ssalürni.
Sal acetosellac.

alcali mineralis subçarbonicus.
volatilis fixus.

amarus.

ammonlacus.
essentlalis acidus tartarl.
mirabilis Glauberi.

polychrestus Seignette.
Spiritus nitri acidus.

salis acidus.
ammoniaci causticus.

Terra foliata tartarl.

Vuriolum cuprl.
marils.
zinci.

A.

Arzneiwaaren, welche von den Kaufleuten gemeinschaftlich mit den Apothekern,
und zwar in jeder Quantitat, verkauft werden durfen.

* Acidum pyrolignosum.
* Aerugo.
* Agaricus chirurgorum.
* Alumen crudum.

Amyygdalac amarae et dulces.
* Amylum.
* Anumontm crudum.

* Aqua loruis.

 Axunglae.

Holzsäure.
Grünspan.
Feuerschwamm.
Alaun.
Biteere und süße Mandeln.
Scärkemehl.
Rohes Spießglanz.
Scheidewasser.
Schmalze.



Baccae juniperi.
lauri.

* myrtillorum.
* spinae cerviuae.

* Bismuthum.

* Bolus alba.
* armena.

* rubra.

* Borax.

* Cacao.

* Camphora.
* Cardamomum.

* Caricae.

* Caryophylli.
 Cassia caryophyllata.

* cinnaniomea.

* Cera alba et flava.

* Cerussa.

* Cineres clavellau.

* Cinnabaris.

* Coccionella.

* Colla pischm.
* Colophonium.
* Confectio calamt.

* Cornu cerwi raspatum.

* Cortex auramtiorum.
 cinnamomi acuti.
* citri.

* Creta alba.
* Crocus.

* Cubebae.

Flores anthos.
#“ carthan.

* cassiae.

chamomillae romanae et vulgaris.

cyani.
* lavendulae.
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Wachholderbeere.
Vorbeere.
Heidelbeere.
Kreuzbeere.
Wismueh.
Weißer Thon.
Armenischer Bolus.
Rothber Bolus.
Borax.
Cacgo.
Campher.
Cardamomen.
Feigen.
Gewürznelken.
Nelken-Cassie.
Zimme-Cassie.
Weißes und gelbes Wachs.
Bleiweiß.
Pottasche.
Zinnober.
Cochenille.
Hausenblase.
Geigenharz.
Eingemachter Calmus.
Geraspeltes Hirschborn.
Pomeranzenschale.
Zimmt.
Citronenschale.
Weiße Kreide.
Safran.
Cubeben.
Rosmarinblüthen.
Safflor.
Zimmtbluthen.
Romische und gemeine Kamillen.
Kornblumen.
Lavendelblumen.



Flores malvae arboreae et vulgaris.
paconiae.
papaveris.

*7rosarum.

Salnbuecl.
Tolia laurl.
Fructus aurantü humaluri siccail.

auranti recentes.
* cCrasorum lccaul.

* citri recentes.

* cynosbati siccati.
 Gallae turcicae.
* Grana chermes.

Gummi anime.
arabicum,

benzoés.
* laccae.

* masliches.

* Sandaracae.

 storacls.
* tragacanthae.

* Herba absinthil.

altheac.
* authos.

* artemisiae.

capillorum veneris.
equiseti majoris.
sarsarae.

Uyssopi.
 najoranac.
*inellssac.

menthae crispac-
* Piperilac.

origani creucl.
Pulmonarige.

* salviae.

* saturejae.
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Malvenblumen.
Paonienblumen.
Mohnblumen.
Rosen.
Hollunderbluthen.
Lorbeerblatter.
Unreif getrocknete Pomeranzen.
Frische Pomeranzen.
Getrocknete Kirschen.
Frische Citronen.
Getrocknete Hagebutten.
Gallapfel.
Kermeskorner.
Flußharz.
Arabisches Gummi.
Benzoe.
Gummilack.
Mastix.
Sandarack.
Storax.
Tragant.
Wermuth.
Eibischkraut.
Rosmarin.
Beifuß.
Frauenhaar.
Kannenkraut.
Huflattigkraut.
Mopkraut.
Majoran.
Melissenkraut.
Krausemunze.
Pfeffermunze.
Kretischer Dosten.
Lungenkraut.
Salbei.
Bohnenkraut.



Herba scabiosae.

* tlymi.
* veronicae.

* Hordeum perlatum.

Lapis bezoardicus.
* Ccalanmnarls.

#hacmatites.
Lignum alos.

* brasiliense.

* campechense.
* sernambuci.

* juniperi.
* quassiac.
* santaliim rubrum.

* Limalura martis.

* Lithargyrus.
* Macis.

Maguesia nigra.
Manna.

*Mater perlaimm.
*Mel album ci commune.

* Mimum.

* Myrobalani.
* Nurum.

* Nuces moschatae.

Oleum amygdalarum dulceium.
*bergamoltac.
#de cedro.
*s lorum Casslae.

* lavendulaec.

* liui.

* neroli. -

nu(:11111.

* olivarum.

Dapaveris.
* spicae.
Fterebinthinge.
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Scabiose oder Apostemkraut.
Thymian.
Ehrenpreis.
Gerstengraupen.

Bezoarstein.
Galmei.
Blutstein.
Aloeholz.
Brasilienholz.
Campescheholz.
Fernambuckholz.
Wachbolderholz.
Quassienholz.
Rothsandelholz.
Eisenfeile.
Bleiglatte.
Muscatenbluthe.
Braunstein.
Manna.
Perlmutter.
Weißer und gemeiner Honig.
Mennige.
Myrobalanen.
Salpeter.
Muscatnüsse.
Mandelöhl.
Bergamottöhl.
Citronenohl.
Zimmtblüthenöhl.
Lavendelöhl.
Leinöhl.
Orangenblüthenöhl.
Nußöhl.
Baumöhl.
Mohnöhl.
Spickohl.
Terpentinohl.



 Olibanum. "

* Piper album et nigrum.
* Nispanicum.
* longum.

* Pix alba et nigra.

* Plumbago sive Graplites.
* Radix alcannae.

angelicae.
bardanae.

* calami.

* cichorei.

* curcumae.

Firidis Florentnae.

Lduirikiae.
rliapontici veri.

* rubiae tinctorum.

salep.
saponariae.

* sCOrzOnerae.

ulmariae.
* zingiberis albi.

* Resina elastica.

* pini.
* Sago.
* Sal ammoniacus.

* gemmae.

* Sapo Hispanicus et Venetus.
* Semen amoml.

* anisi stellati.

* vnlgaris.
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Weihrauch.
Weißer und schwarzer Pfeffer.
Spanischer Pfeffer.
Langer Pfeffer.
Weißes und schwarzes Pech.
Reißblei.
Alcanne.
Engelwurzel.
Klettenwurzel.
Kalmus.
Cichorienwurzel.

Gelber Ingwer.
Veilchenwurzel.
Sußholzwurzel.
Ponmische oder schlechte Rhabarber.
Krapp.
Salepwurzel.
Seifenkrautwurzel.
Scorzonere.
Ulmenkrautwurzel.
Weißer Ingwer.
Elastisches Harz.
Kienharz.
Sago.
Salmiak.
Sceinsalz.
Anmerkung. Hierbei ist jedoch die in dem,

in Absiche des Handels Oiermic, über die
neuere Einricheung des Salzwesens, unterm
5ten Januar 1822 erlassenen Generalt
im §.9 enchalkene Verordnung, wegen der
Einbringung und des Verkaufs des Seein-
salzes, in Obache zu nehmen.

Spanischeund Venetianische Seife.
Neue Würze.
Sternanis.
Anis.

( 24 )



* Semen Cannabis.

cardui marige.
* carvi.

coriandri.
cumini.

cydoniomm.
* focniculi.

* linl.

lycopod.
paeoniae.

* sinapis.
urlicae Romanae.

* Sevum cervinum.

* Siliqua dulcis.
* vanillae.

* Soda Hispanica ei Hungarica.
* Sperma ceil.

Spiritus saponis.
Fvini.
*vitrioli.

* Spongia marina cruda.
* Stanuum.

* Succinum.

* Suceus citri.

* Sulphur citrinum.
* Sulphuratum vini.
* Tartarus crudus.

* Terebinthina commums ei Veneta.

Thea viridis.
* Vitriolum nnrartis.
7 Zincum.
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Hanssaamen.
Seechkörner, Mariendistelsaamen.
Kümmel.
Coriander.
Mutterkümmel.
Quikkenkerne.
Fenchel.
Leinsaamen.
Bärlappsaamen.
Häoniensaamen.
Senf.
Romischer Nesselsaamen.
Hirschtalg.
Johannisbrod.
Vanille.
Spanische und Ungarische Soda.
Wallrath.
Seifengeist.
Weingeist.
Vitriolgeist.
Roher Badeschwamm.
Zinn.
Bernstein.
Citronensaft.
Gemeiner Schwefel.
Weineinschlag.
Weinstein.
Gemeiner und Venetianischer Terpentin.

Gruner Thee.
Eisenvitriol.
Zink.
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B.
Arzneiwagaren, deren Verkauf den Kaufleuten nicht unter einer Unze

erlaubt ist.

Acldum salis. Salzsäure.
Anibra grisea. Grauer Amber.
Castoreum. Bibergeil.
Tlores sulphuris. Schwefelblumen.

Viridis acris. Grünspanblumen.
Gummi guttae. Gummigutt.

Sanguinis draconis. Drachenbluc.
Moschus. Bisam.
Olenm aethereum cajeput. " Cajepuköhl.

carvi. Karbenohl.
caryophyllorum. Nelkenohl.
cinnamomi. Zimmtohl.
corlicum aurantiorum. Pomeranzenschalenöhl.
de Cedro. Citronenöhl.
foeniculi. Fenchelöhl.
macis. Muscatenblüthöhl.
majorange. Majoranohl.
menthae piperitae. Pfeffermunzohl.
nucum moschatarum. Muscatennußöhl.
origani creiici. Krelischdostenöhl.
Pini. Kienöhl.
rorismarini, NRosmarinöhl.
rutse. Rautenäöhl.
Salviae. Salbeiöhl.

empyreumaticum Succini. Berrnsteinöhl.
erpressum nucisue. Ausgepreßtes Muscatennußöhl.
Petrac. Steinohl.
vitrioli. Vitriolohl.

Sal succini. Bernsteinsalz.
Spiritus nitri chemice purus. Gefalltes Scheidewasser.
Vuriolum cupri. Kupfervitriol.
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C.
Arzneiwaaren, deren Verkauf den Kaufleuten nicht unter einem Viertelpfunde

erlaubt ist.

Aloé.
Arcanum duplicatunr.
Asphaltum-
Balsamus Copaivac.

Peruvianus.
Cortex Cascarillae.

Srauatorum.
Cortices auramtiorum Curassaovlensium.
Costus albus.
Cremior tartarl.

Crystall- tartarl.
Mercurins Vius.
Oleum lauri expressum.

Opobalsamum.
Radix galangae.

zedoariae.
Saccharum saturni.
Sal acetosellae.

amarus.
essentialis acidus tartar#.
nurabilis Glauberl.

Semen foenugraecci.
Spiritus cornu cervi.

salis amimoniaci.
Tamariudi.
Vilriolum album.

Aloe.
Doppelsakz.
Judenpech.
Copaivabalsam.
Peruvianischer Balsam.
Cascarillrinde.
Granatenschale.
Curassavische Pomeranzenschalen.
Weißer Zimme.
Weinsteinrahm.
Weinstein-Crystallen.
Lebendiges Qurecksilber.
Lorbeeröhl.
Meckabalsam.
Galgantwurzel.
Zittwer wurzel.
Bleizucker.
Sauerkleesakz.
Bittersalz.
Weinsteinsaure.
Glaubers Wundersalz.
Bockshornsaamen.
Hirschhorngeist.
Salmiakgeist.
Tamarinden.
Weißer Vitriol.
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D.
Verzeichnist der, nach 9. 9 des den Verkauf von Arzneiwagaren betreffenden

Mandats vom 30ten September 1823, mit besonderer Vorsicht zu
behandelnden Waaren.

a) Arzneiwaaren.
f Acidum Salis. Salzsäure.

2z0ollcum. Blausäure.
Aerugo. Grünspan.
Alumen uslum. Gebrannter Alaun.
Alos Aloe.

HAqua sortis. Scheidewasser.
Arsenicum album, flavum ei rubrum. Weißer, gelber und rorher Arsenik.
Auripigmentum. Opermenc.
Bismuthum. Wismuth.
But##rum anlimondt. Spießglanzburter.
Cautharides. Spamsche Fliegen.
Capita Ppapaverss. Mohnköpfe.
 Cerussa. Bleiweiß.

Cinnabaris. Zinnober.
Coballum crystalllnum. Fliegenstein, Scherbenkobalr.
Colocynthides. Coloquinten.
Cortex angusturae verae. Aechte Angustura.

miezerei. Seidelbast.
Flores arnicae. Fallkrautblumen.

viridis aeris Grunspanblumen.
zinci. Zinkblumen.

Folia aconiii. Eisenhutblatter.
asari. Haselwurzelblatter.
laurocerast. Kirschlorbeerbläccer.
rhododendri. Bläccer der Sibirischen Schneerose.
rhois radicantis. Sumachblätter.

Grana Tiglil. Granatill.
Gunmn euphorbn. Euphorbium.

guuae. Gummigutt.
LHerba aruicae. Fallkraut.



Herba belladonnae.
chelidonii.
cicutae.

digitalis purpureae.
flammulae Jovis.

gratiolae.
hyoscyami.
lactucae virosae.

pulsatillae nigricants.
sabinge.
stramoneil.

Kermes minerale.

Lapis calaminaris.
Causticus.
inlernalis.

Lithargyrus.
Aercurius dulcis.

praecipitatus alhus et ruber.
sublimalus corrostvus.

+Minium.
Nihil album.
Nuces vomicae.
Oleum Sabinae.

Vitriolt.

Oplum.
Phosphorus.
Radix asari.

belladonnae.

bryoniae.
chelidonii.
colchici.
hellebori albi et nigri.

jalappae.
ipecacuanhae.
mandragorge.
sclllae.

Resina salappae.
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Tollkirschkraue.
Schöllkrauc.
Schierling.
Fingerhutkrauc.
Brennkrauc.
Gnadenkrauc.
Bilsenkrauc.
Giftlactich.
Küchenschelle.
Sadebaumblatter.
Scechapfelkraut.
Mineralkermes.
Galmei.
Aetzstein.
Hollenstein.
Bleiglatte.
Versußtes Quecksilber.
Weißer und rother Präcipitat.
Sublimat.
Mennige.
Weißes Nichts.
Krähenaugen.
Sadebaumöhl.
Wirriolöhl.
Mobhnsafe.
Pposphor.
Haselwurzel.
Tollkirschwurzel.
Zaunrübenwurzel.
Schöllkrautwurzel.
Zeitlosenwurzel.
Weiße und schwarze Nießwurzel.
Jalappenwurzel.
Brechwurzel.
Alraunwuxzel.

Jalappenharz.



Saccharum saturni.
Sal acetosellae.

essentialis acidus tartari.
succini.

Scammonium.
+Semen cocculi.

hyoscyami.
Pahaveris albi.
sabadilli.

Spathum ponderosum.
Spiritus cornu cervi.

tartarl.

Supites dulcamarac.
stramonei.

Sulphur amimoni auralum.
Tartarus emeucus.
Terra ponderosa Salita.
Therlaca.
Trochisci Alhandeal.
Vitriolum zinci s. album.

cupri s. caeruleum.
martis. s. viride.
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Bleizucker.
Sauerkleefalz.
Weinsteinsäure.
Bernsteinfalz.
Scammonium.
Fischkörner.
Bilsenkraucsaamen.
Mohnsaamen.
Sabadillsaamen.
Schwerspath.
Hirschhorngeist.
Weinsteingeist.
Bittersüßstengel.
Seechapfelstengek.
Goldschwefel.
Brechweirstein.
Salzsaure Schwererde.
Theriak.
Präparirte Coloqulncen.
Zinkvitriol oder weißer Vitriol.
Kupfervitriol oder blauer Vitriol.
Eisenvitriol oder gruner Vitriol.

b) Farbewaaren.
Berg-Grun.
Mineral-Grün.
Berg-Blau.
Mineral-Blau.
Schweinfurther Grün.
Neu-Grün.
Braunschweiger Grün.
Bremer Grün.
Casseler Gelb.
Chrom-Gelb.
Kremser Weiß.
Köônigs-Gelb.
Acseniksaures Kali.

Ausgegeben zu Dresden, am 2 g#n IJnli 1830.
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Gesetzsammlung
fur das

Königreich Sachsen.
20.

29.) Bekanutmachung,
die mir der Königl. Baierischen Regierung, wegen des den Schriftstellern und

Verlegern gegenseitig zu gewährenden Schutzes gegen den Nachdruck,
getroffene Uibereinkunft betreffend;

vom 4ten August 1830.

N mit der Königlich Baierischen Regierung, wegen des den Schriftstellern und

Verlegern gegenseitig zu gewährenden Schutzes gegen den Nachdruck, eine Uibereink unfe
getroffen und hierüber die im Abdruck sul, C. beigefügten beiderseitigen Ministerial-
Erklärungen ausgerauscht worden sind:

Als wird, auf Sr. Königlichen Majestät von Sachfen allerhöchsten Befehl, gedachte
Uibereinkunft, nach deren Inhalte sich von den Behörden in vorkommenden Fällen geach-
tet werden soll, hierdurch zur allgemeinen Kenneniß gebracht.

Oresden, den A#ten August 1830.

Königl. Sächsischer Geheimer Rath.

Freiherr von Manteuffel.

Franz He#iarich Wolf von Schindler-
Gesetzsammlung 1830. ( 25 )
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.
Der unterzeichnete Königlich Sächsische Cabinets-Minister und Staats-Secretair er-

klärt hiemit, in Gemasheit der von Sr. Königlichen Majestät ihm ertheilten Ermach-
tigung:

Nachdem von der Königlich Baierischen Regierung die Zusicherung ertheilt worden
ist, daß das Verbot wider den Büchernachdruck, so wie solches bereits in dem
ganzen Bereiche der Bajerischen Monarchie, zum Schutze der inländischen Schrift-
steller und Verleger, nach den in den einzelnen Landestheilen geltenden Gesetzen
bestehet, auch auf die Schriftsteller und Verleger des Königreichs Sachsen An-
wendung finden, mithin jeder durch Nachdruck, oder dessen Verbreitung begangener
Frevel gegen letztere nach denselben gesetzlichen Vorschriften beurtheilt und geahn-
det werden soll, als handle es sich von beeinträchtigeen Schrifestellern und Ver-
legern der Baierischen Monarchie selbst;

So wird Koöniglich Sachsischer Seits verbindlich zugesagt: daß vorláufig und
bis es, nach Art. 18 der Deucschen Bundesakte, zu einem gemeinsamen Bundes-
beschlusse zur Sicherstellung der Rechee der Schrifesteller und Verleger gegen den
Büchernachdruck kommen wird, diejenigen gesetzlichen Bestimmungen, welche in
dieser Beziehung zu Gunsten der Sachsischen Unterrhanen im Königreiche Sachsen
bereits bestehen, oder künftig erlassen würden, in ganz gleichem Maße auch zum
Schutze der Schriftsteller und Verleger der Baierischen Monarchie in Anwendung
gebracht werden sollen.

Gegenwärctige Erklärung soll, nachdem sie gegen eine übereinstimmende, von dem
Königlich Baierischen Ministerium vollzogene Erklärung ausgewechselt worden seyn wird,
durch öffentliche Bekanntmachung in den diesseitigen Landen Krase und Wirksamkeir er-
halten.

Dresden, am 23sten Juli 1830.

Sr. Königlichen Moajestät von Sachsen Cabinets-
Minister und Staats-Serretair.

(Gez.) Graf von Einsiedel.



Des Königlich Bayerische Staarsministerium des Königlichen Hauses und des Aeußern
erklärt hierdurch, in Gemäsheit der von Seiner Königlichen Majestät unter 17ten Ja-
nuar dieses Jahres ihm ertheilcen Ermächeigung:

nachdem von der Koöniglich Sächsischen Regierung verbindlich zugesagt worden,
daß vorläufig und bis es, nach Artikel 18 der teutschen Bundesakte, zu einem
gemeinsamen Bundesbeschlusse zur Sicherstellung der Rechte der Schriftsteller und
Verleger gegen den Büchernachdruck kommen wird, diejenigen gesetzlichen Be-
stimmungen, welche in dieser Beziehung zu Gunsten der Sachsischen Unterthanen.
im Königreiche Sachsen bereits bestehen, oder künftig erlassen werden, in ganz
gleichem Maße auch zum Schutze der Schriftsteller und Verleger der Bayerischen
Monarchie in Anwendung gebrache werden sollen;

so soll das Verboc wider den Büchernachdruck, wie solches bereits in dem ganzen Bereiche
der Bayerischen Monarchie, zum Schute der inländischen Schriftsteller und Verleger, nach
den in den einzelnen Landestheilen geltenden Geseßen bestehe, auch auf die Schriftsteller
und Verleger des Königreichs Sachsen Anwendung finden, mithin jeder durch Nachdruck,
oder dessen Verbreitung begangene Frevel gegen letztere nach denselben gesetzlichen Vor-
schriften beurtheilt und geahnde# werden, als handle es sich von beeinträchtigten Schrift-
stellern und Verlegern in der Bayerischen Monarchie selbst.

Gegenwärtige Erklärung soll, nachdem sie gegen eine übereinstimmende, von dem
Koöniglich Sächsischen Seaats-Ministerium vollzogene Erklärung ausgewechselt worden seyn
wird, durch öffenrliche Bekannemachung in den diesseitigen Staaten Kraft und Wirksamkeit
erhalten.

München, den 1 6ten Juli 1830.

G. v. Armansperg.

AusgegebenzuDresden,am 23tten August 1830.
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Gesetzsammlung
fur das

Königreich Sachsen.
21.

 SP

30.) Mandat,
die Bekanntmachung allgemeiner Rechtsgrundsätze über Frohn= und

Dienst-Sachen betreffend;
vom 13ten August 1830. iei

1:
.

Wa99 Anton, von GOILE#S# Gnaden, Knig von Sachsen 2c. 4c. tc.
baben uns bewogen gefunden, zu Beseitigung der bisher, bel Entscheidung rechtlicher Serei-
tigkeiten über Frohn= und Dienst= Sachen, wahrgenommenen Unbestimmtheit und Verschie-
denbeit der sich zu Tage legenden Rechtsmeinungen, nach vernommenem Beirath Unserer
gecreuen Stände, Folgendes zu verordnen, und als in Unsern alten Erblanden allgemein
zu beobachtende Rechtsgrundsätze festzustellen:

**'
Der Grund aller Berechtigung zu Frohnen und Diensten beruhe eneweder auf unmit- Allgemeine Ver-

telbaren Vorschriften der Gesetze, oder auf Vertrag, verjährtem Herkommen und rechtskräf- Fnsneunt-
cigen Entscheidungen. Frohndiensten:

Gesetzliche Oienstbeßugnisse, oder solche, welche jedem Ritterguesbesiber schon nach den Gelet, e-
Gesetzen, und ohne daß es einer andern Erwerbungsart bedürfe, gegen selne Gurs- und Ge= hrtes Her-
Drichts-Unterthanen zustehen, sind nur: das Befugniß, Baudienste zu fordern, das Vor-kommen,
zugsrecht bei dem Ermiethen der dienenden Unterchanenkinder, und das Reche, die Bewa- nechtatiee
chung der Rirtersitze zu verlangen. dungen.

Die Berechtigung zu allen andern Frohnen und Diensten muß auf eine der übrigen
oben angegebenen Arten besonders erworben worden seyn.

Gesetzsammlung 1830. ( 26)
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Jedoch können auch die gesetzlichen Dienste durch Verträge, oder verjährtes Herkommen
abgeändert, erweiterk, oder beschränkt, oder auch gänzlich aufgehoben werden.

Inwiefern die Verhältnisse zwischen den zu Frohnen und Diensten Berechtigten und
den hiezu Verpflichteten in Ansehung der gesetzlichen, oder anderer Dienste durch Erbregister,
Recesse, oder sonstige Verträge, unter welcher Benennung sie auch immer vorkommen ms-
gen, oder verjährtes Herkommen, oder rechtskräftige Enescheidungen näher bestimmt sind,
da ist diesen Bestimmungen, insoweic sie nicht in diesem Geseße auedrücklich aufgehoben
werden, auch fernerhin schlechterdings nachzugehen.

Wo aber dergleichen Bestimmungen fehlen, da sollen künftig nachfolgende Rechtsgrund-
sätze zu Enescheidung der darüber entstehenden Streitigkeiten dienen. Es hat daher dieses
Gesetz, wo nicht, wie in den Paragraphen 13, 19, 63, 70 und 85, die Absiche einer
unbedingten Anwendbarkeit desselben ausgesprochen ist, blos subsidiarische Gültigkeit.

A.

Rechtsgrundsätze, welche bei allen Arten von Frohnen und Diensten, mit In-
begriff der gesetzlichen, so weit sie auf letztere eine Anwendung zulassen,

zur Entscheidung dienen sollen, und zwar

J.

in Ansehung sowohl der gemessenen,als der ungemessenen Dienste.
S. 2.

Welche Dienste, Die zu Frohndiensten verpflichteten Uncerthanen, ihre Dienste möges gemessen, oder
und wie sie im ungemessen seyn, sind zwar ihre gesetzten Dienste zu leisten schuldig, über solche aber nicht
Allgemeinen zu

leisen sind. zu beschweren.
Es ist auch Landespolizeiwegen darauf zu sehen, daß Menschen und Vieh dabei niche

über ihre Kräfte angestrengt, auch die Fröhner, bei Anwendung möglichsten Fleißes, niche
außer Stand gesetzt werden, sich und die Ihrigen zu ernähren und ihre eigene Wirkhschaft
zu erhalten und fortzuführen. ·

DagegeuhataberauchjederFröhnersowohlselbst,alsinsbesonderederSpannfröhner
durch sein Gespann, den Frohndienst mit demselben Fleiße zu leisten, welchen er in seiner
eigenen Wirthschaft anwendet, und welcher, nach landwirthschaftlichem Ermessen, von ihm
verlangt und erwartet werden kann.

. 3.
Wohin die Die Dienste sind lediglich auf das dienstberecheigte Gut zu leisten und miehin auf

Dienste zu lei- . . .
riet-: sind? andre, von dem Gursherrn besessene Gürer und Grundstücke, oder auf die von dem-
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selben besessenen Bauerguter, insofern ein Befugniß hiezu nicht besonders erworben worden
(. 1), niche zu erstrecken.

Eben so wenig sind die Unterehanen, außer dem Fall eines von dem Gutsherrn erwor-
benen besondern Befugnisses, verbunden, die von ihm besessenen Bauergüter bei den zu
leistenden Frohnen und Diensten zu übertragen, vielmehr muß der Gutsherr wegen solcher
Grundstücke, insofern auf denselben Frohnen hafeen, gleich seinen dienstpflichtigen Uncer-
ehanen, die Frohnen und Dienste mit verrichten lassen.

Uibrigens bewendet es, wegen der den Rittergutsbesitzern ferner zu gestattenden Erwer-
bung von Bauergrundstücken und der hierbei erforderlichen Regulirung der Frohn-Dienst.
Verhälenisse, bei den in dem Mandate vom 146en September 1822, F. 3 enthaltenen
Bestimmungen. (Gesetzsammlung v. J. 1822, S. 426.)

S. 4.
Die Frohnpflichtigen sind nur solche Arten von Spann= und Hand-Diensten, welche WondieDien-

zur landwirthschaftlichen Benutzung des dienstberechtigten Guts erforderlich sind, keineswegs ste iu leisten
. ,. ,. , sind?

aber auch andere, und besonders solche Arbeiten, welche bei einer Fabrikation, oder einem nn
Gewerbe vorkommen, zu verrichten verbunden.

. 5.
Die Unterthanen sind ihre Frohndienste eher nicht zu leisten pflichtig, als wenn sie Ansagung der

ihnen vorher gehörig angesage worden. Dienste.
Dieses Ansagen muß, mit Ausnahme der Botendienste, wenigstens den Tag vorher,

und zwar von Michaelis bis Ostern noch vor Abends sechs Uhr, und von Ostern bis Mi-
chaelis noch vor Abends acht Uhr geschehen. Nachmittagsfrohnen, in Ansehung der zur
Ab- und Einbringung der Fruchte erforderlichen Arbeiten, konnen zwar an demselben Tage,
aber nur bis eilf Uhr Vormittags angesagt werden.

Hiebei ist zwar der Dienst, welchen der Frohner leisten soll, sogleich mit anzugeben,
damit letzterer wegen der dabei in der Regel mitzubringenden Gerathschaften sich danach
richten konne.

Der Frohnberechtigte hat aber demungeachtet das Recht, dafern er die bei dem Ansa—
gen angegebene Arbeit nachher nicht verrichten lassen will, oder wegen eintretender Hinder-
nisse,z.B. übler Witterung, niche verrichten lassen kann, den Fröhnern, stact des ange-
sagten, einen andern landwirthschaftlichen Dienst, zu dessen Leistung sie verpflichtet sind,
aufzugeben.

Es muß jedoch dieser später aufgegebene mit dem früher angesagten Dienste von glei-
cher Gattung, d. b. sie müssen Beide Spann= oder Beide Hand-Dienste seyn.

(26)



Reihe und Ord-
nung.

Ob der Dienst
in Person zu

verrichten sei?

Manner- und
Weiber-Tage.

Theilung der
Dage.
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Endlich muß der Frohnberechtigte, dafern die zu dem angesagten Dienste von den Frohn-
pflichtigen miegebrachten Gerärhschaften zu dem veränderten, später aufgegebenen Dienste
nicht tauglich sind, das nöthige Geräthe und Geschirr selbst hergeben, oder sich die durch
Herbeibolung anderer Geräthschaften entstehende Versäumniß gefallen, und bei gemessenen
Diensten an der bestimmten Arbeitszeit abrechnen lassen. «

5.6—
Bei Ansagung aller und jeder Frohnen muß von dem Dienstberechtigten Reihe und

Ordnung unter den Frohnern gehalten werden. Tritt jedoch ein hinlanglicher Behinderungs-
grund ein, welcher den Frohnpflichtigen abhalt, die der Reihe nach ihn treffende Frohne zu
verrichten, so durfen die in der Ordnung ihm folgenden dienstpflichtigen Unterthanen eben
dieselbe zu thun sich nicht weigern. Es ist aber der Frohnpflichtige, dafern die Behin-
derungsursache ihn von der Leistung des fraglichen Dienstes nicht ganzlich befreit hat, solchen
nachzuthun verbunden.

Besitzt der Rittergutsbesitzer, oder ein Anderer, der nicht Bauer ist, ein Bauerngrund-
stuck in der Gemeinde, so muß derselbe hinsichtlich eines solchen Grundstucks die Reihe,
wenn sie ihn trifft, auch mithalten und die Frohne durch eine andere tuchtige Person mit
verrichten lassen.

8. 7.
Von des Dienstpflichtigen Willkuhr hangt es ab, ob er die schuldigen Dienste selbst,

oder durch eine andere tuchtige Person verrichten will.

g. 8.
Mannertage konnen nicht durch weibliche Personen, wohl aber die Weibertage durch

Mannspersonen abgedient werden, insofern nicht solche Arbeiten angesagt werden, welche
von Mannspersonen nicht gehörig verrichtet werden können.

. 9.
Der Dienstberechtigte kann die Frohntage niche in Vierkel-, wohl aber in halbe Tage

vertheilen. Beträgt jedoch die Entfernung des Orts, wo der Fröhner wohne, von dem
Orte, wo der Dienst zu leisten ist, über eine Stunde, so darf die Theilung in halbe Tage
nicht gescheben. Findet eine solche Theilung State, so darf den Fröhnern die Kost, wenn
ihnen dergleichen gebühre, niche verkürze werden, und es muß leßtere daher, wiewohl nach
der Herrschaft Wahl, entweder gleich auf den halben Tag, da der Dienst verrichtet wird,
oder für zwei halbe Tage auf Einmal ganz gereiche werden.

Ubbrigens ist bei dem Ansagen der Frohnen allemal ausdrücklich zu bemerken, ob der
Dienst auf einen ganzen, oder nur auf einen halben Tag gefordert werde; auch soll in



( 125)

dem Falle, wenn der Frohnberechtigte zu Verabreichung von Kost verpflichtet, und niche
im Allgemeinen ein Abkommen über die Arc, wie sie in Abrheilungen dargereiche wird,
getroffen worden ist, der Frohnberecheigte beim Ansagen halber Frohncage den Fröhner zu-
gleich mic benachrichtigen lassen, ob lebterer bei seinem Erscheinen die halbe Kost, oder die
Kost für einen ganzen Tag erhalten, oder ob ihm dieselbe bei dem nächsten halben Frohn-
tage zugetheilt werden solle.

ñ. 10.
Spanndienste sind in der Regel mic Pferden zu verrichten. An den Orten jedoch, Arten des Zug-

wo nach der Landesart entweder sämmtliche frohnpflichtige Güter, oder doch die eine oder Siehes beri“
die andre Klasse derselben, keine Pferde halcen, sind die Spannpflichtigen, oder die be- panudienen.
treffende Klasse derselben, auch mit anderm Zugvieh, wie sie solches gewohnlich halten, zur
Spannfrohne zuzulassen.

Desgleichen bleibt Unserer Landesregierung nachgelassen, den Spannpflichtigen, bei
etwa eingetretenem unverschuldeten Verlust ihrer Pferde, auf deren Ansuchen zu gestatten,
daß sie die Spannfrohne auf gewisse zu bestimmende Fristen, und hochstens ein Jahr lang,
da nothig unter Entschadigung der Dienstberechtigten, auch mit anderm Zugvieh, als Pfer-
den, verrichten durfen. Jedoch sind die Dienstberechtigten bei solchen Gesuchen, so wie
überhaupt bei Dismembrationen der Spannfrohngüter, künftig allemal mic ihrer Noth-
durst zu Hôren.

#--
Auch müssen die Fröhner das nöthige Schiff und Geschirr, ingleichen die zum schuldi= Gersthschaften

gen Frohndienste erforderlichen Geräthschaften so, wie sie selbige zu Arbeiten derselben Art zum Dieuse
in ihrer eigenen Wirthschaft gebrauchen, und jedenfalls in tüchtigem Zustande, mitbringen.
Solches Gerärh aber, welches zu andern Arten von Arbeiten, als die in ihren eigenen
Wirtbschaften vorfallen, nöthig ist, sind sie auf ihre Kosten sich anzuschaffen und mitzu-
bringen nicht verbunden.

9. 12.
Die Spannfröhner müssen auch außer dem Zugoieh, zu Führung jedes Wagens, Die dem Ge-

fluges und jeder Esge, eine taugliche Person stellen, besondere Personen zum Auf= und schirr beiguge-
Abladen aber nicht; doch kann die Person, die den Wagen fahren muß, beim Auf-- und benden zührer.
Abladen mit zu helfen sich niche weigern.

 13.
Sowohl bei gemessenen, als bei ungemessenen Diensten muß der Dienspflichtige,gunsurne

wenn er auf einen ganzen Tag zu frohnen hat, in der Regel, vom Anfange des Monats arbeit,
Mai bis zu Ende des Monats August, früh um fünf Uhr, in der übrigen Jahreszeit aber "J bonnan
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mit Sonnenaufgang, jedoch nicht vor funf Uhr, auf dem ihm zur Arbeit angewiesenen
Orte zur Stelle seyn und den Dienst antreten, und darf in allen Monaten denselben nicht
eher, als mit Sonnenuntergang wieder verlassen; es ware denn, daß ein spaterer Antritt,
oder ein zeitigerer Abgang durch Vertrage, verjahrte Gewohnheit, oder rechtskraftige Ent-
scheidungen, wobei es bewendet, festgesetzt ware. Dagegen soll ein fruherer Antritt, oder
ein späterer Beschluß der Arbeit, als bier vorgeschrieben ist, selbst dann nicht Statt
haben, wenn solcher gleich in Verträgen, rechtlichen Entscheidungen, oder durch Herkommen
begründet wäre, insofern nicht etwa die zu leistenden Arbeiten, ihrem Endzwecke nach,
nur in der Nachtzeit, oder in frühern oder spätern Stunden des Tags verrichtet werden
können.

Wo es übrigens auf eine besondere Weise rechtsbegründet ist, daß die Fröhner schon
den Abend vorher an dem Orte der Dienstleistung eintreffen, da hat es hiebei auch ferner
sein Verbleiben.

b) bei halben Bei Diensten, welche blos Vormiktags geleistet werden sollen, richtker sich der Anfang,
Frohntagen. und bei bloßen Nachmittagsfrohnen der Beschluß der Arbeic ebenfalls nach den in diesem

Paragraphen enthaltenen Bestimmungen, dagegen das Ende der Vormictags= und der An-
fang der Nachmictags-Frohnen nach der jedesmaligen Ortsgewohnheit in Bestimmung der
Mitcagsstunden für die ökonomischen Arbeiten.

Gemeinsame Die einzelnen Fröhner sollen aber weder bei ganztägigen, noch bei halbtägigen Frohnen
S nach ihrem Eintreffen mit dem Anfang ihrer Arbeit auf die Ankunfe der übrigen warten,
zen und halben noch auch damic zur Unzeit aushören, wenn einer von ihnen sich aus irgend einer beson-

Frohntage. dern Ursache zeitiger enefernt.
s. 14.

Ruhestunden. Den Frohnern mussen Ruhestunden gelassen werden, und zwar vom 2 lsten März bis
21sten September den Spannfrohnern Vormittags eine, Mittags zwei und Nachmittags
wieder eine, den Handfrohnern aber auf jede dieser drei Tageszeiten eine. Bei der
Erntearbeit mussen jedoch die Handfrohner in der Vormittagszeit sich mit einer halben
Stunde begnugen.

In der Zeit vom 21sten September bis 2 1sten März hingegen fallen bei beiderlei Fröh-
nern die Frühstücks= und Vesper-Stunden ganz weg. Sind die Handfröhner zu bloßen
Handlangerdiensten bei Handwerksarbeiten angestellt, so müssen sie sich im ganzen Jahre
nach den in der Gegend üblichen Feierstunden der Handwerker richten. Wenn aber die
Lettern über ihren Handwerksbrauch mehrere Stunden arbeiten, so sind die Fröhner dabei
Handlangerdienste zu leisten nicht verbunden. "

C. 15.
S#adung bei Den Spannfröhnern kann zwar nicht angesonnen werden, die Spannfuhren in der
Spanndiensten. Art doppelt zu thun, daß sie verbunden wären, bei einer Spannfuhre, sowohl auf dem
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Hin= als dem Rückwege, die gleiche volle Ladung mitzunehmen; jedoch können sie sich einer
Rückfrache nicht entbrechen, wenn nur die Summe der Frache auf beiden Wegen die einer
vollen Ladung nicht übersteigt. Für eine volle Ladungsoll bei Frohndiensten auf eine zwei-
spännige Fuhre zehn Cenener gerechnet werden, ohne Unterschied, ob mie Pferden, oder mie
Rindvieh gespannt wird. Eine Zutheilung von Fracht, welche auf dem Hin= und Rück.
wege zusammen das Maß einer einfachen vollen Ladung überschreiter, ist nur insofern zu-
lässig, als den Frohnpflichtigen auch der Rückweg besonders als geleistete Frohne abgeschrie-
ben wird. Auch sind die Fröhner niche länger auf die Rückladung zu warten verbunden,
als daß sie die Rückfuhre an demselben Tage vollenden können. Endlich dürfen sich die
Fröhner in keinem Falle entbrechen, die leeren Säcke, Fässer, Körbe, oder andere zur
Ladung nöthige Gefäße und Gerächschaften, als Hin= und Herfrache miczunehmen.

. 16.

Sind spannpflichtige Unterthanen Markefuhren zu ehun verbunden, so können sie Marktfuhren.
a) nicht genöchige werden, solche außer Landes zu thun, wenn niche die gewöhnliche

Marktstadt, wo auch die Unterthanen ihre Produkée abzusetzen pflegen, außer Landes ge-
legen ist. Doch können solche Fuhren in die an die Krone Preußen abgetrekenen Landes-
theile, wie vor der Landesabteretung, auch fernerhin gefordert werden, vorausgesetzt, daß
den Dienstpflichtigen durch das veränderte Territorialverhältniß kein Nachtheil zugezogen
werde.

b) Die Markifuhren sind den Fröhnern überhaupc nur also anzusinnen, daß sie solche
in einem Tage verrichten, und den naämlichen Tag Abends wieder zu Hause seyn können.

) Auch sollen die spannpflichtigen Unterthanen zwar niche gehalten seyn, für die sichere
Aufbewahrung der zum Verkaufe geladenen Produkte zu förgen, aber doch auf den Verkauf
derselben zu warcen haben, jedoch niche länger, als daß sie, wenn die Marktfuhre als
balber Frohntag zu leisten ist, jedenfalls zu Mittag, ist sie aber als ganzer Frohntag zu
rechnen, Abends zu Hause wieder eintreffen können.

d) Die in diesem Paragraphen enthaltenen Grundsätze sind auch auf Holz-, Fisch-,
Wildpreks= und andere zu Verführung landwirchschaftlicher Erzeugnisse dienende Fuhren
anzuwenden, wenn die spannpflichtigen Unterthanen nicht nur überhaupt zu Leistung der-
selben verbunden sind, sondern selbige auch insbesondere in der Eigenschaft als Marktfubren
zu verrichten haben.

. 17.
Sind die Unterthanen zu Reise= und Land-Fuhren verpflichtet, und ist in Hinsicht der Neise= und

Enefernung, wie weit sie selbige zu leisten baben sollen, durch Verträge, rechtskräftige Ent= Land-Fuhren.
scheidungen oder Herkommen ekwas Gewisses nicht bestimme, so ist deren Dauer auf eine
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längere Zeit, als zwei Tage, wovon ein Tag zur Hin= und der andre zur Herreise zu
rechnen, nicht zu verlangen.

Auf eine Tagreise mag aber niche mehr, als vier Meilen gerechnet werden.

ñ. 18.
Haben die Unterthanen die Schuldigkeit, Rohrenfuhren zu thun, auf sich, so konnen

sie sich nicht entbrechen, auf Verlangen der Frohnberechtigten, anstatt der Rohrholzer,
thonerne, oder andere dauerhafte Rohren anzufahren.

F. 19.
Es ist aber von diesen Frohnern gedachte Frohne auf eine weitere Entfernung, als

zwei Meilen vom Abladeplatze an gerechnet, wenn sie nicht die Rohrholzer zeither noch
weiter her haben holen mussen, als wobei es solchenfalls bewendet, nicht zu erfordern.

Zwei Meilen weit nach den Rohren zu fahren, konnen sie sich aber nicht weigern,
wenn sie auch sonst, selbst nach bisher bestandenen Vertragen oder Herkommen, die Rohren-
fuhren nicht so weit zu verrichten verbunden gewesen waren, weil thonerne, so wie andere
dergleichen Rohren, von langerer Dauer sind, als wodurch ihnen auf der andern Seite die
ganze Frohne kunftighin erleichtert wird.

s. W.
Auch darf ferner dadurch, daß der Frohnberechtigte, anstatt der zeither üblichen höl-
zernen Röhren, dergleichen von anderm Material einlegen will, die Zahl der Röhrenfuhren
wegen der etwa größern Schwere der Leßtern niche vermehre werden.

Wo daher die Zahl der Röhrenfuhren gar niche, oder nur nach Anzahl der Röhr-
stämme oder Röhren, oder nach dem Längenmaß bestimme ist, da ist die Schwere der höl-
zernen Röhrstämme oder Röhren, so wie diese vorher eneweder einböhrig, zweiböhrig oder
dreiböhrig herkömmlich angefahren worden, ingleichen das Gewiche der anzuschaffenden
neuen Arc von Röhren nach dem Ellenmaß durch Sachverständige auszumitteln und gegen
einander zu berechnen, und wenn auf die neue Art Röhren ein Mehrgewiche ausfälle, sol-
ches von dem Dienstberechrigten durch eigene Leistung der auf dieses Mehrgewicht zu rech-
nenden Fuhren zu übertragen.

An Orten dagegen, wo die Unterthanen eine bestimmte Zahl von Röhrenfuhren zu
thun verbunden sind, hat es zwar ebenfalls bei den Anordnungen im 1 9een und 20fsten §.
und im Uibrigen bei der festgesesten Fuhrenzahl sein Bewenden. Es brauche jedoch in
einem solchen Falle das Verhältniß des Gewiches der neuen gegen die frühern Röhren nicht
ausgemiccele zu werden. Vielmehr können sich die Uncerrhanen der Anfuhre anderer, als
bölzerner Röhren, aus dem Grunde, weil solche schwerer seien, nicht entbrechen, sobald
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nur die bestimmte Anzahl von Fuhren und das für eine zweispännige Frohnfuhre F. 15
festgeseczte Gewiche der Ladung niche überschritten wird.

Auch sind die Fröhner, wenn sie gleich jährlich nur bestimmee Röhrenfuhren zu thun
verbunden sind, es mögen nun dieselben durch die Anzahl der Fuhren, oder der Röhrstämme,
oder der Röhren, oder durch das Längenmaß bestimmt seyn, bei der ersten Verwandlung
der hölzernen Röhrlager in andre, die Fuhren auf ein oder etliche folgende Jahre, in wel-
chen sie dagegen von bergleichen Fuhren freizulassen sind, voraus zu thun schuldig, und har
die Landesregierung bei entstehenden Sereitigkeiten die Zahl der Jahre, auf welche die
Fröhner solche Fuhren voraus thun sollen, zu bestimmen.

6. 21.
Ist an Orten, wo die Unkerkhanen nur ein bestimmtes Maß von Röhrenfuhren zu lei-

sten haben, hiedurch zeither niche das ganze Röhren-Fuhren-Bedürfniß, sondern nur ein
verhältnißmäßiger Theil desselben für den Dienstberechtigken befriedigt worden, so muß der
Frohnberechtigte, sowohl bei der ersten Verwandlung der Röhrenlager, als bei deren Unter-
baltung, die nach dem frühern Verhälcniß auf ihn fallende Fuhrenzahl ebenfalls mit ver-
richten.

S. 22.
Die zum Botendienste verpflichteten Unterthanen können sich nicht enebrechen, beim

Gehen eine Last von zwölf Pfund zu tragen. Sind sie auch verbunden, den Dienst mit
dem Schubkarren zu verrichten, so müssen sie bis auf vierzig Pfund Ladung fahren. In

der Regel sind sie niche verbunden, auf dem Rückwege die gleiche Last von zwölf Pfund
beim Gehen, oder von vierzig Pfund beim Fahren mit dem Schubkarren miczunehmen.
Jedoch können sie sich einer Belastung auf dem Hin= und Rück-Wege niche enebrechen, wenn
nur die Summe der Last auf beiden Wegen die einer vollen Last nach obigen Grundsätzen
nicht übersteigt. Zutheilung einer mehrern Last, auf dem Hin= und dem Rück-Wege zusammen,
ist nur insofern zulässig, als dem Frohnpflichtigen auch der Rückweg besonders als geleistete
Frohne abgeschrieben wird.

G. 23.
Die Bokendienste dürfen nicht nur in den die Bewirthschaftung des dienstberechtigeen

Guts betreffenden, sondeen auch in allen sonstigen berrschaftlichen Angelegenheiten gefordere
werden, die sich niche etwa auf Fabrik= oder Handels-Geschäfte beziehen, oder eine dienst.
liche Stellung des Besitzers betreffen. Der zum Botendienst aufgeforderte Frohner darf
sich jedoch unter dem Vorwande, daß der Botengang sich auf Angelegenheiten letzterer Art
beziehe, der Leistung des Dienstes nicht entbrechen, noch auch von der Herrschaft vor der
Uibernahme desselben hieruber erst eine Nachweisung verlangen, sondern muß, ohne Wider-

Gesetzsammlung 1830. (.27 )

Fortsetzung.

Botendienste.

Fortsetzung.



v

Fortsetzung.

Fortsetzung.

Fröhneraus=
lagen.

Erbdrescher,
Erbmäher und

andere denen

(4 130)
rede und Nachsrage wegen des Zwecks seiner Sendung, sich derselben unterziehen, jedoch
mit Vorbehalt der Entschädigung, wenn er von dem Frohnherrn unbefugterweise verschicke
worden seyn sollte.

6. 24.
Wenn über die Entfernung, wie weit die zum Botendlenste pflicheigen Uncerthanen

böchstens verschickt werden dürfen, durch Verträge, rechtskräftige Enescheidungen, oder er-
wiesenes Herkommen ekwas Gewisses nicht festgesect und eingeführe ist, so sollen ihnen die
Bocendienste nicht weiter angesonnen werden, als, daß sie an dem nämlichen Tage Abends
wieder zu Hause seyn können.

 x
Es dürfen auch die Bokendienste, so wie die Handdienste, da sie nur Einem, und nicht

mehrern Herren zu leisten sind, von den dazu berechtigten Gutsbesitzern, wenn sie auf dem
Gute sich selbst aushalten, uncer andern auch niche durch Verpachtung vermehrt werden,
indem, wenn das Rittergut verpachcet ist, nur entweder die Herrschafe, oder der Pach-
ter diese Dienste fordern kann.

¾ 26.
Alle Auslagen, an Zoll-, Wege-, Chaussee-, Brücken= und Fähr= Geld, Geleite,

sowohl landesherrlichem, als Privac= und sogenanntem Pflaster-Geleite, und überhaupt alle
unterwegs zu entrichtende Abgaben, so wie auch Stall= und Schlaf- Geld, welches die Fröh-
ner bei Verrichtung der Frohnen aufzuwenden haben, sind denselben zu vergüten, und ist
der Frohnherr schuldig, ihnen hiezu einen Hinreichenden, nach Verrichtung der Frohne ge-
börig zu berechnenden Vorschuß mitzugeben.

. 27.
Wo die Unterthanen um einen bestimmten Scheffel zu dreschen, oder um eine gewisse

Anzahl Mandeln das Getreide zu hauen, oder zu schneiden verbunden sind, da ist der Herr-
Aähnliche arbel= schaft in der Regel niche erlaubt, die Erbdrescher und Erbmäher abzudanken, und mie Aus-

ker. schluß derselben diese Arbeiten durch eigene, oder Lohnarbeicer verrichten zu lassen, außer
wenn die Erbdrescher und Erbmäher in der Ernee= und Saamen-Zeic, oder überhaupe,
der diesfalls an sie ergangenen gerichtlichen Verwarnung ungeacheet, durch Saumseligkeit,
oder Widerspenstigkeie, oder sonst die Ernee und den Ausdrusch verzögern, oder die Arbeie
schleche verrichten, oder durch erwiesene Untreue sich des Verkrauens der Herrschafe unwür-
dig gemache haben. Auf wie lange und in welcher Maße solchenfalls die Herrschafe den
saumseligen, widerspenstigen, nachlässigen, oder unkreuen Erbdrescher oder Erbmäher aus-
zuschließen berecheige sei, hat, wenn deshalb Irrung entstehe, die Landesregierung in jedem
einzelnen Falle nach Besinden der Umstände zu bestimmen.
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Niemals aber darf eine solche Ausschlleßung den Besibnachfolger eines Erbdreschers

oder Erbmähers mit kreffen.
Ist übrigens den Erbdreschern und Erbmähern die derartige Arbeik, oder eine einzelne

Gattung derselben ganz überlassen, oder steht ihnen sonst, aus Verträgen, vermöge reches-
verwährten Herkommens, oder rechtlicher Enescheidungen, ein besonderes Verbietungsreche
gegen den Mitgebrauch anderer Arbeiter zu, so sind sie auch, Lohndrescher oder Lohnmäher
neben sich zu dulden, niche schuldig. Sind sie jedoch außer Stande, das Gerreide in der
dazu gewöhnlichen Zeit abzubringen, und, soviel das Dreschen anlange, bis zu Johannis
auszudreschen, so sind sie verbunden, entweder auf ihre eigene Rechnung Mitarbeiter anzu-
nehmen, oder zu gestatten, daß die Herrschaft dergleichen annoch neben ibnen anstelle.

Ist dagegen den Erbdreschern und Erbmähern die derartige Arbeit, oder eine einzelne
Gattung derselben nicht ganz überlassen, und steht ihnen auch sonst kein besonders erworbenes
Verbietungsrecht zu, so sind dieselben zwar befuge, zu verlangen, daß sie bei der Ernee und
bezüglich dem Ausdrusch so lange, als jene und dieser dauern, ununterbrochen für den ge-
sesten Lohn Arbeic sinden und behalten; sie können aber die Herrschaft niche bindern, neben
ihnen annoch andere Arbeiter anzustellen.

S. 28.
Wo die Unterthanen auch bei andern landwirthschafelichen Arbeiten, z. B. bei der Fortsetzung.

Weinlese, aus Verträgen oder Herkommen, zu der Herrschaft in demselben Verhäleniß,
wie die Erbdrescher, stehen, daß sie dabei, gegen einen gewissen Antheil am Erccage, Dienste
zu verrichéen schuldig sind, die Herrschaft aber ebenfalls gegenseitig an sie gebunden ist, da
sind wegen Emlassung solcher Arbeiter, oder Annahme von Lohnarbeitern dieselben Grund-
sätze anzuwenden.

s. 29.
In Ansehung der Dienste, welche von den Spann= oder Hand-Fröhnern bei Miliz--, Aussetzung

Marsch-, Fourage-Angelegenheiten, oder sonst zu öffentlichem Behuf geleistet werden müs- kämchrasten
sen, wird, für den Fall, wenn sie mit berrschaftlichen Frohnen zusammentreffen, Folgendes mentrefen mit
verordnek: Milit= oder sonst

zu öffentlichem
a) die Fröhner müssen bei jenen Diensten ordenrlich Reihe unter sich balten; Behuf erforder-
b) die Spannfröhner müssen sich dabel also einrichten, daß diejenigen, welche zusammen, lichen Oienften.

spannen, zugleich auch den Wagen unter sich aufbringen;
Jc) wenn die Spannfröhner, welche bei sothanen Fuhren die Reihe eriffe, noch so viel

Zugvieh an Pferden oder Zugochsen zu Hause behaleen, daß von ihnen entweder mit die-
sem Viehe allein, oder, wo solches bergebracht ist, durch Zusammenspannen mit Andern,

( 2“)
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der berrschaftliche Spanndienst verrichtet werden kann, müssen sie solchen an Tagen der
Dienste zu öffentlichem Behuf ebenfalls verrichten.

d) So müssen auch die Spannfröhner, welche beim Dienste in Miliz= oder andern
öffentlichen Angelegenheiten entweder die Reihe nicht criffe, oder welche, wenn sie die Reihe
triffe, nur Geldbelträge dazu geben, die herrschaftlichen Dienste unweigerlich abehun.

e) Dahingegen sind die Spannfröhner, welche mit ihrem ganzen Zugvieh an Pferden
und Zugochsen den offentlichen Spanndienst in Natur thun, an solchen Tagen mit den Frohn-
diensten zu verschonen;

1)) desgleichen diejenigen, so nur noch ein Stück Zugvieh, es sei ein Pferd oder Zug-
ochse, zu Hause behalten, jedoch nur an solchen Orten, wo das Zusammensgannen bei den
Privatfrohnen nicht hergebracht ist.

8) Von den Handfröhnern aber komm' diese Verschonung vom Frohndienste an der-
gleichen Tagen nur denen zu Scatten, welche den öffentlichen Dienst wirklich leisten,

h) denen alfo nicht, welche bei dem letztern Dienste die Reihe nicht trifft.
i) An den Tagen, an welchen das Zusammenbringen ausgeschriebener Lieferungen,

oder ein Durchmarsch, oder das Einrucken neuer Einquartierung, oder des Militaies in
Cantonirung, ingleichen der Abmarsch einer gehabten Einquartierung, oder des in Can-
ktonirung eingelegt gewesenen Militairs mit den Frohndiensten zusammentcifft, sind die Fröh-
ner, welche bei diesen Angelegenheiten betbeiligt sind, ebenfalls mit Verrichtung der Floh-
nen zu verschonen.

k) Wird jedoch bei einem Abmarsche der Truppen das Dorf des Vormiltags von
denselben geräume, so können die Fröhner die für den Nachmitcag angesebrten Dienste zu
leisten sich nicht entbrechen.

1) Alle diese, bei c. f. g. und i. gedachten, ausgesetzten Frohnen aber, wenn sie ge-
messene sind, müssen von den Spannfröhnern sowohl, als von den Handfröhnern, in den
nächstfolgenden Tagen oder Wochen, jedoch nur innerhalb desselben Jahres, auf der Herr-
schafe Verlangen, nachgeleistete werden, wenn dieselben nur, ihre eigene Wirthschaft gehörig
zu bestreiten, dadurch nicht außer Scand gesetzt werden.

Die in den letzten zwei Wochen eines Jahres ausgesetzten Frohnen können jedoch an-
noch in den beiden ersten Wochen des nächsten Jahres nachgesordert werden.

S. 30.
Wegfal der Außerdem düefen Dienste, die zu der zu ihrer Leiskung bestimmten Zeit abzuthun, in

nicht gebotenen der oben 9. 5 vorgeschriebenen Maße, niche geboten worden, nachher niche nachgefordert
Erohnen. werden.
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ß. 31.
Wegen der Verjahrung der Dienste und Frohnen, so wie des Dienstgeldes, verbleibtVerführun der

es bei der Const. Elect. IV. P. II. und der Decis. V. de anno 1746. und es gehen Hiemeesder“
daher auch künftighin Frohnen durch den Ablauf von 31 Jahren 6 Wechen und 3 Tagen
nur dann verloren) wenn der Dienstberechtigte während dieses Zeitraums wenigstens zu
drei verschiedenen Malen Gelegenheik gehabe hat, die Frohndienste sich leisten zu lassen,
gleichwohl aber selbige niche geforderk, sie vielmehr durch andre Personen hat verrichten lassen,
und daneben verabsäumt hat, sein desfallsiges Befugniß sich durch eine Protestation vorzu-
behalten.

Der Anfang dieser Verjährungszeit ist von dem ersten actu an zu rechnen, wo Dienst-
leistung gefordert werden konnte, jedoch nicht geforderé wurde.

Haben dagegen die dienstpflichtigen Uncerthanen während 31 Jahren 6 Wechen und
3 Tagen, statt der von ihnen zu leisten gewesenen Frohndienste, der Herrschafe jährlich
eine Summe Geldes, oder ekwas Anderes gleichförmig ohne Vermehrung oder Vermin-
derung gegeben, und ist darüber zwischen ihnen und der letztern kein Vertrag vorhanden,
so muß es auch hernach bei diesem Dienstäquivalente bleiben, und es kann solchenfalls die
Herrschaft dann eben so wenig, statt des Dienstäquivalentes, von den Unterthanen wider
ihren Willen die Dienste selbst von Neuem verlangen, als die letzkeren wider Willen der
Herrschaft, weil sie lieber die Dienste selbst wieder verrichten wollen, sich der Abenkrich-
tung des bergebrachten Dienstäquivalents verweigern dürfen.

Träte aber der Fall ein, daß frohnpflichtige Unterthanen während 31 Jahren 6 Wo-
chen und 3 Tagen neben dem Dienstäquivalente auch Naeuraldienste gethan hätten, so
sind sie selbige nachher gleichfalls neben dem Aequivalente zu ehun pflichtig.

II.

Rechtsgrundsöätze, welche nur die zu ungemessenen Diensten verpflich-
teten Fröhner angehen.

ß. 32.
Unter ungemessenen Diensten werden in dem gegenwärtigen Gesete diejenigen ver= Begriff der un-

standen, deren Quantität nicht auf eine gewisse Zahl von Tagen im Jahr oder in der benesenen
Woche sestgesetzt ist. ste.

F. 33.
Sind die Dienste ungemessen, so sind die Unterthanen solche in der Regel, so oft In welcher

sie zu landwirthschaftlichen Arbeiten gefordert werden, oder, dafern der Dienst der Arbeit Maße sie zu lei-
nach bestimmt ist, so oft es zu dem bestimmten Zweck erforderlich isi, zu leisten schuldig, ken hud.
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insoweit sie niche rechtsverwährte Zeic hindurch nur eine geringere Zahl von Tagen der
Woche oder des Jahres gefrohne haben, oder zu gewissen Zeiten und Tagen damie ver-
schont worden sind. Sie dürfen sich auch, wenn sie niche desfalls, oder überhaupe auf
eine gewisse Anzahl Tage bestimmt gesetze sind, niche enebrechen, sodann annoch auf meh-
rere Tage, als bei einer Arc von Arbeit sonst geschehen ist, zu frohnen, sobald die Wit-
kerung, oder die verbesserte Fruchtbarkeit des Bodens dergleichen Vermehrung der Dienst-
tage nothwendig macht.

 L
Sind die Dienste zugleich in Ansehung der Arten der Arbeiten unbestimmt, so sind

die dienstpflichtigen Unterthanen in der Regel alle Arten der zur landwirthschaftlichen Be-
nutzung des dienstberechtigten Guts erforderlichen Arbeiten zu verrichten schuldig, insofern
nicht das Recht, einzelne Arken derselben zu fordern, durch Nichtgebrauch, (§. 31.) Ver-
trag, oder rechtskräftige Entscheidung erloschen ist.

Solche Arten von Arbeicen, welche in Folge veränderter Kuleur neu entstanden sind,
oder noch entstehen, sind sie jedoch nur in dem Falle zu leisten schuldig, wenn sie an die
Seelle anderer, zeieher von ihnen geleisteter Arbeiten treten und hiedurch überhaupe,
nach landwirthschaftlichem Ermessen, der Dienst weder vermehre, noch erschwert wird.

 35.
Hat der Dienstberecheigte zu den durch ungemessene Dienste zu verricheenden Arbeiten,

berkömmlich, oder vermöge Vertrags, oder rechtskräftiger Entscheidungen, durch eigene
oder Lohngeschirre, oder Arbeiter eine Beihülfe zu leisten, so ist solche auch ferner nach
dem bisherigen Verhältniß forczuleisten.

S. 36.
Wenn die Leistung solcher ungemessener Dienste, welche zugleich in Ansehung der Art

der zu leistenden Arbeiten unbestimme sind, durch eingetretene vorübergehende Ereignisse so
erschwert wird, daß die Frohnpflichtigen auf die Dauer eines solchen Zustandes, bei fort-
währender Leistung gedachter Frohnen, niche würden bestehen können, so ist von Unserer
Landesregierung in dergleichen Fällen auf verfassungsmäßigem Wege den Unterthanen
chunlicherweise, unker Rücksichznahme auf deren Vermögensumstände, durch billige Er-
mäßigung der Dienste auf einige Zeit, die nach dem §. 2 angegebenen Grundsatze
nörhige Erleichterung zu verschaffen, dabei jedoch zugleich darauf zu seben, daß von Sei-
ten der Herrschaften den übrigen Fröhnern niche durch etwa anzusinnende Uibertragung
der erstern eine Erschwerung ihrer Dienste aufgebürdet werde.
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III.

Rechtsgrundsätze, welche nur die zu gemessenen Diensten verpflichte-
ken Fröhner angehen.

". 37.

Sind bei gemessenen Frohnen die Arten der Arbeit niche bestimmt, so findet in An- * nelchen ,
sehung der Frage, zu welchen Arbeiten sie verlangt werden können, ebenfalls die Vor- nen Diense zu
schrise §. 34 Anwendung. leisten sind.

S. 38.

Sind hingegen bei den gemessenen Frohnen die Arken der Arbeie bestimme, so hac Veränderung
es zwar hiebei in der Regel sein Bewenden; es bleibe jedoch Unserer Landesregierung Dlesme
nachgelassen, in einzelnen Fällen, wenn die zu leistenden Arbeiten von den Berechtigten, einer, änderter Kultur.
die bisherige Art der Feldbestellung, oder die Substicuirung anderer, als der bisber er-
bauten Erzeugnisse betreffenden ökonomischen Einrichtung wegen, blos verändert werden,
gedachte Unterthanen zu Leistung dieser veränderten Dienste anzuhalten. Jedoch muß in
solchen Fällen nicht nur die veränderte Kultur nach Sachverständiger Urtheil für nüßlich
erachtet, sondern auch durch die Veränderung der Arten der Dienste, nach Wirthschafts-
verständiger Ermessen, der Zustand der Dienstpflichtigen niche verschlimmert, noch deren
Dienste gegen die früher geleisteten erschwert, vermehrt oder erweitert werden.

F. 39.

Wo die Dienste auf eine Zahl von Tagen in der Woche oder im Jahre bestimme, Wahl der
und niche etwa gewisse Tage oder Zeiten dazu festgesetzt, oder hergebrache, oder davon Dienstage.
ausgenommen sind, da bänge es von der Herrschaft ab, welche Wochencage sie zum
Dienste erwählen will.

#. 40.
Wenn bei Diensten, welche in Ansehung der Tagezahl gemessen sind, die Handfröhner Unterbrechung

den Dienst schon wirklich angetreten haben, und die Spannfröhner mie ihrem Zugvieh der gemessenen
auf den angewiesenen Orc bereits gekommen sind, so muß ihnen, wenn der Dienstberech- Dienfe.
tigte diese Arbeit nicht anfangen, oder nichte fortsetzen läße, noch von dem F. 5 erwähnten
Rechte, eine andre Arbeie anzuweisen, Gebrauch mache, für den angecretenen Dienst ein

balber Tag an ihrer Dienstzeie abgerechnec werden.
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B.

Rechtsgrundsätze, welche hierüber noch bei Diensten, die auch gesetzlich für
Unterthanendienste erklärt sind, zur Anwendung kommen, und zwar:

I.

welche die Baudienste besonders betreffen.

F. 41.
In Ansehung der den Unterthanen obliegenden Baudienste bewendek es im Allgemei-

nen bei den in der Landesordnung vom 1 sten October 1555. Tic. Baufuhren, und in
der Const. Elcct. 52. P. II., und in der 33. Decis. Elect. v. J. 1661. enthaltenen
Verordnungen, daß, wo der Baudienste und der den Unterthanen dafür zu gebenden Kosi
und anderer Gegenleistungen halber, Verträge oder verjährtes Herkommen vorhanden,
solchen nachgelebt werde, wo solche aber ermangeln, oder keine ausreichende Bestimmung
an die Hand geben, die Unterthanen zu Wiederherstellung und Reparatur aller auf Rié-
kerguts Grund und Boden befindlichen Wohn= und Wirthschafes-Gebäude, ohne Unter-
schied, ob sie in dem Rittergutsgehöfte, oder außerhalb der Einschließung des Rittersitzes
liegen, zu Spann= und Hand-Bau-Diensten verbunden seyn.

Bei Aufführung neuer Wohn= und Wirthschafts-Gebäude, auch auf Ritterguts Grund
und Boden, an Orcen aber, wo vor Alters keine dergleichen Gebäude gestanden, niche
minder bei Erweikerung, oder Erhöhung, oder Verbesserung allbereits aufgeführter Ge-
bäude, wenn darüber, und überhaupt bei Ungewißheit der Modalitac, der Baudienste,
ingleichen der Kost und anderer Gegenleistungen Halber Streik entstehe, soll das Ermessen
und die Entscheidung Unserer Landesregierung, welche, nach genauer Erörkerung aller dabei
einschlagenden Umstände, mie Berücksichtigung der Anzahl und der Vermögensumstände
der Fröhner, der Billigkeit gemäß zu verfahren hat, eintreten.

Es ist jedoch bei Sereitigkeiten über Baudienste und deren Enescheidung niche nur
auf sämmtliche, in den varhergebenden Paragraphen enthaltenen Anordnungen, so weik sie
nämlich hierauf Anwendung leiden, sondern auch auf nachfolgende, in dem 4sten bis
53sten Paragraphen enthaltene Anordnungen künftig Rücksicht zu nehmen.

/. 42.
Unter den Gebäuden, welche mit Baudiensten zu befrohnen sind, sind, nebst dem herr-

schaftlichen Wohn= oder Herrenhause, nur die nach der in jeder Gegend üblichen Kuleur
zur landwirtbschaftlichen Beurbarung und Benutung des eigentlich dienstberechtigten Rit-
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terguks nörhigen, auf dessen Grund und Boden stehenden Wohn= und Wirthschafts-Ge-
bäude zu verstehen, und zwar in der Regel in dem Umfange, welchen diese zeither be-
frobnten Gebäude jeht haben.

F. 43.
Wenn wegen verbesserter Kulkur der Rieterguts-Felder und Wiesen, — vorausgeseßtzt Grundsäte bei

jedoch, daß dabei der Umfang des Gutes geographisch niche erweitere worden — eine Er- elsergerur
böhung, Erweiterung, oder sonstige Veränderung der alten Wirthschaftsgebäude nötbig
wird, oder wegen polizeilicher Anordnungen eine Veränderung mie denselben vorzunehmen
ist, oder wenn die Herrschafe anstatr hölzerner Gebäude massive, und anstate der Schin-
del- und Seroh-Dächer, Ziegel-„, Schiefer-,oder andere harte Dächer bauen lassen will,
so können sich zwar die Umncerthanen auch der Leistung der hiedurch vermehrten Dienste
nicht unbedinge entbrechen; es hac jedoch Unsere Landesregierung bei entstehenden Irrun-
gen, und wenn sich ergeben sollce, daß den Unterthanen hiedurch eine zu große Last er-
wachsen würde, solche nach §. 41. billig zu ermäßigen. Hiebei ist zugleich der Vortheil,
welcher den Unterthanen durch die dauerhaftere Bauart in der Folge bei der Unterhaltung
der Gebäude erwächst, mic zu berücksichtigen. Auch kann die Landesregierung anstatt
der Ermäßigung, nach Befinden, den Uncerthanen in Ansehung der hiedurch vermehrten
Dienste eine billige Vergütung zusprechen.

S. 44.

Wenn das herrschaftliche Wohnhaus, oder ein anderes zu befrohnendes Gebäude von bei Platzverän=
einem Orte auf einen andern gesetzt wird, so haben zwar die Untcerthanen zu dem Ge- derüns derfel
baude auf dem veränderten Platze ebenfalls Baudienste zu leisten, jedoch nur soviel, als ·
sie hatten leisten mussen, wenn das Gebaude nicht ware versetzt worden. Bei entstehen—
den Irrungen hat die Landesregierung sowohl daruber, ob durch die Versetzung eine
Vermehrung der Dienste eintrete, als auch nach welchem Verhaltniß sonach die Dienste
zu leisten sind, zu entscheiden.

S. 45.

Zu solchen Gebauden, welche entweder blos zur Pracht, oder zum Vergnügen dienen, Gebäude und
oder auch zu einem von der eigentlichen Landwirthschaft verschiedenen Gewerbe bestimmt *Wl7( kei-
lind, baben die Uncerthanen gesebliche Baudienste nicht zu leisten. Sind sie dazu bei zu —–’
Gebäuden dieser Art durch Vereräge, Herkommen, oder rechtskräftige Enescheidungen ver-
bunden, so ist ihnen doch, insofern dadurch nicht zugleich bierüber ein Anderes bestimme
ist, bei Mühlen= und Fabrik-Gebäuden, bei Ziegel- und Kalk-Oefen niche das Anfahren

Gesessammlung 1830. (28,)
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des gehenden und treibenden Muhlzeugs, der Kalksteine und Ziegelerde, oder der Röhren
zu den bei dergleichen Gebauden befindlichen Rohrfahrten anzusinnen.

F. 46.
Spann-Bau- Die gesetzlichen Spann-Baudienste erstrecken sich nur auf das Anfahren der zum
Dienste; auf wirklichen Baue selbst und zur Reparakur der Gebäude erforderlichen Baumatekialien,

welche Verrich- . . .,·

Mg«,s«-chsokkeineswegsaberaufandreFuhremwelcheaußerdembetGelegenhectdesBauesvorkoms
che erstrecken, men, z. B., nicht auf das Wegfahren des Schuttes und der alten abgebrochenen Bau—

auf weche materialien an Brecern, Balken, Dielen und dergleichen; nicht auf das Anfahren von
 Mlastersteinen, insofern sie nicht zum Pflastern der Wohn= und Wirthschafts-Gebäude,

Vieh= und Döünger-Stätten bestimmt sind; nicht auf das Anfahren der Bretklöter in
die Schneidemöüblen.

¾ 47.
Surichtung des Alles anzufahrende Bauholz muß ausgeästee und abgewipfelt seyn.

ufahrend

In diesem Zustande (rund oder rauh) mussen die Spann-Baufröhner die Bau-
stämme jeder Holzsorte, die am untern Stammende weniger, als siebenzehn Zoll im
Durchmesser halten, anfahren. Diejenigen starken Baumstamme jeder Holzsorte hinge—
gen, welche am untern Stammende siebenzehn und mehrere Zoll im Durchmesser halten,
sind von den Spann-Baufröhnern nur sodann anzufahren, wenn die Stämme auch
bewaldrechrige, das heiße, auf vier Seiten mie der Are aus dem Gröbsten behauen sind;
daß aber die Stämme auch schon beschlagen, d. H. scharfkantig bearbeitet werden sollen,
können die Fröhner nicht verlangen.

. 48.
Geräthschaften Soviel die Geräthschaff#en ankang, welche beim Erholen des Bauholzes gebrauche
bur Burluus werden, so müssen die Fröhner, wie bereits oben 9. 11 wegen der Ackerdienste ver-

ordner worden, die erforderlichen Geräthschaften, so wie sie dieselben zu Arbeicen der Art
in ihrer eigenen Wirthschafe selbst brauchen, auch Schiff und Geschirr mibbringen.

Wenn aber zur Anfuhre der Baumaterialien größere Stockwagen nöthig sind, als
die Anspänner in ihren eigenen Wirthschaften brauchen, so hac der Bauende für derglei-
chen Wagen selbst zu sorgen.

# 40.
de, Bestmmung Konn die Herrschafe das Bauholz nach forstmaßigen Grundsätzen aus ihren eigenen,
her das Bau= zum Rietergure gehörigen Waldungen encnehmen, so muß sie solches zum Baue verwenden,
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und ist sie in diesem Falle nicht berechtige, den Spann-Baufröhnern anzusinnen, daß holt vortüglich
sie aus fremden entferntern Waldungen das Bauholz anfahren, zu holen ist.

., (50.

Die Herrschafe muß überhaupk auch alle andre Baumaterialien, die auf ihrem Gute Bestimmung
in brauchbarer guter Beschaffenheit erzeugt werden, zuvörderst zum Bauen verwenden, des Orts, wo-
wegen derer aber, die sie anderwärts erkaufen muß, den nächsten Erbolungsort wählen,ber die Vauma
wo dieselben in gleicher Güce und für denselben Preis, als an eneferntern Orten, zu haupt anzufah-
haben sind. ren sind.

F. 51.
Die geseßlichen Spann = Baufrohnen sind von den Fröhnern auf eine weikere Enk-Weite des Er-

sernung, als zwei Meilen vom Abladeplate gerechnet, nicht zu erfordern. Doch kön= holungsorts.
nen sich die Fröhner auch etwas weiter zu fahren niche entbrechen, wenn sie nur an dem-
selben Tage auf den Abladeplatz zurückkommen können.

*

. 52.
Gesebliche Hand -Baudienste erstrecken sich nur auf die bei wirklichen Bauen und Hand-Bau-

Reparaturen unmittelbar vorfallenden Verrichtungen, nämlich auf die Abräumung des Dienkenenh,
Bauplatzes und das Beiseiteschaffen der abgerissenen Baumaterialien, auf den ihnen hiezu tungen sih #ol-
angewiesenen, jedoch, so viel tbunlich, allemal in der nächsten Umgebung zu wählenden che erttrecken,
Platz, und auf die Hawlangerdienste, so weit sie ohne handwerksmäßige Kenntniß ver- Wi
richtet werden können, also z. B. niche auf das Abreißen und Aberagen der Gebäude, *
auf das Ausräumen, auf das Seceinbrechen und Grabenmachen.

Das Grundgraben aber, weil es zum Aufführen eines neuen Gebäudes unumgänglich
erforderlich ist, soll im zweifelhaften Falle zu den Hand-Baudiensten gerechnet werden;
jedoch mit der Einschränkung, daß Unserer Landesregierung auch hiebei gegen ekwanige
Bedruckungen billige Ermäßigung und, nach Befinden, die Verabreichung von Kost oder
andre Gegenleistungen eintreten zu lassen, gestattet seyn soll.

F. 53.
Zu Hand-Baudiensten kann jeder Hand- Baufröhner nur drei Tage in der Ausnahmeiten

Woche geboten werden. Im Uibrigen können alle und jede Baudienste, die Handfrohnen von Bandien=
ebenfalls mic eingeschlossen, nicht an den Tagen, wenn die Fröhner zu den §. 29 er-
wähnten Miliz= und andern zu öffentlichem Behuf erforderlichen Diensten, oder zu ordent-
lichen Frohntagen geboten worden, insofern nicht der Frohnrag zugleich mie verdient wird,
verlangt werden, und es finden wegen des Zusammentreffens der herrschaftlichen Bau-

(28“)
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srohnen mit Miliz= und andern öffentlichen Beschwerungendieim29stenParagraphen
enthaltenen Bestimmungen ebenfalls Sraté.

Zur Saatzeic sind diejenigen Baufcöhner, welche urbares Feld besizen, drei Wochen
lang, zur Erntezeit aber sämmtliche zu Baudiensten pflichrtige Unterthanen fünf Weochen
lang, und zwar Beides von der Zeit an, wo die Herrschafe zu säen und zu ernten ange-
fangen har, mit Leistung der Baudienste zu verschonen.

Auf welche Ar- . 54.
ten von Dien- .Z Z„ #
sten die verste- Die vorstehenden Bestimmungen (5. 1 bis 53.) finden auf Landes= und andere

henden Be= öffentliche Frohnen, so wie auf Parochial- und Gemeinde-Dienste, keine Anwendung; da-
Alssangen gegen sind selbige auf die auch andern Grundstücken, als den Rittergütern, zu leistenden
zuwenden, oder Dieuste analog anzuwenden.
nicht anzuwen-

den seicu?
LI.

Rechtsgrundsätze, welche den Kinder-Dienstzwang besonders
betreffen.

6. 55.

Arten des Es giebe zweierlei Arken des Unterthanen Kinder = Dienstzwanges: die Vermiethe
Kinderdiensi- - - - P .Z - s

zwanges: Ver= und der Dienstzwang im engern Sinne. Vermoge der erstern sind die Unterthanenkinder,
mietbe und welche bei Andern dienen wollen, verbunden, dem Erbgerichtsherrn vor jedem Andern um
Dienstzwang dasselbe Lohn, welches dem freien Gesinde gereicht wird, zwei Jahre lang zu dienen.
Seengern Innerhalb dieser Grenzen ist der Kinder-Dienstzwang schon durch die Landesgesetze be-

garauündet.
Jede Ausdehnung oder Erweikerung dieser Verbindlichkeit aber muß besonders er-

worben seyn.
Der Kinder-Dienstzwang im engern Sinne besteht in dem Rechte eines Gerichtsberrn, zu

verlangen, daß seine Unterthanenkinder, ohne Unterschied, ob sie Andern dienen wollen
oder nicht, ihm als Gesinde dienen, und findet nur da State, wo dieses Recht durch Ver-
trag, rechesgülltiges Herkommen, oder rechkskräftige Entscheidung besonders erworben ist.

Auf beide Arten dieses Dienstzwanges finden zugleich die in dem Abschnite A. dieses
Gesetzes aufgeskellten Rechtsgrundsätze, so weit sie bieber bezogen werden können, An-
wendung.
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1.) Auf beide Gattungen des Dienstzwanges sich beziehende
Vorschrifeen.

. 56.

Dem Zwangdienste sind nur die unverheiratheten und unangesessenen Unterthanenkinder, Welche Unter-
welche das vierzehnte Lebensjahr erfüllet baben, auch nur so lange deren Aeltern, oder vibanenan“
wenigstens Eins derselben, sich annoch am Leben befindec, unkerworfen. ge unterwerfen

find.

6l 57.

Der Zwangdienst ist demjenigen Gerichesberrn zu leisten, welcher an dem Orte, wo Fortsetzung.
die Aeltern, oder der überlebende Theil derselben, ihren wesentlichen Wohnsitz, verbunden
mie Uncerthanenpflicht, baben, die Erbgerichesbarkeic ausübe. Bel gänzlich geschiedenen
Eheleuten komme es auf den Aufemhalesort desjenigen Chegaccen an, bei welchem sich das
Kind befinder, oder wenn sich dasselbe bei Keinem seiner Aeltern aufhält, auf den Ausf-
enthaltsort des Vaters.

Kinder der von scemden Orten her in Dienst der Herrschaft, oder der Gemeinde, oder
einzelner Einwohner angenommenen Personen, die an dem Orte ihres jetzigen Aufenthalts
nicht einheimisch sind, können daher nicht an diesem, sondern nur an dem Orte, wo deren
Aeltern früher ihren wesentlichen Wohnsiß gehabt, dem Dienstzwange unterworfen seyn.

. 58.
Frei vom Zwangdienste sind die Kinder solcher Aelcern, welche eine unbedingte Be. Besrelung da-

fceiung erweislich machen können. von.

S. 50.

Desgleichen sind diejenigen Kinder frei davon, welche bereits unter einer andern Ge= Fortsetzung.
richtsbarkeit dem dasigen Erbgerichtsherrn zwei Jahre lang, entweder vermöge des gesetz-
lichen Reches der Vormiethe, oder vermöge eines Dienstzwangs im engern Sinne, gediene,
und deren Aeltern sich nachber unter eine andere Gerichtsbarkeit gewendet haben.

Wenn sie dem vorigen Erbgerichtsherrn aber erst ein Jahr, es sei nun vermöge der
gesetzlichen Vormiethe, oder eines besonders erworbenen Dienstzwangreches, gedient haben,
so müssen sie dem jeßzigen Erbgerichtsberrn noch ein Jahr, oder in dem Fall, daß an dem
zweiten Orte eine größere Anzahl von Zwang-Dienstjahren, als zwei, festgesetzt ist, noch so“
viele Jahre dienen, als nöthig sind, um diese größere Anzahl zu erfüllen.
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5. 00.

Feit des Dienst- Der Dienstwechsel bei dem Zvanggesinde, welcher bisher an den verschiedenen Orten
wechsels und zu verschiedenen Zeiten State fand, soll künftig nur zu Neujahr Staké finden.

der Ermiethung.
Die Ermiethung des Zwanggesindes aber muß spatestens bis zu und mit dem Mi-

chaeliskage geschehen. Erfolgt die Aufforderung zum Anericee des Zwangdienstes später, so
ist der Dienstschuldige nicht verbunden, selbige auf das nächste Jahr anzunehmen.

d. 61.
Zahl des wang= Ist die Zahl des Zwanggesindes durch Vertrag, verjährtes Herkommen, oder techés-
beindee, ir*“ kräftige Enescheidungen bestimme, so hat es dabei sein Bewenden, und darf die Gerichts-
mehrung dessel= berrschaft diese Zahl nicht überschreiten. Ist die Zahl auf eine dieser Arten nicht festge-
ben, bei Ankauf sett, so ist der Gerichtsherr befuge, so viel Zwanggesinde zu mietben, als zur Bewirth=
ben aiir, schaftung des dienstberechrigten Guts erforderlich ist. Es darf aber die Herrschaft, wenn
rung des Dien-die etwanige Erweicerung der Wirtbschafe, durch Ankauf von Beistücken oder sonft, eine
bes durch An= Vermehrung des Gesindes nothwendig macht, nur so viel Zwanggesinde, als vorher her-
kauf dienstpflich= . , , »

riger Grun= kömmlich gewesen, oder ohne diese Erweiterung erforderlich seyn würde, verlangen.
stucke. Eben so darf die Verbindlichkeit der Unterthanenkinder zum Zwangdienste dadurch niche

erschwert werden, daß ein Grundstück, mit dessen Besitze zeither die Obliegenheit zum Zwang-
dienste verbunden gewesen, von dem Dienstberechtigken selbst, oder von einem Andern, wel-
cher seines Standes wegen, so wie der Dienstberechtigte, seine Kinder niche in Person
dienen lassen kann, erworben wird. Vielmehr muß der Erwerber solchenfalls vor der Be-
leihung mit der Gemeinde ein Abkommen darüber treffen, damit dieselbe des Zwangdienstes
halber, auf die Dauer seiner Besitzeit (immaßen, wenn das Grundstück in die Hände
eines Besißers vom Bauernstande zurück komme, die perfönliche Verbindlichkeit wieder
eintritt) nicht prägravirt werde. Kommt eine Vereinigung nicht zu Stande, so hat die
Landesregierung zu enkscheiden, und dabei nicht nur, ob eine Prägravation vorhanden sei,
sondern auch, wie derselben abzuhelfen, oder welche Entschädigung desfalls zu leisten sei,
zu bestimmen.

. 62.

Diensistellen. Anlangend die Dienststelle, welche das Zwanggesinde zu ubernehmen hat, so hangt es
von dem Erbgerichtsberrn ab, zu welcher er ein Jedes tuchtig findet und anstellen will;
es darf jedoch diese Anstellung nur zu landwirthschaftlichen und nicht zu andern Diensten,
als z. B. nicht zum Dienste einer Köchinn in der berrschaftlichen Küche, eines Gärtners,
Jägers, Herrendieners u. s. w. geschehen.
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. 63.

Das Zwanggesinde muß alle und jede vorfallende, seinem Geschlechee, seinen Jahren Arbeit des
und Kraften angemessene Arbeic, ohne Unterschied der Zeic und Art derselben, ebenso, wie Swanggesindes.
sie dem freiwilligen Gesinde obliegk, verrichten, und es kann dasselbe wegen der bloßen
Benennung von einer Klasse von Dienstboren nicht verlangen, daß es zu andern Arbeiten,
als zu denen, unker deren Namen es gemiethee worden, und die unter dieser Benennung
gewöhnlich begriffen sind, nicht gebraucht werden dürfe.

Solléen Erbregister, oder andere Verträge und Herkommen ekwas Andres, als hier
angeordnet worden, verfügen, so werden dergleichen Bestimmungen hiedurch ausdrücklich
aufgehoben, und ist übrigens der Inhale dieses Paragraphen auch in dem Falle anzuwen-
den, wenn bei dem im 86sten phen gedachten Abkommen die Wahl auf Beibehaltung
des alten Zwanglohns und der Accidenzen gefallen ist.

Auf die Kräftee und Jahre des Gesindes ist schon bei der Ermiethung desselben der-
gestale Rüucksicht zu nehmen, daß jüngere und schwächere Personen zu Diensten und Arbei-
ten, die ihre Kräfte übersteigen, niche ermieche# werden sollen. Eben so ist aber auch
thunlichst zu vermeiden, daß ältere und kräftigere Leute und besonders solche, die ander-
wärts schon in einer höhern Klasse des Gesindes gediene haben, niche für niedrigere ge-
miethet werden.

9. 64.

Unbeschadet dessen, was oben im Glsten Hphen wegen untersagter Vermehrung des Ort, wo das
Zwanggesindes, oder Erweiterung der Wirthschaft durch Ankauf von Beistucken verordnet Sanstesinge
ist, darf sich das Zwanggesinde doch auf solchen Gütern, bei welchen sich entweder be= schuldig ist.
sondre Vorwerke und Beigüter, die jedoch mit dem Rittergute eine und dieselbe Oekonomie
bilden, und weder besonders verpachtet, noch besonders verwaltet werden, oder auch schon
vermengte und mit dem Ritterguts-Grund und Boden eberfalls zugleich bewirthschaftere
steuerbare Grundstücke besinden, der Mitbearbeitung derselben, unter dem Vorwande, daß
sie blos dem Rittergute zu dienen pflichtig wären, nicht entbrechen, sondern es hat sich, so
wie das freiwillig dienende Gesinde, aller Arbeit, die für die Rittergutsöbonomie in ihrem
ganzen Umfange nöthig und bestimme ist, auch künftig zu unterziehen; jedoch muß so viel
freiwilliges Gesinde, als zu der Bewirthschaftung der Beistücke, nach Sachverständiger Er-
messen, erfordert wird, von der Gutsherrschaft über das Zwanggesinde gehalten werden.

. 65.

Der Zwangdienst kann in der Regel nur auf zwei hinter einander folgende Jahre ver- t "„r 4]
langt werden, nach deren Ablauf die weitere Verbindlichkeit dazu aufhört, Ist jedoch geit.
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durch Vertrag, Herkommen, oder rechtskräftige Enescheidung bestimme, daß diese zwei
Zwangdienstjahre nicht unmittelbar nach einander folgen sollen, oder daß die Zwangdienst-
arbeit kürzer, oder länger, oder so lange dauern solle, bis eine gewisse Endbedingung einge-
creten ist, so hat es dabei sein Verbleiben.

#. 66.
Es erlange jedoch die zweijährige, oder sonst auf eine bestimmee Anzahl Jahre gesetzte

Dienstzeit noch vor Ablauf dieser Jahre ihre Endschaft, wenn vor dem Abdienen derselben
das Unterthanenkind sich entweder verheirather, oder sich ansässig macht, oder den Aeltern
in deren Wirthschaft unentbehrlich wird.

C. 67.
Für unentbehrlich sind aber in gegenwärtiger Beziehung die Kinder ihren Aeltern

nur dann zu acheen, wenn leßtere derselben eneweder zur Pflege der Ihrigen im Alter,
oder in Krankheiten, oder bei der Feldwicthschaft state eines Knechtes oder einer Magd be-
dürfen, nicht aber, insofern nicht hierunter durch Verträge, Herkommen, oder rechtskräftige
Enescheidungen etwas Anderes bestimmt worden ist, in dem Falle, wenn die Aeltern die
Kinder zur Beihülfe bei Betreibung von Nebengewerben, z. B. bei der Weberei und an-
dern Fabrikarbeiten, brauchen wollen.

t. 68.

Wied der Einwand, daß die Zwang-Dienst-Verbindlichkeit aufgehöre habe, darauf ge-
gründe#, daß das Kind den Aeltern, oder Einem derselben in der Wirthschaft unent-
behrlich geworden sei, so ist, im Fall über die Unenebehrlichkeit Streit entsteht, von den
Ortsgerichten sorgfältige Erörcerung, jedoch blos summarische, darüber anzustellen, von den
Dorfgerichtspersonen über die dabei einschlagenden Umstände ein ausführliches Zeugniß zu
erfordern, und zu den Acten zu bringen; wenn aber einer von beiden Theilen solches für
unrichtig oder partheüssch erklärt, von demselben ein anderes Gurachten von benachbarten,
der Herrschaft nicht mie Pflichten zugethanen Gerichten zu den Acten zu geben; alsdann
sind die Acten zu Unserer Landesreglerung mittelst Berichts, dessen Abgang den Incer-
essenten zuvor bekannt zu machen ist, einzusenden, und die Landesregierung hat darüber
entweder sofort, oder, nach Befinden, unter Erfordern der eidlichen B. stärkung des einen
oder des andern Zeugnisses, oder auch nach vorher von dem Beamten oder andern be-
nachbarten Gerichten eingezogener näherer Erkundigung, zu enescheiden.
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ñ. 69.

Wird, nach der bereits erfolgten Ermiethung, das Unterthanenkind durch einen der Stellvertretung
6. 66 aufgeführten Gründe behinderk, den Zwangdienst anzutreten, oder den bereics an- 10% dor Sit-
gerretenen forkzuseqzen, so kann sich zwar die Herrschaft nicht weigern, den Zwangdienst= jelt abgehenden
bocen loszugeben; dieser muß jedoch zuvor der Herrschaft einen andern tauglichen Dienst= 3wanggestndes.
boren auf seine eigenen Kosten schaffen und erhäle dafür von der Herrschaft das Lohn aufs
ganze Dienstjabr.

G. 70.
Enesteht dergleichen Dienst-Behinderung oder Unkerbrechung durch Krankheie des Zwang= Behinderung

dienstboren, und hat die Krankheic bereiks acht Wochen gewährt, so stehe es in der Herr- hurchsornel..
schafe Willkühr, ob sie den Dienstboten noch länger im Dienste behaleen, und blos einst-
weilen auf die Zeit der noch dauernden Krankheie, oder ob sie ihn ganz aus dem Zwang-
dienste für dieses Jahr entlassen will.

Es darf aber einem dergleichen Dienstboten die fehlende Zeie des laufenden Dienst-
jahrs nicht zur Last gerechne#, noch von den Aelcern, daß sie starce des kranken Kindes ein
anderes Gesinde in den Dienst stellen sollen, verlangt, auch eben so wenig dem kranken
Gesinde, wenn die Herrschafe solches im Dlenste behält, etwas vom Lohne abgezogen
werden.

Dafern aber die Herrschaft das Gesinde entläße, ist selbige diesem von dem auf das
ganze Jahr gebührenden Lohne soviel, als davon auf die ausgehaltene Dienstzeic bis zu
der Entlassung verhältnißmäßig kommt, auszuzahlen verbunden.

Die im gegenwärtigen Paragraphen enthaltenen Verordnungen geleen, wenn auch durch
zeltberige Observanz etwas Anderes begründet, oder mit denselben im Widerspruche stehende
Verträge oder Entscheidungen vorhanden seyn sollten.

 -
Wird aber die Dienst= Behinderung oder Unterbrechung durch die Schuld des Zwang. Behinderung

gesindes, z. B. durch Begehung eines Verbrechens, welches eine längere, als vierzehn- daeseehe
tägige, Gefängnißstrafe oder Verhaftung nach sich ziehe, oder durch Schwängerung ver- des Geßndes.
anlaßt, so steht es zwar ebenfalls im Willen der Herrschafe, ob sie einen solchen Zwang-
dienstboten ganz, oder nur auf die Zeic der Behinderung in diesem Jahre des Dienstes
entlassen will; es darf jedoch im Schwängerungsfalle die Entlassung nicht eher erfolgen,
als bis die Obrigkeit wegen des Unterkommens und der Verpflegung Verfügung getroffen
bar. In allen solchen Fällen aber muß ein dergleichen Dienstbote die Herrschafe wegen
der versäumten Dienstzeie völlig entschädigen.

Gesetzsammlung 1830. ( 20 )
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2.) Besondere Grundsatze, und zwar

a) wegen desgesetzlichenDienstzwangs.

ß. 72.
Kunftiger Weg- Das den Erbgerichtsherren zeither gesetzlich zugestandene Recht, nach welchem diese
sinn bne befuge gewesen sind, zu verlangen, daß diejenigen Unkerthanenkinder, welche Fremden um
den Arbeiten einen gewissen Scheffel oder Tagelohn dreschen, oder andere Arbeie um Tagelohn verrich-

derlnterthanen ten, diese Arbeit vorzugsweise vor allen Andern der Gerichtsherrschaft um den jeden Orts
ums Tagelehn, gewöhnlichen Scheffel oder Tagelohn leisten, auch sich vorher letzterer anbieten müssen, soll

niche weiter ausgeübt werden, und es wird daher die, in der Gesindeordnung vom 1 6ken
November 1769. Tu. VII + 2 und3 desfalls getroffene Anordnung biedurch aus-
drücklich aufgehoben.

g. 73.
Welche Kinder Dem gesetzlichen Zwangdienste sind die Unterthanenkinder, wenn auch die C. 56 und
nernintersinen 57 auögedrückten allgemeinen Voraussetzungen vorhanden sind, doch nur alsdann unkerwor-

Zwangdienste sen, sobalb sie entweder bei fremden Personen als Gesinde zu dienen, oder bei ihren Ge-
unterworfen schwistern und andern Anverwandten um's Lohn, oder anderes Aequivalent, Dienstboten-

sind. verrichtungen zu übernehmen Willens sind.

g. 74.
Diese Kinder mussen, weil es von ihrem Willen abhangt, ob sie sich bei Andern ver—

miethen wollen, oder nicht, alle Jahre, wenn sie des Vorhabens sind, im nachsten Jahre
sich in Dienste zu begeben, oder den bereits angetretenen Dienst zu erneuern, sich dem Erb-
Gerichtsherrn zum Dienste anbieten, oder anbieten lassen, und zwar vier Wochen vor
der im 600sten 9. bestimmeen Ermiethungszeit.

6. 75.
Loskaufung. Loskaufung findet biebei gar niche Statt, sondern wenn der Dienstherr den Dienstbocen

in der bestimmten Dienstermiethungszeit auf das nächste Dienstjahr niche gemierhec bar,
so kann solcher ohne alle Loskaufung sich auf ein Jahr weiter vermiethen.

Die Annahme irgend eines Lösegeldes, oder einer sonstigen Leistung für das Freilassen
vom Dienste, wird hiemie ernstlich untersagt, und zwar unter den auf den Betrug geseß-
ten Scrafen.

. 76.
Lohn dieses Ge- Diesem Gesinde hat der Dienstherr das an jedem Orke gewöhnliche Lohn des freien

finde. Gesindes zu reichen. Entstehe über den Betrag desselben Sereic, so hat Unsere Landes-
regierung, nach erfordertem landwirehschaftlichen Ermessen, darüber zu entscheiden.

Angebot zum
Dienen.
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Die gesetzlichen Vorschristen wegen des Lohns des freien Gesindes finden jedesmal auch

auf die vermöge der Vormiethe dienenden Unterthanenkinder Anwendung.

 . 77.
Die Kost bestimmt die Gewohnheit des Octs, und sie ist dem Gesinde bis zur Sät. Koßt desselben.

tigung zu reichen.

b) Grundsätze über den Dienstzwang im engern Sinne.

. 78.
Die Verbindlichkeit eines Unterthanenkindes zum Zwangdienste im engern Sinn ist im Welche Unter-

Allgemeinen nach den 9. 56 und 57 enthaltenen Bestimmungen zu beurtheilen,undübri.chanen dem
„ , Dienstzwange

gens an die Voraussetzung gebunden, daß die Gerichtsherrschaft des Orts ein solches Zwang- im engern Sinn

Dienstrecht besonders erworben habe. nnteirersen
. 79.

. . . . .. . ,VerbotderFrek-

Die Herrschaft ist nicht befugt, eine Befreiung von diesem Zwangdienste zu bewilli- lassung davon
gen, insofern die ubrigen Zwangdienstpflichtigen dadurch benachtheiligt werden. mm Rechtheiler übrigen

Dienstpflichti-
. 80. - gen.

Die Gesindeschau ist da, wo sie üblich ist, ferner beizuhalten. Sie ist aber späcestens Gesindeschau.
am Michaeliskag vorzunehmen. Derselben müssen sich alle J. 56 gedachte Unterehanen-
kinder, welchen die F. 58 und 59 erwähnten Befreiungen nicht zu Statten kommen, un-
terwerfen.

Die Gerichtspersonen müssen dieselben in ein Verzeichniß bringen, und dieses Werzeich-
niß vier Wochen vor der Gesindeschau dem Erbgerichesherrn übergeben. Zur Gesinde-
schau müssen sich die gedachten Unterthanenkinder in Person gestellen, wegen derjenigen aber,
welche krank sind, oder, uber zwei Meilen vom Gestellungsorte entferne, auswärts dienen,
muß eins von den Aeltern, oder der Vormund erscheinen.

Wer ungehorsam ausbleibt, wird mit einem Tag Gesängniß bei Wasser und Brod be-
strase, und kann überdieß noch in der Zwischenzeie von Michaelis bis zum 3 tsten December
zum Dienste ausgelesen werden.

F. .
Wo die Gesindeschau nicht üblich ist, da ist sie auch niche einzuführen. Das im vo-

rigen s. gedachte Verzeichniß aber muß von den Gerichtspersonen allda auch gefertige, und
vier Wochen vor Eintritt des Michgeliscermins dem Erbgerichtsberrn überreicht werden.

(29°)

Fortsetzung.
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. 82.
Auswahl des Die Herrschaft hat bei der Ermiethung die Auswahl, welche von den Unterthanen—

Zwanggesiudes. sindern sie in den Zwangdienst nehmen will.

. 83.
boskaufen. Das Loskaufen vom Zwangdienste, wenn es nicht von sämmtlichen diesem Dienste

unterworfenen Uncerthanen eines Erbgerichtsherrn bewirkt werden kann, wozu die Geneh-
migung der Landesregierung nur in dem Falle erforderlich ist, wenn es auf immerwährende
Zeiten geschieht, ist in einzelnen Fällen nur dann zulässig, wenn anstate des in einem Jahre
sich loskaufenden Zwangdienstboren in dem nämlichen Jahre von der Herrschaft ein frei.
williger Dienstboce gemiethet wird.

Andere Vereinigungen über das Freilassen, welche einen ungebührlichen Vortheil der
Herrschafe bezwecken, werden hiedurch, unter den auf den Betrug gesetzten Strafen, ernstlich
untersage.

6. 84.
„Nelerre= Reserve-Zwanggesinde, nebendemordentlichermiethetenZwanggesinde,gleichAnfangs
Swang-Geßinde, zu der.60 bestimmten Ermiethunzszeie mit zu ermiethen, um bei Oienstbehinderungen

oder Unterbrechungen des ordentlich ermietheten Zwanggesindes sogleich und immer Stell-
vertreter zum Zwange in Bereitschaft zu haben, wird künftig nur in dem Falle gestattet,
wenn dem Erdbgerichtsherrn ein Befugniß dazu überhaupk, oder zu einer bestimmten
Anzahl desselben, aus klaren Erbregistern, oder andern Vererägen, oder auch vermöge
rechtskräftiger Entscheidungen, oder rechtsgültigen Herkommens zustehe.

. 5.
Gesinde-3Zwang= Das Lohn für das dem Zwangdienste im engern Sinn uncerworfene Gesinde wird, da

Kohn. es zum Theil so gering ist, daß selbst die unenebehrlichsten Kleidungsstucke und Nebenbe-
dürsnisse nicht mehr davon bestritten werden können, bei den veränderten Zeicumständen also
bestimmt, daß an den Orten, wo niche vielleiche schon höhere Säte, bei welchen es solchen-
falls zu lassen ist, bestimme sind, künfeig vom Anfange des nächsten Dienstjahres, ohne
Umerschled der Kreise, folgender jährlicher Lohn gegeben werden soll, als:

einem Schirrmeisterr zhzwanzig Gülden Meihnisch,
einem Voige zwanzig -
einem Großkneche acdhtzehn
einem Mitcelkneche funfzehn
einem Hausknechte deeizehn
einem Kleinknechte. . zwölf *
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einem Pferdejungenn . . . eilf Gulden Meißnisch,
einem Ochsenjungen zebhn -
einem Acker- oder Hut-Jungen, . zehn v

einer Großmagd,.. o eilf -
einer Kasemutte.. 6 eilf - -

einer Hausmagggo zebbn. -
einer Mittelmagd.. . neun -

einer Kleinmagd. (ieben ")'
und

einem Gansemädchen fünf —

Die bisher in Erbregistern, oder andern Vertragen, rechtskraftigen Entscheidungen und
Herkommen gegrundeten geringern·Zwang-Lohnsatzewerbenandurchausdrucklichaufge-

hoben.
Bei verpachteten Gutern hat auf die, von Publication dieses Gesetzes noch ubrige

Pachtzeit, der Pachter, als Ermiether, die erhohten Dienstlohne dem Gesinde zu verabrei-
chen, die verpachtende Herrschaft aber dem Pachter wegen der Hälfte des Mehrbetrags
Ensschädigung zu leisten.

S. 86.

An Orten, wo dem Zwanggesinde gewisse Nakuralien an Leinwand, oder andern Naturalemolu-
Kleidungsbedürfnissen, oder ein Mehreres an Lebensmitkeln, als es zu seiner Sättigung renne en
bedarf, neben dem bisher gewöhnlichen Zwanglohn gereicht werden müssen, ist der Betrag
jener Accidenzen auf das höhere Zwanglohn anzurechnen, und zu dem Ende der Werth der-
selben nach hauswirehschaftlichen TLaren von den Gerichtspersonen zu ermitteln.

Hienächst bleibe es zwar an solchen Orten der Wahl der Dienstpflicheigen überlessen,
ob sie lieber das alte geringere Zwanglohn mic den nach der Gewohnheit bestimmten Ac-
esdenzen, oder das neue erhöhete Zwanglohn ohne diese annehmen wollen.

Es haben jedech die Gemeinden, wo die zum Zwange dienenden Unterthanenkinder
dergleichen Accidenzen genießen, nach Publication dieses Geseßes, mit ihren Herrschaften,
einmal für allemal, über das Eine oder das Andere ein Abkommen zu treffen, welches
nachher für das Zwanggesinde als Richeschnur dienen soll. Bei dieser WVereinigung ent-
scheidee auf Seicen der Gemeinden die Stimmenmehrheit.

Eine Verminderung der bisherigen Säte des daaren Zwanglohns findee jedoch in kei-
nem Falle, und auch dann niche Seate, wenn sie bei Hinzurechnung der Naturalien die
nach 9. 85 erhöhten Süße übersteigen sollten.
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C. S7.

Im Uibrigen verbleibe es an Orten, wo in Ansehung der Beköstigung des Zwang-
gesindes etwas Gewisses bestimme oder bergebracht ist, bei dieser Bestimmung oder dem
Herkommen. Wo das aber niche ist, da soll dem Zwanggesinde keine geringere, noch we-
niger Kosi, als die an jedem Orte beim freien Gesinde gewöhnlich ist, gereicht werden.

S. 88.
Die unter dem Dorf-Zwang-Gesinde bier und da eingeführt gewesenen mancherlei un-

gebührlichen Feiertage sind abzustellen. Das Zwanggesinde ist daher desfalls, so wie über-
baupt, gleich dem freiwilligen Gesinde, den allgemeinen Polizeigesetzen unterworfen, nach
welchen dem Gesinde keine andern, als die kiechlichen Feiertage, zu halten gestattec sind.
Von diesem Verbote werden jedoch das Kirmes= und Ernte-Fest, wo dem Zwanggesinde
außer dem Sonngcage jedesmal noch zwei Tage freizugeben sind, ingleichen zwei oder drei
Jahrmärkte nach Ortsgewohnhelt, ausgenommen, welche leßtere zugleich darüber entschei-
der, ob zu solchen halbe oder ganze Tage freigelassen werden müssen. Doch ist dieses in
keinem Falle über einen Tag zu erstrecken.

. 80.
Wenn durch Wertrag, oder Herkommen, oder durch rechtskräftige Entscheidungen die

Dienstzeit auf eine unbestimmte Zeit, und also, daß die Unterthanenkinder so lange, bis sie
sich verheirathen, oder ansäßig machen, gesetzt ist, so endigt sich doch dieselbe, sobald die
Kinder den Aeltern in der Wirtbschaft unentbehrlich werden, auch selbst wenn Wertrag,
oder Herkommen, oder rechtliche Entscheidungen bievon nichts besagen.

# . 00.

Die §. 69 ausgedrückte Verbindlichkeie, im Behinderungsfalle einen Seellvertreter zu
verschaffen, fälle binweg, wenn die Herrschafe zur Aushebung von Reservegesinde befuge ist,
(§. 84), dieses Befugniß für das laufende Jahr ausgeübe hat, und das auserlesene Re-
servegesimde noch nicht völlig gebrauche worden ist.

III.

Rechtsgrundsätze, welche die Bewachung der Rittersibe besonders
becreffen.

F. 91.
An Orten, wo, wegen Bewachung der Ritcersie, Vercräge, rechtskräftige Eneschei-
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dungen, oder gültiges Herkommen vorhanden sind, da ist denselben auch fernerhin nach-
zugehen.

. 02.
Wo aber solche ermangeln, da sind die Unkerthanen in Zeiten öffentlicher Unsicherheit, Gesetzliche Ver

nach den darüber bestehenden gesetzlichen Vorschriften, zu dieser Bewachung ferner ver- bindlichkeit.
bunden.

Urkundlich ist von Uns dieses Mandat, nach welchem sich Unsere Collegien und die
Dicasterien, wie auch alle Obrigkeiten und Unterthanen Unserer alten Erblande zu achten
haben, eigenhandig unterschrieben und dessen Bekanntmachung, in Gemasheit des Generalis
vom 13ten Juli 1796 und des Mandats vom 9cen März 1818, 8. 4, angeordnet
worden.

Gegeben zu Dresden, den 1 3t6en August 1830.

Anton.

Gottlob Adolf Ernst Nostitz und Jänckendorf.

Klarl Friedrich Schaarschmide.
Ausgegeben zu Dresden, am 26 en August 1830.
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31.) Reseript des Geheimen Rathes
an das Ober-Steuer-Collegium,

eine die Stempelabgabe betreffende Erläuterung betreffend;

vom 1 8t9en August 1830.

nà
Von GOTTES Gnaden, Anton, Konig von Sachsen ec. c. c.

Veste, Rathe, liebe getreue. Uns ist gebuhrend vorgetragen worden, was ihr, we-
gen anderweiter Erlauterung der in dem die Stempelabgabe betreffenden Mandate vom
4ten September 1822, §P. 2, sub c. enthaltenen Disposition, mittelst gehorsamsten Be-
richts vom 15ten Mai dieses Jahres, angezeigt und zu Unserer Eneschließung ge-
stelle habt.

Wir sinden Uns darauf bewogen, die in Antrag gestellte Erläuterung dahin zu er-
kbeilen,b daß nicht blos die Relationen und Anzeigen der Amtslandrichter und ubrigen,

in der angezogenen Gesetzstelle benannten Personen und der amtsassigen Ge—
richte, sondern uberhaupt die von den bei allen und jeden Geriches= und obrig-
keitlichen Behörden zur Justiz, Polizei und Verwaltung bestelleen unkergeordne-
ten Officialen, folglich auch von den Localgerichtspersonen der untcer Patrimo=
nialgerichtsbarkeit stehenden Ortschaften, Viertelsmeistern und vorstädtischen Ge-
richtspersonen in Städten, Commun= und Kirchen-Vorstebern u. s. w. amtlich
ausgestellten Zeugnisse, von ihnen zu erstattenden Anzeigen und sonstige von

Gesetzsammlung 1830. (30 )
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denselben an die ihnen vorgesetzten Behörden einzureichenden amelichen Schriften auf
ungestempeltes Papier geschrieben werden mögen, der Bekrag des, nach Beschaffen-
beit des Gegenstandes, zu verwendenden Seempelpapiers aber in der Folge,
wenn in der betreffenden Sache Kosten zu erlangen sind, mit diesen leßtern
zugleich eingebracht und ein auf die eingezogene Summe lautender Stempelbo-
gen zu den Acten cassirt werden solle.

Wir begehren demnach an euch gnädigst, ibhr wollet obige Erläutcerung eures Orts
in Obacht nehmen. -

Daran geschiehet Unser Wille und Meinung und Wir sind euch mie Gnaden ge-
wogen.

Gegeben zu Dresden, den 18ten August 1830,

Nostitz und Jänckendorf.

D. Johann Daniel Merbach.
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32.) Reseript des Geheimen Rathes
an die Ober-Amts-Regierung zu Budissin,

eine die Stempelabgabe betreffende Erlauterung betreffend;

vom 18Sten August 1830.

Von GOT#S Gnaden, Anton, König don Sachsen 2c. 2c. 2c.
Veste, Hochgelahrte, Räthe, liebe getreue. Wir haben Uns, auf den Antrag Un-

sers Ober-Steuer-Collegil, bewogen gefunden, die in dem wegen der Stempelabgabe
unkerm 4ten September 1822 erlassenen Mandace §. 2, sub c. enthaltene Disposi-
tion anderweit dahin zu erläurern,

daß niche blos die Relationen und Anzeigen der Ameslandrichter und übrigen,
in der angezogenen Geseßstelle benannten Personen und der amrcsässigen Ge-
richte, sondern überhaupe die von den bei allen und jeden Gerichts= und obrig-
keitlichen Behörden zur Justiz, Polizei und Verwaltung bestellten untergeordne-
ten Officialen, folglich auch von den Localgerichespersonen der unter Patrimo-
nialgerichtsbarkeit stehenden Ortschaften, Viertelsmeistern und vorstädtischen Ge-
richtspersonen in Städten, Commun= und Kirchen-Vorstehern u. s. w. amelich
ausgestellten Zeugnisse, von ihnen zu erstactenden Anzeigen und sonstige von
denselben an die ihnen vorgesetzten Behörden einzureichenden amtlichen Schriften
auf ungestempeltes Papier geschrieben werden mögen, der Betrag des, nach Be-
schaffenheit des Gegenstandes, zu verwendenden Stempelpapiers aber in der
Folge, wenn in der betreffenden Sache Kosten zu erlangen sind, mit diesen
letztern zugleich eingebrache und ein auf die eingezogene Summe lautender
St#mpelbogen zu den Acten cassirt werden solle.

Es ist daher auch an euch Unser gnädigstes Begebren, ihr wollec eures Orts die
obige Erläuterung ebenfalls in Obacht nehmen.

Daran geschiehet Unser Wille und Meinung und Wie sind euch mie Gnaden ge-
wogen.

Gegeben zu Dresden, den 1 8ten August 1830.

Nostitz und Jänckendorf.

D. Johann Daniel Merbach.
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33.) Mandat,
die Gleichstellung der, nach der ständischen Bekanntmachung vom 7een Juli 1830,
auszugebenden neuen, zu Drei pro Cent zinsbaren landschaftlichen Obligationen mit

den ältern Steuer= und Kammer-Credit-Cassen-Scheinen betreffend;
vom 26sten August 1830.

Woag, Anton, von GOxTLES Gnaden, Kdnig von Sachsen 2c. ec. c.
thun biermit kund und zu wissen, daß Wir auf die, zu schnellerer Tilgung der mit Vier vom
Hundert zinsbaren Landesschulden, nach Maßgabe der ständischen Bekanntmachung vom 'ten
Julidieses Jahres §. 2, auszugebenden,DreivomHundertZinsgewährendenständischenSchuld-
scheine alles Dasjenige angewendet wissen wollen, was in Ansehung der alten landschaftlichen
Obligationen und der Kammer-Credit-Cassen-Scheine, wegen niche zulässiger Vindication der
Schuldverschreibungen selbst und der dazu gehörigen Zinsleisten und Zinsabschnitte, in dem
Mandate vom 26sten Januar 1775, ingleichen uber das Verfahren wegen vernichteter oder
abhanden gekommener dergleichen Steaatspapiere, in den Rescripten vom 25fsten Juli und 2 9sten
November 1777, auch wegen Verjährung der Zinsen und Capitalien in der ständischen Er-
klärung vom 10en October 1763, und der Ankündigung vom Aten October 1765, so wie in
den Generalverordnungen vom 1 2ten November 1763, 19#6en October 1765 und 6een
October 1824 festgesetzt ist. Ingleichen gestattenWir, daß die obgedachten neuen Obliga-
cionen bei Cautionsbestellungen angenommen werden mögen, und daß Vormünder und Ver-
walter öffenrlicher und milder Stiftungen die ihnen anvertrautken Mündel= und andern Gelder
darin anlegen, auch Obligationen von der ständischen Anleihe des Jahres 1821 dagegen
austauschen können. # .

Hiernach haben sich Unsere Collegien, Dicasterien und Obrigkeiten, auch sonst Alle, die
es angeht, gebuhrend zu achten.

Urkundlich haben Wir dieses Mandat eigenhandig unterschrieben und mit Unserm Ko-
niglichen Siegel bedrucken lassen. ·

So geschehen zu Dresden, den 26sten August 1830.

Anton.

D. Johann Daniel Merbach.
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34.) Reseript der evangelischen wirklichen Geheimen Rathe an die
Ober-Amts-Regierung zu Budissin,

die Prüfung der Schullehrer in der Oberlausitz betreffend;

vom 4ten August 1830.

Ven GOXTES Gnaden, Anton, Kdnig von Sachsen 2c. 2c. 2c.

Würdiger, Veste, Hochgelahrte, Räthe, liebe, andächtiger und getreue. Da über
die Bestimmung des Mandats vom 12ten März 1821, die neuen Verfassungs= und
Verwalkungs=Einrichtungen in der Oberlausit betreffend, binsichtlich der zu Prüfung der
Schullehrer competenten Behörde, Zweifel entstanden sind, so befinden Wir für nöthig,
gedachtees Mandat hierunter in Folgendem zu erläutern:

Wenn bei Erlassung des nur beregten Gesebes niche die Absiche gewesen ist, den
Oberlausitzischen Collatoren hinsichtlich der Prüfung der Geistlichen und Schullehrer, ein
Mehreres, als ihnen bis dahin zugestanden, einzurdumen, und ein ihnen bereits, durch
das Ober-Amts-Patent vom 3ten Juni 1817, entzogenes Befugniß hinwiederum zu-
zubilligen; so mag, nach §. 3 und 12 gedachten Patents, die Prüfung aller in der
Landmirleidenheit anzustellenden Schullehrer, so wie derjenigen) welche in den zu städri-
schen Bezirken gehörigen Ortschaften angestelle werden sollen, immaßen auch das gedachte
Patent 9. 12 einen Unterschied zwischen ihnen nicht ausstellt, von der Oberlausitzer
Kirchen= und Schul-Commission erfolgen.

Dagegen tragen Wir die Prüfung der niedern Lehrer in den Vierstädten, da die-
selbe durch die Reseripte vom 10ten Juli 1796 und vi#en Juni 1798, den betref-

Gesetzsammlung 1830. ( 31 )
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fenden Obrigkeicen überlassen, durch eine späkere Verordnung vor dem Erscheinen des
Mandats von 1821 niche entzogen, und diese Exemtion durch das Leßcere vielmehr von
Neuem bestärigt worden, vor die Kiechen= und Schul-Commission verweisen zu lassen,
Bedenken.

Unser gnädigstes Begehren ist daher hiermit an euch, ihr wollek euch hiernach ge-
bührend achten, auch diese Unsere Bestimmung durch den Abdruck des gegenwärtigen
Rescriprs in der Gesetzsammlung zur öffentlichen Kenneniß bringen.

Daran geschiehet Unser Wille und Meinung und Wir sind euch mie Gnaden ge-
wogen.

Gegeben zu Dresden, den 4ten August 1830.

Freiherr von Manteuffel.

Franz Heinrich Wolf von Schindler.

Ausgegeben zu Dresden, am 15%n September 1830.
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Gesetzfämmlung
fur das

Königreich Sachsen.
24.

35.) Bekanntmachung,
die Ernennung des Prinzen Friedrich August zum Mitregenten des Kdnigreichs

betreffend;

vom 13ten September 1830.

Wo9 Anton, von GOT2ES# Gnaden, Kdnig von Sachsen 2c. 4c. 7.

thun hiermit kund und zu wissen, daß Wir, zu Erleichterung der Uns obliegenden
schweren Regentenpflichten, so wie aus landesväterlicher Fürsorge für Unsere Untereha-
nen, im Einverständnisse mie Unseres vielgeliebtesten Herrn Bruders, Maximilian,
Herzogs zu Sachsen, Liebden, welcher aus freier Bewegung zu Gunsten Unsers viel-
geliebten Neffen, Friedrich August, Herzogs zu Sachsen, Liebden, auf die Nach-
folge in die Krone Sachsen verzichtet hat, nurbenannten Unsern Neffen, den Prinzen
Friedrich August, zum Mitregenten Unserer Lande erwählt haben, und daher alle
zu Unserer Entschließung zu bringenden Sachen Uns zugleich in Seinem Beiseyn vorge-
tragen und die darauf beschlossenen Ausfertigungen von Ihm mitvollzogen werden

sollen.
Demnach versehen Wir Uns zu den getreuen Ständen, den in öffentlichen Func-

tionen angestellten Dienern, und überhaupt allen Unterthanen und Einwohnern, welchen
Standes, Wurde und Wesens sie immer seyn mögen, und begehren an sie, daß sie

Gesetzsammlung 1830. ( 32 )
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Unsern vielgeliebten Reffen, Friedrich August, Herzog zu Sachsen, als Mitregen-
ten Unsers Königreichs anerkennen, und Ihm als solchem nächst Uns unverbrüchliche
Treue und unweigerlichen Gehorsam leisten, und in allen Stücken so, wie es gerreuen

Unterthanen gebühret, gegen Ihn sich bezeigen.

Gegeben Schloß Pillnitz, am 13t6en September 1830,

Anton.

Bernhard August von Lindenau.

O. Maximilian Gönther.
Ausgegeben ju Dresden, am Abten September 1830.
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36.) Valvations-Tabelle
der

in den Koniglich Sachsischen Landen Cours habenden Munzsorten, wornach sich von
jebt an, bis zu ergehender anderer Anordnung, Jedermann, Inhalts des Munz-

Edicts vom 14ten Mai 1763, zu richten hat.

A. Der Silber-Munzsorten.
J. Conventionsmaßige, gleich den Churfurstl. und Konigl. Sachs.

conventionsmaßig ausgepragten.

a) Conventionsmaßige Speciesthaler.
Ki##. und Kaiserl. Konigl. auch Kaiserl. Oesterreichische,
Königl. Preußische, mit der Umschrift: Jehn eine feine Mark, von 1704 und 170%,
Churfürstl. und Konigl. Balersche,
Herzogl., Churfürstl. und Konigl. Würtembergische,
Königl. Westphülische,
Fürstl. und Churfürstl. Salzburgische,
Fürstl. und Großherzogl. Würzburgische,
Großherzogl. Frankfurthische,
Herzogl. Sachsen-Weimar= und Eisenachische,
Herzogl. Sachsen-Gothaische von 1764,
Herzogl. Sachsen-Coburg-Saalfeldische von 1764 und 1767,
Markgräfl. Anspachische,
Fürsil. Schwarzburg= Sondershausensche von 1764,
Bischofl. Bamberg= und MWürzburgische,
Gräfl. Stollbergische,
Stadt Regensburg-, Augsburg= und Nürnbergische.

Gesetzsammlung 1830. 33
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b) Conventionsmäßige Gulden oder 3 Stücke.
Kalserl. und Kaiserl. Königl. auch Kaiserl. Oesterreichische,
Churfürstl. und Königl. Baiersche,
Herzogl., Churfürstl. und Königl. Würtembergische,
Konigl. Westphälische,
Großherzogl. Frankfurthische,
Herzogl. Sachsen-Weimar= und Eisenachische,
Herzogl. Sachsen-Gothaische von 1764,
Herzogl. Sachsen-Coburg-Saalfeldische von 1767,
Herzogl. Braunschweigische,
Markgräft. Anspachische, selt 1760 ausgeprägte,
Fürstl. Schwarzburg-Sondershausensche von 1764,
Bischofl. Bamberg= und Würzburgische,
Gräfl. Stollbergische,
Stadt Regensburg-, Augsburg= und Nürnbergische.

c) Convencionsmäßige halbe Gulden oder Stucke.
Kaiserl. und Kaiserl. Königl. auch Kaiserl. Oesterreichische,
Herzogl. Sachsen-Weimar= und Eisenachische,
Bischofl. Bamberg= und Würzburglsche,
Gräfl. Stollbergische,
Markgräfl. Anspachische 50 Kreuzerstucke.

d) Conventionsmäßige Zwanzig-Kreuzer= oder Kopf= Stücke.
Kaiserl. und Kaiserl. Königl. auch Kaiserl. Oesterreichische,
Churfürstl. und Konigl. Baiersche, "
Herzogl., Churfurstl. und Konigl. Wurtembergische,
Furstl. und Churfurstl. Salzburgische,
Markgrafl. Anspachische, seit 1760 ausgepragte,
Stadt Regensburg-, Augsburg= und Nürnbergische.

e) Conventionsmaßige 4 Stcke.
Königl. Westphälische, " . . .

f)EonventionsmåßigeZehn-Kreuzer-Skücke.
Sammtliche oben sub d) wegen der Zwanzig-Kreuzerstucke bemerkte Geprage.

—
——-—4

thl.

16

1
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Ferner den conventionsmäßigen gleich.

Churfürstl. und Königl. Hannoversche/ auch Churfurstl. Braunschweiz- Luneburgische
2. Stücke. - - -

Oergleichen auch Herzogl. Braunschweigsche 3 Set " 6
Dergleichen Stücke (4 Gulden,) OÜ „
Dergleichen #: Stücke, " ·
Churfurstl. und Konigl. Hannoversche 3 Mariengroscheustucke,

Sammtliche vorstehend bemerkte 5 Munzsorten, mit Einschluß der vor 1750
ausgepragten, und ohne Unterschied der Jahrgange. ·

Hierüber
Kaiserl. Konigl., auch Kaiserl. Oesterreichische Brabanter Kronenthaler, ingl.
Konigl. Baiersche Kronenthaler.

II. Geringer, als conventionsmaßig.

Ein Königl Preußischer Thaler,- 9 - 2 - 2 -

1
2 = E“ r - o — u

— 2 2 sF r“ – ·

Anmerkung. Neben den inländischen conventsonsmäßigen Münzen ist andern, als
den in gegenwärtiger Valvationstabelle aufgeführten, ausländischen

künzsorten ein gesetzlicher Cours in der angegebenen Maße nicht
gestattet.

thl. gr.
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B. Der goldenen Münzsorten,
bei welchen, in Ansehung des Gewichts, durchgehends das Cöllnische Mark= und hiesige
Dukaten-Gewicht zum Grunde gesetet wird, dergestalt, daß 67 Ducaten praecise eine Cöll-
nische Mark wiegen müssen, und ein dergleichen vollwichtiger Dukacken 66 hiesige As häle,

welche 722 Assen Troyschen Gewichts, und 60 Graens Wiener Mändel-Gewichts

Stück auf die
rauhe Collni-

sche Mark.
67

67

67
217
42 5
37
17r:
702
34x4
177
84

607.
57

37
174

70t

Dresden,

gleich kommen.

Reichs-Constitutions- und Conventions- mäßige Kai-
serl., Kaiserl. Konigl. und andere zuverläßig 25
Kr. 8 Gr. fein haltende Dukaten,

Cremnitzer Dukaten, Florentinische Gigliar und Vene-
tianische Zechinen, - -

Koniglich-Preußische und olandische Dukaten,
Souverains, - "D

Halbe Souvereins, -
Alte Franzosische Louisd'or, -
Alte Franzosische doppelte Louisd'or, -
Alte Franzosische halbe Louisd'or, —
Spanische einfache Pistolen, ·
Spanische doppelte Pistolen oder Doppien, -

Spanische Quadrupel, ". "
Spanische halbe Pistolen - -

Konigl. Preußische Banco- Reslementsmaßige Fréderics-d’or,
Braunschweigische Pistolen ober 5 Thaler -Stucke,
Braunschweigische doppelte Pistolen oder 10 Thaler-Stucke, -

Braunschweigische halbe TW ober 22 Thaler-
Stucke, - -

am 16ten September 1830.

Ausgegeben zu Dresden, am 18ten September 1830.

Thlr.
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Gesetzfämmlung
fur das

Königreich Sachsen.
26.

37.) Deecret an den Geheimen Rath,
die künftige Reseripts-, Vortrags= und Berichtsform betreffend;

vom 15ten September 1830.

Se. Konigliche Majestät und des Prinzen Mitregenten Königliche
Hoheit finden für guk, daß bei den in Allerhöchst Oero Namen verfügenden Be-

börden der Eingang der Resecripke von nun an folgendergestalt:

Anton, von GOTTES Gnaden, Konig von Sachsen te. 2. c.

und

Friedrich August, Herzog zu Sachsen 2c.

gefaße werde, auch daß die an Se. Königliche Majestät zu erstaktenden Vor-

träge und Berichte zugleich an Se. Königliche Hoheit mit gerichtet werden. Es

bat daher der Geheime Rath sich hiernach zu achten, und die üäbrigen betreffenden Be-

borden danach anzuweisen, und respecure durch abschristliche Miccheilung des gegen-

wärtigen, auch durch den Abdruck in der Gesetzsammlung zur öffentlichen Kenn#niß zu

bringenden Decretes zu benachrichtigen.
Gesetzsammlung 1830. ( 34 )
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Gegeben unter Sr. Königlichen Majestät und Sr. Königlichen Hoheic

Allerhöchst= und Höchsteigener Unterschrife, zu Pillniz, am 1 5cen September 1830.

Anton.

Friedrich August, H. z. S.

Bernhard August von Lindenau.

D. Maximilian Gümher.

Ausgegeben zu Dresden, am 20sten September 1830.



Gesetzsammlung
Cöniareg Sachsen.

27.

38.) Manda t,
zu Berichtigung einer Mißdeutung des wegen allgemeiner Rechtsgrundsatze in

Frohn= und Dienstsachen erlassenen Mandats;
vom 30sten September 1830.

W38 Ant on, von GOTTES Gnaden, Konig von Sachsen c. . .
und

Friedrich August, Herzog zu Sachsen c.
thun hiermit kund und zu wissen:

Dem Vernehmen nach hat das Erscheinen des, wegen Bekanntmachung allgemeiner
Rechtsgrundsatze in Frohn- und Dienstsachen, unterm 13ten vorigen Monats, fur Un-
sere alten Erblande erlassenen Mandats zu der Mißdeutung Anlaß gegeben, als ob, in
dessen Verfolg, die beabsichtigte Einleitung zu einer Ablösung der Hutungs= und Frohn-
dienst-Befugnisse für aufgehoben zu achten sei. Zu Beseitigung dieses Mißverständnis-
ses, baben Wir für nöthig befunden, hiermic zur öffentlichen Kenneniß zu bringen, daß
das gedachte Mandak darauf berechnec ist, daß es theils bis zur künftigen wirklichen
Ablösung der fraglichen Befugnisse in Unsern alten Erblanden niche länger an bestimm-

ten Grundsäten bei Entscheidung streltiger Frohn= und Dienstsachen fehlen, tbeils aber
auch dadurch das Ablösungsgeschäfe selbst, welches übrigens nicht nur für die Kreislande,

Gesetzsammlung 1830. (1 35 )
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sondern auch für Unser Markgrafthum Oberlausit beabsichelgt wird, vorbereitek, erleich-
kert und eingeleitek werden sollce; weshalb auch die Bearbeitung der bereits Unsern ge-

treuen Ständen angekündigten Gesetzentwürfe über das Ablösungsgeschäft ihren Fort-
gang hat.

Urkundlich haben Wir dieses Mandak, welches, in Gemäßheit des Generale vom
1 Zten Juli 1796 und des Mandakes vom 9ten März 1818, noch besonders bekanne

zu machen ist, eigenhändig unterschrieben und mit dem Koöniglichen Siegel bedrucken

lassen.
So geschehen zu Dresden, den 30sten September 1830.

Anton.

Friedrich August, H. z. S. "6

Gottlob Adolf Ernst Nostitz und Jänckendorf.

Karl Friedrich Schaarschmide.

Ausgegeben zu Dresden, am 2ten Oktober 1830.
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Gesesammlung
für das

Königreich Sachsenu.
28.

39.) Steuerausschreiben
auf die Jahre 1831, 1832 und 1833.

vom 27 sten September 1830.

A uton, von GOXTGE## Gngaden, Konig von Sachsen 2c. 2c. 4c.
und

Friedrich August , Herzog zu Sachsen 2c.

Liebe gekreue. Von Unsern getreuen alterbländischen Ständen sind, bei ihrer letzten
Versammlung, zu Bestreitung der Staatsbedurfnisse wahrend der Dauer der nachsten drei

Jahre, 1831, 1832 und 1833, die gewöhnlichen Abgaben an Land-, Trank-, Pfennig-,
Quakember= und Personen-Steuer, ingleichen Mahlgroschen in Städten, und Stempel-
imposten von Papier, Spielkarten und Kalendern, und zwar, so viel die Pfennig= und

Quatember-Steuern anlange, nach einem ermäßigeen Saße, wiederum bewilligee worden.

Nachdem Wir diese Bewilligung in dem unterm Sten Juli d. J. erlassenen gnädigsten
Decrete angenommen haben; so finden Wir für nöthig, wegen der während des gedachten
dreljährigen Bewilligungszeitraums zu erhebenden Steuern, Folgendes bekannt zu machen
und zu verordnen:

Gesetzsammlung 1830. 36 )



Die Tranksteuer vom inlandischen Biere ist, bis auf weitere Anordnung, fer-
ner in der bisherigen Maße zu entrichten, namentlich in denjenigen Stadten, wo dieselbe
nicht fixirt ist, sondern einzeln abgefuhrt wird, mit

1 Thlr. 8 Gr. —-ß vom Fasse Braunbier,

1 . 12 . — 0 vom Fasse Weißbier, und

1 . 16 — vom Fasse Doppelbier,

zu erlegen.

2.

Bei den Ritterguts- und ubrigen Land-Brauereien wird die Bier-Trank-Steuer noch

ferner nach gewissen, neuerlich revidirten und den Brauereiinhabern des Nachsten bekannt zu
machenden Fixis erhoben, und es bleiben die, in den Ausschreiben vom 30sten September

1824 und 21sten April 1825,wegen der Malzsteuer und sonst enthaltenen Anordnungen
und Bestimmungen in Anwendung.

3.

Die Tranksteuer vom ausländischen Wein, Bier, Branntwein und Weinessig wird,
in Gemasheit des Mandats vom 12ten Juni 1824, wie zeither, mit der Grenzaccise von

auslandischen Waaren, erhoben und uber den Ertrag derselben zwischen Unserm Geheimen
Finanz- Collegio und Unserm Ober-Sleuer-Collegio die nöthige Berechnung erfolgen.

4.

In Ansehung der Schock= und Quatember-Steuern soll Unsern getreuen Unrer-
thanen eine Erleichterung in der Arc angedeihen, daß, statt der bisherigen Anzahl Pfennige
und Quatember auf dem Lande und wegen der nach dem Landfuße zu verrechtenden Grund-

stücke, mit Inbegriff der umer den Pfennigsteuern mit zu berechnenden sechszehn Pfennige
Landsteuern, nur sechs und funfzig Pfennige, anstatt der frühern acht und funfzig, von jedem

gangbaren Schocke, und sieben und vierzig Quacember, anstatt der frühern neun und vierzig,
zu entrichten sind.
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5.

Wegen der in accisbaren Städten befindlichen und nach dem Scadesuße zu versteuern-
den Grundstücken sollen sechs und dreißig und ein halber Pfennig, und für diesmal wieder,
statt 23.4 Quatember, fünf und zwanzig und ein halber Quakember durch die Generalaccise
übertragen, demnächst der, nach Worschrift der General-Accis-Ordnung vom 1 2ten Juni
1824 und des zu derselben gehörigen Tarifs, an die Accisbehörden abzuführende und dem

Seeuer-Aerario im Ganzen zu gewährende Mahlgroschen, als ein Surrogat für drei
Pennige und drei Quatember angenommen werden, auch für die Dauer der neuen Bewil-

ligung die Erhebung des sieben und vierzigsten Quakembers ausgesetzt bleiben.

Es haben daher die Besiber der nach dem Seadefuße zu versteuernden Grundstücke,
sechszehn und einen halben Pfennig von jedem gangbaren Schocke, und siebenzehn und einen

balben Quatember wirklich abzuführen.

6.

Die Contribuenten auf dem Lande und in accisbaren Städcen haben die Schock= und

Quatember-Sgeuern, nach Maßgabe der uncer O. beigefügten Reparticion, auf die einzelnen
Monate des Jahres, und zwar am ersten Tage eines jeden Monats, oder wenn derselbe

auf einen Sonntag, oder Feiertag fälle, am nächstfolgenden Tage zu entrichten.

7.

Wegen der Stempelimposten von Papier, Spielkarten und Kalendern enthalten
die Mandare vom 1 1ten Januar 1819 und 4ten Sepcember 1822 die nöchigen Be-

stimmungen.
8.

Die Personensteuer ist für jetzt, und bis wegen der eingeleitetken Revision Unsere
Entschließung erfolgen, und die Erhebung dieser Abgabe nach den Ergebnissen jener Revision
State finden kann, nach den Worschriften des Ausschreibens vom 31sten März 1767 und

den seit dessen Publication erlassenen Erläuterungen, abzuführen und einzurechnen.

(#½.)
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Hiernächst wird aus dem Steuerausschreiben vom 30sten September 1824 noch Nach-

stehendes wiederbolt:
0.

Die nach obigen Anordnungen zu entrichtenden Steuern jeder Art sind, insoweie sie durch
die Seeuerbehörden unmittelbar eingehoben und berechnec werden, von Denjenigen, welche
das Einnahmegeschäfc in uncerer Instanz zu besorgen haben, zur gehörigen Zeic, in valva-
cionsmäßigen Münzsorten und resp. Cassenbillets, insoweic lehtere, nach Maßgabe des Edicts
vom 1sten Juli 1803, erforderlich sind, mie thunlichster Vermeidung aller Reste, gebührend
einzubringen. Die eingegangenen Gelder sind, nebst doppelten Einrechnungsregistern und
richtigen Belegen, an die Kreis-Steuer-=Einnahmenundresp.dieStifes-Steuer-Ein-
nahme zu Wurzen, in den festgeseten Einrechnungskerminen, bei Vermeidung der für den
Fall der Verzögerung angedrohecen und soforé einzubringenden Geldbuße von 20 Thalern,
unfehlbar einzuliefern.

10.

Die Reste der abgelaufenen Bewilligung sind gehörig einzuziehen, auch sind wegen Bei-
treibung der aus frühern Bewilligungen herrührenden Rückstände geeignete Veranstaleungen,
jedoch mie gehöriger Vorsiche, und ohne daß dadurch der regelmäßigen Abführung der cur-
renten Steuern Eincrag geschehe, zu treffen, in Tranksteuern aber, der bestebenden Ver-
fassung nach, bei Vermeidung eigner Vertkrekung der Einnehmer, keine Reste zu gestatten,
eben so wenig auch in Quatembersteuern, da die Communen die aufhabenden Quatember-

Contingente zu vertreten haben, Reste in Zurechnung anzunehmen.

41.

Von den Kreis-Steuer-Einnahmen und resp. der Seists-Sreuer= Einnahme zu Wur-
zen ist darauf, daß den im Oten und 10ten ". ertheilten Anordnungen von den bei ihnen

einrechnenden Standen und Untereinnahmen genau nachgegangen werde, sorgfaltige Aufsicht
zu fuhren, und wider die saumigen Behorden, nach Ablauf der gesetzlichen Fristen, zu Er-

haltung der bisher beobachteten Ordnung, mit den verfassungsmaßigen Zwangsmitteln, bei
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Vermeidung eigner Verantworkung, gebührend zu verfahren. Die von ibnen selbst über
die eingerechneten Steuerabgaben zu fertigenden Kreisauszüge aber, nebst den dazu gehöri-
gen Ständeregistern und gültigen Belegen, sind in den bestimmten Terminen, bei Vermei-
dung der auf jede sich bierunter zu Schulden gebracht werdende ungebührliche Verzögerung
gesetzten Geldbuße von 20 Thlr.—. — , so wie sämmtliche bei ihnen eingehende Steuer-

gelder, nach Abzug der davon verfassungsmaßig zu bestreicenden Ausgaben, an die betreffende

S.teuer= Haupt-Casse, oder wohin sie sonst durch Unsere Ober-Steuer-Buchhalterei damie
gewiesen werden, abzuliefern, auch sind an die letztere mie dem Eineritte einer jeden Leipzi-
ger Messe die gewöhnlichen Meßertracte und Cassenabschlüsse einzusenden.

12.

Uibrigens ist den in den frühern Steuerausschreiben und sonst enthaltenen geseslichen
Bestimmungen, insoweit sie sich niche durch Veränderungen in der Verfassung, oder durch
neuere Verfügungen erledigt haben, fortwährend gebührend nachzugeben.

Nach Vorstehendem haben sich Alle, die es angehet, gebührend zu achten und daran
Unsern Willen und Meinung zu vollbringen.

Gegeben zu Dresden, am 27° sten September 1830.

Jobst Christoph von Romer.

Carl Wilhelm Schmieder.
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.
Repartit ion

der auf die Jahre 1831 bis mit 1833 ausgeschriebenen Pfennig= und Oua-

Pfennige vom gangbaren
——

I

tember-Steuern auf die einzelnen Monate eines jeden Jahres.

Ouatember.
Schocke.

vom von aus der Zablungstermine. vom von aus der
accisbarenNent- accisbaren) Rent-

bande.Städten. kammer. kande. Städten. kammer.

4 12 25 lim Monat Januar, .. 4 27. 14
4 1 11 im Monat Februu 5 27 22.

11 1. 94 im Monat März, mit Inbegriff
der Landsteuern, 4 1 24

4 –7 24 im Monac Apriil 4 14 17
3 14 14 sim Monat Mai, .. 4 13 21.
3 13 13 lim Monat Juni, . .. 4 E 24
3 — 3 im Monat Juli, ooo 3 — 1—.

11 1 9 im Monat August, mit Inbegriff
der Landsteuern, 4 —34 24

2 1 1 im Monat September, . 3 13 14
3 12 14 im Monat October 4 2 2
5 34 13 lim Monat November, .. 4 13 24
3 7. 13 im Monak December 4 – 27

56 163 364 Summe. Summe: 47 177 25.
mit

Inbegriff
der Land-
steuern.
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40.) Bekanntmachung,

vom öten October 1830.

Wag, Anton, von GOTTES Gnaden, Khnig von Sachsen. . u
und

Friedrich August, Herzog zu Sachsen rc.
rchun hiermit kund und zu wissen:

Die im taufe der vergangenen Wochen, an einigen Orten des Landes, durch einzelne

Uibelwollende verübten Excesse und stactgefundenen tumultuarischen Auftritke haben uns um

so mehr mit schmerzlichem Bedauern erfülle, als das sächsische Volk unrer allen Stürmen
der Zeit die Liebe zur Ordnung und Ruhe stets bewährc hacte.

Doch auch in dieser außerordenelichen Zeit hat sich jener Grundzug des Nationalcharac=
ters nicht verläuznet. Jhm vertrauend haben Wir die Beihülfe aller guren Bürger zu
Wiederherstellung der gestörten Ordnung in Anspruch genommen.

Der Erfolg hat diese Maßregel bewährt; Vertcrauen haft Verkrauen erwecke; für den
guten Zweck haben sich alle Guegesinnte vereinigt, und Wir fühlen Uns beglücke, jetze die
öffentliche Versicherung abgeben zu können, daß es der Vereinigung von treuem Bürgerfinn,

mit dem ernsten Wirken der Regierung, gelungen ist, die Ruhe des Landes überall wieder

berzustellen.
Die von den Gutgesinnten bei dieser Gelegenbeic vielfach ausgesprochenen Wünsche

haben die Uiberzeugung gewährt, daß eingreisende Verbesserungen in der Verfassung und
Verwaltung nothwendig sind. In dieser Absicht ist bereies eine neue Gestaltung der städri-

schen Verwaltung, die Bearbeitung eines Plans für Landesverfassung und Repräsenkation,
und die Erörterung eines zweckmäßigern Abgabensystems angeordnet worden. — Mit Ernst,

Sorgfale und Besonnenheit sollen diese hochwichtigen Gegenstände erwogen, ihr Einfluß auf
Unsere Lande und Unterthanen geprüft und, wenn dieser wohlthärig befunden wird, rasch
und kräftig zur Ausführung gebrache werden.
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Um aber dahin zu gelangen, bedarf es einer ungestorten Aufrechthaltung der gesetzlichen

Ordnung.
Wir sind daher fest entschlossen, jede Widersetzlichkeit gegen Behorden, Mißhandlung

von Beamten, jedes Eingreifen in offentliches Eigenthum, gewaltthatiges Erpressen von
Versprechungen und jede Storung der offentlichen Ruhe und Sicherheit, nach der vollen

Serenge der Gesetze ahnden und, da nöthig, mie milicairischer Gewalt unterdrücken zu lassen.
Wir können den Erfolg dieses Verfahrens nicht bezweifeln; denn wie Wir dabei keinen

andern Zweck haben, als durch Vervollkommnung der Landesverwalkung das wahre Beste
und Wohlseyn Unserer Unterthanen dauernd zu begründen und durch feste Aufrechthaltung

von Gesetz, Rech“, Sicte und Ordnung das Königreich Sachsen geachtec, geehre „ wohlha-
bend und kraftvoll nach Innen und Außen zu machen; sohalten Wir Uns auch des ge-
meinsamen Mitwirkens Aller zu solchem Zweck im Voraus versichert.

Gegeben zu Dresden, den Sten October 1830.

Anton.

Friedrich August.

Bernhard August von Lindenau.

D. Marimilian Güntber.
Ausgegeben zu Dresden, am Sten October 1830.
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Gesetzsammlung
öniarea Sachsen.

29.

41.) Mandat,
das Untersuchungs= und Straf-Verfahren gegen die bei den dermaligen

Unruhen aufgegriffenen und entdeckten Verbrecher betreffend;
vom 6ten October 1830.

Wd9, Anton, von GOTTES Gnaden, Konig von Sachsen 2c. 2.. 2c.
« und

Friedrich August, Herzog zu Sachsen rc.
haben Uns, in Erwägung der dringenden Nothwendigkeit, den State findenden Störungen
der öffentlichen Ruhe durch gesetzliche Serenge zu steuern, bewogen gefunden, zur schleuni-
gen Untersuchung und Bestrafung der dabei ergriffenen, oder sonst zu enedeckenden Thätcer

und Theilnehmer, besondere
Untersuchungs-Commissionen

zu ernennen.

Diese sind ermächtige, gegen die vor sie gestelle werdenden Tumultuanten nach Vor-
schrift des Mandats wider Tumule und Aufruhr vom 1 8ten Januar 1791 zu verfahren,

und sofort auf die in gedachtem Gesetze angedroheten Strafen zu erkennen. Einholung
rechtlichen Erkenntnisses bei den Dicasterien und formliche Vertheidigung findet bei diesem

Gesetzsammlung 1830. ( 37 )
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Untersuchungsverfahren nicht Seate, sondern die Commission urtheilt sofort nach dem auf

summarischen Wege ermittelten Thatbestande.

Hiernach haben sich alle und jede Unserer Unterthanen zu achten.

Urkundlich haben Wir dieses
Mandat,

welches, nach Vorschrift des Generalis vom 13cen Juli 1796 und des Mandats vom

gien März 1818, zu publiciren ist, eigenhändig vollzogen.

Gegeben zu Dresden, am 6ten Ockober 1830.

Anton.

Friedrich August.

Johann Sdolf von Zeäschwitz.

D. Johann Daniel Merbach.
Ausgegeben zu Dresden, am gten Oktober 1830.
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önigreg Sachsen.

30.

42.) Generalverordnung der Ober-Amts-Regierung zu
Budissin,

an sämmtliche Gerichtsobrigkeiten des oberlausitzischen Landkreises,
die Verpflichtung der Hebammen betreffend;

vom 6ten October 1830.

Anton „ von GOTTES Gnaden, Konig von Sachsen c. 2c. 2c.
und

Friedrich August, Herzog zu Sachsen #c.
Liebe getreue. Zu Erleichterung der Gerichtsobrigkeiten und Gemeinden, in Hinsiche

auf die in dem Mandake vom 8ten Mai 1819. 5. 9.ertheilte Vorschriff, nach wel-
cher von keiner Obrigkeic, bei Strafe, eine niche nach diesem Geseße gebildee und ge-
prüste Hebamme angestellt werden soll, bestehet in der Oberlausiß die wohlthäctige Ein-
richtung, daß alljährlich, auf Kosten der Provincialcassen, einige zu Erlernung der Heb-
ammenkunst gqualisicirte Subjecte in der Entbindungschule zu Dresden unterrichtet und
mit den nöthigen Instrumenten versehen werden.

Nach einer von Unsern getreuen Landständen der Oberlausic erstatkeken Anzeige har
sich jedoch neuerlich eine solche, auf landständische Kosten gebildete und bereits angestellte
Hebamme aus dem ihr angewiesenen Districce heimlich entfernt und im Auslande nie-
dergelassen, auch die für sie angeschafften Instrumence mit sich genommen, ohne wegen
des für sie gewährten Aufwandes eine Entschädigung zu leisten.

Gesetzsammlung 1830. ( 38 )
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Um mun ähnlichen Fällen für die Zukunfe thunlichst vorzubeugen, befinden Wir,
auf den dießfallsigen unterthänigsten Ancrag Unserer gekreuen Landstände, Folgendes
anzuordnen:

1.

Eine jede auf landständische Kosten gebildete Hebamme in der Oberlausis ist künf-
tigbin, bei ihrer Anstellung und Vereidung, zu bedeuten, daß sie, ohne Vorwissen und
Erlaubniß ihrer vorgesetzten Behörden, den ihr als Bezirkshebamme angewiesenen Wohn-
ort nicht zu verändern, noch mic einem außerhalb des Landkreises Unsers Markgraf-
thums Oberlausi gelegenen zu vertauschen, auch, "

2
4

dafern sie durch ihren eignen, oder ihres Ehemannes Willen oder Schuld von der Aus-
übung der Hebammenkunst im Landkreise enefernt würde, sowohl die für sie wegen des
erhaltenen Unterrichkes verlegten Lehr= und Verpflegungs-Kosten, als auch den Werth der
ihr zur Ausübung dieser Kunst übergebenen Instrumence, zur Landskeuercasse wieder zu
erstatten habe, und es hae dabei

3.

die Hebamme, daß sie dieser Bedeutung nachleben wolle, und zwar, was die verehe—
lichten anlangt, unter Beitritt des Ehemannes, vor der Verpflichtung handgebend
anzugeloben.

Wie ubrigens fur diese Bedeutung nebst Angelobniß besondre Kosten nicht zu liqui—
diren sind; so haben sich hiernach sammtliche Gerichtsobrigkeiten des oberlausitzischen
Landkreises gehorsamst zu achten und diese Anordnungen, bei den kunftig vorkommenden
Hebammen-Verpflichtungen, gebührend zur Ausführung zu bringen, auch, daß sodann
dem gedacheen Angelöbnisse nachgegangen werde, besorge zu seyn und Obsiche zu führen.

Daran geschieh# Unser Wille und Meinung. Gegeben zu Budissin, am 6cen
October 1830.

von Gerßdorf.

Daniel Gottlob Lucius.
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43.) Deeret an den Geheimen Rath,
die Darlehne aus dem Steuer-Aerario betreffend;

vom 13ten October 1830.

Ir Betreff der, auf die ständischen Anträge vom 20sten und 2 7'sten April dieses Jah-
res, durch Sr. Königlichen Majestät Rescripke vom 24sten April und 3ten Mai die-
ses Jahres, genehmigten einstweiligen Ausleihung der beim Seeuer-Aerario vorräthigen
Gelder gegen Verpfändung von Scaatspapieren, sinden Allerhöchstdieselben und des
Minzen Mitregenten Königliche Hoheit, was die von jeßzt an zu bewilligenden Dar-
lehne dieser Art, oder etwa erfolgenden Prolongationen der schon gemachten Oarlehne
anlange, auf den desfallsigen unterthänigsten Vortrag des Geheimen Rarhes vom 30ssten
vorigen Monaks, für gur, dem Sreuer= Acrario hinsichrlich der eingesesten Pfüänder diejeni-
gen Privilegien andurch zu ertheilen, welche der Discontocasse zu Leipzig, im 1 1#en F.
ihrer uncerm 3t6en Occober 1827 confirmirten Staruten, gewährt worden sind. Es ist
daher solches durch Abdruck des gegenwärtigen Decretes in der Gesetzsammlung zar
Nachricht und Nachachtung öffentlich bekannt zu machen.

Gegeben, unter Sr. Königlichen Majestät und Sr. Königlichen Hoheic Allerhöchst-
und Hochsteigener Uncerschrift, zu Dresden, am 1306en October 1830.

Anton.

D. Maximilian Günther.
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44.) Verordnung der Landesregierung,
die Auslieferung der Oesterreichischen Deserteurs betreffend;

vom 14ten October 1830.

Anton von GOTTES Gnaden, Konig von Sachsen c. 2c. 2c.
und

Friedrich August, Herzog zu Sachsen cc.

Liebe getreue. Nachdem die Besorgung der cartelmaßigen Auslieferung der Deser-
teurs an der Sachsisch-Bohmischen Grenze, Oesterreichischer Seits, wegen erfolgter
Auflosung des Bohmischen Militair-Grenz-Cordons, dem Werbebezirks-Commando des
Infanterie-Regiments Wellington zu Theresienstadt ubertragen worden ist; so haben
Wir, auf den deshalb durch die Kaiserlich-Koniglich Oesterreichische Gesandtschaft anher
gelangten Antrag, genehmiget, daß von jebt an die Auslieferung der Sachsischen Deser-
teurs zu Pirna oder Marienberg, und die Uibernahme der in hiesigen Landen ergrif-
fenen Oesterreichischen Deserteurs zu Peterswalde oder Sebastiansberg startsinden, und
daß, da diese Uibernahmeorte von Militair nicht besebt sind, das gedachee Werbe-
bezirks-Commando von vorseienden Auslieferungen eines oder mehrerer Deserkeurs, mie
Zusendung einer Berechnung der zu erstattenden Kosten, jedesmal vorläufig benachrich-
tiget werdensoll, um an dem sestgesehten Tage und Stunde ein Commando zur Uiber-
nahme der Deserteurs und Berichtigung der Auslagen an den bestimmten Orc absen-
den zu können,

Es wird daher solches hiermie zur öffentlichen Kenntniß gebrache, und haben sich
sämmtliche Civilbehörden darnach zu achten.

Dresden, am 146en Ockober 1830.

don Könneritz.

Christian Leberecht Noßky, 8.
Ausgegeben zu Dresden, am 23ten Oktober 1830.
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45.) Reseripk der Landesregierung an den Stadtrath zu Leipzig,
die eipziger Feuer-Versscherungs-Anstalt betreffend;

vom 30sten October 1830.

Anton „von GOTTES Gnaden, Konig von Sachsen rc. . 7.

und

Friedrich August, Herzog zu Sachsen rc.
Liebe getreue. Wir baben, auf das bei Uns, von den Directoren der Leipziger

Feuer-Wersicherungs-Anstalt, in der abschriftlichen Anfuge vom 24 sten August dieses
Jahres, anderweit angebrachte unterthänigste Gesuch gedachter Feuer-Versicherungs-An-
stalt die, der Leipziger Discontocasse §. 11. ihrer unter dem 3ken Ockober 1827.
confirmirten Statuten, wegen der ihr verpfändeten Gegenstände verliehenen Worrechee:

daß nämlich erwähnter Feuer-Versicherungs-Anstale die ihr für gemachee Vor-
schüsse unterpfändlich übergebenen Gegenstände, nicht unenkgeldlich, sondern nur
gegen Erstaktung des Pfandschillings abgefordert werden können, und daher auch
Verboke gegen deren Ausantwortung, WVollstreckung der Hülfe in selbige, oder
Vindication nur in soweie wirksam seyn sollen, als ekwa, nach völliger Tilgung
der Schuld, ein Uiberschuß vorhanden ist; daß ferner die Ablieferung des Un-

Gesetzsammlung 1830. ( 39 )
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terpfandes auch bei ekwa entstehendem Concurs, nicht anders, als gegen volle
Befriedigung verlangt werden kann, außerdem aber die Anstale berechtige seyn
soll, wenn der Verfalleag der Schuld erschienen und das Pfandstück niche

eingelöst worden, zu dessen Verkaufe durch einen verpflichteten Sensal zu ver-
schreiten und nur den Uiberschuß an die Concursmasse abzuliefern, oder auch,

nach Befinden, das Fehlende beim Concurs zu liquidiren,
ebenfalls gnädigst bewilligt und begehren hierdurch an euch, ihr wollet die Ansuchenden
von dieser Unserer Entschließung in Kenntniß setzen.

Gegeben zu Dresden, am 30sten October 1830.

von Könneritz.

Cbriflian Heinrich Springer, 8.



(185 )

46.) Bekanntmachung des Geheimen Finanz-Collegü#,
die Erlduterung und Abänderung des 4506en §. der Bekanntmachung vom

42ten November 1828, die kCand= und Miethkutscher und deren Abgabe
betreffend;

vom 4ten November 1830.

Ihro Konigl. Majestat von Sachsen 2c. und Ihro Konigl. Hoheit,
der Prinz Mitregent, baben, zu mehrerer Begünstigung und Erleichterung des rei-
senden Publikums und der mit Verrichtung von Personenfuhren sich nährenden Ein-
wohner, für angemessen erachtet, den 15ten é. der Bekanntmachung des Geheimen
Finanz-Colletzi, die Land= und Miethkutscher beereffend, vom 1 2en November 1828.

dahin erläutern und abändern zu lassen, daß den Lohnkutschern, Fuhrleuten und an-

dern Pferde-baltenden Einwohnern nachgelassen seyn soll, Reisende, welche auf einem
Poststations-Punkte, oder in einem auf einer Poststraße gelegenen Orte, mie gemiethe-
ten Pferden ankommen, sofort weiter oder zurück zu befördern, ohne an den Ablauf

gewisser Stunden gebunden zu seyn, jedoch mie Beibehaltung der, bereits in der Post-
ordnung vom Jahr 1713. 6. 10. Punke 7, enthaltenen Beschränkung, daß die Wei-
terbesörderung nicht mie abgewechselten, voraus= oder entgegengesendeten Pferden ersol-
gen dürse; wie denn überhaupt die im . 17. der eingangsgedachten Bekanntmachung

enthaltene Bestimmung, nach welcher Lohnkutscher und andere Fuhrleuce, welche Rei-
sende regelmäsig von einem Orte zum andern befördern, und damit ein eignes Ge-

werbe treiben, diese Reisen nicht an bestimmten Tagen der Woche oder des Monats

verrichten, noch dieserhalb eine öffentliche Bekanntmachung ergehen lassen dürfen, hier-
durch nochmals eingeschärfe wird.
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Demnächst soll Reisenden, welche mie Exerapost ankommen, sreistehen, sich zu ihrer
Weiterreise des Miethfuhrwerks, schon nach Verlauf von vier und zwanzig Stunden,
state zeitberiger acht und vierzig Sctunden, bedienen zu können.

Es wird daher solches zu Jedermanns Wissenschaft und Nachachtung hierdurch be-

kannt gemaché.

Urkundlich unker des Königlichen Geheimen Finanz-Collegi# Siegel und Unter-

schrift ausgeserkige#, zu Dresden, am dien November 1830.

G. von Büngu.

Carl August Kurener, 8§.
Ausgegeben zu Dresden, am 1 1cen Nobember 1830.
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Königreich Sachsen.
32.

47.) Mandat,
die Erhebung der Biersteuer in der Oberlausitz betreffend;

vom 131ten November 1830.

W93, Anton, von GOTTES Gnaden, Konig von Sachsen 2c. 2c. .
und

Friedrich August, Herzog zu Sachsen 2c.
tbun biermict kund und zu wissen, daß Wir Uns, zu Abstellung der bei Erhebung der
Biersteuer in der Oberlausiq wahrgenommenen Mängel, veranlaße gesunden haben, nach
vernommenem Beirathe Unserer getreuen Stände von Land und Städten der Oberlausiß,
gegenwärtiges

Mandat,
wegen Erhebung der Biersteuer in gedachter Oberlausic, zu erlassen, welches mie dem

ersten Januar 1831
in gesetliche Kraft treten und von diesem Tage an in Allem pünktlich befolge werden soll.

E. 1.
Die gesammten, wegen Erhebung der Biersteuer in der Oberlausit bisher ergangenen Aufhebung der

gesetzlichen Bestimmungen und Anordnungen, insbesondere dltern, wegen
das durch Ober-Ames-Patene vom 12ten December 1727 publicirte Bier-Steuer- der Viersteuer

Mandat vom 1 7ten October 1727, sitz ergangenen
das Ober-Amts- Patent vom 28Ssten Juni 1729, wie bei Untersuchung der Bier-Besese.

Sceuer-Defraudationen zu verfahren,
Gesetzsammlung 1830. 40 )
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das wegen der Befreiungen von der Biersteuer erlassene Ober-Amts-Patent vom
30sten März 17 85, werden in ihrem ganzen Umfange aufgehoben.

". 2.
Die Bierstener Von obigem Zeipunkte an ist von sämmtlichen Brauenden in der Oberlausit, sowohl
ist künftig von in Städten, als auf dem Lande, anstatt der bisher nach dem Maße des gebrauenen Bie-
!*. ium iere res zu erlegen gewesenen Biersteuer, ingleichen des in den Vierstädten außerdem von dem

den Malze zu zum Brauen verwendeten Getreide zu entrichten gewesenen sogenanneen erblichen Scheffel-
entrichten. geldes, mit dessen fernerer Erhebung Wir die Vierstädte aus Gnaden gänzlich verschonen

lassen wollen, von dem zum Bierbrauen zu verwendenden Malze an Biersteuer zu erlegen:
von einem Scheffel Gerstenmalz neun Groschen, vier Pfennige,
von einem Scheffel Weizenmalz vierzehn Groschen —,
von einem Scheffel Hafermalz vier Groschen, acht Pfennige.

Modalitct der S. 3.
Berichtigung ç„ 4 « „

der Sceuer, und Diese Steuer wird, nach den bemerkten Säßen, von dem Brauenden für jede Quane#i-
dicbfalste on- tät Malz, welche zum Schroten in die Mühle geschaffe wird, an den Bier-Steuer-Ein-
Onenden und nehmer des Orts bezahlt, welcher dafür eine gestempelte Quittung auszustellen hat.
des Bier-Steu-
er-Einnehmers. . 4.

Fortsetzung. Wenn das Malz zur Mühle gebracht wird, ohne daß die Keime zuvor davon geson-
dert worden, so werden fünf gestrichene, oder vier gehäufte Vierkel einem Scheffel
gleich geachtet; auch soll dem Brauenden auf jeden Scheffel Malz ein Uibermaß von
einer Meße nachgelassen werden, dafern es zum Behuf der Verrechtung der Biersteuer
in bereits angefeuchtetem Zustande gemessen wird.

 5.
Certsetzung. Wenn gemalzkes Getreide zu andern ökonomischen Zwecken, als zum Bierbrauen, in

die Mühle gebracht und geschroten werden soll, so ist davon einige Biersteuer nicht zu er-
legen, wenn sich darumer wenigstens ein Viertek ungemalzeer Körner befindet. Diese
Beimischung ungemalzten Getreides ist erforderlich, damit es in den Mühlen als zum
Bierbrauen nicht zu verwendendes Malz erkannt werde. Die unterlassene Befolgung die-
ser Vorschrift begründet die Voraussetzung einer beabsicheigeen Bier, Steuer-Pinterziehung,
und zieht die §. 9 und 10 desfalls geordneten Strafen nach sich.

. 6.
Fortsetzung. Die von dem Bier- Se#euer= Einnehmer auszustellende Quittung ist der Malzquantitat,

von welcher die Steuer bezahlt worden, beizufugen und dem Muller bei Ablieferung des
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Malzes auszuhandigen. Die Sacke hat der Brauende mie seinem Namen zu bezeichnen,
auch hat derselbe dem Einnehmer die Muhle anzuzeigen, in welcher er das Malz schroten
lassen will.

. 7.
Kein Müller darf das Malz zum Schroken in seine Mühle aufnehmen, wenn ihm Vorschriften

nicht die Quictung über die bezahlte Biersteuer (der Bier-Steuer-Zettel) zugleich mie für die Müller.
übergeben wird.

K. 8.
Wenn der Müller das geschrokene Malz abliefert, hac er auch die Quittung gleichzei-Fortsetzung.

tig zurückzugeben, von ihr jedoch, damit sie niche nochmals gebraucht werden kann, vorher
den halben Stempel abzuschneiden. ·

Ho 9.
Der Brauende, welcher das Malz ohne Entrichtung der Biersteuer zur Muhle ge- Contraven—

schafft hat, verfallt in eine Geldstrafe, welche dem sechs fachen Betrage der hinterzogenen kionsstrafen für
Biersteuer gleichkommt. à) den Brauen-

6. 10. den,
Der Muller, welcher das Malz ohne beigefugten Bier-Steuer-Zettel, oder, wenn es b) den Muller.

nicht zum Bierbrauen bestimmt ist, ohne die nach 9. 5 erforderliche Beimischung von un-
gemalztem Getreide annimmke, unterliegt einer Geldstrafe von fünf Thalern — —für
jeden Contraventionsfall; die unterlassene Abschneidung des halben Stempels wird jedesmal
mit zwanzig Groschen bestraft.

. 11. Vertretung der

Der Brauherr sowohl, als der Müller sind schuldig, ihre Leute bierunter zu verkreken. s#ntergebenen“
tionen.

Sämmtliche 9. 9 und 10 geordnete Strafen fallen Unserer Bier = Steuer=CasseWohindie
anheim. Strafen an-

heimfallen.
0. 12.

An der von jeder Malzlieserung zur Mühle zu entrichtenden Biersteuer darf ekwas,Nicht Statt fu.
unker dem Vorwande von Frei= oder Fülle= oder umgeschlagenen Bieren, niche gekürze dende Abzüge.
werden.

. 13. ,
. . . „ . % Bier-Steuer-

Anstatt der bisherigen Bier-Steuer-Befreiungen werden fortan — gegen gänzlichen Befreiungen
Wegfall derselben — nachbemerkte Aequivalente bewillige: un Aequiva-

1) Jeder Rittergutsbesizer, auch wenn er den Brauurbar nicht ausüben, oder nur 1) uen Ritter-
für sein eignes Bedürfniß zu brauen, oder auch in fremden Brauereien zuzuschücken be= gutsbesiter.

(40)
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rechtigt seyn sollte, erhält alljährlich für sich und die Selnigen den Betrag von sechszehn
Scheffeln Malz, an sechs Thalern, fünf Groschen, vier Pfennigen, aus der am Orte befind-
lichen, oder deshalb besonders anzuweisenden Bier-Steuer-Einnahme, gegen Quittung
ausgezahlt.

Auf den wirklichen Aufenthalt des Rittergutsbesitzers auf dem Rittergute, oder auf die
etwanige Verpachtung desselben, soll dabei einige Rucksicht nicht genommen werden. Da-
gegen kann, wer mehrere Ritterguter zugleich besitzt, auf obiges Aequivalent nur einmal
Anspruch machen, und solches daher nur auf einem der Ritterguter beziehen.

Wenn ein Ritcergue mehrere Besitzer hat, so erhalten selbige ebenfalls nur das ein-
sache Aequivalent zur gemeinschaftlichen Vertheilung.

Wenn endlich mehrere Personen gemeinschaftlich mehrere Rittergüter besiten, so har
jede derselben das anstatt des freien Tischerunks ausgesetzte Aequivalent zu erhalten, wobei
jedoch auf jedes Guc nie mehr, als das einfache Quancum kommen kann.

. 14.
2.) der Ritter- 2.) In gleicher Maße wird wegen der Wirehschaftsbeamten vergükec,
gutéosfcianten, ) für jeden wirklich vorhandenen Verwalker eines Ritterguts zwei Thaler, ache

Groschen — . jährlich,

b) für jeden Förster, Jäger, Voigt, Fischer, oder andere dergleichen untergeordnete
Diener, ein Thaler, vier Groschen — . jährlich, insofern dieselben auf einem Gute
wirklich vorhanden sind und nicht von einer Person die Geschäfte mehrerer verwaltet werden.

. 15.
3) der Geisli= 3.) Denjenigen Geistlichen in Städten des Landkreises, welche bisber schon für den

chen, biersteuerfreien Tischerunk Geldentschädigungen bekommen haben, sollen diese auch fernerhin
in der zeitherigen Maße verabfolgt werden.

Die übrigen Geistlichen des Landkreises, welche zur steuerfreien Gewinnung des Tisch-
trunks berechtigt gewesen sind, erhalten künftig, sie mögen von diesem Rechte zeither Ge-
brauch gemacht haben, oder niche, jeder ein Aequivalent von vier Thalern —. —O
jährlich.

6. 16.
4.) der Städte, 4.) Den Brauberechtigeen in den Vier- und Land-Städeen wirb der Genuß des

steuerfreien Tischerunks auch fernerhin in der Maße zugestanden, daß
a) in Budissin von 24 Scheffeln Malz jedesmal 5 Scheffel, 1 Viertel,
b) in Ziccau von 25 Scheffeln Malz jedesmal 5 Scheffel, 1 Viereel,
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) in Camenz von 34 Scheffeln Malz jedesmal 10 Scheffel,
2) in Löbau von 24 Scheffeln Malz jedesmal 6 Scheffel, und

e) in sämmtlichen Landstädten durchgehends der achte Theil des geschrocenen Malzes
von der Biersteuer freigelassen werden.

6. 17.

Den Klöstern Sé. Marienstern und Se. Marienthal verbleibe der Forkgenuß der Bier= 5.) der Klöler
Steuer- Freiheit in dem Umfange, wie sie solchen hergebracht haben. Uiber die Art undSt. Marienstern
Weise, wie derselbe ihnen künftig gewährt werden soll, wird besondere Bestimmung getrof- 11
sen werden.

ß. 18.

Dem Domcapitel St. Petri in Budissin, welches bisher das Brauereibefugniß nur in 6.) des Dom-
einer in den Kreislanden gelegenen Brauerel ausgeübe und von da das zum Tischtrunk be- capitels St.
nothigte Bier nach Budissin bezogen hat, werden die ihm hinsichtlich der Biersteuer in der Petri h udiß
Oberlausitz zustehenden Immunitaten gleichfalls in ihrem ganzen Umfange vorbehalten.

2 10.
Die bisber den Landesältesten und Landesbestallcen, den städtischen Bier-Steuer-Ein- 7.) der kandes-

nehmern, ingleichen einigen städtischen Schützengesellschaften, für die genossenen Freibiere ge= 8.) der siädti-
reichten und bereits bestimmten Geldäquivalente werden, wie zeilher, ferner aus der Bier- schen Vier-
Sexeuer-Casse des Orts bezahlt. Steuer-Ein-nehmer,

00der Schützen-
. 20. gesellschaften,

Von dem bei dem Brauen gänzlich verdorbenen Biere wird nach obigem Verhaltniß 10.)bei verdor-
die erlegte Malzsteuer, gegen gehorige Bescheinigung, zuruckgezahlt. benem Biere.

28 21.
Von dem aus dem Auslande eingehenden Biere wird, wie zeither, an Biersteuer Die Biersteuer

von auslandi—

ein Thaler, sechszehn Groschen –— . vom Faß Braunbier, und schen, inglei-
chen

zwei Thaler, zwölf Groschen — = vom Faß Weißbier,

außer der Grenzaccife, erhoben.

ß. 22.

Von dem aus den alten Erblanden in die Oberlausitz eingefuhrten Biere wird annoch noch zur Zeit
zur Zeit von dem aus



den alten Erb-
landen einge-
henden Biere.

Erlaß für Abge-
brannte.

Bier-Steuer=
Fixa.

Dirccetion der
Bier-Steuer-

Regie.

Untersuchungs-
verfahren in

Defrandations-
fallen.
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achtzehn Groschen, acht Pfennige vom Faß eihfachen, und
drei und zwanzig Groschen, vier Pfennige vom Faß Doppelbier

an Biersteuer erhoben.

g. 23.
Die den Abgebrannteen in Städten zeither bewilligten Erlasse an der Biersteuer sollen,

nach dem Ermessen des Geheimen Finanz-Collegu, auch ferner zugestanden werden.

S. 24.
Den Brauberechtigken in Städten und auf dem platten Lande werden, auf ihr Anfu-=

chen, anstart der einzelnen Verrechtung der Biersteuer, Fira bewilligt werden. Der Be-
crag der leßtern richtet sich nach dem Umfange des zeitherigen Biervertriebs.

Uiber das Geldfirum und die sonstigen Bedingungen wird, wie zeither, zwischen dem
Acciscommissariate und dem Brauberechtigten auf einen dreijährigen Zeitraum unterhandele;
die Bewilligung selbst hänge von der Genehmigung des Geheimen Finanz-Collegu ab.

§6.25.
Die Direction der gesammten, wegen der Biersteuer erforderlichen Regiemaßregeln und

sonstigen Einrichtungen bleibte, wie zeither, dem Acciscommissariake in der Oberlausit,, als
der die Stelle der sonstigen Landeshauptmannschaft, binsichtlich der indirecten Abgaben, ver-
tretenden Behörde, unter desfallsiger Dependenz von dem Geheimen Finanz-Collegio, über-
tragen.

*
Die Anzeigen über etwanige Hinterziehungen der Biersteuer werden bei dem Accis-

Commissariate angebrache und in der Regel daselbst auftragsweise, nach Vorschrift des Ge-
neralis vom 10ten Juni 1826, untersucht und entschieden. Auf eingewendere Appellatio=
nen erstattet das Acciscommissarlat Bericht zum Geheimen Finanz-Collegio, welches die
Beschwerden entweder erledigt, oder, im entgegengeseßzten Falle, bei der Ober-Ames-Regie-
rung zu Budissin auf Rejection der Appellation durch eine Schedul anträgt. Können
sich beide Collegien über Rejection der Appellation nicht vereinigen, so hat das Geheime
Finanz-Collegium die Sache durch allerunterthänigsten Vorkrag, welcher durch den Geheimen
Rath an Uns zu bringen ist, Unserer Enescheidung zu unterwerfen. Wenn jedoch eine bei
dem Acciscommissariate angebrachte Rüge gegen die Person eines Vasallen gerichtet ist,
oder im Laufe einer daselbst wegen Bier-Steuer-Defraudacson anhängig wordenen Unter-
suchung sich gegen denselben die Beschuldigung, oder der Verdache einer eigenen perfönlichen
Contravemtion oder Theilnahme daran ergiebt, so hat das Acciscommissariar die Veranstal-
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tung des gegen die Person des Wasallen selbst einzuleitenden Rügenverfahrens der Ober-
Amtés-Regieung zu überlassen, niches desto weniger aber sich den weikern Maßregeln we-
gen Eruirung und Sicherstellung des Tharbestandes, so wie der Untersuchung gegen dle
etwa sonst noch bei der Conkravention betheiligken, desselben befreiecen Gerichtsstandes dabei
nicht genießenden Personen zu unterziehen.

Urkundlich haben Wir dieses Mandak, welches in der Oberlausitzz, in Gemaäßheic des
Generalis vom 13cen Juli 1796 und des Mandacs vom Deen März 1818, annoch be-
sonders bekanne zu machen ist, eigenhändig unterschrieben und mic Unserm Kanzleisiegel
bedrucken lassen.

So geschehen zu Dresden, den 13ten November 1830.

Anunton.

Friedrich August, H. z. S.

Gottlob Adolf Ernst Nostitz und Jänckendorf.

D. Johann Daniel Merbach.
Ausgegeben zu Dresden, am 19ten November 1830. 3





Gesetsammlung
für das

Königreich Sachsen.
33.

48.) Rescript des Geheimen Rathes
an die Ober-Amts-Regierung zu Budissin,

das Straßenbauwesen in der Oberlausitz betreffend;

vom 6ten November 1830.

A nton, von GOTTES Gnaden, Konig von Sachsen c. c. c.
und

Friedrich August, Herzog zu Sachsen ce.
Veste, Hochgelahrte, Räthe, liebe geereue. Wir finden für nöthig, zu Erläu=

terung Unseres Reseripts vom 20sten Juni 1829, das Straßenbauwesen in der
Oberlausitz betreffend, nach dem Wunsche der Oberlausitzer Stände von Land und Städeen,
Folgendes ausdrücklich festzusetzen:

1.
Die Baupflichtigen sind nicht nur bei dem Baue der minder wichtigen, sondern

auch bei dem ver größeren Commerzialstraßen zu einem billigen Beitrage aufzufordern
und anzuhalten.

2.

Seraßen und Wege, welche zwischen herrschaftlichen und Unkerthanen= Grundstücken
binlaufen, sind auf gemeinschaftliche Kosten zu bauen und zu unterhalten.

Gesetzsammlung 1830. ( 41 )
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3.
Die Anlegung und Hebung der Straßengräben und der Feldabzüge ist in der Ober-

lausit niche von den angrenzenden Grundstücksbesitzern, sondern jedesmal von der ganzen
Gemeinde zu bewerkstelligen.

Unser gnädigstes Begehren ist daher biermit an euch, ihr wollet dem gemäß das
Erforderliche in Obacht nehmen, auch diese Bestimmungen, durch den Abdruck des ge-
genwärtigen Reseripts in der Gesetzsammlung, zur öffentlichen Kenneniß bringen.

Daran geschiehet Unser Wille und Meinung und Wir sind euch mie Gnaden ge-
wogen.

Gegeben zu Dresden, den 6ten November 1830.

Nostitz und Jänckendorf.

Franz Heinrich Welf von Schindler.

Ausgegeben zu Drecden, am 20 flen Nobember 1830.
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Gesetzsammlung
fur das

Königreich Sachsen.
34.

49.) Mandat,
die Errichtung der Communalgarden betreffend;

vom 29#ten November 1830.

Wagn, Anton, von GOTTES Gnaden, Konig von Sachsen 2c. 2c. 2c.
und

Friedrich August, Herzog zu Sachsen c.
thun hiermit kund und zu wissen, daß Wir, in Berucksichtigung des von Uns mit be—
sonderer Zufriedenheit bemerkten wesentlichen Nutzens, welchen die an mehreren Orten hie—
siger Lande gebildeten Communalgarden fur die Erhaltung der offentlichen Ruhe gewahrt
haben, zu dauernder Begrundung und festerer Organisation dieses Instituts, nachstehende
Bestimmungen zu treffen, Uns bewogen gefunden haben.

1.

Das Mandat vom 22sten Marz 1828, die Errichtung von Burgergarden betreffend,
wird andurch aufgehoben; es bewendet jedoch dabei, daß die städtischen Schüßencorps von
den, durch das Mandac vom 1 tten Februar 1817, ihnen auferlegten Verpflichtungen enc.
bunden bleiben, und die in den Städeen bestehenden Schüßengilden in diejenige Ver-
fassung zurücktreten, welche sie vor dem 1sten Februar 1817 gehabt haben.

Gesetzsammlung 1830. ( 42,)
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Dasselbe gile binsichtlich der Schügenfreibiere und derjenigen Benesicien, in deren

Genusse sich dle Schützencompagnieen in einzelnen Städten zu dem gedachten Zeitpunkte
rechtmäßiger Weise befunden haben.

2.

Commnnalgarden sollen in den Seädten als eine Vereinigung der wohlgesinnten Ein-
wohner aller Stände, für den Zweck der Erhalkung allgemeiner Sicherheit und öffentlicher
Ordnung, und als ein Mittel zur Besörderung des Gemeinsinnes errichter werden.

3.

Die naheren Bestimmungen uber die Organisatlon der Communalgarden enthalt das
anliegende Regulativ.

Die das Communalgarden-Institut betreffenden Schriften sind von der Seemmpel-
abgabe befreiet.

4.

Jur ersten Bildung der Communalgarden sind, für jehk an den §. 1. des Regu-
lativs erwähnten Orten, besondere Organisationscommissionen niederzusetzen, welche zu-
gleich, bis zum Zusammentrice des S. 7. des Regulativs gedachten Communalgarden-
Ausschusses, dessen Geschäfte interimistisch mic zu besorgen haben.

Diese Organisationscommissionen bestehen ous einem von dem Generalcommandanten
sämmtlicher Communalgarden zu ernennenden Präses, einem Mitgliede des Stadtraths,
einem Commun= oder Bürgerschafes- Repräsencanten, wo dergleichen vorhanden sind, und
überdies in den Seädten, in welchen bereits Communalgarden freiwillig zusammengetre-
ten sind, aus einem Hauptmanne, einem Zugführer und zwei Rotemeistern, oder den-
jenigen Untceranführern der Abeheilungen der Communalgarde, welche deren Stelle ver-
treten, und vier Comminalgardisten.

Bei der Wahl dieser Personen ereken die Bestimmungen des F. 7. des Regu-
latios ein.

In andern Seädten erwählen die Commun= oder Bürgerschafts-Repräseneanten,
und, in deren Ermangelung, der Bejirksamtshaupemann, drei bis fünf der geachtersten
Octseinwohner zu Mitgliedern dieser Commission, an die Stelle der aus den Commu-
nalgarden denselben beizusetzenden Personen.
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Hiernach haben sich Alle, die es angeht, gebuhrend zu achten.

Urkundlich haben Wir dieses Mandat, welches, in Gemaßheit des Generalis vom
1 3ten Juli 1796 und des Mandacs vom 0ten Märg 1818, bekannt zu machen ist,
elgenhändig unterschrleben und Unser Königliches Siegel vordrucken lassen.

So geschehen und gegeben zu Dresden, am 2 9#len November 1830.

Anton.

Friedrich August, H. z. S.

r* 4
73

r—

Franz Heinrich Wolf von Schindler.

42
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Re gulativd
für

Errichtung der Communalgarden.
 ––——

1.
Communalgarden sollen vor der Hand, bis auf andere Anordnung, in den in der Bei—
lage A. genannten Stadten errichtet werden.

2.

Der Zweck derselben ist, durch eine ehrenvolle Vereinigung von Einwohnern aller
stimmung der Stande, die offentliche Ruhe und gesetzliche Ordnung zu erhalten, so wie das offentliche
Communalgar=
den. und Privakeigenthum zu sichern. Sie haben demnach den mic der Handhabung der öffent-

lichen Sicherheic beauftrageen Personen, auf deren Verlangen, bewaffnete Unterstützung zu
gewähren, bei Feuersgefahr die nöchige Wache zu geben, und entstehenden Tumule durch
Aufstellung von Commandos, auch, da nöthig, mie ihrer ganzen Masse zu unterdrücken,
in dringenden Nothfällen, und in gänzlicher Ermangelung des stehenden Militairs, die nö-
thigen Patrouillen zu geben, Wisicarionen zu halten, und in Kriegszeiten Gewaltthätigkei=
ten abzuhalten.

Obwohl sich der Dienst der Communalgarde in der Regel nur auf die, von dem 6.7
erwähnten Communalgarden-Ausschusse jedes Orks näher zu bestimmenden, integrirenden
Theile der Stadt und Zubehörungen erstrecke, hat dieselbe in außerordentlichen Fällen
auch außerhalb derselben, jedoch nur zum Zwecke der innern Sicherheit, Dienste zu leisten,
und in Abwesenheie Königlicher Truppen, bei Ablieferungen und Transporken, Escorten bis
zur nächsten Erape abzugeben, in welchem letkeren Falle auf den Mann eine Entschädigung
von — 12 Groschen —= auf 24 Stunden, wenn derselbe über Nacht außen zu bleiben
genöthige ist, und von —. 6 Groschen — auf 12 Seunden der Abwesenheit vom Orte,
aus Landescassen gewähre wird.
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3.
Zum Eintritt in die Communalgarde sind alle waffenfahige Burger und selbststandige Verpflichtung

Einwohner der Stadt, vom erfullten 21sten bis zum erfülleen 50sten Altersjahre, verbunden. zum Eintritt.
Bei doppelter Ansassigkeit entscheidet der wesentliche Aufenthalt. Der Eintritt und

Austritt aller Derjenigen, welche in dem laufenden Jahre das 21ste oder 50ste Altersjahr
erfullen, geschieht zu Michaelis jeden Jahres. Jedoch finden hierbei folgende Modificatio-
nen Statt:

4.
Zum Dienste in der Communalgarde konnen, selbst bei freiwilligem Erbieten, nicht Personen, die

: nicht eintreten
zugelassen werden: ni0he

a) actives Militair, mit der §. 15 bestimmten Ausnahme;

b) ordinirte Geistliche;
c) Ameleute und deren erste Actuare, Gerichesdirlgencen, welche innerhalb der Gren-

zen ihres Jurisdiceionsbezirks ihren wesentlichen Wohnsihß haben, so wie von den Stadt=
rächen diejenigen Personen, welche zum foregesetzeen Betriebe der currenten Geschäfee un-
entbehrlich sind; «

d)allePersonen,-welchedas21steAltersjahrnochnichterfüllthabenz
e) Dienstboten;
) Personen, deren körperliche Beschaffenheit oder Gesundheicszustand die Theilnahme

daran nicht gestattet. In Zweifelsfällen bedarf es der Versicherung des behaupteten Ge-
sundheitshindernisses mictelst Handschlags an den Vorsitzenden des Communalgarden-
Ausschusses, und der Bestätigung zweier Mitglieder der Communalgarde;

69) Almosenpercipienten, oder die ihnen gleich zu achtenden Personen;
) Personen, welche wegen eines entehrenden Verbrechens oder Vergehens bestraft

worden sind. Es bleibe jedoch dem Communalgarden-Ausschusse, im Fall der Zustimmung
des Hauptmanns, der Zugführer und der Rotemeister der berreffenden Districtscompagnie
überlassen, dergleichen Personen, wenn sie später durch redlichen Lebenswandel Beweise der
Besserung gegeben haben, die Aufnahme zu gestatten.

5.
Personen, denen zwar keine Verbindlichkeit zum Dienste in der Communalgarde ob-Personen, wel-

liegt, deren freiwilliger Eintritt aber zulässig ist, sind: chenderert
... , . « » « nicht anzusin—

a) Diejenigen, die das Alter von 50 Jahren uberschritten haben, aber noch kraftig nen, tber ver-
zum Dienste sind; stattet ist.



b) Directoren von Collegien;

c) Alle, welche sich auf Akademieen und Schulen zu ihrer Ausbildung befinden, oder
als Commis, Gehulfen, Fabrikarbeiter oder Gesellen in fremden Privatgeschaften beschaf-
tigt sind, wofern sie nicht durch wesentlichen Aufenthale und eignen Haushalt zu den Ver-
pflichteten gehören. Zu ihrem freiwilligen Eintritte ist erforderlich:

aa) daß sie entweder Inländer sind, oder sich bereits drei Jahre an ihrem Wohnorte
aufgehalten haben;

Db) die Einwilligung der Insticutsdirectoren und ihrer Peincipale oder Meister, so
wie deren Zeugniß über ihr Wohlverbalten;

cc) die Genehmigung des Communalgarden-Ausschusses;
d) Tagelöhner, welche bei keinem bestimmten Principale oder Meister in Arbeit stehen;

xee. Fremde, sowohl Inländer als Ausländer, welche als Privatleute in der Stade
leben.

Der Eintritt dieser unter 4 und e genannten Personen ist jedenfalls von der Geneh-
migung des Communalgarden-Ausschusses abhängig.

) Schullehrer, und
8) Beamtete bei öffentlichen Cassen werden, nach besonderer Prüfung des Communal=

garden-Ausschusses, in Hinsicht des Geades ihrer Unentbehrlichkeit in ihrem Amte, ent-
weder gänzlich vom Eintreten in die Communalgarde befreit, oder zu beschränkterem ODienste
gezogen.

Den mit der ersten Organisation der Communalgarden beauftragren Commissionen
bleibr es jedoch nachgelassen, durch besondere Localverhälenisse bedingte Modiffcationen der
bestimmten Hinderungs= und Befreiungs-Ursachen, nach dazu erlangter Genehmigung des
Obercommandanten sämmelicher Communalgarden, eintreten zu lassen.

. G—

Zäslosjssfskjlr Sammtliche Communalgarden hiesiger Lande stehen unter dem Oberbefehle eines Ge—
garden. neral-Commandanten.

7.
Zusammen=ser ung des Für alle Angelegenheiten, welche nicht eigentliche Commandesachen sind, wird an

chungd d " ç 3

Communal= jedem Orte ein
Garden-Aus- Communalgarden-Ausschuß
schusses. besteben, in welchem der

Commandanée der Communalgarde,
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oder, bei dessen Behinderung, dessen Stellverkreker den Vorsi führk, welcher auch die
von dem Ausschusse zu erlassenden Schriften unterzeichnet. Außerdem haben bei demselben
Sitz und Stimme:

ein Mitglied des Seadtraths,
ein Commun= oder Bürgerschafts-Repräsentank,

—

ein Hauptmann,

ein Zugführer,

zwei Rottmeister,
vier Gardisten.

Die schriftlichen Arbeiten besorgt ein Prokocollant, der jedoch nicht stimmberech-
tigt ist.

Der Stadtrath, die Commun- oder Burgerschafts-Reprasentanten, die Hauptleute,
die Zugführer und die Rottmeister wahlen diese resp. Beisitzer, und zugleich für Behin-
derungsfälle einen Ersaßmann für jeden aus ihrer Mitte; die Wahl der Communalgar-
disten erfolgt aber in der Arc, daß jede Compagnie durch Abstimmung nach Seimmen-
mehrheit einen aus ihrer Mitte dazu ernennt, aus deren Zahl dann die vier Beisitzer und
ein Ersatzmann für jeden derselben durch das Loos bestimme werden. Die Zahl der Loo-
senden kann aber in keinem Falle weniger, als zwölf seyn; in den Städten, wo weniger,
als zwölf Compagnieen Communalgarden besteden, hatr daher eine jede mehrere Individuen
zu ernennen. Den Mrootocollanten erwählc die Commission.

8.
Unter den Mitgliedern dieses Ausschusses findee, mit Ausnahme des Präses, ein derge-

staltiger Wechsel Scat, daß

a) der Deputirte des Stadtraths und der Commun= oder Bürgerschafts-Reprásentan-
ten nach zwei Jahren ausscheiden;

b) die ache Mieglieder der Communakgarde, ohne Unterschied ihrer Chargen, bei ihrem
ersten Eineritte zu loosen und dadurch die Ordnung zu bestimmen haben, nach welcher all-
jährlich zwei von ihnen aus dem Ausschusse ausscheiden.

Künftig treten jedesmal Diejenigen aus dem Ausschusse, deren Beisic vier Jahre
gedauert hat.

Die auskretenden Mitglieder sind wieder wählbar.

Wechfel der
Mitglieder des
Ausschusses.“



Nahere Be—
stimmungen

nuber den Ge-
schäftekreis des

Aucschusses.
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0.
Der Geschäftskreis des Communalgarden= Ausschusses umfaße folgende Angelegen-

beiten:
a) die Controle und Revision der Compagnielisten und Waffenverzeichnisse;
) die Aussiche über die Verwendung der nöthigen Gelder und desfallsige Abrechnung

mit den Stade-Cassen = Administratoren,

() die Bestätigung der Wahlen der Hauptleute und Zugführer;
"1) die Enescheidung entstandener Zweifel über Aufnahme in die Communalgarde, Ent-

lassung aus derselben, oder Dispensation vom Dienste.

Ferner hat der Ausschuß
e) bei Dienstvergehen nach dem Disciplinarregulative die Erkennenisse auszusprechen.
)Insbesondere hat derselbe Sorge zu kragen, daß er über die zum Einoritkk in die

Communalgarde verpflichteten und geeigneten Personen, welche derselben von Zeic zu Zeie
zuzutreken baben, Nachriche erhalee.

t6) Der Ausschuß hat alle an den Generalcommandanten zu richtende Vorträge und
Meldungen, so weit sie nicht eigentliche Commandosachen betreffen, zu erstatten.

h) Ebenso liegen ihm alle Verhandlungen mic andern Behäörden ob.
i) Der Berathung des Ausschusses sind alle diejenigen Fälle vorzutragen, in wel-

chen die Communalgarde entweder, zum Behuf der innern Sicherheic, außerhalb der Zube-
börungen der Scadddisteicte Dienst leisten, oder, in Ermangelung stebenden Militairs, zu
Escor ten und ähnlichen Leistungen verwender werden soll.

k) Dem Ausschusse stehe zu, in Fällen dringender Nothwenditkeie, insoweit außeror=
denrliche Maßregeln zu ergreisen, als es -nöthig werden könnte, einen Theil der im §. 4.
und 5. genannten Personen mit zum Dienste der Communalgarde zu berufen, sei es zu
Verstärkung der Compagnieen, oder zu Bildung besonderer Reserven.

1) Der Ausschuß ist berechrige, Personen, welche, ohne zu den F. J. 8. gedachten zu
gehören, wegen ihres beschränkten Erwerbes, auch die wenige Zeit des Dienstes ohne Nach-
tbeil nicht entbehren können, auf deren Ansuchen, Befreiung davon auf bestimmte geie,
oder auf immer zuzugestehen.

n) Zu Besorgung oder Vorbereitung einzelner Gegenstände kann der Ausschuß
Deputationen aus der Communalgarde ernennen und mic Aufterag versehen.

n) Im Allgemeinen hat derselbe zu beobachten, inwiefern die Bestimmungen des ge-
genwärtigen Regulativs dem Zwecke allenthalben entsprechen, oder die Erfahrung die Noth-

r



(205 )
wendigkeit von Modisicationen an die Hand giebe, und hierüber seine Wahrnehmungen
dem General- Commandanten vorzutragen.

10.
Bei Beschlußnahmen des Ausschusses entscheidet die Stimmenmehrheit. Gegen dessen Von den Be—

Entscheidungen, so weit sie zur Communalgarde, unter Ablegung des Handschlags, bereits schlussen und
eingetretene Personen betreffen, findet keine Appellation oder Recurs Statt. In Fallen,aanstüescungen
wo solche andere Personen betreffen, ist eine Appellacion an den General-Commandanten sämme-
licher Communalgarden zuläßig, welcher, unter Zuziehung zweier deputirker Rärhe aus der
Landesregierung, darüber entscheidet. Gegen diese Enescheidung tritt kein weiteres Rechts-
mictel ein.

11.
In Dienstsachen hat der Ausschuß Vorträge an das General-Commando der Com= Resfortver=

munalgarden zu erstarten. hältnisse des
.. .. · Auss s.

Zu den Unterbehorden steht derselbeim Communicationsverhaltnisse, und hat dieselben wass
vorkommenden Falls zu requiriren.

Die Behörden haben in allen die Communalgarden betreffenden Angelegenheiten kosten-
und sportelfrei zu expediren, insofern niche einzelne Individuen, durch eine unbegründee
befundene Verweigerung ihrer Schuldigkeit, Beschwerde= oder Appellation-Kosten ver-
ursache haben.

12.
Die Zusammensetzung der Communalgarden erfolge in der Maße, daß jede Seade in Zusammenses=

Districte abgetheilt wird. Nach diesen Districten haben sich die Compagnieen, mie Besei= ung der Com-
tigung alles Corporacions-Geistes, so zu formiren, daß alle zum Einerict verbundenen und munalgarden.
geeigneten Individuen, nach Anleicung des F. 13, in Compagnieen getheilt werden. Hier-
bei ist, soviel thunlich, darauf Rücksicht zu nehmen, daß jede Compagnie aus den Bewoh--
nern einer möglichst zusammenhängenden Anzahl Häuser bestehe. · ,

Ausnahmen von diesem Principe der Bildung der Compagnieen nach den Wohnungs-
districten sind nur unter ganz speciellen, und solche hinreichend motivirenden Umständen
zulässig, und ist in jedem einzelnen Falle deshalb die Genehmigung des General-Comman=
danten nachzusuchen.

Bei Wohnungsveränderungen werden die Miteglieder der Communalgarde aus ihrer
Compagnie entlassen und der Compagnie ihres neuen Wohnungsdistrices zugetheile. Sie
baben deshalb wenigstens vierzehn Tage vor dem Ausziehen ihrem Haupemann davon, so
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wie von ihrer neuen Wohnung, Anzeige zu machen, und binnen vierzehn Tagen nach dem
Bezug der neuen Wohnung sich bei dem Hauptmann des Districts derselben zu melden.

13.
Eintheilung Von den Organisations-Commissionen ist für jebe Seade eine Normalzahl für die

derManischoft Compagnieen zu bestimmen, welche jedoch nicht uncer Funfzig seyn kann. Jede Compagnie
agnien. hat einen Haupemann, mehrere Zugführer und Rotimeister, einen Feldwebel und einen

Tambour.

Ein Zugführer ist auf dreißig Mann, ein Rottmeister auf funfzehn Mann ohngefähr
zu rechnen. · «

14.
Errichtung Der Einwohnerschaft jeden Orts bleibt es nachgelassen, zum Dienste zu Pferde eine

F#resinnee berittene Abtheilung der Communalgarde aus denjenigen Mitgliedern derselben, welche sich
« auf eigene Kosten zum Dienste beritten machen wollen, unter Einwilligung des Communal=

garde. garden-Ausschusses, und nach dazu erlangeer Genehmigung des General-Commandanten,
zu bilden.

15.
Ernennung der Alles, was unter den Begriff der Commando-Angelegenheiten gehöré, wird besorge
Commandan- durch

ten. "

einen Commandanten,
welchem, für Fälle der Abwesenheic oder Behinderung,

ein Scellvertreter
beizugeben ist.

Büreau-Angelegenheiten sind durch einen, oder mehrere Adjukanken und Schreiber,
wo dergleichen nöthig seyn sollten, zu beforgen.

Der Commandane der Communalgarde jeden Orts wird erwähle, indem von dem
Communalgarden= Ausschusse daselbst drei Personen vorgeschlagen werden, aus denen von
den Hauptleuten und Zugführern durch Stimmzertel, nach relativer Stimmenmehrheit, eine
gewähle wird.
Zu diesen Stellen können auch active Milikairs vorgeschlagen werden; es ist jedoch sol-
chenfalls an den General-Commandancen der Communalgarden Anzeige zu erstarten, da-
mic Seiten desselben die Erlaubniß zur Annahme der Seelle für den Vorgeschlagenen bei
der vorgesetzten Milltairbehörde ausgewirke werde.

Die Güliigkeit dieser Wahlen bedarf der Bestätigung des General-Commandanten.
Den Communalgarden-Ausschüssen ist es überlassen, zum Seellvertreter des Com-

mandancen einen der Hauptleute zu erwählen.
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16.
Die Hauptleute und Zugführer werden von den Mannschaften der Compagnieen mie. Wahl der

celst Seimmzettel, nach relativer Seimmenmehrheik, erwählt und dem Communalgarden- ——
Ausschusse zur Bestätigung in ihren Scellen angezeigt. Erfolgt diese niche, so ist zu einer r "
neuen Wahl zu schreiten. Die zuerst gewählten haben ihre Siellen zwei Jahre lang zu
bekleiden; wegen der längern oder kürzern Dauer der Gültigkeit der Wahl würd fernere
Anordnung vom General -Commandanten erfolgen.

Bei der Wahl zum Hauptmann und Zuagführer ist besonders darauf Rücksiche zu neh-
men, daß dleselben nicht durch lange und hHäufige Abwesenheic vom Orce am Dienste be-
bindert seien. Dagegen erwartet man, daß der Gewählee, im Anerkenneniß des ihm da-
durch bezeigten ehrenvollen Vertrauens der Compagnie, die Uibernahme der Seelle niche
anders, als aus überwiegenden Gründen, ablehnen oder niederlegen werde.

17.
. » » Ernennung der

Rottmeister, Felbwebel und Tambour werden von den Hauptleuten, mit Zuziehung Nottmeister u.
und Einstimmung der Zugfuhrer, ernannt und angenommen. Feldwebel und

Annahme des
Tambours.

18.
Jede Compagnie wird, als Vereinigungspunkt, ein Fähnlein mit der Compagnienum-Erhaltung der

mer führen. Ordnungin den
Compagnicen.

Uiber den Bestand der Compagnieen, das Aléker der dabei stehenden Personen, deren *

Wohnung, den geleisteten Dienst und die Armaturstücke, welche Seaats= oder Commnmnal=
Eigenthum sind, hat jeder Haupemann, unter Beihülse des Feldwebels, Listen zu führen, so
wie die nöcthigen Ordrebücher zu balten.

19. Die Mitglieter

Eidliche Verpflichtung der Communalgardisten zur Fahne sindet nicht Statt. Es hatder ini kon
aber jeder Communalgardist die Erfüllung seiner Dienstobliegenheiten und den schuldigen lich, sondern
pünktlichen Gehorsam im Dienste dem Commandanten mittelst Handschlags zu versprechen. zur mitel*i Handschlags

20 verpflichtet.

Militairischer Rang außerhalb des Dienstes ist mie einer Anführerstelle bei der Com. Die Anführe
munalzarde durchaus niche verbunden; im Dienste wird das Verhälenitz zum stehenden haben keinen
Militair durch das Dienstreglemem bestimme. 3 iniznawihe

v 43 *
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21.

Kleidung der Die Communalgarde träge keine Unisorm, sondern thuc ihren Dienst in Civilkleidern,
Mitglieder- und sind dabei alle milicairischen Abzeichen unzulässig. Blos den Miegliedern der bis-

berigen Bürgergarden ist es nachgelassen, ihre Unisormen, jedoch ohne alle militairischen
Abgeichen, noch ferner zu tragen.

22.

Crkennungs- Das unterscheidende Zeichen der Communalgarde ist eine weiße Binde um den linken
gäcmahen bernk- Arm, so wie die Nummer der Compagnie und die Nationalkokarde an der Kopfbedeckung.
disen und Aus- Die Auszeichnung der Anführer bestehe:
zeic nung der "

Anführer. für die Hauptleuce in einer weißen Schärpe von der rechten Achsel nach der linken
Hufte, «

fur die Zugfuhrer in einer weißen Scharpe um den Leib,
für Rokemeister und Feldwebel in einer weißen Schleife im Knopfloche auf der

Brust;
Diese Abzeichen, welche von leinenen oder baumwollenen Zeuge zu verfertigen sind,

werden nur im Dienst getragen.

Port'epée werden von den Hauptleuten und Zugfuhrern der Eommunalgarde niche
getragen; wohl aber sind verabschiedete Offiziers der Armee berechtige, ihr Port'ep
beizubehalten.

23.
Bewaffnung ; .. . .

der Communal= Die Wahl der Waffen für die Communalgarde wird von dem Communalgarden
garde. Ausschusse, unter Vernehmung mic den Commun= oder Bürgerschafts-Repräsentanten, be-

stimmt, und darüber an den General- Commandancen Anzeige erstattet. Für Diejenigen,
welche sich niche selbst zu bewaffnen vermögen, hat die Commun die nöthigen Waffen an-
zuschaffen, wobei man Allerhöchsten und Höchsten Orts nicht abgeneige seyn wird, auf die
Anträge des Ausschusses der Communalgarde des Orts, welche diesfalls von demselben an
den General. Commandanten zu bringen sind, nach Befinden, eine Beihülfe an Waffen
oder Geld zu gewähren.

si Uiber die Gebahrung mit den Waffen wird das Dienstreglement das Nothige be-
immen.

24.
2 uht 4 2 e

Wasni un Es ist dafur Sorge zu tragen, daß die Communalgarde an passenden Orten und zu
Zeiten, wo es für das bürgerliche Gewerbe und sonstige Geschäfte am wenigsten störend
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ist, nach den Anordnungen des Commandanken, im Ererciren und dem Gebrauche der
Waffen, nach dem besondern Erercir-Reglement, in so weit geübt werde, als sie zu Er-
füllung ihrer Bestimmung dieser Uibung bedarf.

Compagnieübungen sollen jedoch höchstens sechsmal des Jahres wiederholt werden.

25.
Alljahrlich am 23ften September, als dem Tage, wo Sr. Konigl. Hoheit, dem Reruen.

Prinzen Johann, Herzoge zu Sachsen, der Oberbefehl sämmtlicher Communalgarden über-
cragen worden ist, oder an dem zunächst darauf folgenden Sonntage, wird sich die Com-
munalgarde zu einer allgemeinen Revüe an jedem Orte versammeln.

Außerordentliche Revüen können nur bei besonders wichtigen Gelegenheiken von dem
Commandanten angeordnet werden; überhaupt ist jede Vermehrung des Dienstes durch
Paraden, welche dem eigemlichen Zwecke des Insticuts fremd sind, zu vermeiden.

26.
Seellverkrekung im Dienste ist durchaus niche gestactee, sondern es hat jeder Commu-Wom Dienste

nalgardist den ihm angesagten Dienst persönlich zu leisten, und solchen, wenn er an dem der Commu-
dazu bestimmten Tage daran verhindert wäre, Ko#nkbeitsfälle ausgenommen, zu anderer nalgarde.
Zeit nachzuthun.

In der Regel geschiehe aller Dienst bei der Communalgarde, außer in dem 9. 2
bemerkten Falle, unentgeldlich.

Wenn ausnahmsweise einige der dabei ersorderlichen Leistungen billigerweise nur gegen
Bezahlung zu verlangen sind, so hac der Communalgarden-Ausschuß deshalb das
Nöthige zu reguliren. Diese Bezahlung geschieht aus Communcassen.

So viel möglich, wird jede Bestellung zu Dienstleistungen um einige Tage vorher
geschehen, damit die nöthigen Einrichcungen in bürgerlichen und Dienst-Geschäften dazu ge-
troffen, oder vorhandene unabweisliche Hindernisse gemeldet werden können, welche die
Zuziehung eines Andern zum Dienste, nach Befinden der Umstände, zu bewirken geeig-
net sind.

Die Communalgarde hat sich, auf Generalmarsch, mit möglichster Schnelligkei auf
ihren angewiesenen Allarmplähen bewaffnet einzusinden, um diejenigen Dienste zu leisten,
welche nach den Umständen erforderlich sind.

Alle Mannschaften, welche, auf Befehl ibrer Commandanten, unter die Waffen gekre-
ten sind, stehen von diesem Augenblicke an, und so lange sie sich unter den Waffen befin-
den, an Orten, wo Garnisonen sind, unter dem Commandanten der Stadt, und haben



( 210 )

nach dessen Befehlen den Sicherheitsdienst entweder gesondert, oder in Verbindung mie
dem stehenden Milikair zu khun.

An Orten, wo sich kein Milikair befinde#, hat die Commnnalgarde in solchem Falle
die Weisungen der obrigkeitlichen Behörde, welcher die Sorge für die öffentliche Sicherheit
anverkrauet ist, anzunehmen.

Sind an einem Orke verschiedene Gerichesbarkeicen vorhanden, so hat der Bezirks-
Amtshaupkmann eine desfallsige Bestimmung zu treffen, welche von dem Communal=
garden-Ausschusse dem General-Commandanten anzuzeigen ist. Keine Mannschaft der
Communalgarde kann, ohne vorgängige Meldung an die Orts-Commandanken, oder die
berreffende Behörde und deren Genehmigung, zum Oienste, oder zu Uibungen mit den
Waffen versammelt werden. Dagegen können Seiten des Orts-Commandanten Zusam-
menziehungen und Aufstellungen der Communalgarde, mit Ausnahme der dringenden, wo
Generalmarsch geschlagen wird, nur durch den Commandancen der Commmnalgarde ver-
anstaltek werden.

Im Dienste findet gegen die Vorgesetken völlig unbedingker Gehorsam Stac. Ver-
meintliche Beschwerden sind erst nach vollendetem Dienste gehörigen Orks anzubringen.

Die Bestimmungen über die regelmäßige Leistung des innern Sicherheitedienstes ent-
hält das besondere Dienstreglement. Oer Communalgarden-Ausschuß hat jedoch an
jedem einzelnen Orte die binsichtlich der Sammelpläte, Wachtposten und sonst nöthigen
speciellen Bestimmungen festzusetzen und deren Genehmigung bei dem General-Comman=
danten der Communalgarden nachzusuchen.

Für den Fall entstehender Feuersbrunst hat derselbe, unter Vernehmung mie der Po-
lizeibehörde und Berücksichtigung der bestehenden Local-Feuer-Ordnung, angemessene Be-
stimmungen über den Dienst der Communalgarde zu ereffen.

Die Bestimmungen über Dienstvergehen, das Verfahren in Hinsicht derselben und die
Oisciplinarstrasen, enthält das besondere Oisciplinarregulativ.



Im Meißner Kreis:
Dresden, Hain, Meißen, Oschatz, Pirna.

Im Leipziger Kreis:
Borna, Döôöbeln, Grimma, Leipzig, Leisnig, Mirweida, Rochlit, Waldheim,

Wurzen.
Im Erzgebirgischen Kreis:

Annaberg, Chemniß, Crimmistschau, Frankenberg, Freiberg, Glauchau, Hohen-
stein, Lösnih, Oederan, Penig, Schneeberg, Waldenburg, Werdau, Zwickau,
Ilschopau.

Im Voigtländischen Kreis:
Oelsnit, Plauen, Reichenbach.

In der Oberlausit#:
Budissin, Camenz, Löbau, Zittau.

Ausgegeben zu Dresden, am öten December 1830.
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esetzfämmlung
für das

Königreich Sachsen.
35.

50.) Verordnung des Kirchenrathes und Ober-Consistoril
die Prüfungen der Candidaten der Theologie betreffend;

vom üsten December 1830.

A nton, von GOTTES Gnaden, König von Sachsen 2c. 2c. 4c.
und

Friedrich August, Herzog zu Sachsen 2c.
Bei der großen und in jeder Rücksicht unverhälenißmäßigen Anzahl derer, die in den

lecten Jahren um Zulassung zur öffenrlichen Prüfung für die Candidacur des Predigeamces
nachgesucht haben, sinden Wir nöthig, mit Verweisung auf Unser Mandat vom den Juli
vorigen Jahres, die Maturitätsprüfungen der zu den akademischen Studien übergehenden
Jünglinge betreffend, Folgendes zu verordnen:

1)

2)

ur diejenigen Studirenden der Theologie, welche nachgewiesen haben, daß sie
in Unsern alten Erblanden, oder dem Markgrafthume Oberlausitz geboren sind, sol-
len zu den Prüfungen der Candidaten zugelassen werden.

Diese Seudirende haben ihrer Bittschrift niche nur die gewöhnliche biographische
Notiz, sondern auch ihren Taufschein, ihr Makurikätszeugniß bei dem Abgange
auf die Universität, und die Bescheinigung darüber beizulegen: daß sie Vorlesungen
über Exegese des Alten und Neuen Testaments, Dogmatik, Symbolik, Moral,
Kirchen= und Dogmen-Geschichte, Homiletik, Pastoraltheologie und Katechetik
wirklich besuche baben. Vor Beemdigung eines vollständigen Lehrcursus der
Theologie, der mit den philosophischen und historischen Disciplinen in der genaue-
sten Verbindung steht, ist es keinem Studirenden gestatcte, die Rechte der
Candidatur anzufprechen.
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3) Die zur offentlichen Prufung Vorgeladenen haben sich von nun ansowohl durch
einen, unter besonderer Aufsicht zu entwerfenden, Aufsatz uber ein exegetisches Thema,
als durch Bestehung eines vollstandigen Examens uber alle Hauptwissenschaften der
Theologie, beides in lateinischer Sprache, und zuletzt durch eine Predigt und
Katechese, uber ihre Talente und Kenntnisse auszuweisen. Uibrigens ist Unserer
Vorschrist wegen der Candidatenprüfungen vom 16ten December 1791 ferner
nachzugehen.

Da der, nach den Bedücfnissen der Zeir, sich erweiternde Umfang theologischer Wissen-
schaften eine größere Strenge der öffentlichen Prüfungen nöthig macht; so werden vorsich-
rige Aeltern, Vormünder und Lehrer es von selbst gerathen sinden, ihre Kinder, Pfege-
söhne und Schüler, wenn sie sich nicht durch besondre Talence auszeichnen, um so mehr
von einer ungeeigneten Wahl dieser Studien abzuhalten, als ihre Aussiche auf die künftige
Beförderung zu einem kirchlichen Amte durch die große Anzahl der bereits vorhandenen,
oder demnächst aufzunehmenden Candidaten des Predigeamces keineswegs begünstiget wird.

Hieran geschiehet Unsre Meinung.
Dresden, am 1 sten December 1830.

Freiherr von Fischer.

Gottfried Wilhelm Heymann, 8.
Ausgegeben zu Dresden, am 6 ½ n December 1830.
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Gesetzfämmlung
fur das

Königreich Sachsen.
36.

51.) Generalreseript des Geheimen Finanz-Collegii,
an saämmtliche Accis= und Gleits-Commissarien,

die Sportelansäße in Accissachen betreffend;

vom 18Sten October 1830.

A nton, von GOTTES Gnaden, Konig von Sachsen c. c. c.
und

Friedrich August, Herzog zu Sachsen rc.
Lieber getreuer. Es ist wahrzunehmen gewesen, daß bisweilen in Accisrügensa-

chen, bei welchen der Gegenstand, von dem die Abgabe hinterzogen worden, von ge-

ringem Werthe gewesen und nicht auf die Confiscation erkannt worden ist, die von

dem untersuchenden Accisinspector liquidirten Kosten, nebst dem Abgabennachtrage und
der dictirten Strafe, den Werth des Gegenstandes bei weitem überstiegen haben. Wenn
mu, durch 9. 104 der allgemeinen General-Accis-Ordnung, vom 1 21en Juni 1823,

bereits dahin Vorsehung getroffen ist, daß alsdann, wenn auf Confiscation des Objects
zu erkennen ist und der, durch dessen Verkauf, erlangte Erlöß zu Berichtigung des ge-
sammten Liquickt an Abgaben, Strafe und Kosten niche zureicht, dem Denunciaten dem-
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ohnerachtet eine weitere Nachzahlung in keinem Falle angesonnen werden darf, so finden
Wir, damit die betheiligten Personen in solchen Rugensachen, wo die Strafe der Con—-

fiscation nicht eintritt, nicht harter betroffen werden, fur angemessen, andurch anzuord-
nen, daß in allen und jeden derartigen Accisrugensachen der Werth des Gegenstandes,
von welchem die Abgabe hinterzogen worden, zu den Acten ausgemittelt und daß dem

Denunciaten in dem, nach Ertheilung des Bescheids, festzusetzenden Liquido an Abgaben,
Strafe und Kosten in keinem Falle ein Mehreres, als dieser ausgemitcelte Werthsbe-
trag, zur Berichtigung auferlege werde. Es sind daher solchenfalls von diesem Be-
trage zuerst die Abgaben, alsdann die Strafe und zuletzt die Kosten zu berichtigen, wo-

bei, nach Analogie §. 41 des Generalis vom 10fen Juni 1826, das Verfahren in

Accis-Unkersuchungs-Sachen betreffend, der Cassenantheil der Strafe zu Deckung der baaren
WVerläge mie verwendet werden mag.

Hiernächst wollen Wir, daß bei Ausübung der den Aceiscommissarien, in Folge
6é., 41 des Generalis vom 10%n Juni 1826, obliegenden Verpflichtung zu Revision
der von den Accisinspectoren liquidirten Sporteln niche allein darauf, daß die An-

säße der Sporteltare nicht überschrieten worden sind, sondern insbesondre auch darauf,
daß durch unnöthige Expeditionen und zwecklose Weitläuftigkeit in Behandlung der
Dienstgeschäfee die Kosten nicht zur Ungebühr gehäuft werden, die nöthige Aussicht ge-
führt werde, widrigenfalls die Acciscommissarien selbst für die bierunter verhange-
nen Ungebührnisse verankwortlich bleiben. In Folge der Worschrife I. 22 des obange-
zogenen Generalis mag namentclich das bisweilen vorgekommene Liquidiren von Copial=

gebühren für solche Abschriften, welche die Accisinspectoren in Regquisitionsfällen von
den im Original an die requirirende Inspection abzusendenden Prokocollen und sonstigen

Verhandlungen fertigen lassen und zur Nachricht bei ibren Acten zurückbehalten, nicht
mehr für zulässig erachtet werden, da das Zurückbehalten von dergleichen Abschristen
den Accisinspectoren zwar srei stehe, jedoch nicht für nothwendig zum Geschäftsberriebe
angesehn werden kann,
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Wir befehlen daher, du wollest dich sowohl selbst blecnach gehorsamst achten, als

auch vosstehende Anordnungen zur Kenneniß der Uccisinspeccoren des dir anverkrauten
Accis-Commissariaks-Bezirks bringen.

Daran geschiehe# Unser Wille und Meinung.

Gegeben zu Dresden, den 1 Seen October 1830,

G. von Bünau,

Ludwig von Zahn.
Ausgegeben zu Dresden, am 9#en# December 1830.
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52.) Verordnung des Königlichen Geheimen Finanz-Collegü,
die Abgabenbefreiungen der auswärtigen Gesandten und Geschäftsträger

betreffend;
vom Lysten November 1830.

Se. Majestat der Konig und Se. des Prinzen Mitregenten Konigl.
Hoheit haben anzuordnen geruht, daß hinsichtlich der den auswartigen, an hiesigem Hofe
accreditirken Gesandten und Geschäftsträgern zu gewährenden Abgabenbefreiungen für die
Zukunfe folgenden Bestimmungen nachgegangen werde:

1.) Die biesigen Gesandten und Geschäftsträger, so wie die bei den Gesandtschafeen
angestellten Personen, das Gefolge und die Dienerschafe der Gesandten und Geschäftskräger,
baben im Allgemeinen und auf die ganze Dauer ihrer Anwesenheie in gedachter Eigenschafe
eine Befreiung zu genießen:

a) von allen persönlichen und directen Abgaben,

b) von den Einfuhr= und Verbrauchs-Abgaben wegen aller ihnen zugehörigen, oder für
ibren eignen Gebrauch hier eingehenden Waaren und Gegenstände,

J) von der Gleitsabgabe, einschließlich der Privatgleite, und von dem Elbzoll.

2.) Um dieser Befreiungen für die eingehenden Transporke von Waaren und Effeccen
tbeilhaftig zu werden, bedarf es nur eines von dem Chef der Gesandeschafr, oder, in seiner
Abwesenheit, von dem Geschäftsträger, eigenhändig ausgestellten und mit dem Gesandeschafts-
siegel versehenen Certificats über den Inhalt und das Eigenthum der Ballen, Kisten und
Fässer, welche sodann von der speciellen Visitation befreit bleiben.

Gesetzsammlung 1830. 46 )
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Dasern es untbunlich wäre, ein solches Certisicaé vor der Einfuhr auszustellen, kann
dasselbe späterhin nachgebracht werden, und es ist dagegen die Zurückerstattung der erweis-
lich erlegten Abgaben bei den betreffenden Einnahmen zu gewähren.

N3.) Die Abgabenbefreiung erstreckt sich niche
a) auf die Grundabgaben von solchen Grundstücken, welche ein auswärtiger Gesandter

in hiesigen Landen eigenthümlich besitzt;
b) auf die Leistungen an landesherrliche Cassen, welche für den Gebrauch öffentlicher

Anstalten, als der Chausseeen, Wege, Brücken, Fähren und Posten zu erlegen
sind, auch nicht auf die Recognitionsgebühr, welcher die Schiffsgesäße auf der
Elbe unterliegen; es mögen jedoch diejenigen Gesandten, welchen bisher die Be-
freiung vom Chausseegelde zugestanden hat, bei dem Genusse dieser Befreiung
für ihre Personen auf die Zeic ihrer hiesigen Anstellung gelassen werden;

I) auf die indirecten= und Verbrauchs-Abgaben, welche in erster Hand erlegt worden
sind und mic dem Preiße der Gegenstände zusammen fallen.

4.) An diesen Abgabenbefreiungen haben die mie speciellen Missionen auswärtiger
Staaten nach Sachsen kommenden Personen, die Agenken, Handelsconsuln und alle Andre,
welche nicht zu dem an Unserm DHofe residirenden diplomatischen Corps gehören, keinen

Hiernach haben sich alle Accis-, Gleiks= und Elbzoll-Officianken gehörig zu achten.

Dresden, den 29sten November 1830.

Königl. Sächs. Geheimes Finanz-Collegium.

G. von Bünau.

Ludwig von Zahn.
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33.) Bekanntmachung des Königl. Geheimen Finanz-Colleglü,
die Accisbefreiung des Kalks auf dem Cande betreffend;

vom 14ten December 1830.

N. Se. Königliche Majestät und Se. des Prinzen Mitregenten
Konigliche Hoheit zu genehmigen geruhe haben, daß, damie dem Düngekalke eine
vollständige Accisbefreiung zu Tbeil werde, forthin auf dem plarten Lande von den zum
Kalkbrennen erforderlichen Materialien, an rohem Kalkstein und Brennmaterial, so wie
von dem Handel mit rohem Kalkstein und gebranntem Kalke, ohne Uncerschied, ob der Kalk
von eignem Grund und Boden gewonnen, oder vorher erkause worden sei, einige Han-
delsaccise nicht weiter erhoben, vielmehr der Bekrieb des Kalkbrennens und Kalkverkaufs
auf dem platten Lande von dieser A#bgabe gänzlich frei gelassen werde, so wie auch, nach
Analogie der im General-Accis-Tarif, unter dem Worte: „Steine“ befindlichen An-
merkung, der auf eigenthümlichem Grund und Boden gebrochne Kalkstein, so wie der
hieraus gebrannte Kalk, außer der in Vorstehendem geordneten Befreiung von der Handels-
accise auf dem platten Lande, auch der Befceiung von der städtischen Eingangsaccisfe ge-
nießen soll; so wird solches, auf Allerhöchsten und Höchsten Befehl, andurch zur allgemeinen
Kenntniß gebracht, und es haben sich sämmtliche Accisbeamten und Accisofficianten hier-
nach zu achten; auch sind die wegen der Handelsaccise vom Kalke bestehenden Firationen
vom i# sten Januar künftigen Jahres an als aufgehoben anzusehen.

Dresden, den 1 4ten December 1830.

Königl. Sächs. Geheimes Finanz-Collegium.

G. von Bünagu.

Ludwig von Zabn.
Ausgegeben zu Dresden, am 185### December 1830.
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54.) Mandat,
die Wahlen provisorischer städtischer Communrepräsentanten und die denselben,

bis zur Einführung einer allgemeinen Städteordnung „zu gebende Stellung
betreffend;

vom 15½en December 1830.

Wog, Anton, von GOTTES Gnaden, Knig von Sachsen rc. 2c..
und

Friedrich August, Herzog zu Sachsen cc.
haben Veranstaltung getroffen, daß dem vielfältig geäußereen Wunsche der gesetzlichen Be-
kanntmachung einer allgemeinen Städteordnung baldigst Gnüge geleistee werde. Einen
hauptsächlichen Gegenstand dieses Gesetzes werden unter andern allgemeine Anordnungen
über die städtische Communalvertretung ausmachen. Es har sich jedoch in dieser Beziehung
auch die Bekanntmachung einstweiliger Vorschristen nöthig gemacht und Wir verordnen
daher Folgendes:

I. Allgemeine Bestimmungen.
C. 1.

In allen Städten Unserer Lande, in welchen nicht, seit der von Uns wegen Erricheung
einer Städteordnung erlassenen Bekanntmachung, unter commissarischer Leitung, oder mie
Unserer ausdrücklichen Genehmigung, Communrepräsentantcen in Beziehung auf alle Ange-
legenheiten der Stadtcommun, oder doch zu Regulirung der städtischen Verfassung, schon
erwählt worden sind, soll eine dergleichen Wahl, unerwartet der gesehlichen Bekannemachung
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1.) Welche
Städte jetzt
wählen kön-
nen.



2) Vethältniß
der provisori-
schen Commun-
repräsentanten
Ka) überhaupt,

b) zu dem
Stadtrathe,
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der allgemeinen Städceordnung und baldmöglichst nach dem Erscheinen gegenwärtigen Man-
dats, vorgenommen werden.

. 2.
Dieses Geses beziehe sich auf alle Städte Unserer Lande ohne Unterschied.
Was in demselben von den Scadcräthen gesage ist, gilt bei den Seädcen, in wel-

chen keine, als Scadtrath benannte magistratische Behörde vorhanden ist! nach Beschaffen-
beit der örtlichen Verhältnisse, von denjenigen Behörden oder Beamtecen, welche die ma-
gistratischen Rechte ganz oder theilweise ausüben, z. B. von sogenannten Scadtgerich=
ten, Pacrimonialgerichtsobrigkeiten, Justizbeamcen rc.

Alle nachstehenden Bestimmungen, mic Ausnahme derjenigen, welche die Wahl und
Einführung der Commurrepräsentanten betreffen, sind auch in denjenigen Städten anzu-
wenden, in welchen bereits neuerlich (I. 1.) uncer commissarischer Leitung, oder mit Unserer
ausdrücklichen Genehmigung, Communrepräsentancen gewahlt und eingeführt worden sind.

". 3.
Die, nach Vorschrife dieses Unseres Mandacts, zu wählenden provisorischen Commun-

repräsenkanten haben die gesammte angesessene und unangesessene Bürgerschaft des Orts so
lange, bis die allgemeine Städteordnung zu gesetlicher Wirksamkeit gelangt und, nach
Maßgabe derselben, die künfrige Communalrepräsentation eingeführt seyn wird, in allen
ihren gemeinsamen Rechten und Verbindlichkeiten zu vertreten, ihre Communalangelegen-
beiten zu berarhen, und darauf sich beziehende Anträge an die Behörden zu bringen.

Die für die Communalverwaltung angestellten Officianten treten zu den Communrepré--
sentanten in dasjenige Verhältniß, in welchem sie bisher zur Commun selbst gestanden ha-
ben. Auch haben die Communrepräsentanten die Kämmerei: und Communal-Verwalfung,
von Zeit ihres Eintritts an, auf eine einstweilen zwischen ihnen und den Stadträthen näher
zu verabredende und, nöthigen Falls, in den alten Erblanden von Unserer Landesregierung,
so viel aber die Lausitz anlange, von Unserer Ober-Amts- Regierung zu bestimmende Art
und Weise zu controliren.

Der wirklichen Communalverwaltung hingegen haben die jeßt provisorisch zu erwählen-
den Communrepräsentanten nur in soweit sich zu unterziehen, als die Bürgerschaft eine
solche Verwaltung bisher schon unmictelbar, oder auch durch von ihr, und zwar widerruf-
lich, bestellte Verwalter ausgeübe hat.

¾ 4.
Der allgemeinen Stadteordnung muß es, um Einheit in der Verfassung thunlichst

berzustellen und immittelst Ordnung zu erhalten, vorbehalten bleiben, die künftigen Ver-
balenisse der Seadegemeinden zu den Stadtrathen näher zu bestimmen.
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Bis dahin bewendek es in Ansehung des Staderaths und seiner Befugnisse, in der
Regel, unverändert bei demjenigen, was zeicher verfassungsmäßig bestand.

Die incerimistischen Communrepräsentanten üben aber, auch dem Stadrrakhe gegenüber,
alle diejenigen Rechte aus, welche die von ihnen zu vertretende ganze Commun selbst,
oder durch besonders zu bestellende Syndicen, schon nach der zeitberigen Verfassung hätce
ausüben können. Sie bedürfen biezu keines besondern Aufteags und keiner Instruction.

g. 5.
Gesuche um andre, als die vorstehend bestimmten, Abanderungen in der zeitherigen

gegenseitigen Stellung des Stadtraths und der Gemeinde oder ihrer Reprasentanten sind
in der Regel, bis nach gesetzlicher Bekanntmachung der allgemeinen Städteordnung, aus-
zusetzen. Nur in einzelnen dringenden, oder sonst, den Umstanden nach, zu befonderer Er-
örterung geeigneten Fällen, wird auf frühere deshalb bei Unserer Landesregierung und, be-
züglich, bei Unserer Ober-Ames-Regierung anzubringende Gesuche eingegangen werden.

Es sollen aber auch, bis zum Erscheinen der allgemeinen Städceordnung, alle Wahlen
neuer Rarhsmieglieder, ingleichen alle Beförderungen zu höhern und besser besoldeten Raths-
stellen, namentlich auch zu Bürgermeister= und Scadtrichter- Seellen, ausgesetzt bleiben.

S. 6.
Die Staderäthe haben, ohne deshalb besondere Anordnung zu erwarten, die inter-

imistischen Communrepräsentanten
a) bei allen, die Verfügung über das städtische Kämmerei= oder sonstige Vermögen

und dessen Verwaltung betreffenden Angelegenheiten, welche der Genehmigung einer vorge-
seten Behörde, oder doch, nach der zeitherigen Localverfassung, einer besondern collegiali-
schen Beschlußnahme von Seiten des Scadtraths bedürfen, so wie bei Vertheilung von
Leistungen und Lasten auf die Bürgerschaft, mit ihrem Gurachten zu hören, und

b)damit in dieser Rücksicht, so wie in Beziehung auf die den Communrepräsentanken
zustehende Controle und übrige Befugnisse, die von ihnen gewünschten mündlichen und
schriftlichen Nachrichten denselben mitgetheilt werden, Vorkehrung zu creffen.

S. 7.
Die Communrepräsentanten können alles thun, was zu gründlicher Informaeion über

den Bestand des Kämmerei= und übrigen städtischen Vermögens und über den stadtischen
Einnahme= und Ausgabe-Etat dienlich ist. Sie können zu diesem Behufe auch frühere,
bereits justisicerte Rechnungen, deren Belege und andere Unterlagen einsehen und durchge-
hen, ohne jedoch ein neues Defecturverfahren zu veranlassen, insofern niche offenbare Irr=
ehümer oder Veruntrauungen daraus hervorgehen.

( 47“)
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s. 8.

Angelegenheiten, welche mit der Rechtspflege in Verbindung stehen, gehoren nicht zu
dem Wirkungskreise der Communreprasentanten. Auch haben sie sich einer Controle des-
halb nicht zu unterziehen. Doch bleibt ihnen unbenommen, allgemeine, auf die Justizpflege
Beziehung habende Antrage, z. B. wegen Verwahrung der Gerichtsdepositen, wegen Fort-
setzung oder Aufhebung von Gerichtspachten und dergleichen, zur Kenntniß des Stadtraths,
oder, nach Befinden der Umstande, zu der der Oberbehorden zu bringen.

6. 9.
c) iu den zeit- In soweit Viertelsmeister und andere zeitherige Vertreter der Burgerschaft dermalen
z * die Rechee und Verbindlichkeiten der neu zu erwählenden Communrepräsentanten auf sich
Bürgerschaft, gebabt haben, erlische deren Function zugleich mit dem wirklichen Eintritte der neuen Com-

munrepräsentanten in ibre Aemter. In soweit aber den zeitherigen Stellvertretern der Böür-
gerschafe noch andere Verrichtungen, z. B. subalterne Assistenz bei der Polizeipflege, obge-
legen haben, ist deren Erklärung, ob sie diesen Verrichtungen sich fernerhin unterziehen
wollen, zu erfordern, und sodann von dem Seaderathe, nach vorheriger Berathung mie den
neuen Communrepräsencancen, zweckmäßige Vorkehrung zu ereffen.

Auch erlöschen mie dem Tage des Eintrikts der Communrepräsenkanten in ihre Wirk-
samkeie alle von der Commun errichtete Syndicate, und es geben die den Syndicen ertheile
gewesenen Aufträge ohne Weikeres auf die Communrepräsentanten über.

In den oberlausitzer Vierstädten gehen zwar die Befugnisse der, zu Besorgung der
Steuerangelegenbeiten, bestellten Communrepräsentanten auf die, nach dem gegenwärtigen Ge-
setze, zu erwählenden städtischen Communrepräsenkanten über. Bis auf weitere Verordnung
verbleiben aber die bisherigen Vercreter der stademitleidenden Lan dcommunen in ihrer
Wirksamkeic.

C. 10.
4) ku der r Die Communrepräsentancen haben in allen ihnen obliegenden Geschäften nach ibrer ge-

gerschaft. wissenhaften Uiberzeugung, und nach der von dem gemeinsamen Besten der städtischen Com-
mun ihnen beiwohnenden Ansicht zu handeln. Sie sind nicht verbunden, Rucksprache mit
der Commun oder Mitgliedern derselben zu nehmen, und haben weder jener, noch diesen,
Rechenschaft über ihre Abstimmungen und Beschlüsse zu geben.

. 11.
6 Die Communrepräsenanten haben weder von der Bürgerschafe, noch sonst, eine Ver-

gutung ihrer Bemühungen zu verlangen oder anzunehmen. Auch indirecte Vortheile, z.
B. durch Befreiung von öffentlichen Lasten, sind unzulässig.
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Eben so ist die Annahmefreiwilliger „im Beziehung auf ihre Functionen ecwa ihnen
angetragener, Geschenke unzulässig

Baare Auslagen werden ihnen erstattet, wenn sie niche, wie dieses z. B. oftmals bei
Reisekosten derFall ist, unnothiger. Weise aufgewendet worden. sind.

 l . 12.

Die Verbinzzichket der Commtuneeträsenkanern, sters das gemeinfame Beste derCommun in Obache zu nehmen, (7.3.)bringeesmie sich, daß sie die, diesem gemein-
samen Besten ekwa entgegentretenden ondern Vortheile des Stadttheils, der Zunft,
des Standes und Gewerbes, welchem sie selbst angehoren, bei ihren Abstimmungen und
sonst zum Nachtheile des Ganzen, niche vorwalten lassen dürfen, vielmehr vollkommener
Unpartheilichkeie sich befleißigen müssen, auch in Coltistonsfälten, wie in Fälken, wo ver-
wandtschaftliche oder andere Verbindungen einschlagen, wodurch die Unbefangenheit ihrer
Ansicht zweifelhast würde, sich aller Concurrenz enthalten.

§. 13.
Die Geschäf#e und Befugnisse der in manchen Stäbeen für die besondern Angelegen-

beiten der Angesessenen, z. B. für die Servisangelegenheiten, bestellren Vertreter gehen zwar
auf die neuen provisorischen Communrepräsentanten, aber nur auf die Angesessenen uncer
ihnen, über; die Unangesessenen haben sich aller Theilnahme an solchen Geschäften zu ent-
balren.

L. 14.
Wenn sich, nach dem neuesten Consumentenverzeichnisse, 3.) Sahl der

a) nicht über 2500 Consumenteninden der städcischen Obrigkelt unkerworsenen Wohn- ccneurenre
bäusern befinden, so werden und der Wahl-

9 Repräseneanken und Männer.
6 Ersahmänner,

dahingegen
b) in Städcen, wo in den Häusern der gedachten Are mehrere Consumenten verzeichnee

sind, wenn niche, wie weiter unten (§. 41) nachgelassen ist, eine mindere Zahl bestimme wird,
18 Repräsentancen und

9 Eesahmänner
erwähll. Diese Wahl geschiehe# in den

unter a.

erwähnten Städten durch die Bürgerschafe unmictelbar. In den
unter b.

gedachten Städeen aber ernenne die Bürgerschafe zunächst Wahlmämner, deren Zabl niche
über 72 seyn darf.



Eintritt der
Ersatzmanner

und nachträg-
liche Wahlen.

Kosten= und
Stemrel-Frei-

heit.

Stimmfähig=
keit.
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E 15.

Bei Behinderungen eines der Repräsenkanten kritt der keste Ersatzmann einstweilen
an dessen Stelle. Eben so nörhigen Falls der zweite Erfatzmann u. s. f.

Bei dem gänzlichen Abgange eines Repräsema nren rückt der jedesmalige erste Ersatz-
mann als Repräsentant ein. Doch kann in jenem Falle, so wie in diesem, die Rücksiche
auf Ansässigkeit (§. 22) den Eintritt eines der folgenden Ersabmänner statt eines der vor-
angehenden nöthig machen. 6 1 4

Ergänzende, oder überhaupt nachträgliche Wahlen sollen, bis zur gesehlichen Bekannt-
machung der allgemeinen Städteordnung, außer dem, in diesem Mandate §. 40, a, bemerk-
ten Falle, nicht ohne besondere Gründe, und niche ohne ausdrückliche Genehmigung Unserer
handesregierung, und, bezüglich, der Ober-Amts-Regierung Statt finden.

C. 16.
In allen durch die Wahl der Communrepräsencanten und das Innere ibrer Geschäfts-

sübrung veranlaßten Angelegenheiten wird stempelfrei und, so weit dabei die Wirksamkele
Unserer und der städeischen und anderer Localbehörden in der beereffenden Stade eintrite,
ohne Abforderung einiger Gebühren expediret.

Oer bei der Wahl der Communrepräsentanten und ihrer Geschäftssührung dennoch ent-
stehende Kostenaufwand ist, wo andere geeignete Communcassen ermangeln, einstweilen aus
der Kämmerei zu übertragen, bis die allgemeine Städteordnung auch deshalb die erforder-
lichen Bestimmungen ereffen wird.

II. Von der Stimmfähigkeit, der Wählbarkeit und den Ablehnungsgründen.

. 17.
Die allgemeine Städteordnung wird bestimmen, ob und in wiefern die städtischen Ge-

meinheitsverhältnisse, und insbesondere auch das Recht der Repräsentation, auf zeitbberige
Nichtbürger auszudehnen seyn dürften. Dermalen ist aber die Stimmfähigkeit bei den, in
Gemösbeit dieses Mandats, vorzunehmenden Ernennungen von Wahlmännern und Wahlen
von Communrepräsentanten nur wirklichen, in der Stadt oder deren Weichbilde wesenrlich
wohnhaften Bürgern zuzugestehen.

F. 18.
Doch sind diejenigen, welche, nach allgemeinen gesetlichen, oder besondern localen Be-

stimmungen, mit Leistung des Bürgereids verschone, und gegen Handschlag, oder gegen bloße
Ausstellung eines Reverses, zu Bürgern wirklich ausgenommen worden sind, auch in Rucksicht
der Stimmfähigkeit und Wählbarkeit den vereideten Bürgern völlig gleich zu achten.
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 10.

Von der Stimmfähigkeie sind aber bei ben, nach diesem Mandate, verzunehmenden
Wahlen auzsgeschlossen:

a) wegen des collidirenden Verhältnisses, die Mieglieder des Seaderaths, während
der Dauer dieser Miegliedschafe;

b) Personen weiblichen Geschlechts, wenn sie auch das Bürgerrecht, der Localver=
fassung gemäß, erlange haben;

c) Almosenpercipienten;
d) diejenigen Personen, welche in einer, nach WVorschrife des Generale vom 30sten

April 1783, zu behandelnden, oder zu behandeln gewesenen Untersuchung noch befangen
sind, oder es fruherhin waren, ohne vollig freigesprochen worden zu seyn;

e) Personen, welche in Concurs verfallen sind, auch nach dessen Beendigung, inso-
fern sie nicht die nachmalige vollstandige Befriedigung aller ihrer Glaubiger nachweisen
konnen; · «

f)von»·derPraxssremovirteoderstispendirteAdvokatem

Hof-YO.
Von der Wahlbarkeit sind nicht nur alle Diejenigen, welchen die Stimmfahigkeit ab- Wahlbarkeit.

geht, sondern außerdem auch noch Rathsofficianten und stadtische Unterbediente ausge-
schlossen.

g. 21.
Nur wegen bescheinigter anhaltender Kränklichkeit und körperlicher oder geistiger Ablehnungs-

Schwäche, oder wegen des das sechzigste Jahr übersteigenden Alcers, kann ein wählbares grunde.
Mitglied der Burgerschaft sich weigern, die auf ihn gefalleneWahl anzunehmen, oder nach
erfolgter Annahme derselben seine Entlassung verlangen. Außerdem steht jedoch auch das
Ablehnungsrecht den in wirklichem Staatedienste befindlichen Personen, so wie den Geist-
lichen und Schuldtenern aller Art zu, wenn sie, als Bürger, die Wöäblbarkeic erlange
baben.

. 22.
Von den zu erwählenden Repräsentanten und Ersahmännern, so wie von den, in den Rücküicht auf

. 14, unter b, erwähncen Städten zunächst zu ernennenden Wahlmännern, müssen wenig- Ansassgkeit.
stens zwei Drittheile mit, der stadtischen Obrigkeit unterworfenen Wohnhausern, als deren
beliehene Besitzer, angesessen seyn.



Commissarien.

Subdelegirte.

Protocollan=
ten.

Bürgerver-
zeichnisse.

–
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Fälle die Wahl auf mehrere, mie einem und demselben Hause beliehene Besitzer, so
kommt nur der mit, den, Weisten Stimmen gewählte Mitbesiher uncerden Angesessenen, die
Uibrigen aber nach der Stimmenmehrheit unter den Unangesessenen in Betracht.

HlWahlordnun#
.22.

Wir beauftragen piermit in Unsern Kreislanden, mit. er der Schonhurgischen
Receßherrschaften, die Amtshauptleute, in den, nach obiger Vorschrift, (§. 1. 2 .) dazu ge-
eigneken Städten ihres Bezirks, die Wahl provisorischer Commürepräsentanten einzuleiten
und dieselbe entweder in Person, oder durch einen Subdelegircen zu Seande zu bringen.
In der Oberlausitz hat die Ober-Ames-Regierung, in den Schönburgischen Receßherrschaften
die Gesammtregierung Bieses Geschäft entweder Einzelnen ihrer Mieglieder oder andern
Subdelegirten zu übertragen. «

5·24"
Bei der Auswahl eines solchen Subdelegirten,welchem jederzeie auch die Abfassung

der Wahlliste und die Entscheidung über die, gegen dieselben etwa zu machenden Einfprüche
mit obliegt, (. 29. ff.) hac der Wahlcommissarius darauf zu sehen, daß es ein mit der
erforderlichen Geschäftskunde versehener, bei dem Publikum in vorzüglicher Achtung, mie
den Bewohnern der betreffenden Stade aber nicht in besondern Verbindungen stehender
Mann sei. Eine eidliche Verpflicheung des Subdelegirten finder niche Scatt.

. 25.
Der Wahlcommissar, er sei nun ein Mieglied der Ober-Amés-Reglerung oder der Ge-

sammtregierung, oder der Ameshauptmann oder ein Subdelegirker, hat sich zum Registriren
und Protocolliren entweder eines bei diesen Collegien angestelltren, oder des amtshauptmann-
schafrelichen Secretairs, oder eines hierzu bei einem Unserer Justizämter, oder einer andern
Gerichtsstelle, besonders zu Verpflichtenden, nach den Bestimmungen der Verordnungen vom
22 ten Februar und 2 9gsten März 1826, qualificircen Protocollanten zu bedlenen.

1. 26.
Der Wahlcommissar beginne sein Geschäft damit, daß er von dem Staderathe ein

vollständiges Verzeichniß aller, am Orte wohnhaften Bürger, mit Angabe der, die Stimm-
fäbigkeit und die Wählbarkeie verhindernden Verhältnisse und Umstände, unter Absonderung
der mit Häusern anfässigen Bürger, von den übrigen, nach dem unter A. hier beiliegenden
Schema, erfordert. Ist das Verzeichniß nicht von einem, mit Ober= und Erbgerichten
versehenen Seadtrathe gefertige, so muß von den Ober= und Erbgerichts-Behörden unter
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dem Verzeichnisse alles zur Sache Gehörige, was bei benselben bekanne ist, nachträglich
officiell bemerke werden.

S. 27.
Nuch Einsicht dieses Verzeichnisses ernennt der Wahlcommissar aus dem Mittéel der Wahlgehülfen.

stimmfähigen Bürger Wahlgehülfen, deren Zahl mindestens drei seyn muß und böchstens
bis auf neun ansteigen darf.

Diese Wahlgehülfen verlieren hierdurch die Wählbarkeie, wenn sie ihnen sonst zu-
stebe, nicht. Sie enthalten sich aber der Concurrenz bei Prüfung ihrer eigenen Seimm-
fäbigkeit und Wählbarkeit, so wie sie auch überhaupf nur eine berathende Stimme bei Fer-
tigung der Wahllisten und bei Erörterung der Einsprüche dagegen haben.

C. 28.
Der Wahlcommissar gehe das Verzeichniß, mie Zuziehung einiger der Wablgehülfen, Wahrlsten.

durch, prüft solches und besonders die darin bemerkten Behinderungsursachen der Stimm-
fähigkeit und Wählbarkelc, zieht darüber, wo es ihm nöchig scheine, auch noch weitere Er-
kundigung ein, träge seine Beschlußnahme über die Aufnahme in die Wahlliste, oder die
Auslassung aus derselben, in das obgedachte Verzeichniß unter A. elgenhändig ein, und
läßt sodann die von ihm und den zugezogenen Wahlgehülfen zu unterzeichnende und zu be-
siegelnde, von dem Peotocollanten aber zu contrasignirende Wahlliste, nach dem Schema
unter B. entweder in der nöthigen Zahl von Exemplaren ausfertigen, oder, im Falle der
einfachen Ausfertigung, solche abdrucken.

". 29.
Wenigstens acht Tage lang vor dem Einericke des Wahlkags muß ein Eremplar der Deren Be-

Wahlliste bei dem Wahlcommissar und ein anderes im Rathhause der Stadc, in welcher kanntmachang.
die Wahl geschehen soll, oder, in Ermangelung eines Rathhauses, in einem sonst für
geeignet geachteten Hause, zu Jedermanns Ansicht bereit liegen.

Uiberdies wird die Wahlliste, wenn sie gedruckt worden ist, in den der städtischen
Obrigkeit unterworfenen Wohnhäusern vertheilt, deren Besitzer sie den übrigen darin woh-
nenden Bürgern mitzutheilen haben.

F. 30.
Einsprüche gegen die Wahlliste, sie mögen nun die nachträágliche Aufnahme darin weg= Einsprüche da-

gelassener Bürger, oder die Ausschließung darin aufgeführter Personen, oder eine Abander. zen-
ung in deren Classisication oder den beigesetzten Bemerkungen zum Zwecke haben, sind in
Zeiten zur Kenntniß und Entscheidung des Wahlcommissars zu bringen. ODieser faße dar-
auf, nach Befinden, mie Zuziehung einiger der Wahlgehülfen, baldmöglichst einen Be-

Gesetzsummlung 1830. (48 )



Wahlbezirke.

Wahlfreiheit.

Befanntmach-
ung des Wahl-

tages.

 (4 232 )

schluß, welchen er dem Einsprechenden mittheilt und, infofern dadurch eine wesentliche Ab-
aänderung in der Wahlliste entstehe, den zur öffentlichen Ansicht ausliegenden Exremplaren
derselben (§. 29.) sogleich in beglaubeen Ausfertigungen anheften läße. Später bekanne
werdende Hindernisse der Stimmfähigkeit machen die Wahl niche ungültig; spaäter sich er-
gebende Hindernisse der Wählbarkeit haben die Wirkung, daß ein Gewahlter für niche ge-
wähle geachtet wird, und an seine Stelle der die meisten Stimmen habende Ersatzmann als
Repräsentanc einerite, dafür aber nach der Seimmenmehrheit ein anderer Ersatzmann mie
aufgeführe wird.

. 31.
Obgleich die Communreprásenkanken das gemeinsame Beste der ganzen Bürger-

gemeinde, niche die etwa damic in Widerstreit stehenden besondern Interessen einzelner
Stadttheile, zu beobachten haben (§. 12.), so bleibe es doch an den G. 1 4. unter D. be-
merkeen mittlern und größern Octen, bei Ernennung der Wahlmänner, dem
Wahlcommissar anheimgestelle, zur Erleichterung der Wahlhandlung, wenn es die Menge
der stimmsähigen Bürger, oder andere örtliche Verhälenisse rathsam zu machen scheinen, die
Abstimmung nach, von ihm zu bestimmenden, Stadebezirken vornehmen zu lassen. Aber
auch in diesem Falle ist der Abstimmende nicht genöthigt, seine Stimmen nur solchen Bür-
gern zu geben, welche innerhalb desselben Wahlbezirks wohnen, dem er, der Abstimmende,
selbst angehörc.

Bei der, nach Ernennung der Wahlmänner, durch diese zu bewirkenden Repräsentan-
kenwahl, so wie an den, 5. 14. unter a. bemerkten kleinern Orten, wo die Dazwischen-
kunft der Wahlmänner wegfällt, ist sich der Abtheilung in Wahlbezi#ke jeden Falls zu
enthalten.

C. 32.
Sonstige Absonderungen der stimmfähigen und wählbaren Bürger, z. B. nach ihrem

Scande, oder nach Innungen, dürfen bei den nach diesem Mandate vorzunehmenden Wah-
len nirgends Seate finden; auch darf überhaupt kein stimmfähiger Bürger in der freien
Eneschließung darüber, welchen von den, in der Wahlliste (I. 2S.) und in den etwanigen
nachträglichen Beschlüssen (§. 30.), als wählbar anerkannten Bürgern er seine Stimme
geben wolle, ar#f irgend eine Art beschränke werden.

F. 33.
Der Tag der, zum Behuf der Wahl der Communrepräsencanken, oder, wo eine vor-

läufige Ernennung von Wahlmännern eintrite, der zu diesem Behufe zu sammelnden Ab-
stimmungen, ist gleichzeitig mit der Wahlliste von dem Wahlcommissar offentlich bekannr
zu machen. Dieses geschieht durch einen, im Rathhause oder an dem sonst zu Anhefeung
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amtlicher Bekanntmachungen gewöhnlichen Orte, und überdies noch an mehrern Straßenecken
zu befestigenden Anschlag, welcher auch, nach Befinden, gedruckt und in die Hauser ver-
theilt werden kann.

Wird die Wahl nach Bezlken veranstaltet (§. 31.), so ist in dem Anschlage der
Tag oder die Tageszeit, wo die Stimmfähigen jeden Bezirks insbesondere erschei-
nen sollen, zu bestimmen.

Die Orte der Wahlhandlung, ingleichen diejenigen Orte, wo die Wahlliste zur Ein-
sicht ausliegt, sind in dem Anschlage mit zu bemerken.

- S. 34.

Jeder stimmfähige Bürger, welcher an der Wahl Theil nehmen will, muß, bei Ver-
lust seines Stimmrechts für den gegenwärtigen Fall, zu der durch den erwähneen Anschlag
bestimmten Zeit und an dem bestimmten Orte vor dem Wahlcommissar, welcher nebst
einigen der Wahlgehülfen bei der ganzen Wahlhandlung anwesend seyn wird, per sönlich
erscheinen.

Bevollmächtigke, oder schrifrliche Anmeldungen und Eingaben, welche nicht mit dem
eigenen persönlichen Erscheinen des Abstimmenden verbunden sind, werden nicht zugelassen.
Bescheinigt Jemand durch ein ärztliches Zeugniß seine Unfähigkeit, an dem Orte der Wahl-
bandlung zu erscheinen, so wird, auf sein Verlangen, der Protocollant mit zwei Wahlge-
hülfen in seine Wohnung abgesendet, um seine versiegelte schriftliche Stimmabgabe in
Empfang, oder seine mündliche Stimme zum Protocoll zu nehmen.

Das Erscheinen der Stimmenden am Orce der Wahlhandlung wird, infofern über
deren Stimmfäahigkeit, oder über die Identität der Personen kein Zweifel entsteht, von
dem Motocollanten bei dem Anmeldungsprotocolle unter fortlaufender Nummer
bemerkt. Mündliche Abstimmungen werden, nach Einzeichnung des Erscheinenden im An-
meldungsprotocolle, in ein besonderes Abstimmungsprotocoll, zu dessen Führung der
Wahlcommissar, nach Befinden, einen zweiten verpflichteten Protocollanken zuziehen bann,
eingetragen, schriftliche Abstimmungszettel aber von dem Erscheinenden, ohne daß sie irgend
Jemanden deren Ansicht zu gestatten, oder dieselben zu unterschreiben genöthigt werden
können, zusammengebrochen, in ein von den zugezogenen Wahlgehülfen versiegeltes Behält-
niß, durch eine dazu angebrachte Oeffnung gestecke.

S. 35.

Wahlhand=
lung.

Jeder Abstimmende hat bei dem Abstimmungsprotocolle oder äuf seinem Stimmzeteel Abs umut-
in den 9. 14. unter a. bemerkten kleinern Stadten

neun,
in den, eben daselbst, unter b, erwahnten mittlern und großern Stadten aber

( 45)
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wählbare Bürger als Diejenigen zu benennen, welchen er die Functionen in den kleinern
Scädeen als Repräsentanten, in den mittlern und größern als Wahlmänner, übertragen
zu sehen wünscht.

Die Benennung mehrerer, als der vorstehend bemerkten Zahl von Indioiduen wird bei
der mündlichen Abstimmung sogleich zurückgewiesen, bei der Abstimmung durch Wahlzettel
aber als nicht geschehen betrachtet, Letzteres in der Maße, daß die zuletzt und zuviel Ge-
nannten übergangen werden.

6. 36.
Nach Ablauf der zu den Abstimmungen bestimmten Zeit wird von dem Wahlcommis-

sar, in Beiseyn einer Deputation des Stadtraths, Einiger der Wahlgehülfen und des Pro-
tocollanten, zur Eröffnung der Behälenisse, in welchen die Stimmzertel verwahrt sind, und
zur Stimmenzählung verschritten. Bei lebterer werden die Stimmen, wie sich solche für
jeden wählbaren Bürger, theils aus den Stimmzetteln, theils aus den Protocollen
über mündliche Abstimmungen ergeben, zusammen gerechnet. Nicht wählbare Indi-
viduen, welche ekwa Seimmen erhalten haben möchten, bleiben unberücksichrige.

Das Ergebniß der Stimmenzählung wird in ein besonderes, von den anwesenden
Raethspersonen und den Wahlgehülfen mit zu unterschreibendes, Stimm-Zäblungs-Pre-
kocoll gebracht. Auch bei einer, nach abgesonderten Stadtbezirken vorgenommenen Wahl
werden die Stimmen ohne Unterschied dieser Bezirke zusammen gerechnet. Wer die mehr-
sten Seimmen hac, wird im Stimm-Zählungs-Protocolle, mit Vorsetzung der Anzahl der
erhaltenen Sceimmen, unter Einweisung auf die Wahlliste und mie der Bemerkung: ob
er auch als Hausbesitzer wahlbar sei, zuerst genannt. Es folgt dann auf gleiche Weise,
wer zunächst die mehresten Stimmen hat. So wird foregefahren, bis alle Diejenigen,
welche mindestens drei Stimmen erhaltcen haben, im Stimm-Zählungs-Protocolle benannt
sind. Die Stimmzettel, nebst den Protocollen über die einzelnen mündlichen Abstimmungen,
werden dann von dem Wahlcommissar und einem der Wahlgehülfen, so wie mit dem Sie-
gel des Stadtratbs, eingesiegelt, durch den Protocollanten mit einer geeigneten Ausschrife
versehen und, nach beendigtem Wahlgeschäfte, nebst den gehaltenen Wahlacten, bei der
amtehauptmannschaftlichen Actenrepositur, in der Oberlausitz bei der Kanzlei der Ober-
Amts-Regierung, in den Schönburgischen Receßberrschaften bei der der Gesammrregierung,
beigelegt.

6. 37.
Der Wahlcommissar läße noch vor Abschluß des Stimm-Zählungs-Protocolls zu dem-

selben namemtlich bemerken, welche Individuen in den 6. 14. unter a. bemerkten kleinern
Städten, als die 9 Communrepräsentanten und 6 Ersahmänner, in den, §. 14. unter b.

bezeichneten mitelern und größern Scädten aber als die 72 Wahlmänner zu betrachten sind.
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Er richcee sich hierbei nach der Stimmenmehrhel#e, insofern niche die Rücksiche auf Ansäs-
sigkeic (J. 22) eine Ausnahme nöchig macht. Findet es sich nämlich, daß nach Seim-
menmehrheic nicht wenigstens zwei Dritetheile, welche in der Eigenschaft als Hausbesitzer
wählbar sind, unter den Repräsencanten oder Wahlmännern begriffen seyn würden, so wer-
den zuerst so viele Hausbesiher, als nöthig sind, nach der Rangordnung, welche ihnen die
Zahl der Seimmen glebe, für gewählt angenommen, und sodann nur noch so viele von den
übrigen wählbaren Bürgern, welche die Stimmenmehrheic für sich haben, binzugethan.
Wer niche wenigstens drei Stimmen hac, wicd in keinem Falle als gewählt betrachcee.

C. 38.
Als Ersatzmänner sind Diejenigen zu betrachten, welche nächst den Reprásenkanken die

mehrsten Stimmen haben. Sie werden, ebenfalls mit Rücksiche auf die Stimmenmehr-
beit, als erster, als zweiter Ersatzmann u. s. w. bezeichnet. Aber auch beiihnen ist
das vorstebend bemerkte Zahlverhältniß der Hausbesitzer in Obacht zu nehmen.

S. 39.
Bei Stimmengleichheie entscheidet das Loos, wenn nicht schon nach vorstehenden 9.

der Vorzug der Hausbesiber entscheiden sollte.

d. 40.
Findet sich, daß nicht zwei Drittel Angesessene zu Reprasentanten gewahlt, oder daß

nicht die erforderliche Anzahl wahlbarer Individuen drei oder mehrere Stimmen erhalten
hat, so veranstaltet der Wahlcommissar,

a) wegen der noch unbesetzten Repräsenkancen= oder Ersatzmänner-Seellen,
sogleich eine nachträgliche Wahl, wobei es nur der mündlichen Vorforderung der Bürger-
schaft in der am Orte gewöhnlichen Weise bedarf, übrigens aber das vorstehend vorgeschrie-
bene Wahlverfahren zu beobachten ist. Dagegen bewendee es,

b) wenn bei Ernennung der Wahlmänner die Zahl der 72 niche herauskomme,
bei der durch mindestens 3 Wahlstimmen ernannten mindern Zahl.

F. 41.
In den mittlern und größern Städten, wo zunächst Wahlmänner zu ernennen gewesen Verfahren

sind, läße der Wahlcommissar dieselben, gleich nach ihrer Ernennung, mündlich zu einer —„r
Zusammenkunft einladen. Bei dieser Zusammenkunfe können Verhandlungen nur dann männer.
Scatc finden, wenn von der ganzen Zahl der Wahlmänner wenigstens zwei Dritttheile er-
schienen sind. Von den Erscheinenden wird nun in Erwägung gezogen und ein Beschluß,
da nothig, nach Stimmenmehcheit gefaßt, ob es bei der Zahl von 18 Repräsencanten und
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9 Ersahmännern (§5. 14) bleiben, oder eine mindere Zahl (welche jedoch niche unter der-
Zahl von 9 Repräsentanten und 6 Ersatzmännern seyn darf,) erwähle werden solle?

Erst dann werden die Wablmänner aufgefordert, zu der Wahl derfestgesetzten Zahl
der Repräsentanten zu schreiten.

In Rücksicht dieser Wahlhandlung, der mündlichen oder schriftlichen Abstimmung, der
Stimmenzählung, der Protocollaufnahmen und sonst allenthalben, gelten übrigens hierbei die
in den vorstehenden 96. 34— 40 enthaltenen Vorschriften, insoweit sie Anwendung dabei
leiden. Die Zahl der wählbaren, von jedem Wahlmanne bei der Abstimmung zu benen-
nenden Bürger richtec sich nach der Zahl der, nach obgedachtem Beschlusse, zu wählenden
Repräsentanten. Jedoch haben die Wahlmänner die Repräsentanten lediglich aus ihrem
Mittel zu wählen. Auf andere Personen gefallene Stimmen kommen nicht in Berracht.

 42.
Beglaubte Von den Seimm-Zählungs-Protocollen läßt der Wahlcommissar drei, von ihm und

Auirurbaun= dem Protocollanten zu beglaubigende, Abschriften ausfertigen, von welchen er eine längstens
Stimm-Zäh= binnen ache Tagen nach beendigtem Wahlgeschäfte zu Unserer Landesregierung und, bezüg-
lungs-Pro= lich, an die Ober-Amts-Regierung, oder die Gesammeregierung, diese aber sofort weiter an

worole. die Landesregierung einzusenden, eine aber dem Scadtrathe und eine den erwählten Com-
munrepräsenkanten zuzustellen hat.

C. 43.
Einwendungen Einwendungen gegen das bei den Wahlen beobachkete Verfahren müssen, längstens
enern binnen drei Wochen nach beendigter Wahl, bei Unserer Landesregierung und beziebendlich

ren. bei der Ober-Amts-Regierung angebracht werden.

IV. Geschäftsordnung.

. 44.
Erste Bera- Gleich nach beendigter Wahl haben die Repräsentanten aus ihrem Mitkel einen Vor-

kuung er n steber und einen Protocollführer, auch für jeden dieser beiden Posten einen Stellvertreter
tanten. zu erwählen, und die Zeit, zu welcher sie ihre ordentlichen Sitzungen künftig halten wollen,

zu bestimmen, desgleichen mit dem Stadtrathe sich darüber, in welcher Art eine feierliche
Einführung in ihre Functionen geschehen solle, zu vernehmen.

W 45.
Einführung Der Stcaderath darf die Veranstaltung einer solchen Feierlichkeit nicht verweigern.
derselben. Die Art und Weise derselben aber bleibt ihm und, so viel die kirchliche Feier betrifft, der

zwischen ihm und der Geistlichkeit des Orts zu treffenden Verabredung uberlassen.
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K. 46.

Zu den Sibungen der Repräsenkanten ist, außer ihnen selbst und den ihre Stelle ekwa Zuiiehung au-
vertretenden Ersabmännern, in der Regel Niemanden der Zutritt gestattet. n derer ersoen

Ausnahmen können nur in einzelnen Fällen, zum Behuf der Ertheilung einer Aus. Communre=
kunfe, oder eines rechts= oder sachverständigen Gutachtens, oder wegen Fertigung schriftli= prdsentanten,
cher Arbeiten, insoweit dazu Keiner der Communrepräsentanten geeignet seyn sollte, Statt z en Ver-

finden. derselben.
G. 47.

Zu Ereheilung der im vorhergebenden §. erwähnten Gucachten und zu Fereigung der Rechts= und
daselbst gedachten schriftlichen Arbeiren, ein für allemal bestimmte Consulenten oder Sachberon=
Sachverständige anzunehmen, ist den Repräsencancen niche verstattet. Die Zuziehung und
Auswahl von Rechts= und Sachverständigen muß in jedem einzelnen Falle auf besonderer
Beschlußnahme der Repräsentanten beruhen, findet jedoch, so viel Rechesverständige an-
lange, nur in sofern Seatt, als uncer den Communrepeäsenranken, ein Solcher sich niche
befindee.

/. 4.
Der Versammlungsort ist in der Regel auf dem Rathhause. Der Seabkrath hat ein Versamm-

schickliches Local dazu anzuweisen. Muß die gewöhnliche Rarhsstube dazu bestimmt wer- lungsor=
den, so hat in Ansehung der Auswahl der Zeit, zu welcher dieselbe von einer und der an-
dern Seite zu benutzen ist, der Stadtrath den Vorzug.

S. 40.
Der Vorsteher der Repräsentanten, oder, im Falle der Behinderung desselben, sein Pflichten des

Seellvertreter, kann, wenn es sich nöthig maché, außerordentliche Situngen derselben an= Vorstehers.
sagen lassen. In diesen, so wie in den ordentlichen Sißungen, leiter er die Verhandlung
und sorgt für Ordnung und Ruhe, bei deren Seörung, wenn seine Anermahnung niche
fruchtet, er bei eigner Veranewortung schuldig ist, die Versammlung aufzuheben und den
Vorfall, nach Befinden, der Obrigkeic anzuzeigen.

Er hae die Abstimmungen einzusammeln, auf richtige Protocollirung der Beschlüsse und
anderer zur Aufzeichnung geeigneten Verhandlungen Aufsiche zu führen und, im Verfolg
jener Beschlüsse, ohne sich jedoch hierbei eine öffentliche Autorität anzumaßen, und nur in-
nerhalb der durch dieses Mandat bestimmeen Grenzen, das Weitere zu beforgen, in sofern
die Repräsentanten nicht bierzu eine besondere Deputation ernannt haben. Deputationen.

S. 50.
Auch zur Vorbereikung von Geschäften und zu mündlichen Deliberationen mit dem Scadt=

rathe können die Communrepräsencanten Depucationen aus ihrem Miccel ernennen. Diese
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baben aber, vor Abgabe verbindlicher Erklärungen, in der Repräsentantenversammlung die
Sache zum Vortrage und zur Beschlußnahme zu bringen.

G. 51.
Beschlußnah- Die Versammlung der Repräsenkanten kann nur dann einen Beschluß fassen, wenn
me und dre- wenigstens zwei Dritttheile derselben, einschlußlich der etwa eintretenden Ersatzmanner, zu-

gegen sind. Es sind auch am Rande des Protocolls allezeit die Namen der sammtlichen
Anwesenden zu bemerken, und es haben wenigstens sechs Reprasentanten, oder statt ihrer
eingetretene Ersatzmanner, das Protocoll mit zu unterschreiben.

Dieses vorausgesetzt, ist die Mehrheit der in der Versammlung von den anwesenden
Stimmberechtigten abgegebenen Stimmen hinreichend, einen Beschluß zu Stande zu bringen.

Dem Vorsitzenden steht, bei eintretender Stimmengleichheit, neben seiner ordentlichen
Stimme, auch noch eine Decisivstimme zu.

6. 52.
Cemmunicati Die schriftlichen Communkratlonen zwischen dem Stadtrathe und den Communreprä-=
Stadtrathe. senkanten geschehen gegenseitig durch Protocollercracte.

# 53.
Unterschriften. In gewöhnlichen Geschäfessachen unterschreibt blos der Vorsteher der Communrepré-

sentanten. Von wenigstens zwei Dritetheilen derselben, einschlüßlich der in Behinderungs-
fällen eintretenden Ersatzmänner, müssen aber alle Urkunden und solche Schriften mit unter-
schrieben werden, wodurch für die Commun eine Verbindlichkeit übernommen, oder einem
Rechte entsage wird.

F. 54.
Bemerkungen Der Einmischung in Privatstreitigkeiten und blos auf solche sich beziehende Beschwer-
ioer bie De- den haben die Repräsentanten sich gänzlich zu enthalten. Beschwerden und Unträge aber,

gensinde. welche auf das gemeinsame Beste der Seadt Beziehung haben, können sie, zum Behuf der
zu suchenden Remedur, nicht nur selbst bei ihren Versammlungen vorbringen und zur Be-
rathung ziehen, sondern auch von jedem Bürger schriftliche oder mündliche Mittheilungen
zu diesem Endzwecke annehmen.

. 55.
Aller Berakhungen über die Ausstellung von Grundzügen, welche in die des ehesten

bekanne zu machende allgemeine Städteordnung gehören, oder über solche örtliche
Einrichtungen, welche erst auf den Grund der allgemeinen Städteordnung in das Leben
treten können, haben sich die Communrepräsentanten vorerst zu enthalten.

Im Uibrigen ist jedoch zu erwarten , daß die Communrepräsentanten mit den, im Z3ten
und den folgenden I#. dieses Mandats angedeutecen, reichhaltigen Gegenständen und dabei
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vorzüglich auch mie der genauen Constatirung des Kämmerei= und sonstigen städtischen Ver-
mögens sich beschäftigen und sich hierdurch zugleich zu künfciger Berathung localer Verfas-
sungseinrichtungen zweckmäßig vorbereiten werden, indem Wir mie ihnen über die Anpas-
sung der künftigen allgemeinen Städteordnung auf die besondern örtlichen Verhälenisse jeder
Stade und überdie deshalb nöthigen speciellen Bestimmungen, nach dem Erscheinen des
gedachten Gesetzes, Verhandlungen pflegen lassen werden.

Urkundlich haben Wir dieses Mandac, welches, in Gemäsheit des Generale vom 13ten
Juli 1796 und des Mandaks vom Dten März 1818, bekanne zu machen ist, eigenhändig
unterschrieben und das Königliche Siegel vordrucken lassen.

So geschehen und gegeben zu Dresden, den 156en December 1830.

Anton.
Friedrich August, H. z. S.

Karl Friedrich Schaarschmidc.
Gesetzsammlung 1830. („ 40 )



Anmerkung.

( 240)

A. Ver
aller in der Stoott

Wenn der Wahlcommissar nach Bezirken wählen lassen will, so bezeichnet er solche

I. Mit Wohnhäusern angesessene und damit wirblich beliehene,

Nummer Jahr und Tag
im Z ,

Brand- Vor= und Zuname. Stand und Gewerbe. des der
Bür er- · I·

Cataster. * 9on Beleihung

Anmerk. Anmerkung. Bei catastrirten Gebäu-

Die sämmt-
lichen cata-

strirten Ge-
bäude der

Stadt wer-

denvon No. 1.

an in fort-

laufender

den, welche nicht Wohnhäuser sind, oder
sich nicht in Privatháänden befinden, oder
deren Besitzer die Lehn oder das Bürgerrecht
nicht wirklich erlangt haben, oder nicht am
Orte wesentlich wohnhaft sind, wird dieses
sofort in gegenwärtiger Columne durch eine
Anmerkung angezeigt, und es bleiben sol-
chenfalls die übrigen Columnen unauegefüllt.
Doch werden Bürger, welche um deswil-
len, weil sie die Lehn nicht haben, oder
weil das Gebäude kein Wohnhaus ist, hier
nicht aufzuführen sind, in die zweite Ab-

Ordnung desltheilung dieses Verzeichnisses gebracht, und es
Catasters
aufgeführt.

ist auch hier auf die Nummer, unter welcher
sie daselbst vorkommen, zu verweisen.

Bürger, welche nicht alleinige beliehene
Besitzer des Hauses sind, sondern sich nur
in einem erbschaftlichen oder sonstigen Mit-
besitze befinden, werden in dieser Tabelle
sammtlich einzeln bei jedem Hause aufge-
führt.

Bei Bürgern, welche mit mehrern Wohn-
häusern in derselben Stadt angesessen und
beliehen sind, wird dieses Verhältnisses bei
jedem ihrer Häuser, mit gegenseitiger Anföh=
rung der andern Catasternummern, gedacht.



zeichniß
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wohnhaften dasigen Burger.
dem Stadtrathe und dieser fertigt dann so viele besondere Verzeichnisse, als Bezirke seyn sollen.

in der Stadt X. wesentlich wohnhafte Burger.

Ob und welche, die
Stimmfahigkeit

oder Wählbarkeit verhin-
dernde Verhältnisse be-

kannt sind.

Anmerkung. Hier sind
die Bestimmungen des Man-
dats vom 15. Decbr. 1830.
6. 19. und 20. sorgfältig in
Obacht zu nehmen, und es ist,
mit Zuziehung der Viertels-
meister und anderer, mit den
Personalverhältnissen ver-
trauter Personen, Alles ge-
wissenhaft zu bemerken, was
von Einfluß seyn könnte.
Wenn es auf auswärts, (z.
B. wegen früherhin angeblich
anhängig gewesener Untersu-
chungen) einzuziehende Er-
kundigung ankommt, sind
vom Stadtrathe diedez fall-
sigen Schreiben baldmöglichst
zum Abgange zu bringen, mit
dem Ersuchen, die Antwort
an den Wahlcommissar un-
aufhältlich und unmittelbar
gelangen zu lassen. Der Tag,
an welchem dieses Schreiben
abgegangen, ist in dieser Co-
lumne mit zu bemerken. Doch
werden dergleichen Erkundi-
gungseinziehungen nur in
dem Falle veranstaltet, wenn
dem Stadtrathe ein derglei-
chen Hinderniß ihrer Stimm-
fähigkeit bereits bekannt ist.

Anmerkungen
der

Ortsobrigkeit.

Commissarischer Be-
schluß über die

Stimmfä= Wählbar=
bigkeit. keit.

Commissarische Bemerkungen.

Anmerkung. Diese Co
commis sars unaus

lumnen sind zum Gebrauche des Wahl-
gefüllt zu lassen.

(49“)
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II. In der Stadt F. wesentlich wohnhafte Bürger, welche nicht schon in

Nummer ahr und
Fortlau- des

3 · Tag des

fende Vor= und Zuname. Stand und Gewerbe. Hauses, Sen- 4
. er-

Nummer. in welchem *
er wohnt. scheiné.
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vorstehender erster Abtheilung aufgefuhrt sind, nach alphabetischer Reihefolge.

Ob und welche,
die Stimmfähigkeit oder

Wählbarkeit verhin-
dernde Verhültnisse be-

kannt sind.
——

—.

Anmerkungen
der

Ortsobrigkeit.

Commissarischer Beschluß
über die

Stimmfähigkeit. Wählbarkeit.

Commissarische
Bemerkungen.



B. Wahlliste oder Verzeichniß
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der, bei der, nach Vorschrift des Mandats vom 15ten December 1830, vorzuneh—-
menden Wahl provisorischer Communreprasentanten, stimmfahigen und

wählbaren Bürger der Stadt J.

Wo nach Districten gewählt werden soll, ist die Wahlliste nach denselben abzutheilen. Die-
senigen Bürger, welche nicht stimmfähig, und daher auch nicht wählbar sind, werden in der Wahlliste
gar nicht genannt.

Anmerkung.

I. Bürger, welche stimmfähig und in der Eigenschaft als Unansässige
wählbar sind.

Fortlau-
fende

Nummer.

Vor= und Zuname.

—

Stand
und

Gewerbe.

Nummer
des

Hauses, in
welchem er

wohnt.

Jahr und
Tag des
Bürger-
scheins.

Anmerkungen.
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II. Burger, welche stimmfähig und auch in der Eigenschaft als Ansässige
wählbar sind.

Nummer Stand Jahr und Tag

4 des Vor- und Zuname. und des der Anmerkung.
Brandca- Gewerbe. Bürger= Beleihung.

tasters. scheins.
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III. Bürger, welche stimmfähig sind, ob ihnen gleich, nach Vorschrift des §. 20.

des Mandats vom 150%n December 1830, wegen ihrer Dienstverhältnisse die
Wählbarkeit abgeht.

Fortlau-
sende Vor= und Zuname. Stand und Gewerbe.

Nummer. in welchem

—

Ausgegeben zu Dresden, am 2 lsten December 1830.

Nummer Jahr und

des Tag des!
Hauses, Bürger- Anmerkungen.

scheins.
er wohnt.



Gesetzsammlung
Königr erd'Se chsen.

39.
——:94

55.) Mandat,
die Erstreckung der Censurgesetze auf den Steindruck betreffend;

vom 27 sten December 1830.

Wagn, Anton, von GOTTES Gnaden, Konig von Sachsen 2c. 2c. c.
und

Friedrich August, Herzog zu Sachsen 2c.
finden, um Hinterziehung der Censurgesetze durch den neuerlich gewohnlich gewordenen
Steindruck zu verhindern, Folgendes zu verordnen, fur nothig:

1.)
Alle Inhaber und Vorsteher der in Unsern Landen befindlichen lithographischen.

Anstalten sollen in ahnlicher Weise, wie es wegen der Buchdrucker, in dem Censurre—
gulative vom 30sten September 1779. (C. A. C. II. Tom. I. S. 46.) und im

Mandate vom 10ten August 1812. (C. A. C. III. Tom. I. S. 43.) vorgeschrieben

ist, in Pflicht genommen werden.

2.)
Sie sollen dabei angewiesen werden, auf alle von ihnen mittelst des Steindrucks

zu vervielfaltigenden Schriften kunftighin, in Gemasheit des gedachten Mandats vom
Gesetzsammlung 1830. ( 50 )
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10ten August 1812. 9. III. No. 3. bei Vermeidung der daselbst angedrohten Stra-
fen und der Confiscation, den Namen ihrer Sceindruckerei zu setzen.

3.)
Zu dieser Verpflichtung haben sich alle Inhaber und Vorsteher dermalen schon

bestehender Steindruckereien binnen acht Tagen, von Publication dieses Mandats, bei
zehn Thaler Strafe, vor der Ortsobrigkeit zu gestellen.

4.)
Neue Steindruckereien sollen künftighin niche ohne Vorwissen der Ortsobrigkeiten

angelegt werden.
5.

Die Censoren haben wegen der durch Seeindruck zu vervielfäleigenden Schrif-
ten alle diejenigen Obliegenheiten zu erfüllen, welche ihnen wegen der zum Duuck über-

haupe bestimmten Schriften zur Pfliche gemache sind, dafür aber auch die deshalb ge-
ordneten Censurgebühren zu fordern.

6.)
Sollten Steindruckereien an irgend einem Orte Unserer Lande, wo zur Zeit

Buchdruckereien und Censuranstalten noch nicht bestehen, sich entweder schon befinden,
oder Genehmigung zu ihrer Anlegung kunftig gesucht werden, so haben die Ortsobrig-
keiten daruber zuvorderst Anzeige an Unsern Kirchenrath zu erstatten, welcher darauf
wegen der Censureinrichtungen das Nothige verfugen wird.

Wegen der sonst über das Censur= und Bücherwesen gegenwärtig bestehenden ge-
seblichen Vorschristen, baben Wir eine Revision angeordne#, um, durch veränderte In-
structionen der Censoren, dem licerarischen Verkehr und dem Buchhandel dlejenl-
gen Erleichterungen gewähren zu können, die mic Unsern Bundespflichten und allen
andern hierbei eingreifenden Rücksichten vereinbar sind.

Gegenwärtiges Mandat ist in der, durch das Generale vom 131en Juli 1796.

und durch das Mandac vom 9cen März 1818., vorgeschriebenen Maße bekannt zu

machen und von Allen, die es angehe, zu befolgen.
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Urkundlich haben Wir dasselbe eigenhandig unterschrieben und Unser Konigliches
Siegel vordrucken lassen.

Gegeben zu Dresden, am 22sten December 1830.

Anton.

Friedrich August, H. z. S.

Gottlob Adolf Ernst Nostitz und Janckendorf.

Karl Friedrich Schaarschmidt.
Ausgegeben zu Dresden, am 31sten Decembir 1830.
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